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§ 37. Fischlaich darf ohne Erlaubnis des Fischereiberechtigtcn 
nicht aus dem Wasser genommen oder beschädigt werden. Aus 
den Gründen des § 18 kann der Regierungspräsident für einzelne 
Personen Ausnahmen gestatten. 

§ 88. Entenbesitzer müssen ihre Enten von fremden Fisch-
gewässern fernhalten, wenn ihnen der Fischereibe echtigte nicht 
deren Einlassung gestattet hat.  Bei Zuwiderhandlungen setzen sie 
sich, abgesehen von der Bestrafung G 331, der Gefahr der Be
schädigung oder Tötung der Enten nach § 228 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs aus. Der Regierungspräsident kann, vorbehaltlich 
§ 1l2 Satz 2 F. G., bestimmte Fischgewässer von dem Verbot 
des EnteneinlassenS ausnehmen. Er kann daS Enteneinlassen auch 
gegen den Willen des Fischereiberechtigten verbieten. 

tz 39. Die zu künstlichen Fischteichen gehörigen Anlagen 
dürfen nicht beschädigt,  Ufer und Dämme nicht betreten werden. 
Hunde dürfen in die Teiche nicht hineingelassen «erden. 

H 40. Für geschlossene Gewässer gelten die ZK 3K bis 39 
nicht dem gegenüber, dem die Ausübung des Fischereirechts zusteht. 

Fünfter Abschnitt .  
K e n n z e i c h n u n g  d e r  Fi s c h e r z e u g e  i n  

o f f e n e n  G e w ä s s e r n .  
§41. Die in Binnengewässern liegenden Fischerfahrzeuge 

müssen an den Außenseiten, am vorderen Ende links, am Hinteren 
Ende rechts den Vornamen, Zunamen, Wohnort des Fischers oder 
Eigentümers, sowie die Nummer des dem Fischer erteilten Fischerei-
scheins in deutlicher, auch im Wasser haltbarer Schrift enthalten. 
Für sonstige Fischerzeuge, (Janggeräte, Fischbehälter) genügen 
deutliche, de" örtlichen Fischereibehörde bekanntzugebende Zeichen, 
die entweder in feste Teile des Fischerzcuges eingeschnitten, oder 
eingebrannt, oder auf dauerhaften Tafeln (z. B. auch Bleiplomben) 
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an oder neben ihm angebracht sind. Fanggeräte, die im Beisein 
des Fischers ausliegen, bedürf-n keiner Kennzeichnung. 

K 42. Fischerfahrzeuge in Küstengewässern müssen, vorbehalt
lich der besonderen Borschriften für die Seefischereifahrzeuge der 
Nordsee (Reichsges. vom 30. April 1884 R. G. Bl. S. 48) al» 
Unterscheidungsbuchstaben die drei ersten Buchstaben des Wohnorts 
des Fischers und die Nummer seines Fischereischeins oder eine ihm 
von der örtlichen Fischereibehörde erteilte andere Erkeunungs-
nummer auf jeder Seite am Bug des Fahrzeuges, aber mindestens 
1^/2 m vom Steven entfernt,  und auf jeder Seite des Groß
segels in der Mitte oberhalb des obersten Reffbandes führen. 
Buchstaben und Zahlen müssen mit Oeljarbe am Schiffskörper 
weiß auf schwarzem Grunde, auf weißen und grauen Segeln 
schwarz, auf roten und dunkeln Segeln weiß hergestellt  sein. Die 
Buchstaben und Zahlen müssen an. Fahrzeuge mindestens 20 em, 
am Segel 30 eru hoch und nicht weniger als Vs ihrer Höhe 
breit sein. Bei offenen und halbgedeckten Booten von nicht mehr 
als K w Länge brauchen die Buchstaben u. Zahlen nur 10 ew hoch und 
nur ^/z w vom Streuen entlernt zu sein. Die Buchstaben sind 
in lateinischer, die Zahlen in arabischer Schrift darzustellen. Wo 
örtlich noch andere Kennzeichen für Fischersahrzeuge in Küsten-
gewässeru üblich sind, kann der Regierungspräsident deren Bei
behaltung vorschreiben. Für die Kennzeichnung der sonstigen 
Fischerzeuge gilt  § 41 mit der Maßgabe, daß, wenn sie zu einem 
Fahrzeug gehören, als Zeichen nur die Unterscheidungsbuchstaben 
und Zahlen des Fahrzeuges zulässig sind. 

§ 43. Die nach den KK 41, 42 vorgeschriebenen Kenn
zeichen dürfen nicht beseitigt,  verändert,  unkenntlich gemacht, ver-
dekt oder sonst verheimlicht werden. 

Sechster Abschnitt .  
O r d n u n g  b e i m F i s c h f a n g  i n  o f f e n e n  G e w ä s s e r n .  

§ 44. Fanggeräte dürfen nicht so aufgestellt  oder ausgelegt 
sein, daß sie den Schiffsverkehr behindern. Der Regierungs-
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Mietspreis fiir Kraftfahrzeuge. 
Das Königliche Kriegsministerium hat verfügt, daß d!> 

MietsPreis für die gestellten Kraftfahrzeuge auf den Tagessatz M 
Mk. fiir den Lastkraftwagen 

erhöht wird; der Sah für Ueberweisuug des Anhäugerv" bleibt ^ 
10 Mark pro Tag. Der erhöhte Mietspreis tritt  ab l .  Mai lbü 
für alle bereits erfolgten und noch vorzunehmenden MM 
geftellungen in Kraft.  

Bolkenhain, den 12. Mai 1917. 

Antter fiir Kälber-Aufzucht 
Für die Zwecke der Kälberzucht sind dem hiesigen 

20 Ztr.  Leinkuchen beziv. -mehl oder -sehrot überwiese» 
Bei der Verteilung sind nur Kälber bis zu 3 Monaten zn 
sichtigen. Anträge auf Zuweisung dieses Futters sind unter 
gäbe der Zahl und des Alters der Kälber bei dem KreisauW' 
alsbald zu stellen. 

Bolkenhain, den 12. Mai 1917. 

Beförderung von Torfstre« und -mull. 
„Die einschlägigen Tarissbestimmuugen sZifser 9 der Anlage 

und 4 und 20 der Anlage III im Deutschen Giscubah»'^^ 
taris.  ^.eil  Ins sj»d mit sofortiger Gültigkeit bis aus Wide»^ 
längstens für che Dauer des Krieges dahin erleichtert wordc», ^ 

orfstren und Torfmull auch unbedeckt zur Beförderung augeiw^ 
werden, wen» die obere Lage zur'  tunlichsten Vermeidung ^ 
^ raiidgefahr angefeuchtet ist" .  Die Provinzial-Futtermittel 
ei nngsstelle hat ersucht, hiervon Kanntnis zu nehmen,^ 

unno ige Reklamationen wegen etwaiger Feuchtigkeit der ^  
vermieden werden. 

Bolkenhain, den ,2. Mai 1917. 
Ter Vorsitzende des Kreisansfchnfses 

v o n  L o r s c h .  
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und «drniinzm.Bftnurv-r»'"»«'".« I'ir l"N 
dc,w 

Z.. d.u T°g.u '«.d°u d.» 
n°chnch>>«m>Ks»>-idrn »dcr ,  „chm 
EGnzungsswier für 1917 bczw. 1917/19 zugeye 

Ich ersuche, dieselben oen S t e u e r p f l i c h t i g e n  ,osortNuch^ ^ ^ 
bssentlichen Beamten zustellen zu lausen -Z-rr .-^j^^aen 

Zchr-i.-cn...inca.d>c.. au .->Um^ c ch ' «. « 
»!»ch. ich ...» 5.,., 
zuzuwenden. In spalte 1, l r . . 

d« aust°uu»» i» 
d»>,>i»»gcrs, wie »->.' .>>drc,w^>> I> ^ wic 
der Tochter Maria PP. "» «p"ltr ^,alte 'F 
BIvhnstube. Küche. Hausflur n,«'. . 
der Name, sowie der Dienstgrad de» 
beamten genau einzutragen. ' '^nm^nach crsvlgter 
^füllten Znstellungsbescheiuiguugen sind nur a v e 
ä»stellung zurückzureichen. , 

Zugleich werden den Ortsbehörden die Staalchteiienolle u>^ 
b'e Gemeindesteuerlisie für I9l? zugehen-
galten 30 bis 3b aufzurechnen und sind me ^  

Wiederholung am Gnde der Liste 5" 
p'sammeuzuzähken. Sodann ist die Steuer 0 e "  ^er M 
Mntlkk, auszulegen und der Begiu» ^  der Aus-
°rAchlicher Weise bekannt zu macheu. Mch ^blau d ' 
Wmgszeik ist d.e Liste mit der vorgeschobenen Bcscheuugu g 
^er die erfolgte Auslegung au mich zuruckzurerchen. 

Botkenhain, den 18. Mar l 9  l 7. ^ 
Ter Vorfitzende der Veranlagungstowttttfston 

v o n L o e s ch. 
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Gewerbesteuerveranlagung für lvl? 
Den Ortsbehörden werden in den nächsten Tagen m ^ 

hert des Artikels 55, Absatz 4 der Gewerbesteuer -  AussM 
anweisung vom 4. November 1895 sSeite 27 der >soude>si 
zum Amtsblatt Nr. 8 für ,896s die Heuackrichtigungen »f 
d i e  Z e r l e g u n g  d e s  G e w e r b e  s t e u e r s a t z e ?  
mehrere Gemeinde - Bezirke gegen Zustck'^ 
bescheiuigungen zugehen. 

Unter Hinweis auf die Bestimmung im Artikel 53. 
der Anweisung ersuche ich die Ortsbehörden, auf Grünt'  
Benachrichtigungen nach Muster 22 sSeite 50/52 der W 
Beilages baldigst eine Nachweisung der auf ihre Gemeint» 
fallenden Teilbeträge auswärts veranlagter Betriebe ausist ' '  
und dieselbe nach Eingang der Rolle s vergleiche »a 
Bekanntmachungs aufzurechnen und abzuschließen. 

Diese fraglichen Benachrichtigungen sind als Belege 
bewahren. 

Bolkenhai», den 18. Mai l917. 

Der Vorfitzende 
der Lteuerausfchüffe der GewerbestenerklnsfeN 

v o n  L  o  e  s  c h .  

die 

B 

Den Ortsbehörden werden in den nächsten Tage» , 
w e r b e st e u e r -  Z u s ch r  i  f t  e u an die in den 6^, 
und IV vemnlagteu Geiverbetreibendeu für das HteuerjB 
zugehen. Ich ersuche, diese Zuschriften den Adressaten st ' .  
^>rch einen ösfentlichen Beamten zustellen zu lassen. 
spalten 6--9 der beifolgenden Zustellungsbescheinigu»ge" ^, 
^em ^iustelluugsbeamten zu machenden Eintragw'g^ > 
gcrmu der Kopsinschrist entsprechend zu erfolgen. 
» ^ageu ersuche ich mir die Zustcllungsbescheiinguuge» 

uuzureiche» und die Benachrichtiguugsschreibei> der Steuerpflichtigen 
>vclche verstorben oder verzogen sind, oder den'Gewerbebetrieb 
^gegeben haben, mit entsprechendem Bericht beizufügen. 

Herner erhalten die Ortsbehörden in Gemüßheit des Artikels 
Absatz Z der Gewerbesteuer - Anssührungs-Anrveisung vom 

i November 1895 sSeite 19 der Extra-Beilage zum Amtsblatt 
^ d für 1898s, die nach Muster 12 aufgestellten Gewerbesteuer-
Rollen. 

Sofort nach Empfang der Rollen haben diejenigen Orts-
forden, in deren Bezirken auswärts veranlagte Betriebe 

sind, das auf ihre Gemeinden zum Zwecke der kommunalen' 
^Neuerung entfallende Gewerbesteuer-Soll durch Zusammenzählang 

spalte 7 der Rolle und der Nachweisung nach Muster 22 
chö> vorstehende Bekanntmachungs verzeichneten Beträge am Ende 

^ 'üolle sMuster 12 )  zu berechnen und diese Berechnung unter-
'ältlich zu vollziehen. 

Die Gewerbesteuer - Rollen sind während einer Woche zur 
e».^! ^"tlich auszulegen und ist Zeit und Ort der Auslegung 
^ Woche vor Beginn derselben in ortsüblicher Weise bekannt 
^ ' ^chen .  ^ Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, daß 

Steuerpftichtigcn des Beranlagnngsbezirks die (Ansicht in 
"  "olle gestattet ist. '  

a> i.erfolgte Auslegung ist auf dem Titelblatte der Rolle 
oeschemigeu. 

^  ^'ie Ortsbehörden solcher Gemeinden, rn denen Jich a u s-

aclmchtigimgen sMuster 20s bis zum 2 5. Juni d. Js.  

fs^oranlagte Betriebe befinden, haben mir die Rolle nebst 
'^Weisung sMuster 22s, diese in 2 Exemplaren, und den der 

Äe>, 
^Mreichxn. 
Uesandt. 

sür ^erverbesteuer bleibt,  wie bekannt, außer Hebung. Die 
'o Verteilung der Gemeinde- »sw. Abgaben maßgebenden 

Dieselben werden sodann alsbald wieder zurück» 
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Anträge gehen aus der Spalte 7 der Aolle hrrvm 
Die Hebelisten sind baldigst anzufertigen. 
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Bolkenhain, den 18. Mai 191 ?. 

Der Borsitzende 
der Tteuerausschnsse der Gewerbeftenerklassen lü» 

Die später eintretenden Zugänge an Betriebssteuer sind jedes'  
°>al m Schlüsse des Vierteljahres an die Kreis.Kommuttal.Kasse 
^jusühre». 

Bolkenhain, den 18. Mai 1917. 

Der Königliche Landrat 
v o n  L  o  e  s  c h .  

v o n  V o e s c h .  

Bellt. 

Die bei uns gezeichneten Stücke der 
5. Kriegsanleihe 

mnnnehr hier eingegangen. 
^luch sind die Sparbücher von der 0. Kriegsanleihe sei ig n 

Nr. 6?s. 

'Hichsanleihen und Sparbücher werden auf Wunsch gegen 
lleriiwi' rUn«>r.k... 

Vetnebssteuerveranlagung fiir litl? 
Den Magistraten, Gemeinde- und Gutsvorständen ivcl^ 

een nächsten -ragen die Steuerznschriften an die für das^' 
jähr 191? zur Betriebsstener veranlagten Personen »», 
I c h  ersuche, diese Zuschritten den Adressaten sofort d u r c h  e>°! ^bi 'hr hier dauernd verwahrt und verwaltet,  
ö f f e n t l i c h e n  B e a m t e n  z u s t e l l e n  z u  l a s s e n  u n d  ans Verwahrung oder Abholung der Papiere und 
nächst die gleichfalls übersandten Znstellnngöbescheinig>n>g^ dald erbeten, 
entsprechender Ausfüllung der Spalten 6—9 binnen ' '  ^  Bolkenhain, den 15. Mai 1917. 

Kreissparkasse zn Bolkenhain 

^nssch»,hsjp,t«g um Donnerstag, den 24 Mai 
^chmittnaa ^>/. t t t , ,  der GeschästösteUe in Bolken-

die Mitglieder des Ausschusses 

zurückzureichen. Hierbei weise ich nochmals darauf hin, ^ 
A u s f ü l l u n g  d e  r  Z u  st e  l l u  n  g s  b e  s  c h  e  i  n i  g  " "  

nchn»ung«ichr.id.» M St-,.-r»stichttg. w-lch° «. wnd.n 
verzogen srnd oder den Gewerbebetrieb vom l .  April 
aufgegeben haben, sind alsbald mit entsprechende"' 
»urücktiiv -iUisn 

Nr SSL 

aufgegeben haben, 
zurückzureichen. 

Gleichzeitig lasse ich den Ortßbehorden einen AusH's 
>^cr Bclnebsstkuer-Nachweisnng mit dem Ersuchen zugehen, ^  
an den OrtSerheber zrir Anfertigung des Heberegisters 
Die Betriebssteuer ist von den Zahlungspflichtigen binnen - --
nach erfolgter Zustellung der Stenerzuschriften in einer -
einzuziehen und im Monat Z u n i  an die Kreis -KoM"" '  
Kasse abzuführen. 

I.  
T a g e s o r d n u n g :  

'lbnahiiie der Zahresrechnung für 1916. 
verschiedenes. 

Bolkenhain, den l8. Mai 1917. 
Der Vorsitzende des Borstandes« 

F e i g e .  



Nr, »S7, 

^086 

Gründung der Maschinenansgleichsstellen für 
landwirtschaftliche Maschinen 

In Schlesien sind Maschinenansgleichsstellen für WerkM 
Maschinen, Elektromotoren, und landwirtschaftliche Maschine» ßf 
gründet worden. Diese Maschinenansgleichsstellen können WEe 

Landwirten direkt für Ankauf neuer Maschinen und für ^ 
bessernngen in Anspruch genommen werden. Leider habe» ^ 
Landwirte bisher fast keinen Gebrauch davon gemacht, wahrW 
lich weil ihnen die Einrichtung unbekannt ist.  

Nähere Angaben finden sich in der Zeitschrift der M 
wirtschastskammer und können ev. auch von der Kammer ^ 
geholt werde». 

Bollenhain, den 12. Mai 1917. 
Die Kriegswirtschaftsstelle 

von Loes ch. 
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Kreis-Blatt 
fiir den Krei» Holkenhain. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  2 9 .  M a i  1V17 

^er Brotgetreide verfüttert, versündigt stch 
am Vaterlande! 

gesetzlich zuliisfige Matz hinaus 
best t» ^^gkorn, Mischsrucht, worin stch Hafer 

^ et, oder (Äerttl» iie<. 

Nr, K2S, 
Bullenkörungen. 

Die Körtermine zur Körung von Zuchtbullen finden 
Körbezirk wie folgt statt:  

F r e i t a g ,  d e n  2 b .  M a i  1 9  1 7  
Vormittag 8^ Uhr in Langhelwigsdorf, 

„ 9 „ in Ober Hohendorf, 
,,  L'/z „ in Bolkenhain bei der Vogel-Schmiede. 
„ l<> „ in Wolmsdors bei der Kittel-Schmiede. 
„ wVr » in Wolmsdors bei der Lairdmann - l 

11 .. in Wnrgsdorf bei der Opih - Schmiede 

oder (Serste verfüttert, versündigt sich 
am Vaterlande! 

auntmachung über eine Ernteflächenerhebung iw 
^jahre 1917. Vom 20. Mai 1917. 

hat aus Grund des § 8 des Gesetzes über 
von, >^!!!^ ^  Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen 

^"gttst I 9 i 4  lRGBl. S. Z27) folgende Verordnung 

1 1  r  -
/ 2  in Würgsdors bei der Hoffmann - Sch"' '^ 

Ortsbehörden ersuche Die in Betracht kommenden 
Weitere alsbald zu veranlassen. 

Bolkenhain, den >9. Mai 1917. 
D e r  K ö n i g l i c h e  L a n d r a t  v o n  L o e s c h  

ich, 15.  
8 i .  

bis 25.  Juni 1917 werden durch l : > i /  l o r r v c n  v u t u )  

^ie ^^iebsinhaber oder ihrer Stellvertreter festgestellt  ^ 
I ,  seldmäßigen Anbau von 

u-diqieri im Bureau des Aöuigl, kandrat. Gedruckt in der L, yendesssche» 
Amtes in Bolkenhain, -- - - ^nckerei in Lolkenhai«^ 

^ «»»-onich^ 

«R.it.  "  
n und Sommersrucht).  

N,r, »2», 

,  sowie Emer und Einkorn 
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3. Roggen 
a) Winterfrucht, 
5») Sommerfrucht, 

4. «erste 
a) Winterfrucht, 
K) Sommerfruckt, 

5. Hafer 
ö. Gemenge aus den Getreidearten t  bis ü, 
7. Buchweizen, 
8. Hirse, 
v. Hülsenfrüchten 

a> Erbsen und Peluschken 
l»> Eßbohnen (Stangen-, Buschbohnen) 
es Linsen 
«1) Acker (Sau-) Bohnen 
«) Wicken 
t) Gemenge aus Hülsenfrüchten allerArt 

untereinander oder mit Getreide oder 
anderen Körnerfrüchten 

k) Lupinen zum Unterpflügen, zur 
Körnergewi.nmng, 

ü) alle Arten Hülsenfrüchte, außer Lupinen 
suttergewinnung, rein oder im Gemenge, 
Getreide, 

W. Oelfrüchten 
as Raps und Rübsen, 
b) Mohn, 
e) übrige Oelsaaten sLeindotter.  Senf. So»» 

und anderes, 
l  l .  Gespinstpflanzen 

k) Flachs sLeins, 
b) Hanf, 

z»-
u. 

Bodenkohlrabi, Wrucken, 

Herbstrüben, Gtoppelrüben 

Grünsutttt '  

>2. Kartoffeln 
») Frühkartoffeln, 
b) Spätkartoffcln, 

>ü. Rüben und Wurzelfruchten 
-c) Zuckerrüben, 
b) Runkelrüben, 
e) Kohlrüben sÄteckriiben, 

Dotschen.s 
ü, Mairüben, Wasserrnben, 

sTurnipss, 
o) Möhren (Karottens, 

I i .  Gemüse zur menschlichen Nahrung 
K> Weißkohl, 
b) alle sonstigen Kohlarten, 
e) alle sonstigen Gemüsearten, 

Futterpflanzen zur Grünsntter- und Hengewinnnng 
u) Klee aller Art,  auch mit Beimischung von Gräsern, 
b) Luzerne, 
e) alle sonstigen Futterpflanzen sHeradella als Haupt-

frucht. Esparsette, Mais n. a.).  auch in Mischung 
b'e Vewässernngs- und anderen Wiesen, die gesamten bestellten 

nicht bestellten Ackerflächen und^die Weideflächen. 

§ 2.  

^ie Erhebung erfolgt gemeindeweise. Die Ausführung der 

kannten 
ng liegt den Gemeindebehörden oder den zu diesem Zwecke 

sachverständigen oder Vertrauensleuten ob. 

§3-

Wirdes^Hebung erfolgt grundsätzlich durch Ortslisten. Die 
stelle ^"^"^nhörden können bestimmen, inwieweit neben oder an 

nn Ortslisten Fragebogen zu verwenden sind. 
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5  4 .  ,  !  z w .  
Die ?andeszcntr«Ibehörden sind berechtigt,  die ErhebM- Vetriebsinhaber oder Stellvertreter von Vetrieb«inhabern, die 

andere Fruchte zu erstrecken und sonstige Aenderungen der W vorsätzlich die Angabe», zu denen sie aus Grund dieser Verordnung 
der Ortsliste vorzunehmen, insbesondere statt  Hektar, ein aM und der z» ihrer Ausführung ergehenden Bestimmungen oerpflichtet 
Flächenmaß vorzuschreiben. " "  " '  iwd, nicht oder wissentlich unrichtig oder unvollständig machest,  

Werden mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe 
i» zehntausend Mark bestraft.  

Vctriebsinhaber oder Stellvertreter von Betriebsinhabern, die 
lührlässjg die Angaben, zn denen sie auf Grund dieser Verordnung 

!  ̂  ä« ihrer Ausführung ergehenden Bestimmungen verpflichtet 

innen sind befugt, zur Ermittlung richtiger Angaben M i  
Ernteflächen die Grundstücke der zur Angabe VerpfliäM 
betreten und Messungen vorzunehmen, auch hinsichtlich der ^  
der landwirtschaftliche» Güter oder einzelner Grundstücke AM 
von den Gerichts- oder Steuerbehörden einzuholen. ^  Bundesratöbeschluß vom I.  Mai l9ll  vorgeschrrebene 

§5. 
Die Herstellung und Versendung der Drucksachen er 

die Landeszentralbehörden. 
§ 6 .  

Die zuständige Behörde oder die von ihr beauftrag ^  ^ unvollständig machen, werden mit 
richtiger- Angaben ^strafe ^^tausend Mark bestraft.  

5 n. 

^'^uerhebnng kommt für das laufende Jahr in Wegsall.  
5 7 

Die Landeszentralbehörden erlassen die Bestimmung^ 
Ausjührung dieser Verordnung. 

Dem Kaiserlichen Statistischen Amte sind die Aussig 
bestimmungen bis zum W.Juni 1917 einzusenden. 

8 8. 
Die Landeszentalbehörden haben eine nach Bezir^^ 

unteren Verwaltungsbehörden gegliederte Zusammenstellung " 
die Ergebnisse der Erhebung dem Kaiserlichen Statistisch^ 
bis zum 20. Juli 1917 einzusenden. 

5 12.  

Diese Verordnung tritt  mit dem Tage der Verkündung in Krasi,  

Berlin, den 20. Mai !917. 

Ter Ttellvertreter deS NeichSkanzlers 
Dr. Helfferich. 

Die 
8 9. 

zur Sicher««» >eS HeeretbedarfK an 
dsfer. Vom 19. Mai 1917. M SSV 

^ .  ....der» V-. ^lus Grund des > der Verordnung über Kriegsmaßnahmen Reichskartoffelstelle wird ermächtigt, eine besond ^  ̂  ^ Mai 191K 
».dn.g ud-r «.  ..»."-Mch.n w. I.ldmäW.» «°>!»--»ahwn« v°m 22. M-n 
lartvfseln vorzunehmen. Sic erläßt die näheren Befliß '  verordnet. 
Die Vorschrift im H 0 findet entsprechende Anwendung-



109Z 

t l.  
Die Heeresverwaltung ist ermächtigt,  Erzeugern, du « 

Nescheinigilng deS Kommunalverbandes ihrer Verpflichtiml! '  
Ablieferung von Hafer nachgekouimeu find und noch he>^ 
Hafer aus den ihnen belassene» Mengen an die HeercsvcrwB 
abliefern, für den freiwillig abgelieferten Hafer neben ? 
Höchstpreis eine besondere Vergütung von einhundert Mark! 
die Tonne zu zahle». 

Dies gilt  nur für Hafer, der bis zum Ib. Juli ^ 
einschließlich abgeliefert wird. 

lieber alle Streitigkeiten wegen der Zahlung der befo^ 
Vergütung entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde eiWs 
Als höhere Verwaltungsbehörde gilt  die auf Grund des 5. 
der Verordnung über Hafer aus der Ernte 191« w»i 
lüik! s.RGVl. S. 8ll> bestimmte Vehörde. 

§ 2.  

Diese Verordnung tritt  mit dem 20. Mai 191? ^ 
Von diesem Tage ab erlischt die Gültigkeit der Glas' 

scheine zum freihändige» Ankauf des Haferbedarfs der 
fabuken sowie der in K 17 Abs. 3 der Verordnung über'l 
aus der Ernte 191g vom 6. Juli 191« sRGBl. S. 8U> l 
nannten Hafermengen. 
. 

Berlin, den 19. Mai 1917. 

Der Stellvertreter de« Reichskanzlers 

Dr. Helfferich. 

10» 2 

AusführungSanweisunz 
M Verordnung über die Schlachtvieh- und Kleischpreise für 
Schweine und Rinder vom 5. April 1917 sRGBl. K. Z19ff.) 

Zu 1 und 3. 
Stellen im Sinne der HH 1 und 3 sind die Viehhandels-

Verbände. 
Zu § 2. 

Das Laudesfleischamt bestimmt, welche Mästungsorgainsatioilen 
"5 staatlich zugelassen gelten. 

Zu K 4. 
ttaudeszentralbehördc im Sinne des K 4 ist das Landesfleischamt. 

Zu ^ 5 
aTe Höchstpreise sind Erzeugerhöchstpreise, sie gelten beim 

eüaiif durch den Viel,Halter sLandwirt oder Mästerl.  Jede 
^ uiabrede über Entschädigungen irgendwelcher Art,  Schwanzgeld 
'  "l adeentschädiguug und dergi. ,  durch die der Höchstpreis um-
Wgr» werde» soll,  ist strafbar. 
^ ' leuderungui der Höchstpreise, welche gemäß HH 6 und 7 der 

"ordnung vom ,9. März 1917 (RGBl. S. 243)'und der Auö-
^Mugsanweisuug vom It. .  April 1917 durch die Provinzial-
^ I üleileu erfolgen, sind im Reichs- und Königlich Preußischen 
k'^anzeiger zu veröffentlichen und sofort dem Laudesfleischamt 

Zu H 6. 
^ ^ ^  Viehabnahme beauftragte Stellen sind die Vieh-

Der Ankauf beim Viehhalter darf n n r nach 
erfolgen. Ein Verkauf mehrerer Tiere derselben 

Willing z„ Einheitspreis für t»0 Lebendgewicht und 
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die gemeinsame Gewtchtifeststelluug ist nur insoweit zulässT ^  ,i„is..l ,örde höhere Vcr-
es sich um Tiere gleicher Schlachtwerts- und gleicher Gewlp Zuständige Behörde '.st die ^rtspol z -  ,  . .  
klaffe» handelt.  "«llm.gsbehörde ist der Nt.iernngSpräfident, rn 

Die Bestimmung darüber, ob die Wäguug am TtandB Präsident. ^ 
der Tiere, an der Verladestelle oder nach den örtlichen SednrsB- Berlin, den :>. .  -
an anderer Stelle stattzufinden hat,  wird von den Viehhof. ^  Minister fnv Handel und wewerve. 
verbänden getroffen. Die Feststellung des zu bezahlenden Ledert I. A.: Lusensk y. 
gewrchts hat „nüchtern gewogen" zu erfolgen. Nähere Bestimm'»- ^  ^.«.^wirtschaft, Domänen n Forsten 

M „mW..,.  z>. g-l>.« h..  k»>, 
Handelsverbände. Hierbei ist,  soweit die Tiere nicht vor '  
Berwiegnng 12 Stunden futtersrei sind oder bis zur Wage ei> )Z)tinister de» ^»nern 
Beförderungsweg von mindestens ö lew zurückgelegt Habe», !  I .V.: D r e w s. 
bestimmen, welcher Gewichtsabzug bei gefuttert gewogenen Dt»' 
— mindestens jedoch 5 v. H. — zu machen ist.  

Die Regelung im Sinne des Abs. 2 der Verordnung erM, Pr-iSrefte!u»lg für Gemüse nud Lbft ^ 
durch die Provinzialfleischstellen, im Regierungsbezirk Ligman»!b' Besngnisse des § 9 der Verordnung über Gemüse, r.  
durch den Regierungspräsidenten. «>'l Tiidsrüchte vom 3 April l9l7 RGBl. S. ^0.», 

^mhnngung von Handelsbetriebe.,  find durch wen. Rund-
Zu § 7. ^e» vom 7. April l9l7 den Laudesstellen, .n ^ 

In Stadtkreisen haben die Festsetzungen sAbs. l  ^  ̂ dmw^me.u' 'R.u^ ^ui 2 7 .  April l 9 l 7  - .  
durch den Gemeiudevorstand. im übrigen durch den Vorstands dn, ^  
.Üreiskommunalverbandes zu erfolgen. Das Recht der Zustimmt. '  » ellen übertragen r .  ^ ^ ^ betreffend Ab-

s-.'--''»- ' ? 
M 8 10 u> G.du...» »-machl w-id->. 

sind die L-ndlr-lse. Mr »ls ^ OW hinmit «l-ichlaU» 
md M V.chand d,r G.mcmdc oder d.S w'Pmchk» d.» »ud 
anzusehen rst.  bestunmen d.e Geme.ndeverfassungsgesetze wiederrutlich übertragen Das ÄenehmigungSrech t  
Krersordnnngen Als Gemeinden i m  S i n n e  der Vekanntma^'S ^  M ub ^ Bezirk sich das 
gelten auch Gutsbezirke. N ^ 

r na« des Erzeugers befindet. 

»Nr. 68 Z. 
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Nicht übertragen 
folgender Obstarten: 

wird die Genehmignngsbefngnis bezGi ^ ^ 

1097 

1 .  Aepfel,  
2. Birnen, 
3. Pflaumen, 
4. Zwctschen. HansPflauinen, Hauszwetschen, MnspflainM zur Anwendung gevraa)i i vc^ , .  

Bauernpslanmen, Thnringer Pflaumen 'Banmzwchpt >!.n gesetzlichen Regelung erreicht werden soll.  Die mit der 

'7 
!^li.ü!M Mch c mii I! d!? 5"° !!!""" unmaieivai vei der omtigen ^ bei Anfuhrung der neuen Bestimmungen hinzuweisen fem. 

schweb ,  ersuche» ergebenst,  diesen Hinweis möglichst bald zu er-
>u>d dabei insbesondere folgendes darzulegen: 

ist durch hausige, stichprobenmäßige Rachfrage bei Sie» 
durch Beauftragte der Preis-Prüsnngsstellen und durch 

^ ^rtspolizei festzustellen, von wem und zu welchen Preisen 
->>n»se, Obst Züdsrüchte käuflich erworben sind. Bei den 

^'»Händlern muß zu gleicher Zeit durch dieselbe» Organe nach 
" v.» ihnen aufzubewahrenden Lchlußscheinen des Beränßercrs 

oder Großhändlers! geforscht werden. In derselben 
ö»d die Schlußscheine der Großhändler zil überwachen. Eine 

^"^ung der Berbrauctt.erangaben mit den Lchlnßscheinen der 
^ wird zur Aufdeckung etwa vorgekommener lleberschreitungen 
^ t'liich die bloße Grwecknng von Zweifeln in der Beachtung 

schlichen Borschritten genügt indes schon zum Ginschreiten. 

»kpilmmr lu i.", ,  nach welcher Verbraucher be, Strafe verpflichtet 
Auskunft über ihre Grwerbspreise und die Veräußerung zn 

«teilen. 
Ii- im «ch» g-s-b-n-» U-ö-rwachun»su"»-> w-rd-s, m» 

»liii  Lchml- zur Anw-ndmcg gcvrncht >«rdrn ^-r»7!!nk drr 

IU esg 

Pflichtige» Verträge sogleich unmittelbar bei der dortigen 
zu veranlassen. 

Wegen der Uebertragung der Befugnisse des K 2 
zurzeit Erwägungen. Es wird hierüber noch weitere 
erfolgen. 

Berlin, den 8. Mai 19 l7. 

Neichsstelle für Gemüse und Obst. 
Der Vorsitzende: von Till». 

eichet- ^"dler 

zs, "" 
A-ii««'  K 

«. »Iri!rhaii»eIshüHis,Preise für Geniiise und 
,  P>ki-r-!i°l»»„ in de. Zi.>l»dnn°« "  
Preise Zweck, den lkrrenqcrii anör-ichu^ 
Irnchlr " Verdrarich-rn Gemiift.  Obsi und 
GM n,n »erfchnffe». Hieylc s°> 
,u d N ^">W>'°l«.Hi>«preile ,»ii örilich d-gr-nzi-r 
Ich ? "'7 '"c K w „„7°.du-i. S» 

u m ^  aetrok» verfolgt werden kann, soll eine Kontrolle '  Batten , - P,.,irr«,Inn» ermöglichen und znmr ilc Verdind«" il'.chen im", 7 7 7' 77"" "" i-.'.cd--steil, i>, „ii-n. 
de" KH t> »nd >? der Bekanntma.b»»» an.-, ,  «i,^ '  der Zuverla Weit eines Großhändlers oder 

P-Mp.nw,.ü.üen wie !!7^n^.e7.!n! 1Ü7 'Z 7H'.rö "" die '  '  - zu Preußen an die Provinzial- oder Bezirksstellen 
^ bei Kleinhändlern an die Kommunalverbände. Kann 

niii Verfehlung gegen das Höchstpreiögesetz oder 
'  § l. '> der Verordnung vom 3. April !9l7 strafbare 

Strasverfolgungsbehörde Anzeige zu 
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ein Klernhändler den Schlußschein oder die marktpolizetstchk l d Ziffer I Nr. 1 Abs. 3 wird durch nachstehende Neufassung 
scheinigung nicht vorlegen oder ist die Identität der zum ^  "skist: 
gestellten und der im Schlußschcin oder der m a r k t p o l i z e t l i c h e » ^  -

scheinigung genannten Ware nicht zweifelsfrei,  so setzt der Komn^ Da? LandeSamt hat für die Aufbringung und Verteilung 
v°n Gemüse und Obst im Staatsgebiet zu sorgen und die Unter-
vtttci lnng der vom Reich überwiesenen Mengen an Gcwnscwaren 

verband die Kleinhandelspreise endgültig fest.  

die 

^  kx, 

Bei Zweifeln an der Zuverlässigkeit d es  «roßhändlcst ' t  i - °er vom weich uvcrivic , e i i c n  w.ci.gr..  u..  
Laiidesstelle. ür Preußen die Provinzial- oder Bezirk'  """^kraiit ,  Dorrgemüse, Gemüsekonserven usw.s, Obsterzengnisjen 

d i e  erteilte Genehmigung z u m  G r o ß h a n d e l  widerrufen, bei  '  Marmelade. Obstkonserven usw.s und zuckerhaltigen 
handlern nach erstmaliger Vermahnniig die Schließung ^ " '»chn.itteln jeder Art sSpeisesyrnp. Kunsthonig usw.j vorzu-
Betriebes bewirken müssen. ^ Zhw wird ailf Grund der Bekanntmachung über die 

»>!. von PreisprusungSstrllen und die Persorgungtrcgelung 
s.nd wn dns-a, d .« 7 ^ -Mj.ln.n 'Snlid-»- « «. s.pi.mb.r ,»,» >«««. «. «n und d-r ,rgün»-nd-n 
leden st, . isn^-s n I risnchen, von der Ginlcituug ^w>tmach»»g vom 4 .  November 1 9 1 5  und vom 6 .  Juni 1 9 1 6  

""es Vorstoße, gegen die w M. 728 und ,9.6 S. 673, die Befugnis verliehen, 
unter Uebclieiidi,!^  ̂ "^,.^^ und Obst und  vom i ^ Perjorgung der Bevölkerung des Staatsgebiets mit Gdmnse 
zu gebe». ' -» Nachricht an die zuständigeL.mbt ^ ' s  ^bst sowie ,„it  Gcmüsewaren, Obsterzeugnissen und znckcr-
l^bst Preisabteil!.  '  '^^>eitS der Neichsstellc für Ge»i">!'  > igcg, Brotausstrich gemäß ß 15 Abf. 3 der ersterwähnten 
'a»e u^'  ' '7 ' , .  Zuteilung über d.e ihr gemeldeten ^«ntmachnng in seiner gegenwärtigen Fassung zu regeln. 
"ommenen -ckrittp ^a»desamt für Gemüse und Obst von dieser Besttgui-

mmeneu ^ch^te zu machen. ^. .ch „acht, ruhen die entsprechenden Befugnisse der Kommunal-
v>de und Oberpräsidenten und Regierungspräsidenten. 

l ^esen Stellen etwa erlassene, der Regelung de» Landes-
^ vialb ^^cgenslehende Anordnungen sind durch besondere Bekannt-

— ^ ^lne ^  ̂ ^^id außer Wirkung zu setzen. (5iner Vorlage der 
^  i h r ? / L a n d e s a m t »  b e i  t i n »  z u r  G e n e h m h a l t u n g  v o n  

Ut  ^"^'^^^^li^anweisung zur iN lkUUNtMUch lMS^  ^^ffentlichnng bedarf es nicht. DaS ilandeiamt vermiltelt  
k t t tudiing einer  Reichsstel le  für  Gemiise l»tt> ^ Verkehr zwischen der Rkichsstclle für Gemüse und Obst 

^^^'"^abtciluiig einerseits und den den LandeSzentralbehörden 

Berlin, den 27. April 1917. 

Die ReichssteUe für Gemüse und Lbst 
Der Vorsitzende: v 0 n T i l l  h. 

von, 18. Mörz l9I6 sRGBl. S. 3 9  l . j  Vach. .  »''"''""'''M r.I i r l , c i l ,  t t „v  v... . 
s^ü X Vkhbrden der allgemeinen und inneren Verwaltung 

kommunalen Bebörden andererseits. I.  

genannten B k̂lm  ̂ "om I. März eranntmachnng treten folgende Aenderung.« 

kommunalen Behörden andererseits. 

2' Wer I Nummer 2 Absatz » wird ausgehoben. 
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Präsident kann anordnen, daß bestimmte Wasserflächen freibleiben 
müssen. Die Lage der Fanggeräte muß den Führern von Fahr
zeugen erkennbar sein. Der Regierungspräsident kann bestimmen, 
daß die Fischer zu diesem Zweck besondere Zeichen zu setzen haben. 
Fanggeräte, die nicht mehr benutzt werden oder nicht mehr benutzt 
werden dürfen, sind aus dem Wasser zu nehmen. Pfähle müssen 
mindestens l  m über den gewöhnlichen Wasserstand s§ 8 Abs. 8 
des Wassergesetzes vom 7. April 1913, Gesetzsammlung S. 53j 
hervorragen und nach beendigtem Fischsang herausgezogen werden, 
ohne daß Teile davon unter dem Wasser stehen bleiben. 

§ 45. In einer Entfernung bis zu 100 m aus beiden 
Seiten eines durch Tonnen, Bojen, Baken, Schilder oder sonstige 
Merkmale erkennbar gemachten Kabelweges ist die Berwendung 
von Grundschleppnetzen, Ankern und Staken znm Fortbewegen von 
Fahrzeugen sowie das Eintreiben von Pfählen und Pricken ver
boten. Der Regierungspräsident kann den Abstand im einzelnen 
Falle herabsetzen. Die Vorschriften über den Schutzabstand gegen
über Kabclschiffeu sReichsges. vom 21. November 1887 R. G. 
Bl. 1888 S. 16Sj werden hierdurch nicht berührt.  

§ 46. Die zur Bezeichnung der Schiffahrt und des Kabel
weges dieuenden Merkmale dürfen nicht verschoben werden. 
Dasselbe gilt  von Kennzeichen für Schonbczirke (§ 110 Abs. 2 
F. G.) Jede Veränderung solcher Zeichen haben die Fischer 
sofort der örtlichen Fischereibehörde anzuzeigen. Bei Schiffahrts
zeichen ist statt  dessen auch die Anzeige an die Wasserpolizei
behörde, bei Bezeichnungen für Kabelwege die Anzeige an die 
nächste Lotsenstation oder Post- (Telegraphen-)Behörde zulässig. 

§ 47. Wird ein Kabel erfaßt, so ist es unter Vermeidung 
jeder Beschädigung (§ 3i7 bis 318» des Reichsstrafgesetzbuchs) 
freizumachen. Wenn dies nicht möglich ist,  müssen die daran fest
sitzenden Fischerzeuge aufgegeben werden. In jedem Fall,  auch 
wenn das Kabel nicht beschädigt erscheint,  haben die Fischer 
spätestens binnen 24 Stunden nach Ankunft in dem ersten Hafen oder 

9 0 3  

an der erste» Landungsstelle der nächsten Post- (Telegraphen-) 
Behörde den Sachverhalt anzuzeigen. Ersatzansprüche wegen 
verlorener od r beschädigter Fischerzeuge sind bei der örtlichen 
Fischereibehörde geltend zu machen. 

§ 48. Die Fischer müssen die bei der Winterfischerei 
gehauenen Eisstücke unmittelbar neben den Löchern aufstellen. 
Sind die Eisstücke zu groß, um herausgehoben zu werden, so 
müssen die Oeffnnngen durch Strauch, Stangen, oder auf andere 
leicht sichtbare Art gekennzeichnet werden. In und neben ge
bahnten und ausgesteckten Eiswegui und bis zu einer Entfernung 
von 4 m davon dürfen keine Löcher gehauen werden. 

§ 49. Gin Fischer darf nicht in den Zug desjenigen fallen, 
der schon fischt, oder in die Zuglinie desjenigen einbiegen, der 
seine Fanggeräte bereits ausgeworfen hat.  Er darf seine Netze 
nicht in einen fremden Garnzug setzen, der nach § 44 oder in 
ortsüblicher Weise gekennzeichnet ist.  Großfischer dürfen ihre 
Fanggeräte nicht so einrichten, daß sie damit Kleinfischerei betreiben 
können und umgekehrt.  Der Regierungspräsident kann Be
stimmungen darüber treffen, daß Zischer einander aus
zuweichen haben. Er kann ferner außer aus den Gründen 
der K§21, 44, auch zur Vermeidung gegenseitiger Störungen 
der Fischer zeitliche und örtliche Beschränkungen in der 
Anwendung der einzelnen Fischereibetriebsarten anordnen. Hiervon 
abgesehen bestimmt die örtliche Fischereibehörde den Platz und den 
Umfang des Platzes, den ein Fischer einzunehmen hat,  sowie die 
Reihenfolge, in der mehrere Fischer die Fischerei auszuüben haben. 
Besondere Rechte werden hierdurch nicht berührt.  

§ 50. Wer beim Fischfange von einem Fischereibeamten 
oder amtlich verpflichteten Ausseher angerufen wird, hat deren 
Rufe Folge zu leisten und nicht eher von der Stelle zu weichen, 
als -bis er ausdrücklich dazu ermächtigt ist.  Auf Verlangen hat 
er dem Aussichtsbeamten seine amtlichen Ausweise sFischereischein, 
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^rsetts) oder von weißer und bunter Wäsche im großen erfolgt 
Kleider- und Wäschekonsektion —, einschließlich der von diesen 

Diese zweite Auesnhr»ngSanweijung trUt mtt dem ausgeführten Anfertigung nach Maß, sowie für die 
^ Rerknndnng ,n Kraft.  > Mclblichx,^ Betriebe, in denen Gebrauchsgegenstände ganz oder 

Liegend Web-, Wirk- oder Strickstoffen, aus Wollen, 
- ^erlin, den l<t. April lt)i?, ^je>, j-Zäcke, Rucksäcke, Zelte, Stoffschuhe, Gamaschen, Schirme. 

'Ter Minister für Landwirtschaft^omäncn u »nd dergl.f im große» hergestellt  werden, gelten die 
D-r ^ gehende» Vorschriften. Anfertigung oder Bearbeitung im 

'  ^ ^ pegt , . .ch oor, wenn zwar in dem einzelnen Betriebe 
».er v,tmlfter für Handel und (bewerbe. 'n.r eine beschränkte Stückzahl der Ware angefertigt oder 

- ^ '  Mbeitct wiro, wenn jedoch der llnternehmer, für den der 
arbeitet,  die Ware in Massen herstellen läßt.  

Nekanutmachnng betreffend Regelung der Arbeit ins 
Wirr- und Strickstoffe verarbeitenden GewcrbeM 
'  ^ 17. A. Z. S l. «ei den gegen Zeitlohn fTage-, Wochenlohns, beschäftigten 

Auf Grund des K st Buchstabe l» des G e s e t z e s  ^nsen die Stundenlohnsätze, bei den gegen Stücklohn 
'>gn,i»gsz,ista „ d  4, Juni I 8 5 l  ")  i i i  V e r b i n d u n g  Arbeiter die Stücklohnsätze nicht geringer als die am 

rsttz vom >>. Dezember i«)i5 betreffend A b ä n d e r m > S ^ ' l^^r gezahlten sein. Zu dem danach erzielten 
ksctzes vom 4. Juni i^ül «Reichs-Gesetzbl, S. ^ben die Betriebsnnternehmer einen Zuschuß in Hohe 

gen es im ^„teresse der öffentlichen Sicherheit zur allge»^, ^""rr Zehi.tel des verdienten Betrages zu leisten, sofern 
ennlins gebracht: ^  ^ Woche erzielte Verdienst das Neunfache des 

^ 'w gewerbliche Betriebe in denen die Anfertigt ^  Die Zuschüsse 
^beitung von Mä„.,er- oder Knavenkleionng .Röcke. 4^ ' ' ̂ beitsbucher IRechenbkchers und Lohnbücher einzu-
^sten Mänteln, Mützen). Frauen und ' .Anders '  ^"U.ch als Zuschüsse kenntlich zu machen. 

n e u ,  K l e i d e r n ,  B l u s e » .  W e i ß w a r e n ,  U m h ä n g e n ,  '  
^  . - -  ^  2 .  

^ ^'"""'"aszustand nk!a»r>! Olle oder Diflr' l  ^  ̂ wcit die Anfertigung der gewerblichen Erzeugnisse für 
^  llnternehiner außerhalb der Arbeitsstätte» der 

'  die nachfolgende..  Bestimmungen -
straf« IMInhaber von Arbeitsstnben und sonstige Personen, 

zu l^!!.h1,hund!"t ^^n umständ. kann auf 'Ha'ft'od» a.st  S '>"^^ die Betriebsnnternehu.er I Austraggebers Stoffe 
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zu schneiden, verarbeiten oder auszugeben, für die Acki 
sArHeiterinnenj, welche innerhalb der Arbeitsstnbeil' 
der Anfertigung der Erzeugnisse beschäftigt sind, uiidl 
diejenigen Arbeiter sArbeiterinnen), welche die 

Arbeitert sjeder Arbeiterin), der von ihm verdiente Lohn 
der ihm gezahlte Zuschuß und die danach sich ergebende 
Gesamtsumme des ihm gezahlten Lohnes ersichtlich sein. 

^lzeugnisse zu Hause selbst herstellen s'Heimacki! Betriebsräumen der Unternehmer ist an deutlich 
HymarbeUeminen. Hansarbeiler.  Hausgew^ Stelle und in deutlich lesbarer Lchrist ein Anschlag 

Müß Buchstabe a der Anlage anzubringen. 
^ Zn den Betriebtränmen der Unternehmer und der die AuS« 

von Arbeit für sie vermittelnden Personen jAnSgeber, 
'^rischenmeister ». dergl.),  in denen Arbeit für Heim-

^ ^ Hansarbeiter,  u. oergl.  ausgegeben oder abgenommen 

und dergl.) dürfen die Stücklohnsätze und bei ZeB 
sTages-, Wochenlohns die Stundenlohnsätze nicht gewl 
sein, als sie am l.  Februar 19 l  6 waren 

Die Betriebsnnteruehmer haben, soscrn sie die Heimarbei» 
Handarbeiter rrnd dergl.  unmittelbar beschästigen, 
von diesen erzielten Verdienst einen Zuschuß in Höht in den Arbciisstnben ist an der Außen- und Innenseite 

) ^ iugaugö- und Ansgangstüren an deutlich sichtbarer Stelle einem Zehntel des verdienten Aetrage? zu leisten. 
Im übrigen ist der Arbeitsverdienst der 

ArbeitSstuben oder als Heimarbeiter, Hausarbeiter 
dergl. beschäftigten Personen von den Inhaber» ^ 
Arbeitssuchen oder den sonst die Ausgabe der Arbeit 

Mi» deutlich lesbare" Schrift ein Anschlag gemäß Buchstabe V 
du Anlage anzubringen. § 4. .  ,  

Die Betliebsunternehmer, die Inhaber voll Ar k> st  n cn 
du sonst die Ausgabe der Arbeit vermittelnden Personen 

. . .^,11 >»>»» « M »»» « 
Die Zuschüsse «Abs. l ,2) sind in die Arbeits >. der gezahlten Lohne erforderlich ist. 

«Rechenbücher) und Lohnbücher einzutragen und de» ^ ^ 
als Zirjchüsse kenntlich zu machen. ^ 'e Bekanntmachung tritt '  mit ihrer Berlin,dung in Kraft 

Die Betriebsuntcrnrhmer (Auftraggeber) ^be" ^  ̂  Stelle der Bekanntmachung vom 28. März U)lst -r  
Inhabern der Arbeitssuchen und den sonst die Al 'bilV' ^ l89I/ lD IN K. R. A. Für die  uiiter diese Be"-
ausgäbe vermittelnde» Personen als Ersatz siu b>c ^  ^chung sagenden Betnebe hat die Bekanntmachung Nr 

Zivi) 
g Züsch»,,e einen Zuschlag von sieben 7?/, .  ^ ^ ^ ^  Westend mit 

^ßUliebene Maschinen für Konfektionsarbeit keine Äeltung. zur Lvhnsumme zu zahlen. Die bezeichneten 
Personen haben innerhalb drei Tagen nach der M .  
jedesmal eiu Verzeichnis der von ihnen gezahlt 
dem zuständigen Gewerbeinspektor eiiizlireichen. 
Verzeichnis muß der Name und die Woh»u»ö 

d!» 
Pose», den II.  Mai IUI 7. 

^ ^ stellvertretende kommandierende venera! 
V. Armeekorps 

v  o  n  B  o  c k  u n d  P o l a c h .  
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A n l a g e .  
as Anschlag für Betriebsunternehmer svergl.  K 9, Abs. l 

Vorschristen:> 
Auszug aus den Vorschriften des 
vom iK l .s 

Den innerhalb der Betriebe der Unternehmer 
schäftigten Arbeitern sArbeiterinnrns ist bei der Loh»zai 
ein Zuschuß in Höhe von einem Zehntel des verdi 

N05 

Vekanntmachuniz. 
Landwirte! Gchafhallter! 

^  ̂  g e s  < l m t e  W  o  I  l  e  r  t  r  a  g  d  e  r  d e u t s c h e n  G c h  a  f -
^ » r  c  > « ,  a u c h  d i e  k l e i n s t e  M  e n g e  S  c h  a  f  w  o  l  l  e  i  s t  

b e s c h l a g n a h m t .  

Lohnes zu zahlen sofern nicht der für die 
erzielte Verdienst das Neunfache des Ortslohnes 
üblichen Tagelohnes) überschreitet.  

Die Lohnsätze für die angefertigten oder bearbeix 
Gegenstände dürfen nicht geringer als die am l 
191 st gezahlten sei». 

- ^  scheren der Schafe ist zu der auch in den anderen 
^>k» üblichen Zeit gestattet.  

5ie agggx ortsbekannten Händler, nicht an 
^nnbeiter, tdas sl»d Spinnereien oder Hansgewerbe) ver
tust iverdcn. 

,  Dringe Mengen ans eigenem Besitz bis zum Hochst-
lht ^ Schmichwollc kann beim Kriegsamt, Kriegs-Roh« 

P^^ch- Kriegsministcriums, Sektion l 

bj Anschlag für Vetriebsnnternehmer, Ausgeber, 
Zwischenmeister u. dergl.  und für Inhaber von.« 
stuben s§ 8 Abs. 2 der Borschriften. 
Auszug aus den Vorschriften des 

s§ ^ 

> o r 

von« 
Den außerhalb der Betriebe der Unternehmer 

Arbeitern sArbeiterinnens ist bei der Lohnzahlung ein Z»s^^ 
Hohe von einem Zehntel des verdienten Lohnes zu zahle». 

Die Lohnsätze für die angefertigten oder verarbeitete» ^  
stände dürfe» nicht geringer als die am I.  Februar 1916 6^' 
sein. Arbeiten die Arbeiter sArbeiterinnens in Arbeitsstube» 
Zeitlohn sTagelohn. Wocheulohns. so dürfe» die Stu»^»" 
nicht geringer als die am I.  Februar 191 st gezahlten sei» 

» W. 4« sBerl.  Hedemannstr,  9—Ist) Freigabe beantragt 
^du«. Diese freigegebene Wolle darf nur für den Selbstner 
^  im eigenen Haushalt versponnen und verwendet werden. 

^ i » e  V e r w e d u u g  v o n  R o h w o l l e  ^ ^  
ich e lK r I a u b u i  s  z u c i g e n e m Bedarj  isthrer. 

^  v e r b o t e n .  

'Zuwiderhandlungen werden mit Gesängniö bis zu einem 
^ oder mit Geldstrafe bis zu 10 0V0 Mark bestraft.  

^ ^'e Wolle wird von der Heeresverwaltung dnngeno ge-
ihre Ablieferung ist daher vaterländische Pflicht! 

Pose», den «.Mai l9l7. 

stellvertretende ksmmnndierende (General 

V. Armeekvrps. 
v o n  B o c k  u n d  P o  l a c h .  

Nr. KSK. 



iioe 
I i  w? 

Rr> SZ7, dilMend.rmen ^ k ^  ..Verordnung vom se. März 1015 («»mwtt 
Posen, den t^. Mm ^ ^ P^lize,-Verordnung vom n. Zun, 

i- 4 des Gesetzes über de» Belags zAmlSblatt Nr. 25 Seite t75) betreffend da, ^treten 
fremder Grundstücke zum Zwecke de« Hangen, wilder Kaninchen 
außer Kraft gesetzt wurde, wird aufgehoben. 

§ 2.  
Die Pvlizciverordnuug vom 9. Juni >910 fAmtM. M.  ̂  

^üe 175) wird wieder in Kraft gesetzt.  

Aus Grund des 
zustand vom 4. Juni >85l bestimme ich hiermit: 

. .  Den Unteroffizieren und Mannschaften, die den 
Präsidenten zu Posen und Liegnitz als 
die Dauer der Feldbestellung und der Ernte zur Km 
gestellt  worden sind, werden hiermit die Befugnis 
Polizeibeamteu verliehen. 

2. Tie erhalten außerdem hierdurch die Berechtigung ^ 
») auf ihnen entsprungene Personen zur KNre> 

de» Fluchtversuchs und 
b) ans solche Personen, die sich einer ihnen > 

Festnahme durch die Flucht zu entzieht , 
namentlich auch auf flüchtige Militärgesang^ 
Heeres und der Marine und auf flüchtig 
gefangene nach dreimaligem Anruf zu fchüE"' 

Ter Itellvertretende kommandierende Gene^ 
v o n  B o c k  u n d  P o l a c h .  

§ 3. 
Diese Polizei -  Verordnung tritt  mit dem Tage rhrer/Ver-

^ignng in Krait.  
Lieguitz. den 30. April 19 l7. 
Der Regieruugspräfideut 

t t k e r t .  

Betreten fremder Grundstücke zum Zwecke des ^ 
wilder Kaninchen 

Polizei-Verordnung. 
Auf Grund der tztz 0, I!.  >2 und 15 de» Gestt^ 

die PolizeüBerwaltung vom l I .März 1850 fGesetzsaiwnl 
und der >37 und 139 des Gesetzes über die allgemc»^ 
Verwaltung vom 30. Juli 1883 fGesetzsamml. S. ^ 

ild> 
" - Ä,aiÜ^ 

Zustimmung des Bezirksausschusses für den Umfang des 
bezirks Liegnitz folgende Polizei-Verordnung erlassen. 

Ermittlung eines Brandstifters 
In der Nacht zum 9. Mai d. SS. ist aus 5em Gehöft »er 

"witweten Frau Banergntsbescher Minna Lange ru Ober-
Egersdorf Feuer ausgebrochen, welche, 4 Gebäude einäscherte. 

Die Besitzerin des Gute, und die 21 jährige Dieustmagd 
^cda Koch aus Bremenhain siud^dem Feiler zum Opfer gefallen. 

^5 ist Braudstiftuilg mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen, 
^ch sichere demjenigen, der die Ergreifung de, Täter» bewirkt,  

^"s> seine gerichtliche Bestrafung erfolgen kann, eine Belohnung von 
„300 Mark" 

Aorten: „Dreihundert Mark" zu. 
Liegnitz, den 'TS. Mai >917. .  -
Der Regierung,President 

).  Ä.: Unterschrift.  

»za 
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N Höchstpreise fiir «emvse 

Nach den vom Herrn Präsidenten des Kriegsernährnng^» 

ausgestellten Vertragsentwürfen für die von der Reichsste»k 

Gemüse und Obst bczw. von de» Konrmnnalvcrbändcsi odtt^> ^ 

Verbraucher als deren Bevollmächtigten mit Erzeuger» ^ Minden im Bahntvagen oder im 
Erzeugervcrbändeu abzuschließenden ^ieserungSv ertrage über ^  
gemüse ist dem Anbaner die zu liefernde Ware. in der ^ 
zwischen der Aberntnng und dem 1. März 1918 abzuneh"^"' Vergütung, sondern 
alsbald »ach der Verladung, spätestens zwei Wochen »ach '  Mindestpreis und bleibt bestehen, wen» der gesetzliche Höchstpre i s  
gang des Frachtbriefes, 'folgenden Preis für den '  '  '  - n^»v.eiö hoher 
zu zahlen: 

Nr das Einmieten werden dem Anbauer vergütet je.Monat 

je Zentner: 
bei den zu 1—0 genannten Früchten 0.50 Mk. 

b) bei den zn 7 —1l genannten Früchten 0.25 Mk. 
Die Preise gelten für gesunde, marktfähige Handelsware, srei 
>en im Bahnivagen oder im Schiff.  
Die Verträge sicher» danach dem Erzeuger von vornherein 

bestimmten Preis zu. Dieser Preis ist nicht nnr eine 
" ^ überdies auch ein 

1. für Herbstweißkohl vom 20. Scptbr. >917 ab 
2. für Dauerweißkvhl vom l .  Dezbr. I 9 I 7  ab 
9.  für Notkohl vom 20. Septbr. >917 ab 
4. für Danerrottohl vom l .  Dezbr. >917 ab 
5. snr Wirsingkohl vom 29. Septbr. >917 ab 
5. für Daucrwirsingkohl vom 1. Dezbr. 1917 ab 
7. für Kohlrüben, gelbe vom 1. Oktbr. 19 17 ab 
u. für Kohlrüben, weiße, vom 1. Oktbr. >9t? ab 
9. für «persemohren. rote, vom I. Oktbr. 19 l  7 ab 

>0. für Speisemohren, gelbe, vom 1. Oktbr. >917 ab 
' l-  für Mohren, weiße, vom 1. Oktbr. >917 ab 
>2. für Zwiebel», lose, vom l5. Septbr. 1917 ab 

vom 1. November 1917 ab 
vom I.  Dezember 1917 ab 
vom i .  Januar 191« ab 
vom i .  Februar 1918 ab 
vom 1. März 1918 ab 

1«. für Grünkohl bis 30. November 1917 
bis 81. Dezember 1V17 
vom 1. Januar 1S18 ab 

Mindestpreis und bleibt vepeye». -  " ' -  ^ ^t,er 
^'edriger. und steigt sogar, wenn der gesetzliche h 

^Sstetzt werden sollte. '  
dm 24. «PI» 'S»?. 

Der Reg>er>»>gsVriN>de»t. 

Zuckerumtauschkarteu 
Bekanntmachung 

^>f Grund der Anordnung der Reichsznckerstelle vom 12. April 

10.  

Nr. 64 > 

er .  
sorvie der Anssührnngsbrstimmnugen des Königlich 

April 1917 211 Mische» Landeszuckeramtes vom 
bekannt gemacht. 

5 I.  '  '  

>1  ̂ ^ersorgnngsberechtigte, welcher ^ s ich snr länger als einen 
^lesi ^'^or als sechs Monate aus der Provinz 
je ^lkferiu^ Kalendermonat der Abwesenheit 
i^,«^^^^nmtauschkarte im voraus durch den Aornmunalverband 

Ansitzes beziehen. 
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§ 2 .  

I UN 

Verkiluse gebrauchter landesüblicher Fahrzeuge 

°>. «. .« . . .  »wel-nh.,  wem»» -« '1Ü. . .K« H 
K>tt-nd.,«.n-tt .  hat si» dn Nl,a-d«-chlig.- ^  i 
s.u. aus «»md s-iun Zo«..mmko mtt 5.«..  >m «.  -Miw« au , .»« Mittwoch u.« d.m , .  «. l . .  >. Mt,.  

z »>, . °« PW!>-"°" d'el Nostttthal« «« iu «".iau 
Dsindtt. . » . 

Volkcnhatn. den ,5. Mai ,9,5. 

' - . '"^,».»g>.„ »)U>, rcruc 7M»el«IIUtrc» 

Kommunalverband feines Wohnsitzes. Bereits erhaltene 
marken sind bei Entnahme der Umtauschkarten zurückzugeben-

6 5' 
Der Versorgung,berechtigte erhält gegen Abgage der U-»«^ 

karten in dem neuen Aufenthaltsorte die für d i e s e »  Monat in'  
Knmuimialverband des neue» Aufenthaltsortes gültigen Zncke»^" 

§ 3. 
Diese Bestimuiunge» treten mit dem Tage der V e r o f f e n t t ^  

in Kraft.  
Breslau, den i .  Mai 1917. 

Provinzialzutkerstelle für Echtesten 
B e s s e r .  

iivrbezirk wie folgt, statt: 
D o n n e r s t a g ,  d e n  3  '  -

sthr vorin. an der Jung-Schniiebe, Nieder .  e iU 
II» 

>!> 

^'/, 

Nr. L4S. 

Abwesenheit zu versehen. Zuckerumtaufchkarten werden i» 
Falle nicht ausgehändigt.  

8 3-
Die Zuckernmtanschkarte lautet stets ans einen Kalenders 

Wer sich z. U. vom 15. Juni bis 31. Juli aus betrifft AttswtiAzwang im Grenzgebiet. 
entsenien ivill .  mnst sich für den Monat Juni auf Grunds^ Aus die im Stück 20. Nr. 361 des diesjährigen Regierung,-
Iuni-Zuckermarke mit Zucker versehen. Für den Monat 'Fnli  '  ̂ bluttej veröffentlichte Verordnung über den AnSweiszwang im 
hält er vom Kommunalverband seines Wohnsitzes die Zu^ lkiggxbjxj  wird hiermit hingewiesen. 
taujchkarte im voraus. ^  Bolkenhain. den 25. Mai >9,7. 

Der Versorgungsberechtigte erhält für die Zeit,  für ^ Vullenkörung. 
er Umtauschkarten empfangen hat.  keine Zuckermarken vo» s  Die Körtermine zur Körung von Zuchtbulle»! finden im 
^  . . . . .  ^ - K ö i b e i i r ?  c . r . .  

Nr K4S 

Nr «44. 

" bei der Schmiede beiBerndt'sSägewerk, Wernersdorf 
>, bei Tschorn-Hchmiede. Ober Merzdorf, 

zugleich für Rnhbank, 
» an der Schmiede in Ober Knnzendorf, 

'Wittags an der Schmiede in Nieder Kunzendorf, 
" nachm. Sommerfeld's Gasthof in Rudelstadt,  
" » an der Schmiede in Streckenbach, 
» >, bei der Brauerei in Nimmersath. 

Betracht kommenden Geuieinde- und Gutsvorftände 
- da, Weitere sofort zu veranlassen. 

> Bolkenhain. den 25. Mai 19,7. 
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?tt. K4.,. 

Nd «4« 

Abgab? getragener KlcidungS- und Wiischestltcke » B»«en - Kört-rmiu«. Kr. «4, 
getragener Schuhwaren. Die Kortcrmine zur Körung von Zuchtbullen sins^ 

.. / lnter Bezugnahme auf nieine KreiSblattbekanntmachiw^' 
3>">. Januar rr.  sKreisblatt S. 259s ersuche ich die OrtSbeM >. .> 

?  r e i t a g ,  d e n  l .  I u  n  i ' -  1  ?  1 7 .  de? Kreises, die Bevdlke ung aus die in der Stadt Volkes 
befindliche An- unu Verkaufsstelle für getragene Kleidungs' 
Wäschestücke und getragenen.Schuhwaren erneut hinzuweisen/ 
der Aufforderung, die Einrichtung durch Zuführung von Alttls" 
usw. zu fördern, da die Nachfrage erheblich größer ist ^ 
Angebot. 

Gleichzeitig mache ich darauf. aufmerksam daß 
richtnng der hiesigen An- und Verkaufsstelle der gewerW 
Altkleiderhandel verboten ist.  Etwaige Verstöße hiergegen 
unnachsichtlich zur Anzeige zu bringen. 

Bolkenhain, den 23. Mai 1917. 

Viehseuchen. 
S c h w  e i n e s  e u c h e  e r l o s c h e n  i n  i k a n g h e j w r g ß d v r f .  

Bolkenhain, den 26. Mar 1Z17. 

Der Königliche Lanbrat 
v o n  L o e s c h .  

Nachmittag 2,39 Uhr in Aedecau bei der Schmiede, 
" 3,30 „ „ Dominium Polkau, 
" 4,15 „ „ „ GirlachSdorf, 
" 5 „ „ .hauSdorf an der' 'Schmiede, 
» ^ Hohenpetertdorf an der Tchmred« 

und Wiesenberg. 
,n Betracht kommenden Gemeinde- und GutS-Vorständ^ 

'ch. das Weitere alsbald zu veranlassen. '  '  ^ 

Bolkenhain, den 2t. Mai 1917. 

Der Königliche Vandrat 
Z. V .  i Ri e d e I ,  K r e i s s e k r e t ä r .  

Nr. «47. 

Betrifft Salz zur Vutterherstelluug 
^ Herstellung von Butter darf nur dazu geeignete? 

.  v e r w e n d e t  w e r d e n .  ^  s .  '  
Personal-Nachrichteu. ^ N ^^^drniges, gemahlene» Steinsalz, wie solches jetzt häutig 

«.  d,e Scheilwih ist der Schm.ede-e.st 'r^ ». >W d>- «». und Hullwlei.  d..  
u. ztttt ,  f t . t tg Gcmeindc .Lchdffe,, wiedergewählt und dr!^ 

^ ist Veranlassung des Herrn Regierungspräsidenten zu Siegnitz 
4». die G,mett.de «mg,dort ist der St-«.nb-Ii, '< o'*' »̂» b-i°»-u «drdeu. d.« M des-ud.l« 

" 'W -« S"m.it.desch«s,.„ emä . .  und b.M, «r ' .° . '  ""Mn übernommen. 

Nr.«4S. 
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Lin Lack «it  2 Zentner Inhalt lostet 2? Mark. Ich echk 
die Kolvnialwarengeschästt hieranf a»fmerlsa>n zu machen und l 
«nzurettn, dieses Salz zu führen. 

Bei« Kieinverkanf sind die Düten mit folgender 
zu versehen! 

S a l z  f ü r  B  u  t  t  e  r  h  e  r  s t  e  l  l  u  n  g  
Preis 13 Pfg. ein Pfund. 

Bolkenhain, den 26. Mai IS 17. 
Der Königliche Landrat 

v o n L o e s ch. 

Gonder Ausgabe. 

Kreis-Blatt 
für den Kreis Holkenhain. 

Ttülk zz n.  B o l k e n h a i n, den 31. Mai INI? 

Nr. ö»0. A«welsu»s d»n 200 Atr Haferschale« fiir schwerardeit^ 
gewerbliche Pferde. 

Für ganz besonders schwerarbeitende gewerbliche Pferde, 
runter in erster pteihe solche Pferde zu verstehen sind, die 
Munitionsfabriken, Aüterexpeditionen, Speditionen, bei der ? 
abfuhr und bei der Postverwaltung, verwendet werden, M ^ 
Kreise 200 Ztr.  Haferschalen zum Preise von 60 Mt. sw 
Tonne frachtfrei Empfangsstation zuzglich der üblichen 
überwiesen worden. 

Wer Brotgetreide verfüttert, versündigt sich 
am Vaterlande! 

Wer über das gesetzlich zulässige Matz hinaus 
Haser, Mengtorn, Mischsrncht. worin sich Haser 
befindet, oder Gerste verfüttert, versündigt sich 

am Vaterlande! 

i«. 

Anmeldungen sür dieses Futter unter Angabe der . .  .  .  ̂ 
Pferde, deren Beschäftigungsart nnd der Besitzer sind dem 
auSschufi alSbald einzureichen. 

Bolkenhain, den 25. Mai 1917. 

Dar Wsrfitzende des Kreisausschnffes 
v «n L o e s ch. 

U - Boot - Spende. 

.  dem geivaltigen Bölkerringen unserer Tage hat ein neuer 
die Tätigkeit unserer U-Boote eingesetzt.  Das 

^olk steht mit tiefem Ernst und äußerster Ent-
s>il einmütig hinter den Männern, die diese starke Waffe 

5  ^u>e>i§Mertem Erfolg gegen den Feind führe». 

^ gleicher Einhelligkeit den Helden den Dank 

k,Sl«i«t im Snr.au d.» Mnigi. tandra». ^ Sedr..»t in der «, he"d»sslch'" 
in Salkenhain. drnckerei in 

Gab, 

Zu diesem Zwecke soll eine 

U - Voot - Gpende 

^ bes ganzen dentschen Bolkes dargebracht werden. 

Nr. 6s >, 
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Deutsche aller Parteien und aller Berufe, ligt Euer Scher?'  
für die ll-Voot Besatzungen und für andere Marine 

ungehörige, die ahnlichen Gefahre« ausgesetzt sink, 
opferwillig nieder. 

Die U-Boot-Speude wird für diese Besatzungen und dn 
Familien verwendrt werden. 

1117 

Vorstehender Aufruf wird hiermit zur allgemeinen Kenntnis 

Wir bitten, die in der Zeit vom 1. bis 7. Zum er. statt-
Wende,, Sammlungen nach Kräften zu unterstützen. 

Bolkenhain, den 80. Mai 1917. 

Ehrenpräsidium: 
Dr. von Bethmann H o l l w e g ,  Reichskanzlei 

D r .  v o n  B e n e c k e n  d o r f  u n d  v o n  H i n d e n k t  

Generalfeldmarschall.  
Admiral von Capelle, Staatssekretär des Neichsmasi»^ 

Präsidium: 
Dr. Kaempf, Präsident des Reichstages, Vorsitzender 

G r a f  v o n  B a u d i s s i n ,  A d m i r a l  z .  D . ,  
ä ls, 8nite des Seeoffizierkorps. 

v o n  B i t  l o w ,  G e n e r a l f e l d m a r s c h a l l .  
Zimmerma n n, Staatssekretär des Auswärtigen 

Wirklicher Geheimer Rat. 

W o n  L o e s c h .  
^"'glicher Landrat.  
^  e f l e r ,  

Gutsbesitzer. 

C o n r a d ,  
Oekouomierat.  

S c h o l z ,  
Rentier.  

K e i g e ,  
Bürgermeister. 

G r a f  v o n  S c h w e i n i t z ,  
Maroratsbesitzer. 

Geschäftsführender Ausschuß: 
Dr. Kaemps, Präsident des Reichstags, Vorsitzes 

H e i n r i  c h  L i s m a n n ,  
Delegierter des Militär-Inspekteurs der freiwilligen Kuv> ^ 

Dr. von Schwabach, Bankier. 
Iungheim, Geheimer Regierungßrat,  Direktor beim 

Verordnung über die Bestrafung von Zuwiderhandlungen 
gegen die Patzvorfchriftsn 

Auf Grund des K 9d des preußischen Gesetzes über den 
wi.d, I.I«. "ich. "ach 

de» allgemeinen Strafgesetzen eine höhere Strate verwirkt ,s.  
^ Äesängnit bis zu einem Jahre, b e i m  Vorhandensein mrldenner 

"^"de mit Hast oder mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestrast,  
U wer die Reichsqrenze unbefugt überschreitet oder wer zwar 

zum Grenzübertritt  befugt ist,  aber die Reichsgrenze nach 
oder aus dem neutralen Ausland an anderen Stellen als 
den von den Militärbefehlshabern eingerichteten Grenz-

Übergangsstellen überschreitet, 
2' wer sich bei einer von einem Militärbefehl SY«W mi-

gerichteten Grenzübergangsstelle der militärischen 
Prüfung entzieht; 

^ >ver eigenmächtig von den Reisezielen oder Reisewegen eb-
weicht, der ihm im Sichtvermerk einer zum Ausweis fetner 

Nr. 65Z, 



1 1 1 8  

Person für den Aufenthalt im Reichsgebiet oder fin 
Uebertritt  über die Retchsgrenze bestimmten Urkunde > 
geschrieben sind; 

4. wer vorsätzlich den zur Ueberwachung des Greiizverli 
erlassenen Anordnungen der militärischen Grenzstelleii 
widerhandelt,  

5. wer eine zum Ausweis einer Person für den MB 
im Reichsgebiet oder für den Uebertritt  über die Alis 
grenze bestimmte Urkunde oder in einer solchen lW 
einen Sichtvermerk oder einen sonstigen Eintrag ^ 
Stempel einer amtlichen Stelle fälschlich anfertigt 
verfälscht, 

k. wer wissentlich von einer solchen falschen oder verfäG 
Urkunde oder von einer solchen echten, für  einen a»da 
ausgestellten Urkunde, als ob sie für ihn ausgestellt 
Gebrauch macht, 

7. wer eine zum Ausweis seiner Person für den AuseB 
im Reichsgebiet oder für den Uebertritt  über die ^  
grenze bestimmte Urkunde einem anderen zum 
überläßt, 

k. wer wissentlich zur Erlangung oder Verschaffung vt 
künden, die zum Ausweis einer Person für den 
halt im Reichsgebiet oder für den Uebertritt  iM s 
Reichsgrenzen bestimmt sind, von Sichtvermerken od" '  
sonstigen Einträgen in diese Urkunden unwahre 
macht oder unrichtige oder irreführende Ausweis ^ 
Belege verlegt oder wer wissentlich von einer a»i 
Weise erlangten oder verschafften Urkunden Gebrauchs 

S c  wer eS unternimmt, eine der in Rr. l  bis 8 bezeig 
Handlungen zu begehen, oder wer zu einer willst 
durch Rat oder Tat Hilfe leistet,  anstiftet oder auM 
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>b. ein Ausländer, welcher der ihm durch § 2 der Ver-
ordnung betreffend anderweitige Regelung der Paßpflicht,  
vom 2 l .  Juni 1915 (RGBl. L. 599) auserlegten Ver-
pflichtung, durch einen Paß oder ein anderes nach Maß
gabe der §H 3 oder 4 der bezeichneten Verordnung vom 
Reichskanzler oder von einem Militärbefehlshaber zu
gelassenes Ausweispapier über seine Person sich ausweisen, '  
innerhalb der ihm von einer Polizei- oder Militärbehörde 
bestimmten Frist nicht nachkommt. 

Diese Verordnung tritt  am I. Iuni 1917 in Kraft.  

Posen, den 16 .  Mai 1917 .  

Ter stellvertretende kommandierende General 

V« Armeekorps 
gez. von Bock und Polach. 

Pakpflicht. 
Vekanntmachuust 

W« ^  ̂ 'uiid des H 9b des Gesetzes über den Belagerungs-
Verbindung mit Ziffer 9 Abs. 2 der 

der ^^"?^^^>risteii  zu derVervrdnilng betr.  anderweite Regelung 
.  pappsljcht vom 24. 6. 1916 RGBl. S. v0l ff.  wird für den 

^ des 1 Armeekorps folgendes angeordnet-

j» übersah für de» Grenzübertritt  oder den Aufent-
z u r  '^ 'chsgebiet (Ziffer 9  Abs. 2  der AnsführungSvorschriften 
P u i ^^'^^nung> wird vom l .  6. 1917 ab nur noch der 

dem Muster in der Reichskanzler Bekannt 
Welli^ ^24- 6 1916 auf Seite 609 des RGBl. 19l6 aus. 
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Erkennungsnummer, Erlaubnisschein, Ursprungsscheins vorzuzeigen. 
Die Führer von Fischerfahrzeugen und Fahrzeugen, die zu der 
Beförderung von Fischen gebraucht werden, haben, wenn ihnen 
durch vier oder mehrere kurze Pfiffe mit der Dämpf- oder Motor
pfeife oder bei Segeldienstfahrzeugen durch mehrfaches Hissen, 
Herablassen oder Wiederhissen der Flagge oder Laterne ein Zeichen 
gegeben wird, sofort ihr Fahrzeug zum Stillstand zu bringen und 
nötigenfalls zu Anker zu gehen, bis sie der Aufsichtsbeamte zum 
Weiterfahren ermächtigt.  

Siebenter Abschnitt .  
S c h l u ß b e s t i m m u n g e n .  

§ dt.  Durch die §§ 36, 44, 48 werden Anordnungen der 
Wasserpolizeibehörden nicht berührt.  

§ 52. Vor Erlaß von Bestimmungen nach dieser Polizei» 
Verordnung, die nicht nur einen einzelnen Fall oder einzelne 
Personen betreffen, soll der Regierungspräsident Beteiligte hören. 
Solche Bestimmungen sind auch öffentlich bekannt zu machen. 

§ 53. Zuwiderhandlungen gegen die Polizeiverordnung 
oder gegen die auf Grund derselben von dem Regierungspräsidenten 
oder der örtlichen Fischereibehörde getroffenen Bestimmungen 
werden, soweit sie nicht nach den 125 bis 128 F. G. unter 
Strafe gestellt  sind, mit Geldstrafe bis zu 30 Mark bestraft.  

H 54. Die Polizeiverordnung tritt  am 15. April 1917 in 
Kraft.  Mit demselben Tage treten alle Polizeiverordnungen außer 
Kraft,  die auf Grund des Fischcreigesetzes vom 30. Mai 1874 
sGesctzslg. S. 197s und der dazu ergangeneu Allerhöchsten Ver
ordnungen erlassen sind. 

Berlin, den 29. März 1917. 

Ministerium für Landwirtschaft, Domänen «.Forsten. 

905 

Bekanntmachung Nr 4s? 
über die Fischerei im Regierungsbezirk Liegnitz. 

Bestimmungen zu der Polizeiverordnung sFischerei-Ordnungs des 
Ministers für Landwirtschaft,  Domänen und Forsten 

vom 29. März 1917. 
Zu § 13, W i n t  e» s ch o n z e i  t .  

In den nachbenannten Gewässern, nämlich: 
») in dem Bober von Landeshut an aufwärts und in allen 

denjenigen seiner Nebengewässer, welche oberhalb des 
Einflusses des Kleinen Bober bei Bunzlau gelegen sind, 
mit Einschluß diefe» letzteren, 

b) in dem Queis von Marklifsa au aufwärts, sowie in seinen 
Zuflüssen von Naumburg an aufwärts, 

e) iu der Katzbach und in der Schnellen Deichsa von der 
unteren Grenze des Goldberg-Haynauer Kreises an auf
wärts, sowie in deren Nebengewässeru, welche oberhalb 
lieser Grenze einmünden, 

ist der Fischfang in der Zeit vom 15. Oktober biß 3. Dezember 
verboten. 

Ausgenommen von der Schonzeit find die in den genannte» 
Gewässern befindlichen Hechte und Döbel. 

Zu § 14, Frühjahrsschonzeit,  
geltend für die Gewässer, die nicht der Winterschonzeit unter, 
liegen. 

Die Frühjahrsschonzeit dauert vom 15. April bis 26. Mai, 
falls sie in künftigen Jahren nicht ander» festgesetzt wird. 

Liegnitz, den 4. April 1917. 
Der RegierungSpriifident 
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'  z. Die nach Affe? 9 Abs. 2 der AuSführungSvorschO 

zu der Paßverordnung bisher zugelassenen anderweitigen PersB 
auiwtispapiere verlieren mit dem 1. 9. 1917 ihre Gültig!» 

. 3. Die für ausländische Arbeiter allgemein zugelassene» r' 
der, deutschen Arbeiterzentrale ausgestellten Legitimation^ 
behalten- dagegen nach wie vor ihre Gültigkeit.  
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Pvsen, den 16. Mai 1917. 

Der- stellvertretende kommandierende General 
V. Armeekorps. 

v o n  B o c k  u n d  P o l a c h .  

Kreis-Blatt 
für den Krei» Kolkenhaw. 

B o l k e n h ain, den 4. Juni 

Wer Brotgetreide verfüttert, verfiindigt sich 
am Vaterlande! 

l.er über das gefetzlich zuläffige Matz hinaus 
vafer, Ntengkorn, Mifchfrucht, worin sich Hafer 
Zündet, oder Gerste verfüttert, verfiindigt sich 

am Vaterlande! 

im -Skr,»»« d»s Nimigl, k,»ndr»t. 
Amtes in Soltenhain, Gedruckt in der G, k?endeß^ ' 

druckerei in 

^lauulmachung über Angestellten - Verstcheruug der im 
baterländifchen Hilfsdienst Vefchiiftigten. 

Vom 25. Mai 1917. 

, '^«s Grund des L 19 der Verordnung über Versicherung der 
i n l änd i s chen  Hi l f sd i e ns t  Beschä f t i g t en  vom 2 4 .  Feb rua r  1 9 1  i  

nchs-Gesetzbl. S.  171s bestimme ich folgendes: 

§ 
„ 6ür Tätigkeiten un vaterländischen Hilfsdienst,  die in den 
°"glitschen Truppen besetzten ausländischen Gebieten ausgeführt 

i »n^flimmen die Generalgouverneure oder der 
"Uttmeister oder die von ihnen beauftragten s te l l en  snr lh  r 
"Wöbereich, wer 

Ur, öS'». 
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I.  nach H 2  Abs. 3  des Versicherungsgesetzes fiir Ai.,.. . den Wert der Sachbezüge festzusetzen ^""gsentnchtung für die Angcstelltenversichernng vom 24. Mai 
S d°-B..sich.„mgS».sch°- -t R.ichsv-,,ich-r.mBa»si«>. sii, -  -  -  . .  ^  l u l 3  « .  4 b s  i n c h t  m ö g l i c h  i s t ,  f o l g e n d e s  b e s t i m i n t :  

I- l ie Beiträge sind unter der Adresse: Direktorium der 
^eichsversichernugsanstalt für Angestellte, Berlin-
^Wilmersdorf, mittels Postanweisiuig einzuzahlen, und 
zwar monatlich zum 10. des auf den Beitragsmonat 
folgenden Monats-

2' -ter Postanweisungsabschnitt ,  welcher der Reichsver» 
sichernngsanstalt verbleibt,  muß den Arbeitgeber oder 
die Dienststelle, die den Versicherten beschäftigt,  deutlich 
bezeichnen. Dies gilt  auch dann, wenn eine andere 
Dienststelle die Beiträge abführt.  

^ Hot die Reichsversicheruugsanstalt die dem Konto des 
Arbeitgebers erteilte Bilchungsnummer mitgeteilt, so ist 
^fe auf dem Postanweisungsabschnitte jedesmal zu 
vermerken. Bis dahin ist aus dem Abschnitt 

bei Sendungen aus Belgien Buchungsbezirk I,  
» „ „ Frankreich „ 31, 
" „ „ Rußland 36. 
» „ „ Rumänien „ 2 

Zuzugeben. 

die Bescheinigungen für Krankheitszeiten 
hat.  Dem Direktorium der ReichsversicherungsanstÄlt für 
wird mitgeteilt ,  wem die Erledigung dieser Aufgaben überlH 

§ 2. 

Als Ausgabestellen für die Aufnahme- und Versich 
karten s§ 194 des Versicherungsgesetzes für Angestelltes 
das besetzte Gebiet 

1. in Belgien die Ausgabestelle der Angestellte»»^ 
in Aachen sNeues Rathauss. 

2. in Frankreich die Ausgabestelle der Angestellte»»^' 
sl.  Polizeireviers in Metz, 

3. in Rußland die Ausgabestelle der Angestellten»^ 
i» Posen sSapiehaplatz 9 Is 

4. in Rumänien die Ausgabestelle der Angestellte»»^ 

in Berlin sKlosterstraße 05s 
bestimmt. 

Anträge auf Ausstellung und Erneuerung von Ver 
karten sind aus den betreffenden besetzten Gebieten an ^  
gabestellen unmittelbar zu richten. Es steht den Antrag! 
Iweifelsfällen frei,  mit dem Direktorium der Reichs»^ 
anstatt für Angestellte in Berlin-Wilmersdorf sHvhe»^^ 
l93/l95s ins Benehmen zu treten. 

§ 3- .  
Für die Abführung der Beiträge zur Angestellten»^ j 

wird, soweit der übliche Postscheckvcrkehr sBetannt»-»« i 
Direktoriums der Reichsversicherungsanstalt sur Angestellte.^ 

Aus der Rückseite des Pos^^ 
ist z» vermerken, wie sich der en g z 1 „ , ..Massen 

»ollen und halben Beitwgen nach den , ) ^ 
von bis ck und aus ^titragszahlungen ch^ ^ 
d-s VkrIich-rm.O»-stö-s im ° „mmgl" 
und ob eine Uebersicht abgesandt st,  
gegen dem Vormonat nicht eingetreten sin 
Gleichzeitig mit der Absührung der Beiträge sit an dn? 
Direktorium der Reichsversicherungsanstalt su 



Nr, K5S. 

N24  

gestellte eine Uebersicht nach dem Muster 
Nr. 8 einzusenden. Vordrucke zu dieser > 
werden von dein Direktorium der ReichsveiM 
anstatt für Angestellte kostenlos zur Vexfugmig g'k 

Sind Veränderungen gegen den Vormonat 
eingetreten, so bedarf es einer neuen Uebersicht 
es genügt vielmehr ein Vermerk aus dem Postaiimh 
abschnitt:  „Acndcrungen gegen den Vormonat , > 
191 .  .  nicht eingetreten". 

§ 4. 
Als inländische BeHorde im Sinne des H 229 Abs, ^ 

Bersichcruugsgesetzes für Angestellte gilt  auch jede 
vom Deutschen Reich in besetzten Gebieten eingesetzt ist »nd ^ 
liche Ausgabe» einer deutschen Behörde erledigt.  

Berlin, den 25. Mai ' .917. 

Der Stellvertreter des Reichskanzlers 
Dr. Helfserich. 

5 

Betr. Anforderung und Beitreibung von Gemeinden» 
von im Felde stehenden Mtlitärpersonen 

iN  ,  
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Egling von Militärpersonen unbedingt vermieden werden müssen; 
^»ndimgs- und Erlastgesuche werden mit besonderem Wohlwollen 

prüfe,,  sein. Nachdem das Oberverwaltungsgertcht in neueren 
^»tscheidmigen svergl.  den Runderlaß vom 18. April 1917 — 

K .  uz; - F  ^ ^ 42 !0) ausgesprochen hat,  daß die von den 
Meinsen vielfach geübte Praxis der Heranziehung des gesamten 

-witmeinksmmens von Militärpersonen des Beurlaubtenstandes 
M Geiiieindeeinkommensteuer in mehrfacher Hinsicht nicht dem 
Stenden Rechte entspricht,  werden die Gemeinden nicht nur für 
^ Okulist sich dieser Rechtsprechung anzuschließen, sondern auch 

ruväg tn  haben, ob nicht i» geeigneten Fällen, in denen die 
"ens erfalgte und unanfechtbar gewordene Besteuerung des 

^'litäreiukominens den Steuerpflichtigen besonders hart 
>, nachträglich noch eine Richtigstellung der Veranlagung nach 

^spckcht" OberverwaltungSgerichts der Billigkeit 

diese iienere Rechtsprechung des Oberverwaltungs-
k»üi> ^ ^ 'delangt, so weisen wir im Anschluß an unseren Rund-
^ ^ April 1917 noch auf ein Erkenntnis deS Ober-
^ ^Uligsgerichts vom 29. März 1917 hin, nach dem Offizieren 
üeseb 'ji  Pension nach § 24 Nr. 2 des Offizierspensions-

vom 31. Mai 1906 lReichs-Gesctzbl. S. 565) während 
die !^^"dung im aktiven Heere ruht, bezüglich des 

unserer Kenntnis gekommen, daß 
emeinden entgegen der in unserem Runderlaß vom 

vem el I9lv sMin.-Bl. Seite 259) ausgesprochenen 
<e, der Anf^derung und Beitreibung von G e m e i n d-ab^ 
m Felde stehenden Militälpersoueu nicht mit der 

Wi, m-.^ Kriegsteilnehmer erforderl ich 
Wlr weisen erneut daraus hin, daß Härten bei der Stcu^ 

Z, "  Pension tretenden Teils des Militäreinkommens die 
"Halten^h/^ Verordnung vom 23. September 1867 

^ Berlin, den 16. Mai 1917. 
^iunnzuttnister. Der Minister des Innern 

»»Wag«: 
H e i  i, k e. 

Im Auftrage: 
F r e u n d .  
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Höchstpreis für Spinnpapier 
Rachtragsbekanutmachnng. 

Die Bekanntmachung Nr. VV. l l l .  4700/12. IO.K. N. -i 

betreffend Höchstpreise für Spinnpapicr aller Art sowie für M 
fache, gezwirnte oder geschnürte Papiergarne, welche mit midew 

Aaserstoffen nicht vermischt sind, svom 20. Februar 19>7f crh^ 
folgenden Nachtrag: 

»Die Höchstpreise finden auf Garne in Handelsertiger 
machung für den Kleinverkanf nur bei Veräußerung durch 
Hersteller an einen Zwischenhändler Anwendung. 

Posen, den 20. Mai 1 9 1 7. 

Der stellvertretende kommandierende (Heneral 
V. Armeekorps 

von Bock und Po lach. 

Nr. 851. 

tli! 
i«  

K 

Bekanntmachung Nr. i.. 900/4. 17. K.N.A., 
betr. Höchstpreise für rohe Kanin-, Hasen- nnd Kastens^ 

Bom I.Juni 1917. 
Die nachstehende Bekanntmachung wird auf Grund 

Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4.  Juni I85l  
Verbindung unt dem Gesetz vom Ii .  Dezember 1915 
^.813), in Bayern auf Grund der Allerhöchsten Verordnet 

Uebergang der vollziehenden Gewalt^ « 
die Militärbehörden betreffend, serner des Gesetzes, betr.  , 
preise vom 4. August 1914 (RGBl. S. 339) in der Fassung^ 

7-Dezember 1914 (RGBl. S. 516) in Verbindung mit ^ 
U ^j 
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^gedruckten Bestimmungen bestraft werden, sofern nicht nach den 
^gemeine» Strafgesetzen höhere Strafen angedroht sind. Auch 
üuiii  der Betrieb des Handelsgewerbes gemäß der Bekanntmachung 
M Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel vom 23. 
September 1915 RGBl. S. 603) untersagt werden. 

§ 1. . 
Von der Bekanntmachung betroffene Gegenstände. 
Bon dieser Bekanntmachung werden betroffen: 

Alle rohen und eingearbeiteten Felle von zahmen und 
wilden Kaninchen sowie von Hasen und Hanskatzen 
jeder Herkunft nnd in jedem Zustand, soweit nicht bei 
Inkrafttreten dieser Bekanntmachung ihre Zurichtung zu 
Pelzwerk sRanchwaren) erfolgt ist oder ihre Verarbeitung 
in Znrichtereien, Färbereien oder Haarschneidereien 
bereits begonnen hat.  Ausgenommen sind die Felle, 
die Eigentum der Kaiserlichen Marine sind. 

U... Z Mlt Gefängnis bis ju einem Jahr und mit Geldstrafe bis zu zehntausend 
/»r mit einer dieser Ctraten wird b.straft: 

wer die festgesetzten Höchstpreise überschattet, 
w r linen ander«» znm Abschluß eines Ver>rag«S auffordert, durch den 
d e Höchstpreise überschritt«n weiden, oder sich zu einem solchen Vertrage 
''bietet, 

^ wr Geaoista d, b r oon cinei Aufforderung (isis 2, 3 deS Gesetzes 
"'"«ffend Höchstpreise) betroffen ist, beiseiteschafft, beschädigt oder ze stöet 

d«r Aufforderung der peständigen Behörde zunr Verkaufe von Gegen-
banden, sia hj,  Höchstpririe festg-setzt sind, nicht nachkommt. 
"^Vorräte an GeglNstündvr, für dte Höchstprelse sestgrsetzi fierd, d>n> 

„ iuständigen Bm"'t«n gegenüber verheimlicht, 
w r d.n n-rch ^ 5 d«S Gesehes, b.treffend Höchstpreise, erlassenen A»5> 
lbmungSb.ütmmnngen zrnviderhrnd.lt. 

"'ilrdesi-/ .  l^Uchen Zuwiderhandlungen gegen Nw l oder 2 ist die Geldstras« 
Ü^'schrin.„^4 Dvpp lte d«S Betrages zu bemessen, um den der Höchstpreis 
^"stsia!  "Hl?'" llt oder in den Fällen der Nr. 2 überschritten werden sollte, 

Bekanntmachungen über die Aenderuug dieses Gesetzes vom 
September 19l5. 23. März >lU6 « 

22-März .9.7 (RGBl. 1915 S. 25 und 603. 1916 S-
»17 E. 253) zur allgemeinen Kenntnis gebracht mit de»> ^  

merken, daß Zuwiderhandlungen gemäß den in der Anmerkt 

des j ^°ll« Im Nbidk^s. Mindtstbeirag zrhntauseiid Mark, so in auf ihn zu erk.nnen. 
ew,^.7. ̂ "'stände kann die Geldstrafe btS auf dte Hälfte deS Mindest 

Tvm. n«? (Verden. Bei Zuwiderhandlungen gegen Nr. I und 2 kann neben 
>. wch «, werden, daß d>e Vcru'trilr.ng auf Kosten deS Schuldigen 
"  ̂ >qe«i«m.  H" "6t'" >st; auch kann neben G fängni'strafe aus ^Verlust 

Neb ">echl- erk.mnl werbrn. 
^.u ^'mse kann ans Givzühung dir Gegenstände, «rnl die sich, die 

^leri  bezieht, erkannt werden, ohne Nntersch ed, ob sie dein Täler 
'"cht. 
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§ 2. 

Höchstpreise. 
K 3. 

Boller Grundpreis. 

b«i Ver- äuv«rung  bei 
außer unq durcheiiiei, durch eu/" ^ 
durch den Händler die vo > ^ 

Besißer Sammler kann! A 
des betrcf. oder eine detroM« 

senden Vereins- zugeloi!... 
Tieres sammel-

Stelle 

Für die von dieser Bekanntmachung betroffenen ^  un § 2 festgesetzten Preise sind die Höchstpreise für 
werden Höchstpreise festgesetzt.  ^  u? .  ^lle. die gemäß den Bestimmungen der §5 4 

.r, - . - ^ -e.,. .i.neli ie Klsi„. ^ ^kaiintmachnng Nr. I. .  80S /4 17. KRA. veräußert 
P>«. d«., G.,md»...s- ,ur da» °».M .. m.d d« „.,chstche»d->l -ntspnch.n: 

nicht überschreiten: » 
bei Ver- ^ ^  ^ bei Fellen zahmer Kaninchen sind die Hinterpfoten abzu

scheiden und beim Gewicht nicht mitznberechnen; 
b) das «Gefälle muß vollkommen getrocknet sein; 
^ Kaninfellen muß das durch Wiegen ermittelte Gewicht 

»»verloschlicher Schrift fz. B. durch geeigneten, un-
vvlichen Buntstift  — nicht Kopierstift! — vermerkt sein. 

Millingen kommen die Höchstpreise gemäß 8 4 zur Anwendung 

a) für Felle von zahmen Kaninchen 
im Gewichte bis 50 z .  .  .  
„ „ v. mehr als50b. 120^ 0,40 

„ „ . .  I20b.l80x 0.80 
„ „ über 180^ .  .  .  1,60 

b) für Felle von wilden Kaninchen 
Mäuschen 0,10 
Sommerkani» 0,25 
W i n t e r k a n i n  . . . . . .  0 , 5 0  

es für Felle von Hasen: 
Mäuschen 0,10 
Sommerhasen 0,30 
Halbhasen 0.60 
Winterhafen 1 , 2 0  

ä) für Felle von Hauskatzen: 
ganz kleine Felle 0 . 1 0  
Sommerfelle 0  6 0  
verschiedenfarbige Winterfelle .  IM 
schwarze dunkelgründige Winterfelle 2.50 

0,10 Mk. 0,12 Mk. 0,G ' )  

0.40 
0,92 
1,84 

0 , 1 2  
0,28 
0,56 

0,12 
0,37 
0,70 
1,40 

0,12 
0,70 
l ,70 
2,80 

0.50 
1.00 
2.06 s 

isälle^ ^ ^ ftstgesetzten Preise ermäßigen sich in folgenden 
0,30 '  ! 

^  Gefälle, das nicht den Bestimmungen des A 3 dieser 
^  ̂ »ntinachung entspricht,  beträgt der Höchstpreis insgesamt 

^ ^ vom Hundert der im § 2 festgesetzten Preise; 
^0 narl beschädigte Felle oder für Felle, die fleischig oder 

^lzt oder ungespannt oder stark haarlassend fverstunken) 
"  - beträgt der Höchstpre.s insgesamt die Hälfte der im 
^  festgesetzten Preise. 

>0 "kcht gemäß den Bestimmungen der H8 4 
°er» m. ,^^""kmachnng Nl-  I. .  800/4. 17. KRA. veräußert,  

§ 4. 

Abzüge vom Grundpreis. 

0,13 
0,40 
0,?b 
1,50 

0,1/ 
0,7' 
1,80 
3,00 

geworden ist,  betragen die Höchstpreise 90 
Preise. 
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§ 5. r I ^ 9. 

Zahlungsbedingungen. Inkrafttreten. 
Der Höchstpreis schließt den Umsatzstempel, die ^  Bekanntmachung tritt  am l .  Juni 1917 rn Kraft,  

kosten, ferner die Kosten der Beförderung bis zu« uäclM 
bahnhof oder zur nächsten Schiffsladestelle, die Kosten de' 
ladung, nicht aber die weiteren Versendungskvften ein. ^ 
für Barzahlung innerhalb 2 Wochen nach Empfang der^ 
Wird der Kaufpreis länger gestundet, so dürfen bis 
Hundert Jahreszinsen über Reichsbankdiskvnt berechnet 

Posen, den I.Juui 1917. 

Ter stellvertretende kommandierende General 

V. Armeekorps 

v o n  B o c k  u n d  P o l a c h .  

> 

Lelkiis! Bekanntmachung Nr. D. 800/4. 17 K. R. A. 
der Beschlagnahme, Behandlung,Verwendung und 

.^>dtpflicht von rohen Kanin-, Hasen- und Katzenfellen 
!»i> au« r....... ^ 1917. 

§ ß. 

Verkäufe ins Ausland. 

Die Höchstpreise gelten nicht für erlaubte 
gegebener Mengen nach dem Ausland innerhalb 
dauer der Ausfuhrbewilligung. 

tz 7-

Zurückhalten von Vorräten ^ ^ , 

<KI SmiUWK. «m, ist .-n.-iqn»ng >«' Mch w, -llg-mmi.n Sw>. 
°-n w § « besNmulk.i Pr.>I-i> zu »«M». l-d- 3m»>de.ha.,d>»n» s-«-n 

^  ̂  Ichlagnahmevorfchriften nach § 6 der Bekanntmachungen über 
t /^'chmtellu»g ^on Kriegsbedarf in der Raffung vom 26. April 

5 8- rldc?^' ""d i^e Zuwiderhandlung gegen die 
. Pölich, und Pflicht zur Führung eines Lagerbuches nach tz 6 

^untmachungcn über Vorratserhebungen vom 2. Februar 
D U / ?  S e p t e m b e r  1 9 1 5  u n d  v o m  2 1 .  O k t o b e r  1 9 1 5  

^ 549 und 684»*«) bestraft wird. Auch kann der 
Hundelsgewerbes gemäß der Bekanntmachung zur 

ihnen hergestelltem Leder vom >. Juni 

Bekanntmachung wird aus Ersuchen des König
ich ^^^»üuisterium hiermit zur allgemeinen Kenntnis gebracht 

^weit uicht "ach ^u allgemeinen Straf-
lodere Et>i?s?n i i»n Junii^ovkiiinNiinm 

Ausnahmen. 
Anträge auf Bewilligung von Ausnahmen von di 

lUNtl 5»»'^ '  ^ -
uvu -uuönaymen von ^ 

machung sind 'an das Lederzuweisungsamt der ,  
Abteilung, Berlin W 9, Budapester Straße 5, 6» ,^t 
Entscheidung behält sich der unterzeichnete zuständige 
Haber vor. 

"  Handelsgerverbes gemäß 
'  ""g unzuverlässiger Personen vom Handel vom 23. Sept. 

u»w,»g« w°-d.>^ 

>.'i> 6ö8. 



1182 

§ 1-
-

V o n  d e r  B e k a n n t m a c h u n g  b e t r o f f e n e  G e g e n d  
Von dieser Bekanntmachung werden betroffen - alü > 

lind eingearbeiteten Fette von zahmen und wilden " K 'aimich^ 
wie von Hasen und Hauskatzen jeder Herkunft und in 
stand, soweit nicht bei Inkrafttreten dieser Bekanntmachung 
richtung zu Pelzwerk sRauchwarens erfolgt ist oder ihre Berück 
in Zurichtereien, oder Haarschneidereien bereits begon»^ 
ausgenommen sind die Felle, die Eigentum der KaP 
Marine sind. '  
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z 3.  

W i r k u n g  d e r  B e s c h l a g n a h m e .  
Tie beschlagnahme hat die Wirkung, daß die Vornahme 
Veränderungen an den von ihr berührten Gegenständen ver« 

/u» ist und rechtsgeschäftliche Verfügungen über sie nichtig sind, 
^ 'eit  sie nicht auf Grund der nachstehenden Anordnungen er
laubt 

8 2. 

B e s c h l a g n a h m e .  
Die von der Bekanntmachung betroffenen Gegenständ 

hiermit beschlagnahmt. 

-) Mit G-fängntS bis zu einem Jahr oder mit GeldsEase ^ 
wird, sosern nicht nach den allstem« neu Strafgesetzen höhere S 
stnd, bestraU: 

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand bstseite 
oder zerstört, verwindet, verkauft oder kaust, ober ein l 

äußerungS- oder E'wnb?g«schäst st^er ihn abschlt.ßt; ^ 
3. wer der Vsrpstichiung, d e b.schlagnahmteii Gegenstände z 

und Pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt-, 
4. wer den erlassenen AuSsührungsbestimmunge» ^uwidnhu 

" Wer vorsätzlich die Au « kunst, zu der er aus ^suird 
verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder wisseniUH , 
« d e r  u n v o l l s t ä n d i g e  A n g a b e n  r n a c h r ,  w i r b  m r t  ^  ^  i  ü  
z u  s e c h s  M o n a t e n  o d e r  m i t  G e l b  s t  r a s e  b t S  z u  Z  M  
Marl b straft, auch Irinnen N v r r ä t e, die verschwiegen stvv, 
dem Staate verfallen erklärt werden. Ebenso ' 
vorsätzltch die oorgischiicbenen Lag.rbücher einzurichten oder zu I ^ ̂  

Wer fahrlässig die AnSkunst, zu der er aas Grund 
«erpfl'chte t  r s t ,  n i c h t  i n  d e r  g e s e t z t e n  F r , s t  c r t e i i t  o d e r  u n r i c h t > 3  
v o I t s t ä I i d  > g e  Angab  e  > r  > n  ach t ,  w l . d  m i  l  G  e  t  d  s t  r  a  s  e  .  z  » i -
t a u s e n d  M a r k  o d e r  > m  W w e r m ö g e n S f a l l «  m i t  ^ e f ä n g  d »  
scch» Monaten bestraft. Ebenso nnro bestrast, wer faw 
geschriebenen Lagerbücher e.nzu .chxn oder zu sichre» unterläßt. 

werde». 

Ten rechtsgeschäftlichen Verfügungen stehen Verfügungen gleich, 
u un M g e  ^r Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung erfolgen. 

8 4. 
V e r ä u ß e r u n g s e r l a u b n i s .  

-notz der Beschlagnahme ist die Veräußerung und Lieferung 
)  ^>ä)lagnahmten Felle in folgenden Fällen erlaubt, sofern die 

^ Übungen der tztz 5 und 6 dieser Bekanntmachung innegehalten 
werden: 

>M 

^ von dem Besitzer des TiereS, sosern er Mitglied ernes 
Kaninchenzuchtvereins ist.  an die V e r e i n ß-Sammelstelle dieses 
Dreine« binnen 3 Wochen nach dem Abziehen des Felles; 

^ von dem Besitzer des Tieres, sofern er nicht Mitglied emes 
Kaniucheuzuchtvereines ist,  an einen Händler sLammlers bmnen 
^ Wochen nach dem Abziehen des Felles; 

«» von der Vereinssammelstelle etiles Kaninchenzuchtverems an 
einen von der Kriegs-Rohstofs.Abteilung des Königlich 
Preußische» KriegsministeriumS für den Wohnsitz des Vereins 
im die Sammlung der durch diese Bekanntmachung betroffenen 
üelle zugelaffenen Großhändler, jedoch spätestens am 10. Tage 
e"'es jeden Monats für da? innerhalb des vorangegangenen 
WvnatS angesammelte Gefälle; 
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4) vsn einem Händler sSammlerj an einen anderen Hä"^ 
fSammlerj oder an einen von der Kriegs , .Rohstofi-AbtM 
des Königlich Preußischen Kriegsministeriums für den 
sitz des Händlers für die Sammlung der durch diese Bekamt 
machuug betroffenen Felle zugelassenen Großhändler 
spätestens am 10. Tage eines jeden Monats für das 
halb des vorangegangenen Monats angesammelte GeM 

«> von einem für die Sammlung der durch diese BekM 
machung betroffenen Felle zugelassenen Großhändler a» '  
Kriegs-FelüAktiengesellschaft in Leipzig, jedoch spätestens > 
zum Monatsschluß für das bis zum 10. Tage des betreffet 
Monats ihm angelieferte Gefälle; 

A  i i  m e r k  u  n  g  i  D  e  L i s t e  d e r  z u g e l a s s e n e n  Mohhii ,  d'cr " 
Ungabe d.S Beziike?, sin den de Zulassung erfolgt ist, im Reichst 
und in Fachblältern ve.öffenilicht werden 

>) von der Kriegs-Fell-Aktieugesellschaft an die Kricgc^^ 
Aktiengesellschaft,  soweit nicht von der K r i e g s - R o h s t o f f-MeM 
abweichende Bestimmungen ergchen; 

«) von der Kriegsleder-Aktiengesellschaft an die Gerbereien.  

^cde andere Art der Verfügung über beschlagnahmte 
'st  verboten, insbesondere der Ankauf sznr Eingerbnugs durch 
Gerbereien von einer anderen Stelle als der Kriegsleder-M 
gesellschaft und durch die Haarschneidereien. Znrichtereieu c 
Färbereien von einer anderen Stelle als der Kriegs-Fell-^'  
gesellschaft.  

§ 5.  

B e h a n d l u n g  d e r  F e l l e .  
^  Erlaubnis zur Verfügung über die beschlagm^^, 

^elle gemäß § 4. Buchstabe-r bis ä ist davon abhängig, ^  
folgenden Vorschriften beachtet werden' 
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I.  Der Besitzer hat das Fell vor dem Aushängen zum 
Trocknen von den anhaftenden Fleisch« und Knochenteile 
sowie von Blut vollständig zu reinigen. 

T Der Besitzer muß das Fell unverzüglich nach dem Ab-
ziehen mit der Fleischseite nach außen so aufspannen 
und zum Trocknen aufhängen, daß sich eine möglichst 
große falten lose Fläche ergibt.  

Die vorstehenden Vorschriften des § 5 finden keine Anwendung 
M Veräußerung der in Haushaltungen gewonnenen Felle durch 
den Besitzer des Tieres. 

5 K. 
F ü h r u n g  v o n  B ü c h e r n  u n d  L i s t e n .  

Die Erlaubnis zur Verfügung über die beschlagnahmten Felle 
utuig der i» tz 4 genannten Händler, Vereinssammelstellen und 
^'Händler ist davon abhängig, daß die folgenden Vorschriften 
ächtet werden: 

t- Jeder Händler lSammler) und jede Vereinssammelstelle 
hat ein Buch zu führen, aus dem für jeden Ankauf 
der Tag des Einkaufes, die Stückzahl, der gezahlte 
Preis und der Tag der Weiterlieferung ersichtlich 
sein müssen. 

D jeder zugelassene Großhändler hat ein Buch zu führen, 
Ms dem für jeden Einkauf der Name und Wohnort 
des Lieferers. der Tag. des Ankaufs, die Stückzahl, 
arr gezahlte Preis, der Tag der Weiterlieferung und 
der in Rechnung gestellte Verkaufspreis ersichlich sein 
müssen. 

^ Wer Felle an einen zugelassenen Großhändler liefert,  
hat diesem neben der Rechnung eine Liste einzureichen, 
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aus der ersichtlich sein müssen: Anzahl. Gewicht 
Beschaffenheit der gelieferten Felle. 

4. Jeder zugelassene Großhändler hat der Kriegs^ 
Aktiengesellschaft in Leipzig bei der Lieferung 
der Rechnung eine Liste über die gelieferten F' 
maß Ziffer 3 dieses Paragraphen einzureichen. 

§ 7 -
R e g e l u n g  d e r  V e r w e n d u n g  d e r  F e l l e .  

Der in den Besitz der Kriegs-Fell-Aktiengesellschaft 
Vorrat an Fellen wird nach den Anweisungen der Kriegs-RolM 
Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministerinms auW 

Derjenige Teil des Anfalles, welcher für die Zwecke 
Heeres oder Marineverwaltung in Anspruch genommen 
muß. wird an die Kriegsleder-Aktiengesellstzaft weitergebt, 
der Rest wird von der Kriegs-Fell-Aktiengesellschaft in Leipzig '  
Rauchwaren-Industrie und den Haarschneidereieu zugeführt.  

8 « .  
B e h a n d l u n g  d e r  F e l l e  n a c h  A b l i e f e r u n g  

d e n  G e r b e r .  

a »  

der Alb'  
Erze»S 
u?eB 

Trotz der Beschlagnahme ist die Verarbeitung 
den Gerbereien sowie die Verfügung über die hergestellten 
nisse gestattet,  sofern die folgenden Vorschriften beachtet 

»s Die Verarbeitung der zugeteilten beschlagnahmten i^lle 
nur im eigenen Betriebe erfolgen, 

b> Aus den beschlagnahmten Fellen dürfen nur je 
siliaffenheit Unterleder oder schwarzes oder braunes 

l 
Hi-

hergestellt  werd.n oder solche Erzeugnisse, nnlche a»! 
Weisung des Lederzuweisnngsamtes von 
Aktiengesellschaft vorgeschrieben werden. 

der Kriegs 
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Die Gerber haben die ihnen zugeteilten Felle unverzüglich, 
spätestens aber binnen 3 Wochen, in Arbeit zu nehmen. 
Tie Ablieferung der aus den Fellen hergestellten Erzeugnisse > 
ist  erlaubt: 

l- auf Grund schriftlicher Anweisung des Lederzuweisnngs
amtes der K r i e g s-Rohstoff-Abteilung des Königlich 
Preußischen Kriegsministerinms, Berlin W. 9, Budapester-
straße 5. 

^-ie Anweisungen des Lederzuweisungsamt^s haben vor allen 
anderen Liefernngsverpflichtungcn den Vorrang. 

A n »i c r k u n g: Aoiräge der Fnmcn auf AuttsNUui'g solcher 
Ana« sungen sind zwecklos. Di« Anweisungen werden lediglich au> 
Ärund amilicher Fesist.Nung des Bedarfs amtlicher Befchaffungst'Ue» 
erleilt, 

2- Von einer Gerberei an die für sie zuständige Gerber-
vereinigung für Heeres- oder Marinebedarf. 

Welche Gerbereivercinigung für Heeresbedarf zu
ständig ist,  wird im Zweifel durch das Lcderzuweisungs-
nmt endgültig entschieden. 

3 Ron einer Gelberei oder Gerbervereinigung auf un
mittelbare Bestellung einer der folgenden Beschaffnngs' 
stellen der deutschen Heeres- und Marineverwaltung an 
diese Beschaffungsstellen: 

Kriegs- oder Reserve-Bekleidnngsämter jeinschließlich 
Bekleidungs-Depot Nürnberg), 

Artilleriewerkstätten 
Marine-Bekleidungsämter 
Kaiserliche Werften. 

b" Wstt.rlief-ru»g dn Fell, und Pelzadqängc »nd.al'schuitie sowie 
" noch desonderc Polschnfien ergclik». 



11Z8 1139 

Kaiserliche Torpedo-Werkstatt,  
Kaiserliche Marine-Depotsinspektion, 
Friedrich Krupp Aktiengesellschaft in Essen. 

es Anträge auf Freigabe sind unter Beachtung der folgende 
Vorschriften vom Eigentümer oder Besitzer des beschlagnahm 
Ledersa» das Leder-Zuweisungsamt «Abteilung Ledermeldestelli  
bei welchem auch die Vordrucke zu den FreigabeanW 
erhältlich sind, zu richten: 

1. Das Erzeugnis, dessen Freigabe beantragt wird, m 
fertig gegerbt sein. 

2. Der Antragsteller hat nach Einreichung des Freigab' 
scheines das Erzeugnis so lange zur Verfügung ^ 
Lederzuweisungsamtes zu halten, bis er in den 

-  des Freigabescheines gelangt ist.  
3. Das freigegebene Erzeugnis, das nickt binnen 2 M»M 

«gerechnet vom Ausstellungstage des FreigabeschM^ 
für Privatzwecke veräußert und abgeliefert worden 
ist der Beschlagnahme wieder verfallen, ebenso dasse^' 
das ohne Zustimmung des Lederzuweisungsamtes >» ^ 
Erzeugnis anderer Art umgewandelt wird. 

t) Ein freigegebenes Erzeugnis darf ohne Zustimmung ^ 
Lederzuweisungsamtes weder an amtliche Beschaffung^^' 
der Heeres- oder Marineverwaltung, noch sonst für 
lieferungen veräußert werden. Die Gerbereien und 
Vereinigungen haben beim Verkauf auf diese Borschs 
hinzuweisen. 

Die verarbeitenden Firmenhaben alle von dem Lederznwei!^, 
amt oder von der KriegslederEAktiengesellschaft 
Angaben, soweit sie mit oer Verarbeitung der Felle zus""" 
hänge», unverzüglich zu machen. 

t>> Tic Beschlagnahme ist mit der Ablieferung an die amtlichen 
Bcschaffungsstellen der Heeres- oder Marineverwaltung oder 
mit dem Empfang des Freigabescheines erloschen. 

§ 9 .  

M e l d e p f l i c h t  f ü r  F e l l e .  

> l ieber die in dem Besitz oder Eigentum von Händlern 
l^ammlern), Vereinssammelstellen und zugelassenen 
Großhändler befindlichen beschlagnahmte» Felle ist eine 
Bestandsmeldung zn erstatten, sofern die Felle nicht 

^gemäß den Vorschriften des K 4 veräußert worden 
sind oder eine Verüußerungserlaubnis infolge dieser 
Borschriften nicht bestand und der in dem Besitz des 
Händlers befindliche Vorrat 500 Felle übersteigt.  

^ lieber die in dem Besitz von Gerbern befindlichen 
beschlagnahmten Felle ist eine Bestandsmeldung zu er
statten, sosern ihre Einarbeitung nicht gemäß § 7 inner
halb eines Monats erfolgt ist und der Borrat 1000 
'Stuck übersteigt.  

Meldungen sind sobald ein meldepflichtiger Vorrat vor
bei ,  ^ äwei Wochen an das Lederzuweisungsamt auf 

^ ihm anzufordernden amtliche» Meldescheinen zu erstatten. 

§ l0. 

A u s n a h m e  n .  

^>»in ^ ^Mgs-Rohstofs-Abteilung des Königl. Preußischen Kriegs-
den iLederzuweiningsamt ist ermächtigt,  Ausnahmen von 

' 'Ordnungen dieser Bekanntmachung zuzulassen-
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Durch Allerhöchsten Erlaß vom 27. März cr. ist als Zeil 
punkt für das Inkrafttreten des Fischercigesetzes der 15. April er 
bestimmt worden. — Hierbei weife ich noch besonders darauf hi»; 
daß nach § 54 der Fischerei-Ordnung vom 29. März d. Js.  mi 
dem 15. April d. Js.  alle Polizeiverordnungen außer Kraft treten 
die auf Grund des Fischereigesetzes vom 30. Mai 18 74 fGesch 
sammlung E. 197) und der dazu ergangenen Allerhöchsten Ver 
ordnungen erlassen sind. 

Bolkenhain, den 16. April 1917. 
Der Königliche Landrat 

v o n  L o e f c h .  

Nr. 4S8. 
Raturalverpflegungssiitze 

Bekanntmachung 
Der Bundesrat hat auf Grund der Vorschriften vom l.Apr 

I87K unter Ziffer 3, 2 Abs. 2zu§ 10 des Gesetzes vom 13.  In» 
1873 über die Kriegsleistungen in der Fassung d.r Kaiserliche 
Verordnung vom 29. Dezember 1906 (RGBl. 1907 S. 5!) i 
seiner Sitzung vom 15. März 1917 die nachsteh »de Verordunn 
betreffend Aenderung der Vergütungssätze für Naturalverpflgun 
während der Dauer des Krieges erlassen: 

§ 1 -

Die VergütungSsätze für Naturalverpflegung — sowohl st 
Offiziere, Sanitätsoffiziere und obere Beamte, als auch für Man» 
schaften und Unterbeamte — werden für die Dauer des Krieges 
verteilt  auf die einzelnen Mahlzeiten, wie tolgt,  festgesetzt: 

§S-
Die Verordnung tritt  mit dem Tage ihrer Berkündunz in Kraft.  

Berlin, den 23. März IL 17. 

Der Reichskanzler 
I .  A.: Lewald. 

») für die volle Tageskost 
b) für die Mittagskost 
e) tür die Abeudkost 
ä) für dt« Morgenkost 

mit Brot 
2,00 Mark 
1.00 „ 
0.67 
0.L3 

ohne Brot 
l ,85 Mark 
0.95 
0.62 „ 
0.28 .. 

Bekauutmachung iiber Zusaizfleischkarten. 
Auf Grund der 5. 6 und 15 der Verordnung über die 

Regelung des Fleischverbrauchs vom 21. August 1916 sReichs-
Gesetzt,!.  941) wird bestimmt: 

§ l .  
Vom 16. April 1917 an bis auf weiteres 

sind neben der Reichsfleischkarte von den Kommunalverbänden 
Zusatzfleischkarten auszugeben; die Zusatzkarten gelten nur in dem 
Bezirke des ausgebenden Kommuualverbandes. 

Die Höchstmenge an Fleisch und Fieischwaren, die wöchentlich 
auf die Zusatzfleischkarte entnommen werden darf,  wird aus 
250 Gramm Schlachtviehfleisch mit eingewachsenen Knochen fest
gesetzt.  Die Vorschriften im § 2 Abs. 2, 3 der Bekanntmachung 
über die Ausgestaltung der Fleischkarte und die Festsetzung der 
Verbrauchshöchstinenge an Fleisch und Fleischwaren vom 21, August 
>916 sRGBl. S. 9 45) finden auch auf dieZnsatzfleischkarte Anwendung. 

Die Kommunalverbände können die Geltung der Zusatzkarte 
auf bestimmte Fteischarten oder Fleischsorten sowie auf die Ver-
Wendung zum Ankauf in den Fleischereigeschäften oder in be
stimmten Fleischereigeschäften beschränken. 

§ 2. 

Selbstversorger erhalten eine Zusatzfleischkarte nur, soweit 
sw ihre» Fleischverbrauch nur teilweise durch Selbstversorgung 
decken und im übrigen Fleischkarten beziehen. 

ZU. 4S» 
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Anträge sind an das Lederzuweisungsamt, Berlin ^ § 1. 
Vudapesterstr.  5, zu richten und haben am Kopf des Schwb Meldepflicht. 
die Aufschrift zu tragen- „Betrifft- Kanin-. Hasen- und KatzeW ^ Bekanntmachung betroffenen Personen Melde-

tilichtige P,rsonens unterliegen hinsichtlich der von dieser Bekannt-
betroffenen Gegenstände fmeldepfttchtige Gegenständes einer 

5 11. 
I n k r a f t t r e t e n .  

Diese Bekanntmachung tritt  am I. Juni 19 >7 in KM, 

Posen, den 1. Juni 1917. 

Der stellv. kommandierende General 
V Armeekorps 

v o n  B o c k  u n d  P o l a c h .  

§ 2.  

Meldepflichtige Gegenstände. 
sobald die Vorräte 
mehr betragen «>§ 

200 kx 
200 

Ar. «SS. Bekanntmachung Nr. cid. 1502/3. n. K. R. A., 
betreffend Bestandserhebnug von Holzverkohlungserp>l> 

niffen und anderen Chemikalien. 
Vom 1. Juni 1917. 

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des 
lichen Kriegsministeriums hiermit zur allgemeinen Kenntnis g^. 
mit dem Bemerken, daß, soweit nicht nach den allgemeine»-^ 
gesehen höhere Strafen verwirkt sind, jede Zuwiderhandlung ^ 
nach § 5 der Bekanntmachungen über'  Borratterhebungc» 

^eldepflichtig sind 
l- Holzgeist, roh 

Methylalkohol ' 
3- Bor-, Mittel- und Nachläufe von Holzzeist 

Lösemittel bezw. Speziallösemittels 
4- Essigsaurer Kalk jeglicher Art 

Aceton 
6- Bor- und Nachläufe von Aceton 
' '  Essigsäure jeder Erzeugnngßart,  anzugeben 

»ach Gehalt an Essigsäure, und zwar 
99 v/y und darüber 

^ 86-99 °/g ausschl. 
. e) 80-96 "/« .. 

^chA's°°M»ch dt- A u s k u n f t ,  z u  d e r  e r  a u s  G r u n d s  
"'cht in der gesetzten Frist -rt.Nt °dtt wst-ntNch u n' r« t '  a > 

^  S m U t a n d . q e  A n g a b e n  m a c h r .  w s t d  m i t  G - s S n g ' ' > s  '  
i^.°"vi en oder mit Geldstrafe bi§ ic?.u.'Z 

200 
200 „ 
200 „ 
200 

50 
50 „ 

100 „ 

."Xb 

2. Februar 1915, 3. September 1915 und 21. 
sReichs-Gesetzbl S. 54. 549. 654s*) bestraft wird. 

i>»! s,"»lras> r s c r o n r a s e  vis zu z r „ . u ^ . „ .uch können V 0 rr ä te, die verschwiegen sind, im Urteil für 
"dischdikn -ll/n erklärt werden. Ebenso wird bestraN, wer 

^^^azNebenen Lagerbllcher einzurichten ober zu sichren unte'läßt. 

der Betrieb dcs Hauoelsgewerbes gemäß der Bekanntm 1 
Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel vom 
tember 1915 sReichs-Gesetzbl. S. 60ös untersagt werde»-
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nach 

6) 60-80 "/y 

«) 30—60 °/o 
k> 30  "/g  und darunter 

Reine und technische (Essigsäuren sowie 
versteuerte und unversteuerte sind 
getrennt aufzuführen. 

8. Essigäther sEssigsäureäthylätherf 
9. Formaldehyd sFormalin, Formolf, 

Stärken getrennt 
l 0.  Parasormaldehyd 
l t .  Amylaeetat 
12. Kampfer 

nur künstlicher (synthetischer) Kampfer 
13. Borsäure .  ^ 
14. Borax technisch und rein > 
15. Perborsaure Salze ^ r  

1 1 4 Z  

Sobald dil L 4. 
mehr 

Stichtag, Meldesrist und Meldestelle. 
M Nr die Meldepflicht sind die bei Beginn des 1. Juni (Stich« 

Hg,  sMx ^  I. Dezember (Stichtag) eines jeden Jahres vor« 
^deneii Bestände an meldepflichtigen Gegenständen maßgebend, 
l  Die erste Meldung hat bis zum 10. Juni 1917, die späteren 

l ,  -.^geii hab^, bis zum 10. Tage des auf den Stichtag 
' ^iden Monats zu erfolgen. Die Meldungen sind an die 
^ Mohhaffabteilung fSekt, vir.) des Königl. Preußischen Kriegs-

^  Wmlnns, Berlin SW. 48, Verl.  Hedemannstr.  10, zu erstatten. 
Vorräte an den im § 2 bezeichneten Gegen; 

Stichtag« die meldepflichtigen Mengen, so ist 
^chandsmklduug innerhalb 2 Wochen an die vorbezeichnete 

21 'N>e 
Ivo -l 
-W 

Zu erstatten. 

K s. 

16. Bor in Erzen und Erden fBoracit,  Pandermit> > 

§  3. 

Meldepflichtige Personen. 
Zur Meldung verpflichtet sind: 
1. alle Personen, welche Gegenstände der im tz 2 

A>t der Meldung. 
nsch^ ^tmiigen haben nur auf amtlichen Meldescheinen zu 
t lS  ^ Vordruckverwaltung der Kriegsrohstoffabteiluilg 
M Preußischen Kriegsministeriums, Berlin SW. 48, 
^ ^deaiannstr. io^ anter Angabe der Vordrucknummer 

anzufordern sind. 
I  '" '^rderung der Meldescheine ist mit deutlicher Unter» 

Art im Gewahrsam haben oder aus Anlaß w""'  ̂  '"d genauer Adresse zu versehen 
w.i°b.« od.. sonst d .«6«°°-d.° w-»°n '  s,^-'»G-sch,i„ dms and-.o» Mill.ilm .g.n als M V-. 

iie ^ ^r gestellten tragen nicht verwandt werden. Aus 
2. gewerbliche Unternehmer, in deren Betrieb zar Uebersendnng der Meldung benutzten 

Gegenstände erzeugt oder verarbeitet werden, >lt der Vermerk zu setzen: „Betrifft  Meldung 

Pmräw^'di!"^ """'"'^rechtliche Körperschafte» und 
unverzüglich nach >!!"'  ^^chtag (K 4j unterwegs ^ ^ Ankunft vom Empfänger zu »>eld^ 

Erzeugnisst«. Von den erstatteten Meldungen ist eine 
sAbsGlst^Dmchlch-lft. -"> 

l  hei seinen GeschästSpapieren zurückzubehalten 
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§ K-

Lager buchführung. 
Jeder gemäß K 3 Meldepflichtige hat über die »ach 

meldepflichtigen Gegenstände ein Lagerbnch zu führen, a»! 
jede Aenderung der meldepflichtigen Vorratsmengen u»t 
Perwendung ersichtlich sein muß. Soweit der Meldest 
bereits ein derartiges Lagerbuch führt,  braucht er kein besD 

Beihilfen aus dem Ostsonds. 

Aus den aus Mitteln des Staates und der 
Änderung der Land' und Forstwirtschaft gebildeten 
Pfands mache ich wiederholt aufmerksam. 

Die Ortsvorstände des Kreises ersuche ich, für eine geeignete 
^stanntmachung dieser Einrichtung bei den beteiligten Kreisen 

Nr. 65S, 

Provinz zur 
sogenannten 

§ 7-

Lagerbuch einzurichten Beauftragten Beamten der Polizei' ^ tragen, vor allem jedoch den Borständen der landwirt 
Militärbehörden ist jederzeit die Prüfung des Lag erbliches gl ichen Vereine diese Bekanntmachung zugänglich zu machen-

Gegenständ«? sich besindm?"!de?" meld«O Äus dem Fonds können fast für alle Zwecke, die der Förderung 
M>,d. ftch °d« <u ««««k. st». m>d ?i°-ftwi.,Ich«s, n.mhastt B-ihils-n 

^ ku. Erforderlich ist,  daß die Unternehmungen, für welche eine 
2  ^^ten wird, noch nicht ausgeführt sind, sondern erst 

^ »fragen nnd Anträge. ^ ^ ^ kwährnng ej„er Beihilfe in Angriff genommen werden sollen. 
Alle Anfragen uns Anträge, welche diese Bekannt^'  ,5 daß den Anträgen vollständige und gut ausgearbeitete 

betreffen, sind an die KnegSrohstoffabteiluna ISekt. kll»! '" ' t  Kostenanschlägen beiliegen. 
Nunigl. Preußische» Kriegsministeriums in Berlin SW, 
Pede mannstr.  10, zu richten. Sie müsse» aus dem Bliest 

des Briefes den Vermerk tragen l 
°  »n- «°n ,-mi.ch-n Erj.ugnisft. . .  '  O-dl»nd.r-. . l ,  N-sstrung 

Farmer Aecker und versauerter Wiesen usw. § L. 

Inkrafttreten. 
Diese Bekanntmachung tritt  am I.Juni 1917 i» 

Pvsen, den 1. Juni 19 l 7. 

Der stellvertretende kommandierende 
V. Armeekorps. 

v o n  B o c k  u n d  P o l a c h .  

z» 
In den 

Anlage, 
Ortschaften, 
^°rflut« 

letzten Iahren sind u. a. Zuschüsse «geleistet worden 
von Gemeindewaldungen, Wasserleitungen, Weide-
Fischereianlagen. Flnßreguliernngen, Wehrbanten, 

versauerter Wiesen 
Keine Aussicht »uf Erfolg haben Anträge auf Beihilfen zur 
'Nlng von Drainagen, zur Anschaffung landwirtschaftlicher 

und z„r Anlage von Obstmustergärten. 
Anträge für das Jahr 1917 sind spätestens bis zum I.  Juli 

'^> mit den erforderlichen Unterlagen an mich einzureichen, 
^t  eingehende Anträge können keine Berücksichtigung finden. 

Bslkenhain, den 26. Mai 1917. 

t 
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Schafrände > 
Den Ortspoiizeibehorden des Kreises bringe ich hierdurch 

Kreisbiattvrrsügung vom 5. Mar 1906 — Nr. 280 — betrch» 
Belehrung über die Kennzeichen nnd die Verbreitung» der 
räude, erneut in Erinnerung. 

Bolkenhain, den 26. Mai 1917. 

Nr. KKZ. 

Meldewesen. 
Den Pvlizeiverwaltungen sowie den Herren Gemeinde 

Gutsvorstehern bringe ich hiermit meine KreisblattbckuiintviaäM 
vom 3. Zum 1904 — Nr. 299 — betreffend NegelM'g ^ 
Meldewesens zur genauen Beachtung in Erinnerung. 

Bolkenhain, de» 26. Mai 1915. 

>vird mit dem 3,.  Oktober 1917 wieder eingestellt .  Den 
l ' t tschiedeueu Sei ten regelmäßig wiederkehrenden Wunsche», 
Gütliche,,  Aushang um einige Monate zu verlängern oder gar 

^ganze Zahr auszudehnen,  kann während des Krieges nicht 
^gNele» werden. Die Interessenten werden deshalb wieder 

aufmerksam gemacht, daß s ie  auch nach Einstellung des 
gegx , ,  geringe Gebühren sowohl die telegrahpische Vorher-

M der Post als auch Sondernachrichten von den einzelnen 
^wienffste l leu beziehen können. 

da 

Schriftverkehr mit dem KriegSwirtfchaftsamt. 
Der Herr Vorsitzende des Kriegswirtschaftsamtes zu 

hat mich gebeten, bekannt zu geben, daß dien st l iche Schreiben au das 
wirtschaftsamt nicht an ihn persönlich adressiert werden, ^ 
Herr Borsitzende häufig dienstlich abwesend ist und an B 
sönlich gerichtete schreiben dann uneröffnet liegen bleiben ^ 
deren Erwägung unter Umständen erheblich verzögert.  

Bolkenhain, den 29. Mai 1917. 

Bolkenhain, den 1. Juni 1917. 

Anordnung betreffend Eigentumsübertragung auf 
den Reichsmilitärfiskus. 

^ Artikel > der Aenderung der Ausführungsanweisung 
ho !.  ^"iä>laguahme, Bestandserhebung und Enteignung von 

. .  ^brauchten und ungebrauchten Gegenständen aus 
1. a»m vom 12. Mai 19^7 " 
Mniüt 

Kreisbl.  S. 595 -  werden 
... .um .x. Mm Erliegenden Gegenstände 
sämtliche, der MeldepsUcht NUiminiuM' 

Aluminium ... .7'".m-wneten Aluminrum-
...ttigmt. SSmtl.ch- ^ die M-'S-

Md d>S »l. ^»> 
'wmlstelle städtischer KriegsauSschup nr -  .  ..^rt,  macht sich 

2 abzulieseru. Wer nicht rech^e'Ug ^ abgelieferten 
bar, die von dieser Anordnung betest ^angwege 

Zustände aus Aluminium werden nup .  
Kosten des Besitzers abgeholt ohne Beschläge 
Der Preis für 1 lex abgeliefertes Alr ^ nmi toird nn., ^ 

Nr. ssz. 

Nr. S6?,. Aushang der ^Wetterkarten 
Der während der Sommermonate der letzten Jahre ewg ̂  

öffentlich? Aushang der Wetterkarten mit den durch ^  
Verwaltung infolge des Krieges für notwendig crach e 
schränkungeu ist am I.Mai d. I. wieder aufgenomma» 

Prem sur 1 lex abgeliefertes Alumunum 
^°" ^ aus 12 Mark und für Metall mit Beschlägen von 
Aark ^oht. 

Bolkenhain. den 25. Mai 1917. 

Der Königliche Landrat. 
v v n  L  o  e  s ch. 



Nr. «65. 

Nr. ti«t>. 

^l14L 

Kriegssaudalen für bedürftige Landkiuder. 
Der hiesige städtische Kriegsausschnß hat einen Posten 

sandalen mit Holzsohlen erworben und würde davon ctm 
Paar für bedürftige Landkinder abgeben können. ^ En 
Anträge sind von den Ortsbehörden direkt an den 
zu richten. 

Bolkenhain, den lN. Mai 1917. 

1 1 4 9  

Zuweisung von Milchleistnngsfutter 
Unter Bezugnahme auf die Kreisblattverfügung vom " 

d.  3s. Teste 7b8 werden die Ortsbehörden an die EinreiäM 
Zusammenstellung der Anträge auf Zuweisung von Milctib'^ 
sutter nach Maßgabe der im Monat Mai abgelieferten'S, 
Buttermengen hiermit erinnert.  

Bolkenhain, den 2. Juni 1917. 

Der Vorsitzende des Kreisausschusses 
v o n  L  o  e  f  c h .  

Redigiert im Bureau des Muigl. kandrat-
Amtes in Lalkeniiai» 

Gedruckt iu der G » c  .  

Oonder-Ausgabe. 

Kreis-Blatt 
für den Kreis Kolkenhain. 

Ttiirk S3». B o l k e n h a i  n, den 7. Juni IVI7 

««wer,..-» »-> S»<ttt».«rt-«. ^ ̂  
Bii Nd«ab- v°» »>' diist mi, sti»-w 

wier sofort bei Empfangnahme der Juckeuna .  zu 
Firmenstempel zu versehen oder seine aus obige 
KW. Die Provirrzial.Znckerstelle löst Znckermarkerr. 
^eise nicht entwertet sind, nicht ein. 

Breslau, den 29. Mar 191 .  
Provinzialznckerstelle. 

Die Ortsbehörden haben die Verkäufer vor, Zucke' 
^sprechend zrr verständigen. .  

Bolkenhain. den 5. Jnm l '  l . .  
Der Königliche Landrat 

v o n  L  o  e  s  c h -
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M e«s Anordnung 
Aus Grund der Bekanntmachung über die 

und de» Verkehr mit Milch vom 3. Oktober 1916 lReichs 
G. 1l00) und der dazu ergangenen Anordnungen der  Reich' 
für Speisefette vom 4. Oktober 1916 wird für d?n UuiD 
Kreises Bolkcnhain folgendes bestimmt: 

1151 

8 3 Abs. L Satz 1 der Anordnung über die Bewir 
und den Verkehr mit Milch, vom 25. Oktober 1916 M 
S' 1832) erhält folgende Fassung: 

Die Milchselbstversorgcr, also die Kuhhalter »>i« '  
Haushalts- und Wirtschaftsangehvrigen dürfen nicht 

viter Vollmilch je Kopf und Tag verbrauchen, 
ledoch in ihrem Hanshalte nach § 4, Abs. 1 der Bekannt«»" 
vom 3-Oktober 1916 jReichs-Gesetzbl. S.  1100) milchverso^ 
berechtigte Personen befinden, stehen diesen die hiernach 5^'^ 
höhere» Menge» zu. M haben daher Anspruch: 

«,) Kinder im I.  und 2. Lebensjahr auf 
"  " - 3- ..  4 
^ „ 8.  „ .  .  
ll> Stillende Frauen für jeden Säugling auf .  
e) Frauen in den letzten 3 Monate» vor der Entbindung ^ 
0 Kranke auf Grund ärztl.  Zeugnisses bis zu 
für den Tag. 

Volkenhain, den 31. Mai IS 17. 

Der Kreisausschuft 
v o n  V o e s c h .  

Verkehr mit Fleisch 
Anordnung. 

Z» Abänderung der Anordnung des KrelSansschusfeS hicrselbst 
t 'vm >9. April er.  — Kreisbl.  S. 910 "  wird hiermit folgendes 
bestimmt: 

§ 1. 
Vie unterschiedliche Behandlung der Bemittelten und Minder-

f  wtllelten bei der Zuweisung der verbilligten Fleischzulage wird 
^"mit ausgehoben. Die gesamte, nicht durch Hausschlachtungen 
^t>!ide>io>gte Zivilbevölkerung hat daher Anspruch auf den vom 

e und vom Staate gewährten Barzuschuß. 

8 2. 
Vorstehende Anordnung tritt  mit dem II.  Juni er. m Kraft.  

Bolkenhain, den 5.  Juni 1917. 

Der Kreisausschuft 
v o n  L  o  e  s  c h .  

om..^ ^ tsbehörden ersuche ich, vorstehende Anordnung sofort 
'  ̂ büch bekannt z» geben. 

Bolkenhain, den 25. Mai 1917. 

Der Königliche Landrat 
v o n  V o e s c h .  

Kreisspnrkasse zu Bolkenhain. 
Hebung des SparsinneS und der wirtschaftlichen 
Veguemlichkcit l ind zum Borteile der Kreisbewohl 

Nr,'6S9. 

Nr, K70, 
sage. 

Kreisbewohner ist 
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a u c h  i n  H a n s d o r f  e i n e  A n n a h m e s t e l l e  d e r  K w ^  
errichtet worden. Zum Einnehmer wurde -der 
Nientmeister Martin Bötticher in H a u s d o r s c»! 

Bei der Annahmestelle können Spareinlagen eil 
abgehoben werden, auch vermittelt  sie die Auszahlung 
für Spareinlagen und nimmt kostenlos Zinsen für 

11b3 

Kreis-
für den Kreis Baldenhain. 

Hypotheken zur Ablieferung an die Kreissparkasse entgegen. ^ Ttiilk Z4. B o l k e n h a i n, den II.  Juni 1V17 
Bolkenhain, den I .Juni 1917. 

Der Kreisausschnß. 
v o n  L  o  e  s  c h .  

Wer Brotgetreide verfüttert, versündigt sich 
am Vaterlande! 

in «?> Bekanntinachung, 
betrifft  Veranlagung zu de» Kosten der HandwerkökB« '  

das Rechnungsjahr 1917. 
Nach Mitteilung der Handwerkskammer in ?ieg»>t ^ 

die Zeit vom I.  April 1917 bis 31. März 1913 dieselbe»s 
z u  zah l en  w i e  i m  Vor j ah re .  D i e  Be i t r äge  s i nd  mi l  d e » '  
für das l .  Vierteljahr abzuliefern. 

Jauer, den 24. Mai 1917. 

Königliche Kreiskasse 
B ö h m e r ,  Rechnungsrat.  

Ker ge^ehlich zulässige Maß hinaus 
vBer, Mengkorn, Mischsrucht, worin sich Haser 
' luidet, oder (Herste verfüttert, versündigt sich 

am Vaterlande! 

^tk» über Frühdrusch- Vorn 2. Juni 19I-.  

Der Bundesrat hat ans Grund des § 3 des Gesetzes über 
^ 6"»ächtigm,g des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmeil 

4-August 1914 jRGBl. S. 327 folgende Verordnung 
»!>v. vo»> 
lassen. 

Redigiert im Bureau de» Aonigl. tandrat-
Amte» in Bolkenhain. 

Gedruckt in der 
drnckerei in 

§ l-
Die ^a»lit . ^ Verordnung über die Preise der landwirt« 

vo», > , ^ a ^/^"l>.uisse Grate 1917 und für Schlachtvieh 
^stpreji/^^'  ^ lRGBl. S. 243> für Getreide festgesetzten 
vor de». 

die Tonne. 

IN «7S. 

'>e erhöhen sich, wenn die Ablieferung erfolgt 
G-August !9l7 . .  um eine Druschptämie von «>>) 1-ar 
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vor dem I .  September I 9 l 7  u m  e i n e  D r n s c h p r ä m i e  5 5. 
für die Tonne, 

vor dem I.  Oktober 19! 
für die Tonne. 

7 .  .  um eine Druschprämie 

§ 2 .  

oie Verfügungen nach § 2 Satz A, S Z, ?st binnen 
'ik» ^ ^ Entscheidung nach § 4, Satz 8 binnen 
H» I ^ ^ c h w e r d e  zulässig. Die Beschwerde bewirkt keinen 

Jeder Besitzer von landwirtschaftlichen Maschinen 
sowie von Trocknungsanlagen hat auf Verlangen der 
Behörde innerhalb einer von ihr bestimmten Frist zu es 
sich seine Maschinen, Geräte und Trocknungsanlagen >»^ 
fähigem Zustand befinde» oder bis zu welchem Zeichnet 

! § 
«ölte» dringenden Bedürfnisses kann die zuständige 

^ Erlange», daß Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe 
»ns de» Vorräten abliefern, die zur Ernährung der 

3^, zur Fütterung des im Betriebe gehaltenen Viehes 
rtlimg der zum Betriebe gehörige» Grundstücke be 

instand zu setzen vermag. Die Aufforderung kann dl»ö^ >üa Soweit das den Unternehmern verbleibende Getreide 
Bekanntmachung erfolgen. Erforderlichenfalls kann bezeichneten Zwecke nicht hinreicht, sind die abgelieferten 
Behörde die Instandsetzung auf Kosten des Besitzers " ^Sc» auf Antrag sobald wie möglich von der ReichSgetreide^ 
lassen. iurichuliefern. 

§ L. .  ^ § 7. 
Jeder Besitzer von landwirtschaftlichen Maschii '^b .  rtandeszentralbehörden erlassen die erforderlichen Ü"5-

und Betriebsmitteln aller Art.  insbesondere Treibr^ Vorschriften. 
Kohlen, sowie von Trocknungsanlagen, ist verpflichtest^ 

"  ^ »  . . .  cx . . c  

Verlangen der zuständigen Behörde zum Zwecke der sd'st ^  
des Frühdrnsches oder der Getreidetrocknnng gegen eiue ? 
Vergütung an dem von der zuständigen Behörde bis Z" sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu! bcsti>ns'k^«'^bis 
zur B.rsügttng zu stellen. In gleicher Weise sind Aiark bestraft.  
Kraftwerke» verpflichtet, ihre Einrichtungen sowie d e »  >  ^ ^  ^ ,  . . . .  
Strom gegen eine angemessene Vergütung zur Verfug""^u die ^jchernng ^cS ^rühdrnsche-- ercr .  ^ 

"^gesetzgelumg herbeigeführt worden ist.  flnden die Vor-
H 4. Z " 2 bis 5, 7, 8 keine Anwendung. " k . Die nach § 3 zn gewährenden Vergütungen tdu .  ^ § 10. , 

Kommunalverbande zn zahlen, vorbehaltlich seines ^ Verordnung tri t t  mit dem ^.age der 
die Person, zu derett Gunsten die Benutzung erfolgt- , ^eichMnzler bestiuimt den Zeitpunkt e n 
löhne hat in allen Fällen der Unternehmer des lanbw" 
Betriebs zn zahlen. Ueber die Höhe der B e r g ü t 'd'!' l Berlin, den 2. Juni > t) > 7 ^  
Löhne entscheidet ans Antrag die untere Verwaltung''" ^ r Stellvertreter des Reichskanzlers. 

Dr. H elsferich. 
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Betrifft Heimatlvesen ^trifft Enteignung des Dachs und Vlttzableiterknpfers. 
Das Bundesamt für das .Heimatwesen hat ui einem ^ ist selbstverständlich, daß die enteigneten kupfernen Blitz-

falle am 30. September 1010 dahin entschieden, dast die O ^lkNerm,lagen nur Zug um Zug gegen eiserne Anlagen ausz»-
die ein Armenverband zur Unterstützung eines fchidlichei '  l  Achsel» sind, damit den Gebäuden der Blitzschutz auch nicht einen 
läuders anfwenden muß, der aus seinem bisherigen AnfeiiiM' "S fehlt.  Die mit Durchführung der Enteignung beauftragten 
durch die Militärbehörde entfernt worden ist und an dem l». ^"Mnialverbände werden daher von der Metall-Mobilmachungs-
Aufenthaltsorte nicht die Mittel zu seinem Unterhalt findet. angewiesen, die Ablieferung des Blitzableiterkupfers nicht eher 
als Polizeikosten, sondern als Armenpflegekosten zu lwhandel>>!>.^ verlangen, bis der Ersatz gesichert ist und in unmittelbarem 
(Entscheidungen des Bundesamts für das Heimatwese» an die Abnahme der Kupferteile angebracht werden kann. 
Seite 05 ff.) Hiernach werden Kosten der in Rede stehendc»' Die Metall-Mobilmachungsstelle richtet zur Zeit eine besondere 
soweit sie bisher irrtümlich als Polizeikosten augesehen »»' Heilung für Ersatzbeschaffnng ein, welche in kurzem in der Lage 
den Landespolizeifonvs übernommen worden sind, nniimeh'- ^ w dürfte, verzinkte Eisenseile und Eisenplatteu sowie verzinktes 
d e n  betreffenden Armenverbäuden wieder einzuziehen in g e n ü g e n d e r  M e n g e  z u r  V e r f ü g u n g  z u  s t e l l e n .  Anträge 
Staatskasse zu erstatten seien. Auch in denjenigen Fällen,^ 'sieigabe beschlagnahmten Ersatzstoffe sind daher 
militärische Maßnahme der Ortsoerweisung sich ^  
richtet,  wird in gleicher Weise zu verfahren sein. 

Ich ersuche, hiernach gefälligst das Erforderliche z» vera 

gegen v ,  ^  -Actall-Mobilmachnugsstelle zu richten. Denselben ist eine 
^'  u»iga„g der zuständigen Kommunalbehorde beizufügen darüber, 

U l p  .  .  

Berlin, den 25. Mai 1017. 

Der Minister des Innern. 
Im Auftrage: gez. Unterschrift.  

Vorstehender Erlaß wird den ländlichen Armenverba»^ ^  
Kenntnisnahme mitgeteilt .  /  

Volkenhain, den 7. Juni 1917. 

Ter Vorsitzende des Kreisansschnsses 
v o n  L  o  e  s  c h .  

«, -  angeforderten Mengen als Ersatz für enteignete kupferne 
'Matzanlagen an den näher zu bezeichnenden Gebäuden dienen. 

Berlin, den 14. Mai 1017. 

Kricgsministerinm. Kriegsamt. 
Rohstoff Abteilung Metall-Mobilmachsstelle. 

gez. Unterschrist.  

^ T" Drtibehörden ersuche ich. Vorstehende- zur KenntniS oer 
beschlagnahmter Blitzschutzanlagen zu bringen. 

Bolkenhaiu, den 6. Juni 1917. 

Der Königliche Landrat. 
v o n  V o e s c h .  

Nr, V7i. 
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Hreigabescheine für Uen;ol 
E§ hat sich in der Praxis als unzweckmäßig erwiesen,  diisl 

zweierlei Freigabescheine für Benzol im Umlauf waren, einmal di«! 
der Landwirtschaftskammcrii «Benzol für landwirischasllichc Zwclthl  
und ferner die der Benzolversorgungssielle der Königl. Inspcktio»! 
des Kraftfahriveseiis sBenzol für sonstige, insbesondere indultiM 
Zwecke). 

In Uebereinstinimung mit dem Kriegsamte ordne ich dahci^ 
unier Aufhebung meiner Erlasse vom 10 .  April d. Js- "I 
> ^  Is 7lü7 — und vom 24.  April — I ^ Iv 7540 -
daß bei der künftigen Versorgung der Laiibwülschaft mit !  
vom I .  Znni d. Js.  ab folgendes Verfahren zn beobachte» !  

Feder landwirtschaftliche Verbraucher wendet sich an die ^ 
>Y» zuständige Kriegswirtschaftsstelle (Landratöaiiit),  die M ' i>^' 
wirtschaftsstellc prüft die Notwendigkeit der Freigabe von Bc»^ ^ 
versieht das Gesuch mit dem Vermerk: „Befürwortet" oder 
dem Vermerk: „Befürwortet bis zum Ausmaß vvn so und  sov'V 
und sendet das Gesuch des Verbrauchers, das Name 
Adresse enthalten muß. an die Inspektion des Kraftfahrwesc"'  
Abteilung für Betriebsstoffe. Sekt. Il ,  Berlin, Potsdamerstr-
^>e lnspektion des Kraftfahrwesens stellt  in der von der  K>>G l  
wirtschastsstelle befürworteten Hohe eine» Freigabeschein ans, 
gleichzeitig diejenige Firma enthält,  bei der der Gesuchstellcr ^ ̂ 
Benzol beziehen kann. Diesen Frergabeschein sendet die InspeÜ^ j 
des Krastfahrwesens an den Gesuchsteller zurück und glcichM 
sendet sie eine entsprechende Anweisung an die zur lstcfer^ 
bestimmte Firma, etwa des Wortlauts: '  „Für de» Landwirt-
st»d I Kx Benzol zur Lieferung ans Ihren Beständen freigeg^' 
worden." 

^ Die bisher von de» Laiidwirtschaftskammern ausgestellt^ 
meigabescheine sollen noch bis zum ,5 .  Juni d. Js.  G-"^ 
behalten. Vom 1.  Zn„j ^ dürfe» die Landwirtschaftska»"^ .  
neue Zreigabescheine nicht mehr ausstelle». 
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Wenn »ach dem l.  Juni landwirtschaftliche Verbraucher von 
Benzol mit Freigabegesuchen an die Laiidwirtschaftskammern heran
treten, so si„d derartige Gesuche umgehend an die zuständige 
Kriegswirtschaftsstelle (Landratsamt» weiterzugeben. Letztere sowohl 

die Kriegswirischaftsämter sind von dem Kriegsamt. die Lager-
t>nticr »nd Benzolfirmen von der Inspektion des Kraslfahrwesens 
»>>t den erforderlichen Instruktionen versehen worden. 

Berlin, den 25. Mai 19 l7. 

Ministerium für Landwirtsrhaft,Domänen und Horsten 
F r e i h e  r  r  v o n  S c h o r l e  i n  e  r .  

Aosz-. Kleinhandelspreise snv Gemiise, cbst und 
Ijidfriichte. 

Fweisel darüber entstanden Da an verschiedenen . der Verordnung über 
iu'd, in welchen Fällen der Erzeuger MKBt. S. 

»it s-»  ̂°s-' ... l'» 
''97.» den Groß-, oder Kleinhandelspreis verrar g 
dü' Aeichsstette zu folgender Klarstellung vercrna , -

Aach ^ ü Abs. 2 der Verordnung ^ Vcr. 
einem unmittelbaren Verkauf an > ^-ssvreis verlangen. 
Sucher immer den Groß- oder aper die ihm als 
ändern nur dann, wenn er eine Mch^iwng 
^iger nach 5 0 Abs. 1 ohne weitere oblr gende chesor^^^ 
im nächsten Verladestelle und ^ncm weiteren 
'̂se Mehrleistnng braucht aber nrcht no we Ü Vielmehr 

'(nnsport über die Verladestelle hinaus zu ve w - ^ 
es genügen, daß der Erzenger seine ^ wenn 

Uigen oder aus andere Weise zum -ur . insrage 
so nahe liegt, daß ein Bahnrranvpor . gesamten 

'°°'°'t, mrd dort absetzt- Er trägt dann dre Gesahr » 
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Durch die Zuteilung von Zusatzfleischkarten a» Selbstversorger 
dars die Gesamtverbrauchsmenge von 500 Gramm für den Kop 
und die Woche, für Kinder die Halste dieser Wochcnmeuge, uich 
überschritten werden. 

§ 3. 
Diese Bekanntmachung tritt  mit dem 16. April 1917 in Kraft 

Verlin, den 15. April 1917. 
Der Präsident des KriegserniihrungsamtS 

v o n  B a t o c k i .  

wir 

Rr Zoo Ausführungsbestimmungen zur Verordnung über Bie 
vom 20. Februar 1917 sRGBl. S. 162). 

Auf Grund des K 6 der vorbejeichneteu Verordnung 
folgendes bestimmt: 

1. 
Gemäß tz 1 Abs. 2 der Verordnung wird die Herstellun 

von untergärigem Einsachbier, dessen Stammwürze 5 v. H. ode 
weniger an Extraktstoffen enthält,  zugelassen. 
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Beschlagnahme von Dampfpflügen 
Posen, den 8. April 1917. 

Auf Grund der Bekanntmachung des Bundesrats über dt« 
Gicherstellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S.  357) mit Ergänzungen vom 9. Oktober 1915, vom 
25. November 1915 (Reichs-Gesetzbl. G. 645 und 778) und vom 
14. September 1916 (Reichs-Gesetzbl. S. 1019) sowie auf Grund 
derjenigen über Vorratserhebungen vom 2. Februar 1915, 
3. September 1915 und 21. Oktober 1915 Reichs-Gesetzbl. S. 54, 
549 und L84) wird hierdurch angeordnet: 

§ 1.  

Die bei Fabrikanten und auf Lägern vorhandenen neuen 
Dampfpflugsätze wie die künftige Erzeugung der Dampfpflngfabriken 
zu Gunsten der landwirtschaftlichen Betriebsstelle für Kriegswirtschaft 
in Berlin, Leipzigerplatz 7, sind beschlagnahmt. 

Dieser ist auch seitens der Fabrikanten und Lagerhalter bis 
Einfachbier, dessen Stammwürze 5 v. H. oder weniger a>>um 22. dieses Monats die Zahl und der Standort der vor-

Extaktstoffen enthält,  darf nur unter der Bezeichnung „Einfachbier^andenen neuen und der in der Herstellung begriffenen Dampf-
in den Verkehr gebracht werden. 

II .  
Soweit durch die Vorschrift ves K 2 Abs. 3 der Verordnnn 

pflüge anzuzeigen. 

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werde» auf Grund 
der Preis bei laufenden Bierlieserungsverträgen aus 31 Mk. sti^r Strafbestimmungen der eingangs erwähnten Bekanntmachungen 
100 Liter herabgesetzt ist,  kann der Käufer nur die Lieferun ^straft.  
eines der Vorschrift des § 1 Abs. I entsprechenden Bieres verlange: 

III.  
Als die nach § 3 der Verordnung zuständigen Stellen werde: 

die Regierungspräsidenten, für Berlin der Oberpräsident in Pott 
bestimmt. 

Berlin, den 23. März >917. 
Der Minister des Innern. 

8 2. 

§ 3. 
Diese Anordnung tritt  sofort in Kraft.  

Der stellvertretende kommandierende General 
V. Armeekorps. 

v o n  B o c k  u n d  P o l a c h .  

Rr. S01. 



1160 f I l ß l  

Transportes und de? Verkauf« auf dein Markt, und kan» Bkrordnnng an die in den Lieferungsverträgen der Reichsstelle 
den Groß- oder Kleinhandelspreis verlangen. Je nachdem ll^chchtzten P^ste gebunoen. so daß sie das Obst zu höheren 
Kleinhändler oder Verbraucher veräußert.  Dagegen muß ^Preise» oder unter günstigeren Bedingungen nicht absehen dürfen, 
festgehalten werden, daß der Erzeuger bei einem Verkauf a»p Pnisregelung einschlägigen Vereinbarungen nnd 
Erzeugungsstelle nur den Erzeugungspreis verlangen kauu, ^'^»mgeu von ihnen zu berücksichtigen sein. Es wird ergebenst 
weil sonst zu befürchten wäre, daß die Ware überhaupt MAcht, für alsbaldige nnd möglichst allgemeine entsprechende 
in die Städte gebracht werden, sondern auf dem Lande 
Verbrauchern in unkonntrollierbarer Weise aufgekauft 

Die Reichsstelle ersucht ergebenst,  nach diese» 
verfahren, nnd auch den anderen mit der Handhabung 
vrdnnng befaßten Stellen des dortigen Bezirks davon 
zu geben. 

Berlin, den 23. Mai 1917. 

Neichsstelle für Gemüse und Obst. 
gez. Unterschrift.  

da^ 
N>'. 077. Vbstpachtlmgen. 

erkenne», ob dieAnfragen lasse» Zwcis6 
vom Z. April 191^?,« ?  Gemüse. Obst nnd ^  
richtige Verbände ^  Private. Anstalten und MM 
Kaufverträge oder Im I" '^rer Ländereien durch Mi ̂  
Weise veräußern. ^"steigeeinig in Herges 
brachten, daß die En« ,  bejahen. Es ist stM 
und in de..  Verkeim '  '' '  das Obst selbst 
gerichts als E,ze.>m-r an ^"'. ^r Rechtssprechiing 
geltenden Vorschriften .1"^ nnd den für die 
Sie sind de.nnaw genannten Verordnung somi t  unb^ 
böchstpreise und, soweft 's ü7" f e s t g e s e t z t - » ^  lolche ».cht festgesetzt werden, M ' 

«.hm, d» md..»ch. 

Berlin, den l '- .Mai 1917. 

R-ich«st-U- vir «emiN- und Ovst. 
Der Vorsitzende gez. v. T rllp. 

Nr, 07». Hsuavimuust 
preußische,t Landessettstelle, betreffen 
Äus Grund des 5 9 der Verordnung Uber ^ 7 
Milch und den Berkehr mit Milch rw>n > - ^rlaß der 

^ 's-Gesetzblatt S. 1100s ,  in Verbindung ^ ^ ^  
^-Zentralbehörde vom 0. Dezember r ^  ̂ ̂ andw. 
^> d ')st.  tvv2. Min. s. Haridei usw. l ib 1 o 7 .  -- ^ Aschen 

l ,^ >4 178 -  wird für das Gebrei der MMl°» 
^°>'archie folgendes bestimmt n-,ieierten Bezirk 

di.  im ' ' - ' 'wd» , , '7.7;.°.-w.. 
besiehenden Pvrschnsten über .  chp seichend von-
Verkauf von Mich durch den i. z g werden, 

sosern nicht der Oberprästoent v Erhebung 
hiergegen Widerspruch erhebt, ^  die 
des Widerspruchs ist ^chw-^ 
Beschwerde entscheidet endgulNg 

Berlin, den 2b. Mai 191O 
Preußische Laudessettsteste. 

von G r a e v e n i tz. 



Nr. »>70. 

1 1 6 2  

Perbot des FiirbeuS von feldgrauen Stoffe« 
Auf Grund des K 9 b des Gesetzes über den VelGlii 

zustand vom 4. Juni 1651 <G.-S. S. 451) iu Verbi»d»»s 
dem Reichsgesetz vom Ii.  Dezember 1915 jRGVtz. 
hiermit im Interesse der öfsentlicheu Sicherheit folgendes anließ 

§ 1. 

feldgraue Stoffe, — solvohl Tuche wie Futter 

1 1 6 3  

Mitnahme von Schriften nnd Drucksachen über die 
Meichsgrenze 

Wer Abänderinig der betreffenden Vc,l»i»n»iige» der dies. 
'  Vckanntmachnngcn vonr 19. Juni und vom 15. September 

betreffend die über die Reichsgrenze mitzunehmenden Schriften 

ff« 

M 

Lmcksachen 
««geordnet: 

I chu Prüfung und Grnsiegelrmg von Schriften und ^uräfn ^ .  
^ Rcifnrde über die Vurdesgrenze >n 

I«« «och folgende Stellen berechtigt: 

>- die militärische Postubcnvnchrmg^ 
>V. g für sämtliche derartige Schriftstücke uue ^ 
das Königliche Polizei-Präsidium in Posen sin selch«-

von Mbereie. '  des Korpsbezirkes ohne ^ ^ h m .^.ch ^ übe/die chrndesgrenze m i t n e h m e n  wollen/sind künftig 
vertretenden Geueraltommandos nicht umgefärbt werdem ^ ^ ^ . 
genomui"n sind nur solche Stoffe, die im Austrage von ^ 
behvrden umgefärbt werden. 

Die Färbereien haben jeden Auftrag von .  
ttmlärbeu derartiger Stoffe u ir verznglr ch dein stellvcit« ^ 
Generalkommaudo unter Angabe der Menge nnd ge>>«««' 
»enuung jauch Wohnung) des Auftraggebers anzuzeigen. 

Das stellvertretende Generaikominando prüft die Heck«" 
Stoffe nnd erteilt ,  wenn der rechtmäßige Grwerb derse!'^ 
wandsrei nachgewiesen wird, die Genehmigung zum Fm^' 

§ 2  
inwiderhandlungeu gegen diese Verordnung rverde»> 

die bestehenden Gesetze keine höhere Freiheitsstrafe W 
>»>« Gefängnis bis zu eine», Jahre, bei Vorliegen «W 
Umftände mit Haft oder Geldstrafe bis zu 1500 Mark be»'" 

5 3. 
w iese Verordnung tritt  mit dem Tage ihrer 

in Kraft.  
Posen, den 14. Mai 1917. .  

stellvertretende kommandierende t^e«' 
V. Armeekorps. 

v o n  V  o  c k  n  n  d  P  o l a c h .  

> 

Me und Drucksachen, die von weisenden nach den besetzten 
östlichen Gebieten mitgenommen werden sollen. 

»t 

Posen, den ll l .  Mai 1917 .  

stellvertretende kommandierende (General 
V. Armeekorps 

gez. von Vock nnd Pola ch. 

wlhung Perzeichniffes über Zngpferde und 
Lastwagen. 

°l»ge^ ^ 4 und 9 b des Gesetzes 
!d«>dm,„ ^Vnftand vom 4. Juni 1651 jG. "iv»n, >)»»>>» 
Z «ui dem Reichsgesetz vom rl. 
' ^ wird im Interesse der öffentlrchen Sicherheit folgendes 

über den 
S. 1511 in Ver-

Dezember 1915 fRGVl. 
.°>s. 

ibifti U-M. 

Nr. Sw 

»Nr. K5U 
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§ 1. 

Die Vorstände aller Gemeinden und Gutsbezirke, in 
sich Etationen von Staats-,  Neben- und Kleinbahnen blfi»! 
haben Verzeichnisse über alle Zugpferde, die nicht oder nur 
eines Teils des Tages für kriegswirtschaftliche Zwecke beM 
werden, sowie über alle nicht dauernd in Benutzung 
zum Gütertransport geeigneten Roll-,  Möbel- und sonstigen 
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»fvlgt  durch die Güterabfertigung der betreffenden Eisenbahn-
Mionen. ? . 

§ 6.  

Die den Wagenbcsitzeru und Fuhrhaltern bei einer auf Grund 
^stehender Anordnung erfolgten Inanspruchnahme zustehenden 
^Wtuugeii werden von dem Gemeindevorstaud, bei Gutsbezirken 
M dem zuständigen Distriktskommissar oder Amtsvorsteher festgesetzt.  

wagen, sowie ü b e r  d e r e n  S t a n d o r t  a n z u l e g e n  u n d  ans dem AB - ^ Zxj Streitigkeiten entscheidet für Landkreise der Laudrat, sur 
zu erhalten. 

W 

Z s-
/^Aufforderung ^  ̂  l  genannten Behörden 

^ °ul«'!ühri-n Zu^lcwe uud 
- 'Mich,?,,  n- zu- Gliicra», und -absuhr nach und »an t"> 

>.d. «s» " lmvttjnglich zur Vrr,uglu>g zu M-Z " B-schaffiuhiit  d-r SahrMi 
^4 Stunden zu erteilen. 

§ 3. 
>n I und 2 gelten auch ß-l 
Wagcn.^nuk^s!! liegenden Ortschaften, auf' 
G e m a r k u n g  n  i  die betreffende, außerhall' 

"ig belegene Station bei Be- und Entladungen angeivs« 

K 4. 

Mchkamm. ^ 2 mass.urn Aulsard»»«'«^ 
Frcibeits»>^^ » ' bestehenden Gesetze ke»>e 
Pneu bestimmen, mit Gefängnis bis zu einem Zahl 

lüchEi'ladung ns-»"4 
? ahrzeugc bei den im § 1 genannte» ^ 

Mdllieise der Regierungspräsident endgültig. 

Aese Anordnung tritt mit ihrer Verkuudung in Kraft. 
Posen, den II. Mai l ! ) I7 .  

stellvertretende kommandierende General 
V Armeekorps 

v o n  B o c k  u n d  P o l a c h .  

lllckei 

Abgabe beschlagnahmter Gegenstände ans Kupfer, 
Messing nnd Reinnickel 

l a g n ^ h e r a u s g e s t e l l t  h a t ,  daß immer noch eine Anzahl 

«>. r>se 

^uvser Messing und New Gegenstände aus ^ '  Anordnung des 
, mcht abgeliefert siuo. wird hrerou^ bekannt 
^»vertretenden kommandierenden Generale - ^rfchwiegenell 

.MM, daß die bisher nicht ab gel 'e^ 
^"'stände nrrnrrrehr uugefäumt. sV^esten. Zud. äMNpt-
" städtischen Kriegsausfchusi w BolkenhamaU ^„„Unzahl 
'̂ ich sollennochKupserkesfel.Warmwasier chM ^^^ftändeu ^r 
Mauden fern. Besitzer von befchiagu . . . .^^^eruug s^ 

Muten Art machen sich durch dre entsprechen e 
» Ablauf der Frist werden durch dre 

anfangen vorgenommen werden. 
Bottenhain, den 7. 2!nni 19 N-
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Nr«« Jagdscheine 
Bom 1. bis 31. Mai sind folgende auf ein Jahr D 

Jagdscheine ausgestellt  worden: 

Nr, 

Nr. 
3 

.4 
5 
6 
7 
8 
9 

katastirmüßige 
Bezeichnung des 

Gnmdstiickes 

güllig vom 
l .  Mai Püschcl Emil,  Gutsbesitzer Wolmödots 

, ,  Eckert Emil,  Gutsbesitzer Wnrgsdor! 
> >. „ Graf von Hoyos .Nittergntsbef. Ndr. A>i»-
>4. „ Hamann Karl,  Gutsbesitzer 
> 5.  „ zranz Oskar, Gutsbesitzer Ober BaiwG"^ 
26. „ Böhm Karl, Gutsbesitzer Thomasdor! 
26. „ Böhm Ernst Gutsbesitzer Tho>»^ 

Bolkenhain, den 9. Juni 1917. 

s Gemar
kung Z 

(5- igent ü m e r 

Winnie, Ltand 
und Wohnort 

^DaS Grundstrick 

ist verzeichnet 

im Ginndbnch 

von c: « N 

Wirt-

schastsart 

innd rmqe 

Größe der 
zu enteig

nenden 
oder dau
ernd zu 
beschrän-
kenden 
Grund

fläche 

Na a ^ «i>r> 

Enteignung von Grundeigentum 
Zur ^estftellung der Entschädigung snr das zur ErM 

veS ftäd!>>chxn Kriedhofes in Bolkenhain zu enteignende 
Gemeinde Bolkenhain belegene nachstehend bezeichnete ^  
clgentnm habe ich Termin ans Sonnabend, den l t i .  Ä>"' 
vormittags II Hz Uhr im Hotel „Schwarzer Adler" in Bolkc"' 
anberaumt. 
. 

Alle Beteiligten werden gemäs; s; 25) des Gesetzes 
E n t e i g n u n g  v o n  G r l l n d t i g e n t n m  v o m  I I .  J u n i  1 3 7 4 ^ '  

221» aufgefordert, ihre Rechte im Termin wahrzunehm^' 

Hainle Heinrich, 
Hansdcsitrer in 

Bolkenhain 

derselbe 

Bot 
ken-
hain 

88 

„ : 10 j  
Gärten und 

Acker 

Acker ^ ̂ 27 60 ' 

! >0 L0 

Z>,-

Bolkenhai», den 7. Juni 1917. 
Ter Königliche Landrat 

v o n  L o e s  c h .  

Beim Ausbleiben wird ohne ' .hr Zutun die -
festgestellt  und wegen Auszahlung oder Hinterlegm 
Mdignug verfügt. l 

VrutestiiAienerhebnug. 
^euläsi der Bekanntmachung des Herrn Reichskanzlers r 

-AAtai tut? sstveisbl.  Nr. 629) ist für die Zeit vom ->-
191? eine Erhebung der Ernteslächen angeordnet. 

, 4 er eriorderliche Formularbcdarf wird den i.rtöbehorden 
„b<>I»nd. wnd.», '  

4'chen ist ^  ortsübliche Bekaiintmachnug über d 
„ !  °7",.  -n d..  °nn.m°ch. . .  

dchnders auf die Strasbestimmnngen hinzuweisen. -
der Wahlbezirke nno Annahme der Z ä h l e r  .st  as^Er 

^^äje umgehend vorzunehn.en. Die Anleitung sur 

Nr. K8s-
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l 1 1 6 8  

behörden auf dem Titelblatt der Ortsliste ist genau zu 
Die Ernteflächeu sind tu M orgeu anzugeben, was ich bcsD 
zu beachte» ersuche. Der Betriebsinhaber hat die RichB 
seiner Angaben durch Unterschrift in der letzten Spalte der O 
liste zu bestätigen. Die Ortsliste ist nach crsvlgter Erhebung 
zurechne», abzuschließen und mit der Bescheinigung zu versehen 
sämtliche.zur Angabe verpflichteten Betriebsinhaber ihre V 
gemacht haben. Fär richtige und sorgfältige Aufrechnung 
Ortsliste», ersuche ich besonders Sorge zu tragen. Die st 
geschlossene und bescheinigte Ortslistc ist spätestens ^ 
2. Juli er. in doppelter Ausfertigung an mich einMei 
Der Termin ist unbedingt iunezu halten. 

Bolkenhain, den 9. Juni 1917. 

T e r  K ö n i g l i c h e  L a n d r a t  v o n  L o r s c h  

l i e s  

Tonder-Ausgabe. 

Kreis-
fiLr den Kreis Halkenhain. 

^tück 84». Bolkenhain. den 14. Juni 

Wer Brotgetreide verfüttert, versündigt sich 
am Vaterlande! 

Personal-Rachrichten. 

^ über das gesetzlich zuliissige Maß hinaus 
bei ^ ^engkorn, Mischfrucht, worin fich Hafer 

«der. l>der Gerste verfüttert, versündigt sich 
am Vaterlande! 

Jür die Gemeinde Neu Mhrsdoif ist d e r  TischlermeiM 
Hausbesitzer B.stlhelm Kügler zum Gemeindevorsteher gewäl^ 
bestätigt worden. 

Jür den Gutsbezirk Ober Wolmsdorf ist der .  
mitz Krone zum Gutsvorsteher-Stellvertreter bestellt  und '  
worden. 

Militär -- Invalide» - Prüsnuzs - Geschäft 
Ülidei" ^ ^gelmäßige Militär - Invaliden - Prüfung« - Geschäft 

d e » B x z j x x d e s M x j d e a m t s B o l k e " h a i ii 
'  °  ̂  k n h a i a  "  '  '  -  r  . . . . .  

Jür den Gutsbezirk Gräbel ist der Waldwärter Tsei ^tt, 

am D "  ̂  „G a st h o f D e u t s ch e r  K a i  s e r" 
'  ^ Kustag, den 26. Juni 1917 von 8.30 Uhr vorm. ab 

' '  ^lttwoch 27. 1 9 1 7  8.30 ^ ^ 
K Donnerstag, „ 28. 191? 8,30 

Nr, 681, 

> . » .  ^ . . .  i  V d V t U v ^ t  I s t  v t , V  

d.s.« und . . .Mi«, ^ l i .  ^s.,„ 

Gestellungsbefehle. 

Redigiert im Bureau de» König!, kandrat. 
Amtes in Vc>lkenl>ain 

«edruckt in der L, 
druckerei in V-tt-"»''" 

Bolkenhain, den 8. Juni 19! 7 
Ter Königliche Landrat 

v o n  V o e s c h ,  



Nr. «88. 

1170 
l 1171 

Betrifft die Anmeldung der Landstnrmpflichtigeu 
Geburtsjahresklasse 1VV0 znr Landstnrmrollc 

Wie bereits in meiner KreisblattbekanntmaäMg 
30 Oktober 1915 — Nr. 931 — ausgeführt wsrden i s t . i t  
für die Wehrpflichtigen mit dem Zeitpunkt der VollendM 

Lebensfahres die Verpflichtung zur Anmeldung M' 

^ihe NU-alsbald mitzuteilen, damit die Genehnngima 
und die Bereifung enteignet werden kann. 

zurück-

17 
sturmrolle. 

Die Gemeindebehörden ersuche ich deshalb, die in dcr 
von, i .  April bis 30. Juui 1 9 0 0 geborenen 

BekanntB 

Ii? 

l« 

ü I  

.M 

Bvlkeuhain, den 9. Juui 1917. 

Ter Königliche Landrat 
v o n  L o r s c h .  

vom i.  er p r r > vrv ö ei. ir « r r » u r,  
wesende» Landstnrmpflichtigen durch ortsübliche 
anfzusordern, bis zum 1 0. Z u l  i  1 9 l  7 die 
Laudstnrmrolle zn bewirkeu 

Die Landsturmpflichtigeu sind i» alphabetischer 
j» die Rollen nach dem vorgeschriebenen Formular anfz»^'! 

Die Landstnrmrollen ersuche ich nrir bis zum 1 5. I» 
einzureichen. 

Bolkenhai», den 8. Juni 19 >7. 

' „ « Lebensmittelkarten-Kontrolle. 
AiiuieldlNljs e ^ .  >rj , die Verteilung von Lebensmittelkarten sich innerhalb dB 

an die Gemcindeangehörigln abspielt stößt sie nicht ans 
Schwierigkeiten. Dagegen werden noch viele Klagen 

'  sowohl beim Reiseverkehr wie bei Personen, die den 
i ' U N  wechseln oder ohne ständigen Aufenthalt von Ort zu 

-  N e N " . ,  

Ter Zivil-Vorfitzende der Ersatz-Kommissu" 

v o n  L o e s c h .  

Nr «so. 

Nr. «LS Enteignung der Fahrradbereifungen 
iiö ^ 

Vielfach sollen noch Fahrräder mit Bereifung 
stehen, die, weil eine Genehmigung zur WeiterbeuutzuU 
räder vorliegt,  von den Gemeinden nicht enteignet wen 
Gs handelt sich vor allen Dingen nm solche Fälle, in ^ ^ 
Benutzer der Fahrräder eingezogen sind. Nur selte" ^ ^ 
Bereifung abgeliefert worden. Znr Herbeiführung 
mäßigen Behandlung der Fahrradbesitzer, und nur 
Bekanntmachnng zrr erreichen, ersuche ich die Ortsbech 

"""halt wechseln oder ohne ständrgen AUsemgu^  ^  

liehen, vielfach Schwierigkeiten in der ' ^ l o r g u n g  u r  e 
^'i die Kartenansgabe nicht nach einheitlichen Grundsatze 

5>e hohx„ Bundesregierungen bitte ich. SenetgicsU sm di c^ 
Gliche Anwendiing nachstehender Grundsatze m den Komn 
bänden und Gemeinden Sorge tragen zu wollen. 

Anspruch aus Lebensmittelkarten haben alle P e r s o n e n .  ^  

W' regelmäßigen A u s  e  u  t  h a l t  in der G emde^ 
t Hierzu gehört neben dem rein tatsächlichen U s 1 ^ 

' ^ die Begründung eines Wohnsitzes im » ̂es 
Gesetzbuches noch die örtliche Steuerpflicht ^er b stmu 

^angehörigkeit uud dergleichen. Wenn Personen rh^eg^ 

» ! » c »  

^s'iacii "6keit uud dergleichen. Wenn Pei.,v»^.. „ 
'»seuthalt wechseln, so treten sie ohne weiteres am 

kh>, in den Kreis der Versorgungsberechtigten 
scheidc,, früheren Aufenthaltsortes aus-

hiervon liegt der Fall,  daß der ursprüngliche 
' dort >m Reiseverkehr nur vorübergehend verlassen wird. 
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I. Der dauernde Wechsel des Aufenthaltsorte» 
(Umzug.) 

Ausscheide" 5 Bei Umzügen ist es notwendig, daß das 

iu a, K.  jst Zeitpunkt, bis zu dem der Wegziehende 
^ ^ Karten oder Vorräte besitzt, im einzelnen in die Be-
^»iigung einzutragen. In weiteren Spalten können 

e Marken für alle Gemeinden gelten. 
Tie Abmeldebescheinignng ist bei der Inanspruchnahme ^ 

«eitere 

der Versorgung des bisherigen Aufenthaltsortes vy)r der Gw migegelien werden Dies ist insbesondere auch wichtig 
desselben bescheinigt wird. Die Gemeinde hat die AussclM ,, . .„,^"5"» innerhalb eines Kommnnalverbandes, in dem eM
ails ihren Versorgungslisten zu streichen. Hierzu bitte 
aus der Anlage ersichtliche A b m e l  d e b e s ch e i  n i  g u" 
sichren zu wollen. Aus der Abmeldebescheinigung muß 
hervorgehen, von welchem Tage an der Inhaber aus 
sorgung ausgeschieden ist und für welche Zeit er etwa 
hinaus noch Marken zum Bezüge von Lebensmittelnerhalte" 
?n letzterer Beziehung ist zu beachten: 

»> daß Wegziehenden die Reichsfleischkarten nicht 
sind, da diese auch am neuen Aufenthaltsorte 
während die kommunale Zusatzkarte mit dem 
Verwendbarkeit 
zunehmen ist;  

b) daß Wegziehenden Seifenkarten nicht a 
da diese auch im neuen Aufenthaltsorte gelten, 

e) daß für Zuckerkarten die Bestimmungen der ^  
vom 12. Avril 1917 in 

ung des neuen Aufenthaltsortes an dessen Versorgnngs 
^lle abzuliesero. Die neue Versorgung tritt  sodann E "w 

ein. der sich für die einzelne Ware aus der Besche.mgung 
notwendig ergibt.  Wird keiu Abmeldeschein abgeliefert,  so 
d>e Versorgung am neuen Aufenthaltsorte nicht eintreten. 
Die Regelung der Frage der polizeilichen An- und Ab^ 

bleibt hiervon unberührt.  ES ist jedoch da, wo u 
iihrbar ist,  tunlichst vorzuschreiben, daß bei polizeilicher ^ ilk Mptv. V » ,  - f .  „  

verliert,  also dem Wcgz .e) dwrher eingeholte Abmeldebcscheinigung ani 
"Uttelversorgung vorzuweisen ist.  

der 

II. Reiseverkehr. 
i!<ls - ff aeltt'" i , .  Reiseverkehr gilt jeder Berkehr. bei dem 

stelle vom 12. April 1917 m ^ 4 und st > ^ Ausenthabtzort nicht endgültig aufgegeben wird 
Die Bescheinigung des § 4 wird durch die 

bcscheinigung" ersetzt.  Soweit ttmtauschkarten^^^ 

bei dem der ursprüng

er 

'st  dies im 
^ )lmsur vorgeseheneu Stelle zu vermerken 

<> daß der Wegziehende aus Fleisch- Eier- und KartoM 
Selb.>?^^ Anspruch hat.  wenn 

!tner,orguug oder Borräte versorgt ist;  

^  b a l t i ' ^ s ^ i e  i h m  ü b e r  d i e  Z e i t  s e i n e .  
w,.s^ "^'"en Brotmarken in Reisebrotheste 
Attfeutb^e'?'  ^ ^  er auch hiermit für eine »be> 

'  "thalt hmausreichende Zeit versorgt ist.  

Reichsseijen Reiseverkehr tonnen ^  weiteres an 

^ea im Reichsreisebroihesie muß ^,„<n werden 
n sederzeii ohne Zeiiverircst vr g ^s^rungSgemäst ^ 

wird bei kurzen Reisen, ans auszukommen s ^  ̂  
Indern Reiseproviank miigenommen .  ^ usenißs . p 

»T.i-
^er A b m e l d e s c h e i n e  n i c h t  
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Ber längeren Reis c n, insbesondere Kur- und t-
a u f e n t h a l t ,  m u ß  d a g e g e n  A b m e l d u n g  a u s  d e r  
h  e  r  i  g  e  n  V e r s o r g u n g  n a c h  d e n  G r u n d  
unter 1 unbedingt erfolgen, will der Lieisenec 
auf Kartenbezug am Neiseorte verzichten. 

Er hat sich also an seinem ursprünglichen Aufeiül^^ 
ans der Versorgung abzumelden, wobei ihm die Abmetdebeschk"^ 

wie unter I auszustellen ist.  Bei Militärurlauberu, die 
Kommandanturen versorgt werden, kann es bei bisherige» 
nahmen verbleiben. Die für Binnenschiffer, Seeiäüffcr »» 
Fahrpcrsonal der Eisenbahnen und Post e r l a f senen  
bestimmungeu sowie die Rundschreiben der  Re ichsge t re ide iü !  
19. September 1916 6029. — 20. Dezember 
U.N. 7211) 27. Februar 1917 K.U 905 
29. März 1917, Id.N. 1289 -  über Reiscbrotmarke» 
unberührt,  ebenso die besonders mitgeteilten Grundsätze »^ 
Versorgung der Kur- und Badeorte, Sommerfrischen nsw 

Soweit die neue Versorgung am fremden Orte 
wird, kann diese selbstverständlich auch hier, 
unter I, nur insoweit eintreten, als für die Reisezeit 
Meldeschein nicht bereits Karten erteilt  oder Vorräte 

I i i  
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Zoweit für die Maßnahme der Ueberführnug von Stadt
kern aufs Land von den ausführenden Behörden besondere 
^schuften hinsichtlich der Ablieferung der Lebensmittelkarten der 

erlassen sind oder werden, hat es hierbei zu verbleiben, 
soweit in einzelnen Kommunalverbänden oder Staaten so-

Mainite Gast- oder Speisemarken mit der Wirkung eingeführt 
^-en, daß ohne deren Abgabe die Entnahme von Mahlzeiten 

^"It-,  Schank- und Speisewirtschaften einschließlich der Kriegs-
bhäuser „icht möglich ist,  bitte ich, solange eine einheitliche 

^l»iig für solche Marken nicht für das Reich erfolgt,  Zureisende» 
ohne Vorlage der Abmeldebescheinigung für kürzeren Anseilt-

etwa bis zu einer Woche — Gelegenheit zum Bezüge i» k zum 
, "  Marken zu geben, da sonst Abmeldungen selbst für kürzeste 

erforderlich würden. 
^  Personen mit ständig wechselndem Aufenthaltsort 

ohne Wohnsitz. 
!>"'  ^ ,  s '  uonen, die weder ei.-en Wohnsitz noch einen regelmäßigen 
bcmG' haben, müssen bei jedem Wechsel des Aufenthalts-

^ ^ ^ - lbiiieldebeschciniguug zu 1 sich ausstellen lassen und 
' i l inc  " ' '^Vhaltsort vorlegen. Daun sind sie im neuen 

em"""' i  ^ versorgen. Es ist unzulässig sie wegen der 
niibell^ ans den Heimatsvrt,  Geburtsort usw. zu verweisen, 

iiir h ^ '^'uieldescheine nach dem Muster der Anlage bilden 
^^vimuualverbände ans doppeltem Grunde wichtige 

im 
eist»» 

sind. Besitzt der Reisende Vorräte, so wird es ihm 
sein/sich diese (z.B. Kartoffeln) am heimischen Bersolß 
auf längere Zeit,  a 's ursprünglich geboten, nach 
rechne» zu lassen, damit  er während der AbwesenheitK) 

islvem verweise ich hierzu ans mein Rundschreiben vom 
^ 4189) über die Versorgung der 

dg, .  ^ ^ kehrsorte mit Lebensmitteln, »ach dem für 
g ^ h c u  !.^t '^tlichen Fremdenverkehr ein Ailsgleichsverfahren vor-

sprünglichen Aufenthaltsorte die Ware bcziehung 
erhalte» kann. 

Wird innerhalb der Reisezeit der Aufeuthaltsoit 
gewechselt,  so muß ebenfalls,  daferu der 'Reisende a» 
Orte die amtliche Versorgung durch Kartenzuteilung 4' 
nehmen will,  jedesmal Abmeldung und Anmeldung erfolge"'  
kurzen Aufenthaltszeitcn wird der Grundsatz in Abs. Z 
Wendung zu finden habe». 

Äff  

« l l l ik  s entwickelten, am 21. April 1917 im 
°il>ld^'^"'lngsaint festgesetzten Grundsätzen können die An-
^ßrd^ <)4e»ideu aus andereu Bundesstaaten nur durch 

'""Ü »nd Saiiimluug der Abmeldescheine derselben vom 
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d«n Ortsbehörden zur 
Die hiernach erforder-
Zur Ausführung des 

Vorstehendes Rundschreiben teile ich 
ümtuis und genauesten Beachtung mit.  
!chi! Maßnahmen sind sofort zu treffen. 
Rundschreibens wird noch folgendes bemerkt: 

Zur Einleitung des Rundschreibens: 
^ntcr „regelmäßigem Aufenthalt" ist auch 

unter 14 Tagen von solchen Reisenden zu verstehen, welche die 

Gaststaat ermittelt  und zusammengestellt  werden. Einzels 
die AusgleichSansprüche erheben wollen, werden also in ge» 
zeitlichen Zwischenräumen die gesammelten Anmeldescheine 
fremder Versorgter von den Kommunalverbänden einzus^ 
haben. Dies gilt  nicht für dauernd zugezogene PersoM' 
fremden Staaten, sondern nur für den Reiseverkehr. Es 
mit nur solche Abmeldescheine zum Ausgleichsverfahren zu sä^..  ^ .  . . . .  
die zugleich die Bescheinigung des Gastortes enthalten, daN Awcidebescheiniaung besitzen. — Die erforderlichen Udme , 

^ » « > >  d m c h  A , - i s b l ° t t d r u c k - r - >  h i - - s - l d f t  b . M . »  

der Ausenthalt 

Z.li° 

w a n n  d e r  F r e m d e  w i e d e r  a b g e m e l d e t  i s t .  
für ist Raum auf dem Muster vorgesehen. 

B) Ferner dienen die von den Kommunalvcrbäudc» 
gestellten und vereinnahmten Abmeldescheine dazu, den 
u n d  W e g z u g  a u S  i h r e m  V e r s o r g n n g S g e b i e t e  d a u e r i u  
k o n t r o l l i e r e n  u n d  b e l e g e n  z u  k ö n n e »  
bilden also eine Unterlage für die Fortschreibung der 
ziffer,  wie sie in jedem Kommunalverbande zur eigenen 
der Kartenausgabe nötig ist.  Ich behalte mir Vorschuß' 
daß mehr als bisher derartige Unterlagen die Grundlage!>» 
naue und ausreichende Belieferung durch die übergeordnet^ 
teilungsstellen und sür Vermeidung übermäßiger Belieferungen 
sinkender Versorgtenziffern bilden sollen. Es liegt also 
im wohlverstandenen Interesse aller Kommunalverbän^ 
für Abmeldescheine erlassenen Vorschriften des heutigen 
schreiben» genau zu beachte». » 

Ich bitte geneigtest die Einführung der AbmeldesctM 
den obigen Grundsätzen bis spätestens zum 15. Juni U" 
all  zur Durchführung bringen zu wollen. 

' 

Berlin, den 4. Mai 1917. 

Ter President d»S KriegserniihrnngsauE^ 

v o n  B a t o e k i .  

Auf genaue Beachtung der Bestimmungen des Rundschreibens 
u»tcr a—e w^d besonders hingewiesen, sowie darauf, daß der 
-^»ziehende von dem Tage an versorgungsberechtigt ist.  an welchem 

laut vorbezeichnetem Abmeldeschein aus seiner bisherigen 
^sorguug ausgeschieden ist.  

Zu Ziffer II des Rundschreibens: 
^ Vei Reisen über 14 Tagen ist aus Wunsch des Reisenden 
^ Abmeldebescheinigung laut Ziffer I  ohne weiteres in jedem 
^  auszustellen. Die Gemeinden des Wohnsitzes «Aufcnthalts-

sind jedoch berechtigt,  auch für kürzere Reisen den 
schein zn erteilen, wenn der Reisende ein Interesse daran glaub-
^ macht, z.  B. wenn die Dauer der Reise bei ihrem Antritt  

nicht zu übersehen ist,  wenn er in dem Reiseort bei einer 
^  m einem Pensionat oder dergl.  Unterkunft nehmen will.  

'^gen der Gastmarken bleibt spätere Regelung vorbehalten. 

Bolkenhain, den 6. Juni 1917. 
Ter Königliche Landrat. 

v o n  L  o  e  s  c h .  

»ziert 
u» Bureau des NSnigl. Landrat-
Umtcs in Bolkenhain. 

der L, stendeß'schen Buch Gedruckt m 
druckeret in 
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Kreis-Blatt 
für den Kreis Baldenhain. 

^"ck zz. B o I k e n h a i n, den 18. Juni INI? 

Wer Brotgetreide verfüttert, versündigt sich 
am Vaterlande! 

er «her das gesetzlich zulässige Matz hinaus 
^nst'r, Mengkorn, Mischsrncht, worin sich Hafer 
^'udet, oder Gerste verfüttert, versündigt sich 

am Vaterlande! 

Kriegssteuersollbuch 
^ Bekanntmachung, 

Aenderung des Musters zum Kriegsstenersollbnch 
für das Deutsche Reich 1916, Seite 598). 

^^halilich der Zustimmung des Bundesrats wird bestimmt :  
^ Anleitung auf dem Titclblatte des Kriegsstener'  

i^ildnchs treten folgende Borschristen hinzu: 
In Spalte 5 sind auch die bei Einzahlungen nach 
sv. Juni 1917 gemäß tz 31 Abs. 3 des Kriegs'  

^'Uergesetzes vereinnahmten Zinsen (Spalte l l de? 
^nahniebnchs) >» Zugang zu stellen. 

Spalte 6 sind auch die infolge rechtskräftiger 
- ^lvnistlelentscheidnngen vergüteten Zinsen (Spalte t3 
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Bedarf a« Bekleidungsstoffen 
Die Reichsbekleidungsstelle hat Veranlassung, für die Ver

sorgung der hilfsdienstpflichtigen Arbeiter und der in der Kriegs
wirtschaft beschäftigten Personen mit Arbeitskleidung besondere 
Vorkehrungen zu treffen. Um hierbei über die vorhandenen 
Bestände an geeigneten Stoffen gleichmäßig und gerecht verfügen 
zu können, ist zunächst eine möglichst genaue Anmeldung des 
Bedarfes erforderlich. 

Der notwendige Bedarf ist mittels besonderen Formulare! 
anzumelden. Formulare können durch das Geschäftszimmer des 
Landratamts bezogen werden. 

Bolkenhain, den 14. April 19l7. 

Der Königliche Landrat 
v o n  L o e s c h .  

9 1 1  

Sk. Sö2. Regelung des Fleischverkehrs. 

Zufolge Anordnung des Herrn Präsidenten des Kriegs 
ernährungsamtes wird für den Umfang des Kreises Bolkenhai 
folgendes bestimmt: 

8 l .  
Vom 23. April dieses JahreS ab tritt  für die nicht dur^ 

Hausschlachtungen selbstversorgte Zivilbevölkerung eine Erhöhun 
der Fleischration ein. Danach erhalten die Erwachsenen wöchentlb 
insgesamt 350 Gramm und die Kinder unter 6 Iahren 175 Gramu 
Hiervon entfallen auf die Reichsfleischkarte 100 bezw. 50 Gramm 
er Rest wird der auf Zusatz karten gewährt.  

§ 2. 

Die Minderbemittelten erhalten die Fleischzusatzmenge von dt 
Fleischern zu einem billigerem Preise, da Reich und Staat ZuschW 

hierzu zahlen. Der Zuschuß beträgt für den Kopf und die Woche 
bei Erwachsenen 70 Pfg. und bei Kindern unter 6 Jahren 35 Pfs. 

8 3. 
Als Minderbemittelte gelten alle mit einem jährlichen Ein

kommen von weniger als 3000 Mark zur TtaatSsteuer veranlagten 
Personen. '  

§ 4. 
Die Verabfolgung der FleischMatzmenge erfolgt gegen besondere 

Zusatzkarte, die soaenannte KrsiSfleischkwrte. Die Karten für die 
minderbemittelte Bevölkerung sind von gelber Farbe und die für 
die übrigen Versorgungsberechtigten von roter Farbe. 

8 5. 
Die Zusatzfleischmenge darf nur von dem Fleischer bezogen 

werden, zu dessen Kundenkreis der Bezieher gehört.  

§ 6.  

Die als minderbemittelt  anerkannte Bevölkerung erhält den 
Zuschuß nicht in bar ausgezahlt,  sondern bekommt die Wochen, 
Mlage zu einem um den Zuschußbetrag ermäßigten Preise. 

8 ?. 
Die Abgabe von Fleisch auf die Kreisfleischkarte geht der 

Reichsfleischkarte vor. Die Zusatzfleischmenge ist stets voll zu 
gewähren. Bei etwaigem Fleischmangel darf daher eine Kürzung 
nur bei der auf die Reichsfleischkarte abzugebenden Fleischmenge 
eintreten. 

Infolge Erhöhung der Zusatzfleischmenge auf 250 Gramm 
bezw. IZ5 Gramm wöchentlich darf auf die Reichsfleischkarte 
wöchentlich nur 100 Gramm für Erwachseue und 50 Gramm für 
Kinder unter y Jahren verausgabt werden. 
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des Anhangs zum Kricgssteuer-Einnahmebuch) herausgezahlt) werden können, so treten sie dem 
infolge Ueberweisnng der Kriegsabgabe bei AeckB abzuloscuden Soll (Spalte 5 des Einnahmebuchs) und dem davon 
des Wohnsitzes von Steuerpflichtigen abzMs d»r<h 'Zarzahlung (Scheck, Ueberweisnng) beglichenen Betrage 
Betrüge in Abgang nachzuweisen. «Tpalte 9 des Einnahmebuchs) hinzu. Da sie außerdem iu Spalte 
In der Ueberschrift der Spalten 8 — 1 0  d e s  KnegWe bt des Einnahmebuchs einzutragen sind, erscheint 
sollbuchs ist statt  „Spalte 5 des Einnahmebuchs .  
setzen: „Spalte 13 des Einnahmebuchs." 

Verlin, den 27. Februar 1917. 

Der Neichskanzler. 

es?. Zinsvergütung bei Vorauszahlungen auf noch 
veranlagte Kriegsabgabe. 

In einem Falle, in welchem ein Steuerpflichtiger 

Falle in Spalte 13 des Einnahmebuchs (wirklich gezahlter Gesamt-
^bags nur die bar eingezahlte oder mit Scheck usw. überwiesene 
Ul»de Summe, gegebenenfalls zuzüglich des Aunahmewertes der 
»ltabgeiieferteu Bescheinigungen über hingegebene Kriegsauieitzc-
bctriige (Spalten 0 bis 8). 

Berlin, den 0. März 1917. 

Der Finanzminister. 

eine 
Summe ans noch nicht veranlagte Kriegsabgabe bar (durch 
einzahlte und gemäß H 31 Abs. 4 des Gesetzes fünf vom ^ 
Zinsvergütung beanspruchte, sind Zweifel darüber entstandet 
die Zinsen dieses vorausbezahlten Betrags zu berechne» 
verbuchen sind. 

Da voraussichtlich nur in ganz vereinzelten Fällen ^  a» stenerbescheide vor dem I.  April 1917 zur Zustellung 
Alk»" 

Dichtung der Kriegsabgabe durch Hingabe von Reich»-
fchatzanweisungen der K. Kriegsanleihe. 

Tic Auslegung auslosbarcr 4'/z ^/» Reichsschatzanweisuugcu 
i>cr g.  Kriegsanleihe mit einem höheren inneren ^>er e um 

'" 'm höheren Zeichnungspreise als die bisherigen 4V, / .  Geichs-
'Anweisungen hat es notwendig gemacht, den Annahmewn, 

'Vochem 'diese ausiosbaren 4'/ ,°/» Schatzanweisnngen der 
'  ̂iegsanleihe von den Annahmestellen bei der Entrichtung der 

Abgabepflichtigen gelange» werden erscheint es 
die nach H 31 Abs. 4 des Gesetzes auf Verlangen des 
Pflichtigen zn vergütenden Zinsen von den nicht durch ° , 
von Kriegsanleihe, sondern bar oder durch Scheck. l iebes 
und dergl.  vorausgezahlten Beträgen allgemein bis zum 

> 917 einschließlich berechnet werden. Ist in einem M, 

eine runde Summe bar eingezahlt oder mit Scheck ns'w ^ 
wiese», s» daß die berechnete» Zinsen für die ( 
>ucht, wie es als Regel gedacht ist,  bei der Einzahlung '» '  

> °« Schwei SM 
! abivAcheud von dem Annahmewerte e festzusetzen. ^ 

sticheren >4. und b.) Kriestsanle^u ̂  z Bekannt 
^ 32 deß Krregssteuergesetzes Hube . .... 

Nr. 69Ä. 

7- w 
uu'sgegebencn Nummer des Neichsanzeigerss be'Nmm, tz 

Pessaren 4'/ ,  Schatzanweisiingen der 6. Knegöa -ch m 
^»vom i. Juli 19 l 7 ab bei der Entrichtung von Krieg,-

k zum Nennwert anzunehmen sind. 
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Die Bestimmung im § 80 Abs. 1 Satz'  2 der Krie 
Autsührungsbestimmnngcu, wonach der Annahmelvert der 
Schatzanweisungen mit Zinsen vom 1. Juli 1917 ab aV 
96,50 Mk. im 100 Mk. Nennwert betragen soll,  hat »m 
bis zum Erlaß der Aussührnngsbestimmnngen bereits a»fM 
4^ Vo Schatzanweisungen der 4 .  und 5. Kriegsanleihe 
während die auslosbaren 4^/z V» Schatzanweisungen der 6..^^ 

. .»l.ih. «i.  M«. WM ,  Zuli °b. «w ^ «..„„»tm-ch»,,».» ist gleich dg» M.ig, . . . . .  
st->-,»-»l-chest»ck- mtt gleich»» Z>»s-»l-»l a»l M ,  z,„ilwcnl-w>»k -  und »uch der «,»»-

«um ,» My ch-'//  S«iildw>1ch.cib.iug°n d.r ». K-i.g«g»l.ih-
°l '  ^istimmuugcu u, d SS de, ,  w, i,,„ dk» Aunahuiiftclle» -iuMrichend-u 

, s l , u n d  » . » . . » i l .ch der d.,w v ° »  , , » d  i u  d t »  » « »  
d°M.» -uch tur d,t »u«I°-b°rc» 4>/-V- z,,,.  '«l»,ltll.» dt» Ewiits.ttm au.jnst-llcud.n »elch-iuigung.u 
der 6. Kriegsanleihe maßgebend Der Annahmewert  sem, ^ N.^ffpntl icbnna 

der am 9. März herausgegebenen Nummer des ReichS-
oOgcrs und ans Seite 91 des Zentralblattes für das Deutsche 

erlassen worden. Eine Bekanntmachung vom 19. März 191? 
^ den Annahmewert der Zwischenscheine der 6. Kriegsanleihe 
^  wich in der nächsten Nummer des Reichsanzcigers und der 

Nummer des Zentralblattk für das Deutsche Reich ver-
^aiilichi werden. 

egsanleihe maßgebend Der Annahmewert ^ .  .  .  
l««l>-r-» «chgtz-uw-iluugw dt. K.itg-»»l-ih.^ d« ' - 'Ach,» .  I"' "" 6-«lwlbl-t,  zur l!wr°ff°.»l.ch>m» 

s-uu-, ISI« s-liig. Z>»s ,chti» ichll^ d. l .i»' B.tg»uwigq„„g WM >g, Mlirz -»h-.d.m .uch dg» 
l. wegen der gesonderten Aufführung der Beschenn-am 

beispielsweise 97,75 Mark für 100 Mark Nennwert.  
Die Bekanntmachung vom 13. März mit einem ^  

hierauf kommt in der nächsten Nummer des Z e n t r a l b l ^  

das Deutsche Reich zum Abdruck 

wegen der gesonderten Aufführung der Bescheini-
Annahmestelleu über angenommene Stücke oder 

/  ^'Üchcine der auslosbaren 4'/z "/<, Schatzanweisungen der 

^stellen 

/z "/y Schatzanweisungen 
in den Büchern und bei den Abrechnungen der 

,,ll .m) zuu> nvvli lu.  , lMerkch mit der Reichöhauptkasse im Abrcchnungs-
Der llmstand, daß es bis jetzt den Besitzern i'U .» ^ whenden Landeskassen, so daß es in dieser Beziehung 

-  " »r R .gcl»»» von hi-r au« nicht b-d-rs. , c e >  )sbank-Direktorium ausgestellsen Zwischenscheine über 
>-cr l i .  Kriegsanleihe noch nicht möglich gewesen ist.  die ^  
lchciue gegen die Anleihestücke auszutauschen und daß "' s 
Ausgabe der Stücke der 0. Kriegsauleihe voraussichtlich 
'Verbste yinausziehen wird, macht es ferner notwendig, ^ 
^utnchtung von Kriegsabgabe auch die Zwischenscheü" '  
-ucke der 5>. r,„d ß.  Kriegsanleihe an Zahlungs 2ta" 
nehmen. Der Annahmewert dieser Zwischenscheine h"t 
d-m Annahmcw-tl- dt. A»ltil)kfti,st. zn richtt», der-» , 

t i N i U n nwtst,.tche»dt Bekaiintm-chuiig vom 3- .zi 
hmstchtlch der Zwilch»,jch,w, ich-, s.iick, d-r 

Berlin, den 20. März 1917. 

Der Neichska»»zler 

!» «-vwkie dringe ich t»en erstehende Bekanntmachung bezw-
hiermit zur Kenntnis. 
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^ ^ ^ ^""tmachung über die Invaliden-und Hinterbliebenen-
Die Bekanntmachu ngen des Herrn Re .chska M Gerung der im vaterliindische« Hilfsdienst «eschöftiilte«. 
8. und 19. Man d. Js.  find >u Nr. 18 des Reg"" ^  '  .". ,18. und 19. März d. Js.  sind in Nr. 18 des 

amtsblattes für 1917 abgedruckt. 
Bockenheim, den I.  Juni >917. 

Der Vorsitzende der Veranlagttngstommiss^ 
v o n  L o r s c h .  

M «34. Zuschlag zur Kriegssteuer ... 
Auf Grund des Gesetzes über die Erhebung emce -

Vom 4. Juni 1917. 

Grund des § 19 der Verordnung über Versicherung 
"  ̂  vaterländischen Hilfsdienst Beschäftigten vom 24. Februar 

-  ,7^  bestimme ich folgendes: 

§ 1-

den Fällen des § 15 Satz 1 der Verordnung vom 
M K-i.MW,-- «.m ».«-p-il  lS>7 wi.d i>, d.r - >!'  >l.1p.m.gs.»>fta» m. SM«. .->" 5 
.»ch«.»d-n»ich.. .  K.i-g-°b»»b. IN. Zuschlag >u H°h° w-i'st., Wm«-N'ch.rnn»s°udu>^ ». l -  -  dn 
Hund..,  ih..S nch°d°.n Vm>ch--u»g-uusl.«.,  

Dieser Zuschlag ermäßigt sich auf 15 v. H. b e i m  Venhü^ 

von 9 Kindern unter 18 Jahren, auf 10 v. H. beim Vollst '^ 
von  4  Ki nde rn  un t e r  1 8  J ah ren ,  au f  5  v .  H .  b e i m  

'l' °lu Zuschlug ui«. P 
Gesamtverm ^ """ Steuerpflichtigen zugute. ^ 
einhuudeii^ /"d. Stande vom 31. Deze-nl 'c> 
das „au- übersteigt. Maßgebend ist ^  
vermoaeu ^ °^chriften des Besitzstenergesetzcs ern.itick' 
oder der a' ^^^^»ernndeteEndvcrmögen. DieE«->"'f 

Der Ansvrmeb c ^ ^"fchlags tritt  ferner nur auf -l""' 
- >p "ch auf Ermäßigung des Zuschlags oder auf 

§ 2.  

. . . .  .  ajiidu^.^^'^amt vetlich zustäildig, in desieii Bezirk die Versicheruilgs von 5 Kmdern unter 18 Jahren. Sind ti oder mehr >«>>ü1t jh^.„ ^ u » 

ststhlußvelfahren ist das Vcrsicherungsamt oder Öber-

'^>i Sitz h^. 

Berlin, den 4 .  Juni 1 9 1 7 .  

Ter Stellvertreter des Reichskanzlers. 
Dr. Helfferich. 

verbot 
. .  . . . . ,  .  s ju ,sß vom Zuschlag entfällt ,  wenn der Antrag nicht st" 2 

einem Monat nach Zustellung des Kriegssteuerbescheidv 
des Znschlaggesetzes) oder der nachträglichen Mitteilung dvi» ^ <  » » ^ c v i u i v  

des Zuschlaggesetzes) bei dem Vorsitzenden der Einstn ^ ugu> 1914 <NGBl. ^.  .-/) so gen 

über bis Bersiittern von grünem Roggen 
nnd Welzen. 

/-r Bundesrat hat auf Grund von § 9 des >cher 
'"»a-iltignng des Bundesrats zu wirtschaftlichen 

§ 

?tr. 695, 

M, KS6. 

Vcranlagungtkommission gestellt wird. 
Botkeilhain, den 11. Juni 19l7. .  Bü s, 

Der Vorsitzende der Veranlagungskom»"'^ ^^zeiiitalbehorden oder die von ihnen bestimmten 
v v n L o e s ch. !  verbieten, daß grüner Roggen oder grüner 



1186 l 118? 

§ 2. 

Die Landeszentralbehörden erlasse» die BöstimimnM 
Ausführung dieser Verordnung und bestimmen, wer als M l  
Behörde im Sinne dieser Verordnung anzuseheil ist 

8 3. 
Zuwiderhandlungen gegen ein ans Grund von § 

Verbot oder gegen die ans Grund von tz 2 erlassenen 
bestimmungen werden mit Geldstrafe bis zu 1500 Marl >>' 

«che» «I» «-,»,«He- ohne G.«hm!g»»>, d-r juftindi«-» «-«<>,»°hm.d°r,christk» nach § S dn «« 
abs-miihi oder »-.siln.rt  wird, -«chnMIiwg «°n Kri-g«drd«rs rn d.r «-ftnng »°m .e, . 'PN 

>^>7 «RGBl. S. 376) *) und jede Zuwiderhandlung gegen tue 
^ldepfli.ht und Pflicht zur Führung eines Lagerbnche» nach § 5 
^ Bekanntmachungen über Vorratserhebungen vom 2. Februar 

vom 3. September 1915 und vom 21. Oktober 1915 
lWvI. S . 54 ,  549  und 684) *5) bestrast wird. Auch kann der 
'ltrieb des Handelsgewerbes gemäß der Bekanntmachung zur 
^Haltung unzuverlässiger Personen vom Handel vom 23. Sept. 
^b'i  >RGBl, S. 603) untersagt werden. 

s  4. 
Die Verordnung tritt  mit dem Tage der Verkn»dO» ^ 

Krast.  Dei Reichskanzler bestimnlt denZeitpunkt desAußerwpl^  ^  

Verlin, den 20. Mai 1916. 

Der Ttellvertreter d»s NeichSkanzle»^ 
D e l b r n  c k .  

1 

der Vetauutmachung betroffene b>ege»stä»de. 
dieser Bekanntmachung werden betroffen alle abgezogene» 

""'e ""d Felle von -

M  ZU e i n ß m  Jahr ober mit Geldst-afe bis zu 10000 Mk, 
" " ö l  den astgirrenen Strafges.tzeu höhere Strafe» verwirkt 

- «iir unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite schafft, beschädigt 
°d« zerstört, verwendet, vcrkou't oder kaust, oder ein anderes Per-
«uß.rungz. oder Erwerbe geschält Uber ihn abschließt-. 
w,r der P.ipst uzluno, die b.fchlaguahmten G ge. stände zu verwahren 

lS> 

Bekanntmachung N. 50/5. >?. KRA. 
betr. Beschlagnahme und Bestandserhebuug t>o» 
»eh-, Rot-, Dam- nnv GemsmilS-, Hunde-, 66 
und TeehundfeUen, von Walrokhiiuten, M"» 
vlentierfellen, sowie bon Leder daraus Vom i3 ^ 

liachstchende Bekanntmachung wird ans Ersncheu 
tirgsministluiums hiermit zur allgemeinen Kenntnis 

0 t 'm einelken, daß, soweit nicht nach de» allgemein" 
gescheit höhere Strafe» Verlvirkt sind, jede AnwiderhaM"" 

und 
ider de» 

Vfi gl ch zu behandeln, zuwiderhandelt; 
erlassenen AuSsührungSbesNmmungeu zuwiderhandelt. 

7"^>>t jst ) ^ ^ die Auskunft, zu der er auf Grund dieser Verordnung 
^  0 Z "  g e s e t z t e n  F r i s t  e r t e i l t  o d e r  w i s s e n t l i c h  u n r i c h t i g e ,  

» 1 ,  >  ,  M  0 M Mk l e  A n g a b e n  m a c h t ,  w i r d  m  >  l  G e f ä n g n  ,  s  t >  i S  
M  a n n  V - °  G e l d s t r a f e  b i s  z u  z e h n t a u s e n d  

" t e ' u  tonueu V 0 r r ä  l e, die verschwiegen sind, im Urleil silr 
^d!e vi r.i.s^ erklärt werden. Ebenso wird bestraft, wer 
. ^^eschuebenen Lacnrbücher einzurichten oder zu führen unteilüßt. 

.sss-.ü 
ü'cb) x ^"/k u ii st, zu der er ans Grund dieser Verordnung 

r ,  „ .  d i g k  '  » e r  g e s e t z t e n  F r i s t  e r t e i l t  o d e r  u n r i c h t i g e  o d e r  u  n '  
< «  > w  ^  a r t  ^  ̂  b  > ^ " d  m  r  t  G  e  I  d  s t  r  a  s  e  b i S  z u  d r e i '  
Midi., ^ ü t e »  N>su>nwög »Stalle mit GesäirgntS bis z  u -'01 f  >aft. Ebenso wird b straft, wer fahrlässig die nor-

^ l, e »zurichten oder zu siihreu »iitertäßt 
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a,) Reh-, Rot-,  Dam- und Gemswihd; 
b) Hunden, 
o> zahmen nnd wilden Schweinen, 
tl> Seehunden, 
«) Walrosien, ^ 
f) Renn« und Elentieren, 

alles ans den unter » bis t  bezeichneten 
Fellen hergestellte Leder. 

Auch Häute und Felle, die von gefallenen Tiere» 
sind von der Bekanntmachung betroffen. 

Nichl betroffen von dieser Bekanntmachung werden -
Felle derjenigen Tiere, die Eigentum der Kaiserlichen M'iu 

N 8 9  

§ 3-
Wnkuilg der Beschlagnahme. 

r>e Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die Vornahme von 
Zungen an den von ihr berührten Gegenständen verboten 

rechtsgeschäftliche Verfügungen über sie nichtig sind, soweit 
'"lht ans Grund der folgenden Anordnungen erlaubt werden, 

'rclstsgeschäftlichen Verfügungen stehen Verfügungen gleich, »i >>» 
cholgc,, .  

I Inländisches Gefälle . 
I Z 2. 

Beschlagnahme. 
Hiermit werden beschlagnahmt: 

1. die Häute nnd Zelle der im § l genannt 
soweit sie im Iulande angefallen sind, einsäi 
bereits eingearbeitete» Häute nnd Felle; 

' ^ k 2. alles im K l  unter genannte Leder i» 
soweit es sich im Eigentum, Besitz oder 
einer Gerberei,  Znrichterei oder Gerberver 
befindet. 

Als inländisches Gefälle im Sinne dieser 
gelten auch Häute und Felle ans den besetzten seindlühf" ^  
und Operationsgebieten, sowie die Häute und Frlü 
deutschen Schiffen angekommenen Tiere. 

M 

Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollzichung 

§4. 

Beräufferungserlaubnis. 
Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung und Lieferung 

Mischen Gefälles, soweit eö nicht aus militärischen Schlachtungen 
in folgenden Fällen erlaubt, sofern die an die Veräußerung 

lernng geknüpften Bedingungen des 8 0 dieser Bekannt-
'"ll  üniegchalten werdend 

bon de», 

tmachung betroffenen Felle seit spätestens l .  Znti 
lülti  -  '  

b"" dem Besitzer des Tieres an eine Hänteverwertnngs 
^^ei,üc,»ng, safer» er ihr zur Einliefcrung der von dieser 
bekannt '  — ii-  1 ^  
.  .  fraglich verpflichtet ist,  nnd zwar bei gesalzenen 
halb" ^ '"^halb Wochen, bei trockenen Fellen inner-

acht Wochen nach dem Abhäuten; 
^ bon dem Besitzer des Tieres, der nicht seit spätestens 

'  ^uli tgig Häuteverwertungs-Vercinigung zur Ab 
^sttung der von dieser Bekanntmachung betroffenen Felle 
^traglich verpflichtet ist .  an einen Händler, nnd zwar bei 
sMulzeuen Fellen innerhalb vier Wochen, bei trockenen 
Felle» " ' 

a) von II 

der 

innerhalb acht Wochen nach dem Abhäuten; 
a einem Händler sSammler), der monatlich über r e>»» 500 

dieser Bekanntmachung betroffenen Felle angesammelt 
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hat, an cm?» zugelassene» Großhändterfs, jedoch ^ 
am fünfzehnte» Tage des folgende» Monats für das« 
halb des vorangegangenen Kalendermonats ges<»» 
Gefälle; 

äs von einem Händler, der monatlich höchstens .M ba 
dieser Bekanntmachung betroffenen Felle angesa.M>li 
an einen zugelassenen Großhändler oder eine» 
Händler lSammler), jedoch spätestens am fünfzehnte»-
des folgenden Monat für das innerhalb des voran 
Kalendermonats gesammelte Gefälle; 
von einer Häuteverwertniigs-Vereiniguiig, die ein.i»^' 
von Häntevermertnngs-Vereinigungen angehört,  an 
Verband; von einer Häuteverwertnngs-Vereinign»? 
keinem Verband angehört,  an einen zugelassene» ^ 
Händler; in beiden Fällen jedoch spätestens am st>»i» 

. — ... - -

^»dler und alle Stellen, an welche die Felle veräußert- werden 
dürfe», Bücher sichren, ans denen folgendes ersichtlich ist:  

)ede 

bei Berussschlächtern sowie Abdeckereien und Wildbret
händlern: Tag der Schlachtung oder des Abhäutens. 
Empfänger des Felles, Tag der Ablieferung, Anzahl 
und Art der Felle; 

bei den weiteren Lieferungsstufen bis zum Verband von 
Häutcverwertnngs-Vereinigungen oder zum zugelassenen 
Großhändler ci 'schließlich: Lieferer und Empfänger, 
Tag der Einlieferung und Weiterlieferung, Anzahl 
und Art der Felle, die Schlachtart.  sofern sie von der 
>m § 6 Ziffer lb angegebenen abweicht; ferner die 
Mängel und das Gewicht. 

oo.veu M»en leooch fpateftens am ,  WamiiiNn .! ^ 

Tage des folgenden Monats für das i n n e r h a l b  ^llcu 
angegangenen Kalei.dermvnats gesammelte Gefälle; 

^ oder Häilteverwertnngs.^..  
stelle ^"gelassenen Großhändler an die ^  
des k ^ fpätens am fünfundzwanzig^ 
Ms bis zun. fünfzehnte Tage d-^'  
weonatv gesammelte Gefälle. 

späteste^^^'^^'^ "" b'e ^erteilnngsstelle 
s an. f„„ft,„ ^ge t« 

l""f""dzwanz,gste„ Tage des Vormonats gesammelte^ 

^ von der Verteilnngsstelle H 5» an die Gerbereien 

die gewechsma?^ ""b Lieferungen sind nur erla»^ 
gewubsmaß.gen Schlächter sowie Abdeckereim, und ^  

^' R oIMoff - A M e > Im,',, ^!.".^"uiint»rachunq betroffenen FeNc 
Groichandl . r zuoe i^""^ .^^Königlich 

andere Art der Veräußerung oder Lieferung 
Uten F 

Gerbereien von einer anderen 

von 
ist verboten, insbesondere der Ankauf lzur 

Stelle als 
""gsstelle. 

8 5. 

... ves Königlich Preuhischen K r i e g »  min » 
Großhändler zugelassen werden, deren List« im Reichsanzeiger »nv veröffentlicht werden wird. 

Smumaste..- und  ̂
Sammelstelle für beschlagnahn.t^ ^ Bchrcnstr.  2^-

^""sche Rohaut-Aktiengcseltschast in '  »i 

^ M die 
A  Vudapester Straße ll/12. 

,« ^>n ^erster» 

sss?--- —-beobachtet werden: 
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As Die Vvn der Beschlagnahme betroffenen Felle 
Abziehen sorgfältig zu behandeln. 

d) Alle unter 8 I n. b und ä bezeichneten Tiere 
Kopfhaut. jedoch ohne Kopfknochen und M'i.i^ 
abgehäntet werden. Schweine müssen mit stopf ii^ 
ms zu den Angen ohne Schnauze abgeschnitten,) 

ohne Schwanz und ohne Ohren abgehäutet ..'"G 

o> Hunde, Schweine- »nd Seehnndfelte sind sp^ 
innerhalb 24 Stunden nach dem Abhäuten vB 
wahrer sorgfältig zu salzen. Falls Hunde- »nd M 
seile nicht innerhalb 24 Stunden nach dem 
gesalzen werden können, müssen sie nnverzW 
trocknet werden. 

Die Felle von Reh-, Rot-,  Dam-, Gems"'^ 
"> jedcmfalle sorgfältig zu trocknen. Die zu tio-k'^ 
Felle solle» nnverziiglich »ach den. Abziehen 
Fleischseite nach außen möglichst in Zugluft „"d l-
falls vor chsgse geschäht so aufgehängt wcr^ 
alle Stellen des Felles gut trocknen können. 

Erkalte"' 
dem -  '  " l'"d nach den, t  

^ 'chenf z„ tv^gen. Die Gewichtss 
'"  de .  Abmaße» von 0,lv ^  z„ erfolgen. T"-

. .  erm.ttelte Gewicht ist bei diesen 
erlvfchl.cher Schrift <z. V. durch geeignete,.  ^  

W- m,f der Fleischseite des Felles zu 
die -sn w Dam-, und Gcinsn"^ ^ 
konnwn Huiidefelle. die nicht gcsalzc«"" 

t  .  stnd in volltrockenem Znstande z" '1) 
.Ulf d r 7/"'"^te Gewicht ist durch geeignete., 

Fleischseite des Felles zu vermerken. 

1 1 9 3  

es Jeder Verwahrer hat die Felle pfleglich zu behandeln 
und sie nach den Gattungen getrennt zu halteu. 

^ Jeder Häudler (Sammler) hat bis zum fünfzehnten 
Tage jedes Mouats eine Liste für das von ihm in, 
vorhergehende« Monat gesammelte Gefälle nebst einer 
Rechnung darüber an den zugelassenen Großhändler 
einzureichen, an den er seine Ware liefern will.  

b> Jede Häuteverwertungs-Vereiniguug, die einem Verband 
angehört,  hat bis zum fünfzehnten Tage eineS jeden 
Monats eine Liste über das von ihr im vorhergehenden 
Monat von ihr gesammelte Gefälle nebst einer Rechnung 
darüber an diesen Verband einzureichen. 

e) Jede Häuteverwertungs-Vereiniguug, die keinem Ver
band angehört,  hat bis zum süuszehnten Tage eineö 
jede» Monats eine Liste über das von ihr im vorher
gehenden Monat angesammelte Gefälle nebst einer 
Rechnung darüber an den zugelassenen Großhändler 
einzureichen, an den sie ihre Ware liefern will.  

^ Die Verbände von Hänteverwertungs-Vereinigungen und 
die zugelassenen Großhändler haben bis zum fünf-
nndzwanzjgsten Tage eines jeden Monats die Listen 
für das bis ziM fünfzehnten Tage desselben Monats 
-h»en gemeldete Gefälle nebst einer Rechnung darüber 
an die Sammelstelle in der vorgeschriebenen Form 
^»zureichen. 

nach Maßgabe der 4 und ü kerne 
^'i"ns hat oder von ihr kernen Gebrarich gemacht hat.  

§ 7 -

Meldepflicht. 

"NN befindlichen Felle deur Lederzuweisungsamt 



11S4 

sLedermeldestelles Berlin 9, Budapester sttraße 5, zu 
Tie Meldungen haben auf den vorgeschriebenen BordriM 
erfolgen, welche ordnungsgemäß auszufüllen sind. Die M 
sind bei dem Lederznweisungsamt sLedermeldestelles anzO' 
Die Meldungen sind bis zun, fünfundzwanzigst?» TW 
jeden Monats für das bis zum Ablauf des 
Monats meldepflichtig gewordene Gefälle zu erstatten. 

8 8-
Gefälle ous militärischen schlachtnugen, den ^peruw 

Etappen- oder besetzten feindlichen Gebieten 
a) Das militärische Gefälle fauch des Znlaudesf, sowie dir 

den besetzten feindlichen Gebiete,, stammenden Häute B j 
der im § 1 angegebenen^Tiere jeden Gewichts 
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mit 5' 

nähme der im Eigentum der Kaiserlichen Manne befi» ^ 
sind beschlagnahmt feinschließlich der bereits 

genommenen Häute und Felles. 

!>> Die Ablieferung und Verwendung d i e s e s  Gefälles l!> 
besondere Vorschriften geregelt '  gestattet ist sei" 
von der Verteilungsstelle. 

Vehandtnng des Gefälles beim Gerber 

§ 9. 
Behandlung der Felle nach Abliesernug an den KeldW 

A»j-. 

1. Reh«, Rot-,  Dam-
und Gemswild» 
selten, 

2. Hundesellen, 

-l .  Fellen von zahmen 
oder wilden 
Schweinen, ' 

4- as Seehuudfellen, 
l>l Wairoßhäuteu, 

b. a) Renntiersellen, 

Elentiersellen, 

sind folgende Ledersorten herzustellein 

l^eder für Bandageuzwecke, Be
kleidungsleder, Bodenleder, 
Schuhoberleder, 

Helmfutterleder,Bekleidungsleder, 
Schuhoberleder, 

Bodenleder, Näh- und Binde
riemenleder, Transpareutleder, 
Gamascheuleder, Lchuhober-
leder, Treibriemenleder. 

Bvdenleder, Schuhoberleder, 
Bodenleder, Treibriemen- oder 

Gleitschntzleder, 
Bekleidungsleder, Bodenleder 

Bandangenleder, Schuhober
leder, Riemchenleder, 

Bodenleder, Bandagenleder. 

die 
Die Verarbeitung der von KK i ,  2 und 8 dieser 

machnug betroffenen Häute und Felle zu L e d e r  sowie 
fngnng über die aus ihnen hergestellten Erzeugnisse hl ^ 
Maßgabe der folgenden Vorschriften gestattet:  

H Die Verarbeitung der zugeteilten beschlagnahmte» 
Felle muß i»i eigenen Betrieb erfolgen. 

S 

2 Ä m,d 4 Hidte 
Mi.- ^>7 .̂ 

ur, der -r '»>-
E.je.,gmsie ii. m 1° »» 

2lt,s Grund schriftlicher Anwetsu g königlich 
de. 

Preußischen Kriegsm'ttisteriunls, -  e 

^ ...u-rmweisungsamts haben Die Anweisungen des -ederz ^ ^ bezügliche 
»or allen anderen auf beschlagnahm e' ^ 
Lieserungsverpflichtungen den .^.ug solch« 

A  n  m e r k  u  n  g: Antnw- werden l-digt'ch aB A' ivetsungen sind zw To- Anwesi"^« BeschoNUNgEN»' Gu>nd nmUicher Fcstft-Unng dev Üed> >>-

WMerttesernng der angesoNenen Haare w-rder 
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2. von einer Gerberei an die für sie zuständige 
Vereinigung für Heeres- oder Mannebedarf. 

Welche Gerbervereinigung für HeeresbedarfzO 
ist, wird im Zweifel durch das LederznweislB 
entschieden. 

3. Von einer Gerberei oder Gerbervereinigung a>>! 
mittelbare Bestellung ein er der folgenden VcschafsimgO 

1 1 3 7  

Kriegs- oder Reservebekleidungsämter 
Bekleidnngs-Depot Nürnbergs 

Artilleriewerkstätten, 
Marine-Bekleidungsämter, ' 
Kaiserliche Wersten, 
Kaisei liche Torpedo-Werkstatt,  
Kaiserliche Marine-Depotinspektion, 
Friedrich Krupp, Aktiengesellschaft in Ast» 

4. Auf Grund eines vom Lederzuweisungsamt der 
Rohstoff-Abteilung ausgestellten Frcigabescheines. 

Anträge auf Freigabe sind unter Beachtung der 
Vorschriften vom Eigentümer oder Besitzer des lV 
nahmten Leders an das Lederzuweisungsamt 
Ledermeldestcllesi bei welchem auch die Vordrucke z» d'^ 
gabeanträgen erhältlich sind, zu richten: 

>. Das Leder, dessen Freigabe beantragt wird, 
versandfertig vorliegen. 

2. Die Antragsteller haben nach Einreichung des ä 
antrages das in diesem aufgeführte Leder so l>>i 
in"d'n"'^r5 ^^c>znweisungsan.ts zu haltc», 
diirw» ' ^reigabescheines gelangt l> 
ins im.» amtliche Beschaffnngsstellen n-ch'^ 

^'st 'mmung des Lederzutveisnngsamts veräußere 

3. Freigegebenes Leder, das nicht innerhalb^zweier Monate 
sgcrcchnet vom Ansstcllungstage des Freigab, fchcincss 
zur Verwendung für Privatzwecke oder den mittelbaren 
Bedarf der Kriegsindustrie veräußert und abgelresert 
worden ist, ist der Beschlagnahme wieder versallen, ebenso 
das freigegebene Leder, das ohne Zustinunnng de? 
Ledcrzuweisungsamts in Leder anderer Art umgewandelt  

wird. 
^ Freigegebenes Leder darf ohne Zustimmung des Leder-

zuweisungsamts weder an amtliche Beschaffnngsstellen der 
^eercs? »der Marineverwaltung noch an beauftragte Liefercr 
derselben znr Verwendung für Kriegslieferungen veräußert 
werde». Die Gerbereien, Gerbervereinignngcn und Znrichtercien 
haben beim Vrrkanf freigegebenen Leders ihre Abnehmer 
auf diese Vorschrift hinzuweisen. 

^ Aorbedingnng für alle pnter e erlaubten Veräußerungen ist, 
d a ß  d i e  i n  d e r  Bekann tmachung  Ar .  ( M .  i i -  6 8 8 , 7 .  > o .  

R. A. festgesetzten Preise nicht überschritten werden. 

Diese Bedingung gilt nicht für erlaubte bertäusi sm-
Mbcnen Leders nach dem Auslande innerhalb der Geltung»-
darrer der Ausfuhrbewilligung. 

^ -Ae verarbeitenden Firmen haben alle von dem ^dcr 
iuwetsungsamte oder auf dessen Anweisung von der Krreg -
^-Aktiengesellschaft oder der Gefchäftöstelle des Uebcr-
'dachurigsarlsschnsses der Lederindustrie geforderten Anga e 
Mwerzngljch zu erstatten, soweit sie mit de» erlassenen n 
°^u»ngen zusammenhängen. 

beschlagnahme ist mit der Ablieferung an die amtlichen 
^affungsstelleri der Heeres- oder Mariireverwaltuug ode 

dem Empsarrg des Frcrgabescheins für die betresten cn 
^agen erloschen. 
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§ 10. 
Meldepflicht. 

Diejenige» in de» Besitz eines Gerbers gelangten.sM» 
Felle, welche von den §§ 2 und 8 dieser Bekanntnwchnng lB^ 
werde», unterliege» svferu ihre Einarbeitung nicht »imb 
eines Monats gemäß den Bestimmungen des § 9 erfo lgt  > 
Meldepflicht.  Die Mel ungen sind innerhalb einer Mil 
Ablauf der für die Einarbeitung bestimmte» Frist an da» > 
zuweisungsamt fLedermeldestelles, Berlin 9,  Bndapester 
auf den dort erhältlichen Vordrucken zu erstatten 

^AnsländischesGesälle^ . ^ 

Antlandisches (Gefälle. 
Für alle im § 

^ V 

^ .  unter n bis t  einschließlich bczeichnclc>'^^'>'c»e»i ^  ^ g Ziffer b bis ti  finden 
und Felle, die aus dem Auslände eingeführt sind, gelte», 

I l 9 9  

b> L a g e r h II ch s it  h r  u II g.  
Jeder nach a. Meldepflichlige hat ein Lagerbuch zu 

sichren, ans dem jede Aciiderung in dem Vorrat der 
meldepflichtigen Häute oder Felle und ihre Verwendung 
ersichtlich sein muß. 

^ B e h a n d l u n g  d e s  G e f ä l l e s .  
Jeder Verwahrer ausländischen Gefälles, welcher 

den Vorrat nicht pfleglich behandelt und übersichtlich 
lagert,  hat die sofortige Enteignung zu gewärtigen. 

^ .  besetzten feindlichen Gebiete gelten nicht als Ausland 
b« dichs Pa.a,r.,p»kn s IS 

Beschlagnahme des Leders. 
a»v ausländischem Gefälle hergestellte Leder unterliegt 

Weise der Beschlagnahme wie das Leder ans in-

Die 

Das 
Weicher 

der Verteilt  sie nicht besonders beschlagnahmt oder von 
bezogen sind, nur folgende Anordnungen: 

M e l d e p f l i c h t :  
Die eingeführten Häute und Felle unterliegt" 

Meldepflicht an das Lederzuweisniigsamt sLederine 
Berlin W 9, Vndapesterstr.  5, von dem Vord>» ^ 
die Meldungen anzufordern sind. Zur Meldung 
pflichtet ist jeder Gerber innerhalb einer 
Eingang von ausländischen Häuten und Fellen 
oder seinem Lagerhalter.  Andere Personen, K 
öffentlich-rechtliche Körperschaften und Verband 
ausländische Hünte oder Felle im Gcwahrsa'" 
sind nur meldepflichtig, wenn ihr Vorrat 
-0v  Häute oder Felle beträgt und einen 

Die 

l 

Unland gelagert hat.  ohne einer Oerbcrc>^^ 
worden zu sein. Die Metdung hat innert 
Woche nach Ablauf der Monatsfrist zu ge 

§ 13-

Ausnahmen. 
Kriegs-Nohstoff-Abteilung des Konigl. ^ 

Mstcriums ist berechtigt.  Ausnahmen von den Ano^ " ..  
g°" ib->a>a , luiachuna m gestatten. Anträge find an das 

« » « «  « » -  S .  
INI. Tie Entscheidung erfolgt schriftlich. 

d». I^ 

Tchweinen und Seehunden aufgehoben. 
Posen, den l8. Juni l917. 

Ter stettv. kommandierende Genera» 
V. Armeekorps 

v o n  B o c k  u n d  P  o  l  a  c h .  

bei ^ 
»lB 

aiiir 
Nte»"' 

Tie 
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tz 5.  
Die Fleischer haben die einbehaltenen Markenabschnitte der 

Kreisfleischkarte nach Ablauf jeder Woche gezählt der zuständigen 
Ortsbehörde abzuliefern. Die Ortsbehörden reichen die Marken« 
abschnitte mit einer Nachmessung, aus der die Zahl der abgegebenen 
Markenabschnitte getrennt nach Erwachsenen und Kindern ersichtlich 
ist,  bis zum Dienstag einer jeden Woche au das Landratsamt ei.i .  
Die Erstattung der von den Fleischern vorschußweise gezahlter 
voträ^e erfolgt sodann monatlich. 

§ 9. 
Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Borschriften werden 

gemäß l 'S und l? der Bekanntmachung des Stellvertreter! 
des Reichskanzlers vom 25. September 1915 — RGBl. S. 607 ---
mit Gefängnis bis zu ß Monaten oder mit Geldstrafe bis zr 
1500 Mk. bestraft.  

Bolkenhain, den 19. April 1917. 

Der Kreisausschutz. 
v o n  V o e s c h .  

Die Ortsbehördcn ersuche ich, vorstehende Anordnung sofol 
ortsüblich bekannt zu machen. Meine Kreisblattverfügung vo« 
6. du Mts. — Kreisbl.  S. 790 — wird hierdurch aufgehoben 

Bolkenhain, den 19. April 1917. 

Ter Vorfitzende des Kreisausschuffes. 
v o n  V o e s c h .  

» I S  

Ltaatssteuerablieferungstage 
Bekanntmachung. 

Das Kassenlokal der Königlichen Kreiskasse in Jauer ist für 
den persönlichen Verkehr während der Sommermonate von 8 bis 
1 Uhr, während der Wintermonate von 8^/z bis 1 Uhr geöffnet.  

An den folgenden Tagen ist die Kasse geschlossen 
a) wegen den ordenilichen Kasseurevisionen am letzten Werk

tage eines jeden Monats und wenn der 1. auf einen 
Sonntag fällt ,  am vorletzten Werktage, sowie wegen des 
Finalabschlusses an den beiden letzten Werktagen im 
April jeden Jahres. 

I») an den für den Kreis Bolkenhain festgesetzten Steuer» 
hebetagen und zwar am 18. Juni 1917, 17. September 
1917, 17. Dezember 1917 und 18. März 1918. 

Steuerhebetage 
für das Rechnungsjahr 1N17. 

Kreis Bolkenhain. 
Sämtliche Gemeinde- und GutSbezirke. 

1917 

x- L s s». 
^ ZK 

! 

18 17 17 

1918 
50 
Z-» 

K. 

18 

504. 

Die Erhebung der Steuern in Bolkenhain findet in den 
Vormittagsstunden von 8'/, bis 1 Uhr im Kreishause statt. 

Es wird ersucht, die Steuertage pünktlich innezuhalten und 
die Steuern pp. mittelst des vorgeschriebenen Lieferzettels abzuliefern. 

An den für die Staatssteuern festgesetzten Hebeterminen hat 
auch die Einzahlung der Besitzsteuer bezw. Kriegssteuer mittelst 
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i  4.  Juni 1351 i» ^ 
er 1915 fRGBl. s ̂  
Verordnung vo . i i  B s 
rr- ^„k die 

Vetanntmachung betreffend Höchstpreise von Reh-
Dam-, Gemswild-, Hunde-, Schweine- nnd 

I. .  100/5. 17. K. R. A. Vom 13. Juni 1917. 
Di? nachstehende Bekanntmachung wird auf Grund 

sctzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni l35l 
bindung mit dem Gesetz vom I I .Dezember 
in Bayern auf Gruud der Allerhöchsten . .  
1014, den llebergang der vollziehenden Gewalt ans die 
bchörden betreffend, ferner des Gesetzes, betreffend 
vom 4. August 1014 fRGBI. S. 339f in der mffsW 
17. Dezember 1914 sRGBl. S. 5 lös in Verbindung 
Bekanntmachungen überdie Aenderung dieses Gesetzes voinB > 
1915, 23. September 1915, .  23. März 1916, >RGB> ^ /  
S. 25 und 603, 1016 S. >33s und vom 22 .  AliP /  
RGBl. S. 253s zur allgemeinen Kenntnis gebracht mit de> 

»Ol l i  zz. 

von 

') Mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe bis zu 
Mark oder mit einer dieser Ktrafen wird bestraft: 

>.  wer  d ie  fes tgese tz ten  Höchs tpre i se  überschre i te t ,  .  ^ 
re. w r  e rneu  anderen  zum Abschluß  e ines  Ver i rag  s aus iorde  .  j>i !jchn 

die  Höchs tpre i se  üb . r schr i t t en  werden ,  oder  s ich  zu  e inem 
«>b e t . t ,  ,  -> q d-S 

3. Iv r  e inen  Gegens tand ,  d  r  von  e iner  Aufforderung  (55  -
betr-ff-nd Höchstpreis ) delroffen ist, b-iscttefchafft, veichaviS 
wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zum 

ständen, für dt Höchstpc.is iestgyetzi sind, n cht 1, M 
t>. wer Vorräte an Gegenständm, für die Höchstpreis- s-stg 

zuständigen Bramtrn gegenüber verheimlicht, 
«. wer dnr rwch 5 S des Gesetzes, betreffend HöchstpreN^ 

fÜhrungSbestimmungeri zuwiderhandelt. . 
Bei vo sätzlichen Zuwiderhrndlungen gegen N'. l oder 2 N't 

wind stenS auf das Dopp lte deS B trageS zu bemesse", um der v 

^ltkii,  daß Zuwiderhandlungen gemäß den in der Anmerkung^ 
M ^"Ickten Bestiinmungeu bestraft werden, sofern nicht nach den 

wen Strafgesetzen höhere Strafen angedroht sind. Auch 
den Betrieb des Handelsgewerbes gemäß der Bekannt

er Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel 
September 1915 fRGBl. S. 603s untersagt werden. 

N - § ' 
c >  n  o e r  B e k a n n t m a c h u n g  b e t r o f f e n e  

G e g e n s t ä n d e .  
^vii dieser Bekanntmachung werden betroffen alle Kelle 

^ Aeh-, Rvt-,  Dam- und Gemswild; 
^ Hunden; 
' -I  zahmen und wilden Schweinen; 
^Seehunden; 

-chtisir ^ ̂ ^ffen von der Bekanntmachung werden 
'  Dere, die Eigentum der Kaiserliche» Marine 

§ 2. 
" G o c h » . , .  H ö c h s t p r e i s e .  

^ z  /  f ü r r  e ch t  z e i  t  i  g g e l  i e f e r  t  es Gefälle. 
»Skr ^ geliefert ist das Gefälle, das nicht gemäß § 7 

9 dcr Bekanntmachnng Nr. D 50/5. 17. K. R. A. melde-
gewppde» ist.  

üt ^^rteilungsstelle fKriegsleder-Aktiengesellschafts 
^ l bezeichneten gelle zu zahlende Preis darf den im 

die 
sind. 

Felle 

erlast""" 

' ihr 

Grundpreis abzüglich der im § 5 vorgeschriebenen 

üb«,schritten uo d-n i s t  oder in'deii'Fallender 'Nr' . 's  übe> j c h n t l -n s s " /  
.  . . .  v  <  . . . »  i l g , ,  » ! ' .  

Geldstrafe biS auf die 
BN Zuwiderhandlungen gegen N;-) "" 

uberst.gt d-r Mind stbetrag zeh tausend Mark, 
gälte mildernder Umstände kann die " 
b NageZ ermäßigt werden. 
der Strafe angeordnrt werden, twß d e Vrrurliitung 
öffentlich b.kannt zu nmchen ist: auch kann neben G 
der bürgerlich.u Nr n-ecUe erkannt werd.in 

Neben der Srrase k.,nn auf Einz> hung der Gegenständ 
strafbare Handlung beziehe, erkannt werden, ohne Unterfchie'd 
gehören oder:,icht. 

so in ant ihn '1^/Ksilhgj 

MB 

"^^tngcn. 
^ Ueschll^' ,  ^ '^r Grenzen ist der Höchstpreis je nach Gelvicht 

Offenheit der Felle verschiede», 
ch ;  "dple's und 

Jwegsstder -
'ch sein. 

Abzüge müssen aus den an die Verteilung»!-
Aktiengesellschaft! gelangende Rechnungen 

aus  Kos t - "  ^ ^  ̂ ^  - ' k  u n q .  <5 .  , n  -

s b vi,,' lidx 
pb st-

zu beachten, daß der Höchstpreis derjm ge Preis ist, 
g.oleder Alt ,r g sellscha t) höchstens zahlen darf. Bu 

tue "d ' ' Ar. 1,. 50/b. >7^ K. R. A. erlaubten Veräuß ruugs 
Ual ft-NgSstiis. '«bssul dlshatb d - ii 5 3 f stzesttz'e» Grundpreise je »ach 

c>u,s, B'/'lünd I iedrigrr angesetzt werde». D'k i» §5 bestimmt» 
^-'-ferungSstufeu voll zn rechnen. 
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k .  H ö c h s t p r e i s  f ü r  n i  c h  t  "  e  c h  t  z  e  i  t  i  g  geliefe» 
G e f ä l  l  e.  

Nicht rechtzeitig geliefert ist das Gefälle, daß gcnÄ '  
oder § 10 der Bekanntmachung Nr. D 50/?. 17. K. R.A.w 
pflichtig geworden ist und dessen nachträgliche Vekaußenwg ̂  
K !3 der genannten Bekanntmachung nicht erlaubt worden 

Der von der Verteilungsstelle fKriegsleder-Aktiengescliili-
für nicht rechtzeitig geliefertes Gefälle zu zahlende Preis 
90 v. H. des unter Buchstabe a dieses Paragraphen stlA 
Höchstpreises nicht übersteigen. 

§ 3. 
G r u n d p r e i s .  

Der Grundpreis darf höchstens betragen für 
1. Reh-, Dam- und Gemswildfelle, vvlltrocken, 

a) rothaarige oder graue kurzhaarige stelle 
für i Kg Trockengewicht, 

ist graue langhaarige oder doppclhaärige "e»r '  
für l kg- Trockengewicht-,  

2. Notwildfelle volltrockeu, 
a) rothaarige oder graue kurzhaarige stelle 

für I Kg Trockengewicht, 
d) graue langhaarige stelle 2,50 Mark l>" 

Trockengewicht; 
3. Hundefelle 

u-nB gesalzen 0.70 Mk. für I kg G>>»>tü 
bolltrockcn 1,20 Mk für I kg TrockeM" 

^l. Schweinefelle 

b)  Felle von wilden Schweineu 
gesalzen 1,10  Mk. für l  kg-  Grüngewicht, 
volltrocken 2,20 Mk. für > kg-  Trockengewicht. 

Äeehundfelle 
gesalzen 2,50 Mark für I kg Salzgewicht 

8 4.  

B e s c h a f f e n h e i t  d e r  F e l l e .  
^ volle Grundpreis fß 3s gilt  nur: 

ch bei stellen von Reh-, Rot-,  Dam-, Gemswilo, Huudeü 
und Seehun'en, die möglichst fleischfrei,  mit Kopfhaut, 
stdoch ohne Kopfknochen und ohne Beinkuochen zur 
Ablieferung kommen; 

^ i'n Tchwcinefelleu, die mit Kopf fjedoch bis zu den 
Augen ohne Schnauze abgeschnittens, ohne Füße, ohne 
Schwanz und ohne Ohren abgezogen sind-

'  ^  trocken abzulieferndem Gefälle, wenn es voll-
tcocken ist;  " 

^ gesalzenen Schweine- und Hundefelle», wenn 
^us durch Wiegen ermittelte Grüngewicht in unver-
iu'chlicher Schrift sz. B. durch geeigneten Tintenstift  
auf der Fleischseite des Felles vermerkt ist;  
^  Fellen von Reh-, Rot-,  Dam- und Gemswild,f 
Schweinen und Hunden, die 'nicht gesalzen werden 
konnten, wenn das Gewicht in volltrockenem Zustande 
k/'uh geeigneten Farbstift  auf der Fleischseite des 
"clles vermerkt ist.  

8 3. 
^  b zü g e v o m  G r u n d p r e i s .  

'M 

aj stelle von zahmen Schweinen 
gesalzen 1.70 Mk. für 
volltrocken 3,40 Mk. für 

kg Gr>'"ß^ !s 
kg 

A " Hes, 

Ler 

^^iuimungen zu berechnenden Abzüge niedrigez als 
Höchftpreis ^ Gesamtbetrag der nach den 
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1. für Gefälle, das nicht den Bestimmungen !>6 f 

entspricht,  
2. für Felle, die stark mit offenen Engerlinge» e 

Geschwüren behaftet sind, 
3. für stark haarlafsende und berstunkeue Felle, 
4. für stark im Kern zerschossene Felle, 
5. für stark zerschnittene und stark locherige Felle 
um je ftz, jedoch insgesamt nicht mehr als die h 

Grundpreises, 
0. für ganz besonders schwer beschädigte, söge»'^ 

Brack-Brack-Felle, 
um insgesamt des Grundpreises. 

s  6. 
Z a h l u n g s b e d i n g u n g e n .  

K 8. 
A  u s u a  h  m  e  » .  

Anträge aus Bewilligung von Ausnahmen sind an das Leder. 
^ 'ch'Mnil sLedermeldestelle) Berlin W 9, Bndapesterstr.  5.  zu 

Bie Entscheidung behält sich der unterzeichnete zuständige 
^Befehlshaber vor. 

tz 9, 
I n k r a f t t r e t e n .  

^  Zetaantmachnng tritt  am 13, Juni 19 l7 in Kraft.  

Posen, den l3. Juni 19t7. 
^ l stellvertretende kommandierende (venera! 

V. Armeekorps 
v o n  B o c k  u n d  P o  l a c h .  

Die Höchstpreise schließen den Umsatzstempel und ^ I^ k a n n t m a c h u n g  b e t r .  B e s c h l a g n a h m e  u n d  « e s t a n d s e r -
der  Salzung und einmonatigen Lagerung, ferner die n '  lkt>»^ ^  
Beförderung bis zum nächsten Güterbahnhof oder bis 
Anlegestelle des Schiffes oder Kahnes und die Kosten ^ > 
ladung ein und gelten für Barzahlung. 

Wird der Kaufpreis gestundet, so dürfen bis zn 
Jahreszinsen über Reich.sbankdiskont hinzngeschlagen merB» 

§ 7-

, °r», «>>° 
^bnng für elektrische Maichtun ,  ^ r9. Juni 19N-

Nachstehende Bekanntmachung ^ gebracht mü 
'^czsmüüstermms hiermit zur .  ^«aemeineu Straf« 
^ Bemerken, daß. soweit nicht nach den aUge. .  

Z u  r ü c k h a I t e u  v o n  V o r r ä t e n .  

Bei Zurückhalten von Vorräten ist Enteignung Z . ,  
Liefern"^ gemäß § 2^ lAttmerkungi für die betreffende Lieferung 

Betracht kommenden Preisen, höchstens jedoch zn den n^ 
für nicht rechtzeitig geliefertes Gefälle festgesetzten H^' 
zu gewärtigen. 

v u p ,  ^ v i o r u  n i a ) l  i i u u )  v c i >  

Strafe» verwirkt sind, jede Zuwiderhandlung gegen 
^ Z,. ^^^^^^^ftchriften nach K 6 der Bekanntmachungen über 

^ von Kriegsbedarf i» der Fassung vom 26. April 
'  >5.376) ch und jede Zuwiderhandlung gegen die 

dstrafe b-S zu t00l>0 Ml. 
höhere Strafen verwirk. l  den allgemenren Strafgesetzen 

t. 
2, 

Nr. SSV. 

Zd. j! s„,^'f.GtsüngniS bis zu e inem Jahr oder  mit  Geldstrafe  biS zn I0»«>0 Mk. 
nirkt x.,  .  SetrulkN nerwlrkl 

od?k ch.-.BLt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite schaff!, beschädigt 
e " verkauft oder kaust, oder ei» anderes Ver-

»"r du Ns.Zft^^'^^drgtschält Uber ihn abschließt; 
M'd eg , "t'chtnna, d e b schlagnahmten Gegenstände zn verwahren-

den bkhnndeln, zuwiderhandelt; 
'Mi n AuSftihrungsbestmimungen zuwiderhandelt. 
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Meldepflicht nach § 5 der Bekanntmachungen über Vorratsci'hebl« 
vom 2.Februar I'.N5, vom 3.Sept. >915 und vom 21,Oktober! 
sRABl. T. 54. 549 und 684s bestrast wird. Ancil w 
Betrieb des Handelsgcwerbes gemäß der Bek,anntmaäM 
Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel vom 2-l '  
1915 fRGBl. S. 603s untersagt werden. 

B o n  d  c  r  B  e  k  a  n  u  t  m  a  c h  u  n  g  b e t r o f f n e  
G e g e n st ä n d e. 

Bon der Bekanntmachung werden betroffen: 

I .  Elektromotoren von 2 fl .5Ii^Vs an aufmlts 
Zubehör. 

L. Stromerzeuger sDynamomaschiuen, Gencratott»! 
2 KVV bezw. KV^. an auswärts uebst Zubehöre 

3. llmsvrmer und Motorgeneratore» vou 2 lc^  ̂  
au aufwärts, an der Sekundärseite gemesst". 
Zubehör, 

4. Transformatoren von an auswärts nebst 
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200 Amp. an aufwärts, soweit sie nicht schon als 
Zubehör zu den unter 1 b i s  4 aufgeführten Maschine» 
»ud Transformatoren gehören. 

§ 2. 

B e s c h l a g n a h m e .  

§ 
Die 

^restvollz 

e r ä n 

bezeichneten 
Beschlagnahme 

W i r k u n  g .  

Gegenstände werden hiermit 
hat die Wirkung, daß' die 

^ Die im 
Schlögl,ahmt. 
^niahme von Veränderungen an den von ihr berührten Gegen-
'^en verboten ist und rechtsgeschäftliche Verfügungen über sie 
'"cht '« sind. Den rechtsgeschäftlichen Verfügungen stehen Ver-

gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckung oder 
lehmig erfolgen. 

§ 3. 

k Ijtjl 5. Schaltapparate, Sicherungs-, Anlaß- u» 
Apparate. Meßinstrumente usw. für 

«'statin 
^>gen 

Lagerbücher einzunchie 
sahlläfstg die Au? k u » f t. zu de: er 

» Ztn der gesetzten Frist erteilt oder u n r 
1 ^ ! .  k  ^  Ä n q ad e n  I I I  a c h t ,  m i l d  m l t  Ge Idst ra f  e 

c>der im Nnv.'lmöginSfall! mit G i f ä n ß  
bestraft. Menso wird b straft, wer 

gefchriedenen Lagerbücher euizurichien oder zu führen unterläßt. 

auf Grund ^ '^-0  Nl 

sahrläW 

c r ä n d c r u n g s -  u n d  V e r  f ü g n  n  g s  e  r  l  a  u  b  n  l  s -

^r°tz der Beschlagnahme sind die Benutzung der MgenMnde 
dcstimmungsgemäßen Gebrauch sowie alle ü 
" welche zur Erhaltung der Gegenstände >m ^bm 

.. ^ Zustande ersordellich sind. z. B. Ausbesserungen. efN r 
a"c Veränderungen und Verfügungen Z"lasNg, wenn l  

">."d eines schriftlichen Ersuchens oder einer ^lnwlii'g f -

wung des Waffen- und Munitionsbeschaffungs-Amtr. '  -
!s.  > Berlin W 15, Kurfürstendamm 

zu Veränderungen oder Vers g g 
Verkauf. Vermietung uw-i z 

ncnausgleichstellen zu richten, welche "  ^  
Waffen- nnd «-unitions-Beschaffm g ^.t  

^ -iwnvung zuleiten. Für die Betriebsmittel der cff S 'MlSwerke wird dle Genehmigung zu Verändsrnngen ° e^ 
^ Wgen derKriegs .Rohstoff-Abteilnng.Sektl0N ibll, Berlin. 

"Urak.^. ^ u^rtragen. 
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§ 4. 
M e l d e p f l i c h t .  

Alle von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegc»i> 
s§ 1j unterliegen der Meldepflicht.  

§ 5. 
A  u s n a h m e n  v o n  d e r  M  e l d e p f l t c h  

Ausgenommen von der Meldepflicht sind die im H > lff»« 
Gegenstände, solange sie regelmässig gewerblich in einem 
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>e» amtlichen Meldekarten sK 8^ an das Waffen- und Muni 
iAschaffnngs-Amt, Abt. R. III.  I .  Berlin W 15  Knrsürstew 
l!!)3/ib4^ zu erfolgen, und zwar bis zum 80. >enni 19II 

Mckttmniisi.  
Älmerhalb einer Woche sind serner zu melden meldepflichtige 

^ »stände, die erst nach dem 15. Juni 1917  m Besitz, Ge-
^»>ffam oder Zollaussicht einer nach § 0 meldepflichtigen Person 
MW, oder durch Aufhören einer auf § 5 beruhenden Aus-
Wine oder durch Fertigstellung meldepflichtig werden. 

>,M ), ,^de Veränderung des Gewahrsams oder der Gigentumö-
j,»Anisfe von meldcpslichtigen Gegenständen fZulässigkcit siehe - ^ ^ » hil ff 

benutzt werden, der unter K 2 des Gesetzes über den  vattck»-^ i s t  demjenigm>7w 'bisher"fnr de.r Gegenstand .. .elde-
-VilfSdienst vom 5. Dezember 1910 sReickö-Gesetzbl. «.  ^>S /var. aas besonderem Vordruck fBestandsverändernngs-
Aicht regelmässig benutzte Gegenstände der im ss i  geiia»' 
sind auch von diesen Betrieben zu melden. 

Allgemein ausgenommen von der Meldepflicht !> l>d  

eingebaute Gegenstände für in Betrieb befindliche A 
stühlej.  

§ 0. 

V i  e  l  d  e  p  f  l  i  c h  t  i  g  e  P e r s o n e n ,  
tsiu Meldung beipflichtet sind: 

Alle Personen, welche Gegenstände der im Z 8 I 
s  ABl' neten Art in, Gewahrsam haben oder aus 

Handelsbetriebes oder sonst des Gewerbes 
oder verkaufen. 

2. gewerbliche Unternehmer, in deren Betrieb 
Gegenstände erzengt oder verarbeitet werde», 

U. Kommunen, öffentlich -  rechtliche Körpers^" 
Verbände. 

8 7. 

S t i c h t a g .  M e l d e f r i  s t .  
Mastgebend für die Meldepflicht ist der am lü-

j^tichtagj tatsächlich vorhandene Bestand. Die Meld»»^ ^ 

. - 'i ̂ m'astnngs-Amk zu melden. >em Waffen-und Mnulirons-^esch N 9^ W^se wie dre 
ffa hierzu erforderlichen Vordrucke sin 
Melarten anzufordern s§ 

! 8 8-
A r t  d e r  Wanderer ,  ^ie Meldung hat für jeden Gegenf die 

^ikekne in zwmsawer Anösertrgnng ^ j  hio vom Waffen-
ffläd.wg sind die amtlichen Vordrucke zu u ^ znsländigen 
ffd Äunilions - Beichaffungs - Amt, ,  c^t werden, 

'»eua ögleichstcllen ans Anforderung ^  
. cks  sind 0 Arten von Meldekarten vorhanden 

^»ben ^ .  ..  Generatorenj. > sur Gleichstrommaschinen jMo ore 
» W Wechsel- sDrehflrom-
< für Wechsel- sDrehitrom-s Gemu 

sur Motorgeneratoren nur ^ ' 
5  für Transformatoren und Umsorn 

^ sin Apparate. k n i ck t e  Ga'tnng 
Anfordern der Meldekarten ist drc ge Hymnen, 

^'urbnchswben und die erforderliche Anzahl zu 5 



121V 

Die Meldekarten dürfen zu anderen Mitteilungen nicht 
werden. Von der erstatteten Meldung ist eine dritte AusstD 
(Abschrift,  Durchschrift.  Kopie) von dem Meldenden bei 
Geschäftspapieren zurückzubehalten und aufzubewahren. 

8 9. 

121 l 

I E n t e i g n u n g .  .  
Es muß damit gerechnet werden, daß die von der I 

machung betroffenen Gegenstände f§ 1f im B e d a r f s f a l l e  crio - i  

werden, falls ein vom Waffen- und Munitions-Veschaffmur' ^ 

zuvor anempfohlener freiwilliger Verkauf oder eine derart«^ 

mietung nicht innerhalb 8 Tagen zustandekommt. 
Kommt im Falle der Enteignung eine Einigung btO 

des Uebernahmepreises nicht zustande, so entscheidet das Reil 
gericht für Kriegswirtschaft,  Berlin Iv, Vikloriastr.  34. 

§ >0. 
- a g e r b u c h u n d A n s k u n f t s e r t e i l u n g  

jede ^  ^gerbnch zu fuhren. 
wie die E Vorratsinengeu und ihre Veiw^ndM 
berenn' Nachweis der etwaigen 
'uständi Vutum und Geschäftsuuinmer d. 's Zäneib^. 
we?t ?r 'W w"""luhr'u -  ersichtlich sein nu.f' 
braucht ein'l  e^ ^'rartiges Lagerbuch bereits 

^ londeres Lagerbuch nicht eingerichtet werden. 

jeder^??7 Militär- oder Pol ize ibehba 
Näume >>, ^  Sagenbuches sowie die besichtig»" 
^"'?°de?1̂  "egenf^ 

§  I I .  
N  "  l  r  a  g  e  »  u  n  d  A  » t r ä g e .  

sind ai^dnö^'!? ^ckw diese Veknunt.nachung' 
das Waffen- und Mn,.itio. ,sbeschaffu»göamt. Abt. k 

^>in V Ib. Kurfürstendamm 193/194 — nicht au ^  
im.ansgieichstelle zu richten. Der Kopf d. Zu Mst 

>it den Worten „Betrifft  elektrische Maschinen zu l 1 
ftcMche Elektrizitätswerke haben Anfragen "»d ^ntu g 

m das Kriegsministerium, Kriegsamt, Kriegs-Rohl off 
-ektm N. Berlin 11. Königgrätzerstr.  28, zu richte .  

s  12. 
I n k r a f t t r e t e n .  

Tie Bekanntmachung tritt  mit Beginn des 15.  Juni Zrnir --  errrr  um rezeglun oes  r  a .  >e)uur  !  9  I  7  
cha>ft. Gleichzeitig wird die Bekanntmachung vom 15. Oktober 

Nr. 251N/8. >5. ö.  5, betreffend Bestandserhebung für 
Nbe Maschinen, Traiisformatoren und Apparate, ausgehoben. 

Posen, den 15. Juni >917. 
4-er stellvertretende kom>nandierende (General 

V. Armeekorps. 
v  o  l i  B o c k  u n d  P  o  l  a  c h .  

^^sst Abgabe beschlagnahmter Gegenstände aus Kupser. 
Messing und Reinnickel. 

Anschlvß au meine Krcisblattbekan"tmachnng vom 
1917,  Nr. 682 —. 

^r Zeitpunkt zur Durchführung der Verfügung ^treffend 
'  bcfchiagnahmtir Gegenstände aus Kupfer, cff 
7« «' °°m u..  Zm« .ul d-n « bn 

? >7 Di. O.tÄ.hd.d.» . .In<I>. »». di.S i»-
^"''bns bringe», 

Bolkenhain, den 16. Juni 1917. 

Ter Königliche Landrat 
v o n  L  o  e  f  c h -

Nr. 700. 



Nr. 701. 

1 3 l 2  
l 

Einreichung der Zu- nnd Avgangslisten fiir 
I. Bierteljahr 19l7. 

Unter Hinweis auf den Fiananzministerialerlaß vom 
1 — Krpip.lisa<-1 Keil? 147/48 — ersuche ick die OrtÄ'is 
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Sonder-Ansgabe. 

« 
1913 — Kreieblatt Seite 147/48 — ersuche ich 
des Kreises, die von mir festgesetzten Zu- und Abga» 
Belegen sowie die abgeschlossenen Zusammenstellungen 
und 3 des genannten Erlassesj bestimmt bis zn»n Al),d 
an mich einzureichen. .  

Ist in einem Gemeinde sGuts-^bezirke nur eine 
oder eine Abgangsliste ^ entstanden, so bedarf es der A>'^ 
der besonderen Zusammenstellung nach Muster 2 oder 
^n diesem Falle ist die auf den erwähnten Mustern 
vorgesehene Bescheinigung unmittelbar auf die betreffendes 
oder Ilbgan?Mste zu setzen. Zu der Bescheinigung >>^ 
die Eingangsworte „Das in dieser Zusammenstellung" ^ 
Wvrte „Daß im I. Bierteljahr" zu ersetze». 

Kreis-Blatt 
Mr den Kreis Holkenhain. 

-iliikl zr-» n. B o l k e n h a i n ,  d e n  2 1 .  J u n i  1VI7 

Brotgetreide verfüttert, versündigt sich 
am Vaterlande! 

Der 

das gesetzlich zulässige Maß hinaus 
^Bolkenhain, den 15. Juni > 9  > 7 .  "Kkorn, Mischsrucht, worin sich Haser 

Vorsitzende der Veranlagnngskomnust' 5 rt verfüttert, versündigt sich 
am Vaterlande! v o n  L  o  e  s  c h .  

Nr. 7N.>. Bezng von Kalidüngcsalzen 
Der Bezug von Kalidüngcsalzen ist gegenwar ur . , .  

der Eisenbahnvcrkehrsverhältnisse durchaus möglich, 
vorhanden. Ich bitte, mit aller Macht dahin zu u 
Landwirte jetzt ihren Kalibedarf eindecke», damit nicht s^' j 

wirken, 
t  lp5'° 
Bezng' 

^ ^l'eissparkasse zu Bolkenhain hat in diesem Jahr 

Sparprämien 

e Nr. 708. 

i«I 

ein Mangel an diesem Düngemittel durch verspäteten 
^ Oeslau, den 8. Juni 1917. 

DerVorptzendedesKriegswirtschaftsamtssiir 
a .  D .  W i n c k e l .  

V,.»d°h°rd-° 

^ ^?°!^hain. den 13. Juni 1917-
^er 5tomgliche Landrat ^ ^ o e s  ̂  

habe» 
lite» ^ 

Gesamtbeträge von 

750,-

nach der ie 
-  Mark. 
Dauer des Sparens Belohnungen 

v o n  01 

2 
7 

> 8  
8 

parer je 50 Mark, 
„ „ 30 „ 
„ „ 20 „ 
,, ,, 10 „ 

Redigiert im Bureau des Mnigi. kandrat-
Amtes in Lolkeiidain. 

Gedruckt in der 
druckerei in 

Sparer sind vor länger als 5 Jahren schon einmal 
'  einigemal prämiiert worden. 
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Nach ihrem Berufe sind die Prämiierten: -

15 landwirtschaftliche Bedienstete, 
1 t  gewerbliche Arbeiter,  

2 sonstige Angestellte und 
7 häusliche Bedienstete. 

von ihnen wohnen in Städten und- 25 in ländliche»-

I 

Insgesamt wurden in den letzten 25 Jahren lb<t-
Prämien verteilt .  

Bolkenhain, den 9. Juni 1917. 

Der Vorstand der Kreis-Sparkasse. 
v o n  L  o  e  s  c h ,  K ö n i g l i c h e r  L a n d r a t .  

I21S 

§ I.  

^ ^ Anwerbung von Arbeitern und Dienstboten Nr. 704. " , 

Geschlechts für außerhalb des «orpsbezirk» 
Dienststellen. 

I. 

Z- Januar ^'7^?., t'om t -  April ü' 
Arbeitern und das Verbot der Anineck 

leg-ne Dienststellen iverden hierdurch 

I i .  
»zchi Auf Grund des tz 9 des Gesetzes über den ^ ^ 

zustand vom 4. Juni 1851 (Gesetzsammlung 
Verbindung mit dem Reichsgesetz vom II. Lezember 
gesetzblatt Seite L13> wird hiermit folgendes ange^ 

Ae Anwerbung von landwirtschaftlichen Arbeitern und land
schaftlichen Dienstboten beiderlei Geschlechts für außerhalb de-, 
^eskitigkn Korpsbezirks belegene Arbeits- und Dienststellen ift  
^>bote». Ausgenommen von diesem Verbot find nur: 

^ diejenigen öffentlichen Arbeitsnachweisverbände, die ihren 
Titz innerhalb des Korpsbezirks haben, sowie die ihnen 
»»geschlossenen öffentlichen Arbeitsnachweise, 

d> der Arbeitsnachweis der Landwirtschastskammer der Provinz 
Schlesien zu Breslau, insoweit dieser im Regiernngsbezirl 
Liegnitz überschüssige landwirtschaftliche Arbeitskräfte nach 
t» den Regierungsbezirken Breslau und Dppeln belegenen 
Arbeitsstellen vermittelt .  

§ 2. 

^ balgende Anzeigen in der Tages- und Fachpresse, sowie in 
Vmodifch erscheinenden.Zeitschriften und Zeitungen sind ohne 

'  M darauf, ob kriegs- oder proviantwirtschaftliche Betriebe in 
tAinnen, verboten: 

' '  Anzeigen unter Chiffre- oder Deckadresse, soweit sie 
der Anwerbung gewerblicher männlicher oder weibliche? 
Arbeitskräfte einschließlich der Werkmeister und Vor-
»rbeiter,  dienen, 

'  Stellungsgesuche männlicher oder weiblicher Arbeitskräfte 
enthalten.' 

^genommen von dem Verbote sind Anzeigen, die kuuf-
^>"sche und wissenschaftliche Angestellte sin weiterem 

""d von Lehrlingen (männlichen oder werbliche»! 
' ""sgcsind e feder Art betreffen. 

"l>lh dje ^^»be nicht gewerbsmäßiger Arbeitsnachweise, zu denen 
entsche Arbeiterzentrale gehört,  ist nicht als Deckadresse 
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anzusehen. Gewerbsmäßige Arbeitsnachweise bewürfen,  l^'  
ihren Namen als Anzeigeunterschrift benutzen wollen, der 
gung der zuständigen Polizeibehörde. 

2. Anzeigen jeder Art,  in denen 
->>) ein Hinweis auf hohe Löhne oder besondere Lc» 

gungen enthalten ist,  » i ,  
bl eine Zusage auf Befreiung oder Zurückstellt I 

Heeresdienst oder auf Stellung eines c»W 
Antrages des Arbeitgebers gegeben wird, ,  

o) von Arbeitssuchenden Zurückstellung vom Hecrcl 
angestrebt wird 

3. Anzeigen, in denen Arbeit im neutralen oder sc^ 
Ausland angeboten oder gesucht wird. 

4. Anzeigen, die einen direkten oder indirekten 
das Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst enthalte», 
sie nicht vom Kriegsamt oder Kriegsamtstellen ausgehe 
genehmigt sind. 

Anzeigen in den Zeitungen usw. gleichzuachten ^ 
Fallen unter Z. i—4 Plakate, Flugblätter sHandzett^ 
vervielfältigte Werbeschreiben jeder Art.  

§ 3. 
Wer den vorstehenden Bestimmungen zuwiderlMb^, 

zu ihrer Übertretung auffordert oder anreizt,  wird mit 
vs zu !  ^ahr bestraft.  Sind mildernde Umstände » 
kann auf Haft oder Geldstrafe bis zu 1500 Mk. erkait 

Posen, den 0. Februar 1917. 
Ter stellv. kommandierende General 

V. Armeekorps 
v o n  B o c k  u n d  P v  l  a  c h .  
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Verleihung der Befugnisse eines Pottzeibeamte» 
an Hilssgendarmen 

Posen, den 12. Mar 1917. 
Auf Grund des 8 4 des Gesetzes über den Belagerung«. 

Oand vom 4. Juni 1851 bestimme ich hiermit: 
^ ^en Unteroffizieren und Mannschaften, die den Regierungs

präsidenten zu Posen und Liegnitz als Hilfsgendarmen für 
die Dauer der Feldbestellung und der Ernte zur Verfügung 
gestellt  worden sind, werden hiermit die Befugnisse eine« 
Polizeibeamten verliehen. 
Tic erhalten außerdem hierdurch die Berechtigung: 

auf ihnen entsprungene Personen zur Vereitelung des 
Fluchtversuchs und 
aus solche Personen, die sich einer ihnen drohenden 
Festnahme durch die Flucht zu entziehen suchen, 
namentlich auch auf flüchtige Militärgefangene des Heeres 
und der Marine und auf flüchtige Kriegsgefangene nach 
dreimaligem Anruf zu schießen. 

stellvertretende kommandierende General 
V. Armeekorps. 

v o n  B o c k  u n d  P o l a c h .  

Nr. 70k. 

Nr «,» V-rl-hr in dm OMbadn« und d>-
!"'««» vqchastm im B-M °7„ 

«,„>> «i.d da« -»achst-hn'd-

D» Bawnlehr i!> a» d» ..^jch »»d»«» V' 
nähme von Osternothafen, wo er g 

Nr. 70«. 



1 2 1 8  
> 2 1 9  

4. Unter Badegästen und Besuchern sind alte Personen zu 
he», die in den betreffenden Badeorte» und den an der Küste 

Szenen Ortschaften weder ihren Wohnsitz noch ihren dauernden 
Achnthalt haben. '  ? 

5, Bei gemeinsam unter Führung reisenden Schulkindern 
D'rienkolonien), deren Entsendung von Schulen und wohltätigen 

5. Bestimmungen über Auswtiestapiere. 
t .  Badegästen und Besuchern, die reichsdentsch s>^ 

verbündeten Staaten angehören und in Deutschland wolM 
sah danerno aushalten, wird der Aufenthalt irr- den 
und den an der Käste belegenen Ortschaften widerruflich gkll> 
wenn sie im Besitze eines von der Polizeibehörde des ve n inwk.7^-V'''''"D7° - r, da»-«-» -UwwnM M «j. M. !  mmd"P> ns-n sx«v ,  Z UN Der Ausweise erne von der Schule vdcr dem Verein 

^.lichte namentliche Liste mit Angabe des Geburtsdatums und 
'k l i ! ,»»g j ,er Eltern oder Vormünder (Name, Wohnort,  

e  P  

einer Personalbeschreibung, eigenhändiger Unterschrift 
Photographie des Inhabers aus.neuester Zeit,  sowie >wi 
ämtlichen Bescheinigung darüber versehen ist,  daß der I»'" 
Ausweises tatsächlich die durch die Photographie dargrstel 
stt  uno die Unterschrift eigenhändig vollzogen hat.  F>ü' 

.genügt ein Familienausweis, der die Personalbe, 
Photographie der über 10 Jahre alten Personen (»eb>>^ 
händiger Unterschrift und Bescheinigung) aufweist 
und nicht zur Familie gehörige Kinder können in de» -
der Familie, mit der sie zusammenreisen, mit aufgenommce ^ 
Bolljährige (eigene und fremde) Kinder bedürfen eines 
Ausweises. Der Ausweis wird stempelfrei erteilt .  

Die Polizeibehörden dürfen den Ausweis nur au 
die Persönlichkeit des Antragstellers in jeder Hinsicht 
'st- (Muster I). 

Iür diejenigen Personen, welche im Korpsbezirk ihren d""'  
-  . . . . . .  

«>ö 

Wohnsitz haben, genügt ein von der Polizeibehörde des 
ausgestellter Daueranswcis nach angeschlossenem Muster 

2. Ein Ausweis ist erforderlich für jeden AustB> 
wenn er weniger als 24 Stunden beträgt. 

3. Der Ausweis berechtigt innerhalb der beantragt '  
keitsdauer, die 6 Monate nicht überschreiten darf, 6 ^ y 

mehrmaligem Besuch des Badeortes oder der 
belegene» Ortschaften 

^Wng)" wenn die Erlaubnis zum Besuch des Badeortes ooer 
^ der Küste belegenen Ortschaften vorher bei dem stellvee-
Saiden Generalkommaudo eingeholt ist.  

l '-  Reichsdeutsche und Angehörige verbündeter Staaten, die 
^  neutralen oder verbündeten Ausland oder aus wen 

chlen Gebieten zureisen, bedürfen keines besonderen Ausweistv 
>> >, wenn der Paß oder das ihm gleichwertige Rcrsepapler 
^isezicl den betreffenden Badeort oder den an der Knie 

Dänien Ort angibt.  '  „ .  
Wive r.ichsdentschc und verbündeten Staaten ang. hange 

rrsonen in Uniform weisen sich durch Militärpapiere ans. 
, .  deutsche Beamte ist für den Verkehr irr den Ostseebädern 
.7" den an der Küste belegenen Ortschaften im Bezirke de5 
.  -rnieekorps und ans der Jnset Rügen e i n e  Danerauswe,starte 

wgcsetzte , ,  Dienstbehörde nach beiliegendem Muster genügen. 
>11). 

^ den Mändstlen 
8. Die Ausweise sind stew "^„en vorzuzeigen- -

^«en und Militärpersonen ant ^ ^Mer gewer ^ 

?«» »««>,. dn M >»ch'-w"-» m«. ' 7,̂  z» >»-.»-« 'B, 

El.«»"'» ^ ., ,>.»»>>>» -"chmignng ist auch crsorderlrch zur 
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des vorgeschriebenen Lieferzettels nach Muster L der Ausführungs
vorschriften vom t .  12. 19l6gzu erfolgen. 

Zur Einzahlung dieser Stenern in den übrigen Monaten 
hat die Königliche Regierung die Tage vom 15 -- 20 j. Monats 
festgesetzt.  

Die Einzahlung der Steuern kann auf das Postscheckkonto 
5829 Breslau der Königliche« Kreiskasse Jauer erfolgen und 
sind alsdann Zahlgebühren bis  25 Mk. 5 Pfg. über 25 Mk. 10 Pfg. 
den Sendungen beizufügen. 

Jauer, den 14. April 1917. 

Mgl. Kreis-Kasse für die Kreise 
Bolkenhain und Jauer 

B ö h m e r .  K g l .  R e n t m e i s t r  R e c h u u n g s r a t .  

Eier- und Buttersammelstelle 
Es wird ersucht, alle Sendungen und Briefe, welche die Ab-

lieferung von Butter und Eiern betreffen, zu adressieren: 
An die Butter- und Eier-Sammelstelle für den Kreis 

Bolkenhain in Bolkenhain. 

Bolkenhain, den II. April 1917. 

Der stiidtisch» KriegSauSschuß. 

«rrichtnng einer oberirdischen Fernsprechlinie in Kauder 
Der Plan über die Errichtung einer oberirdischen Fernsprech« 

Linie in Kauder liegt bei dem Postamt in Hohenfriedeberg vom 
14. April ab 4 Wochen aus. 

Liegnitz, den 11. April 1917. 
Kaiserliche Ober-Poftdirektiou 

S 1 5  

Berpfiegnngssiitze der Wutschutzabteilnng gegen Tollmut ^ ^ 
oder Tollmutverdacht. 

Ich beehre mich zwecks Weitergabe an die Kreis und OrtS-
behörden ergebenst mitzuteilen, daß durch Erlaß des Herrn 
Ministers vom 6. März 1917 II.  1. 10 399 die täglichen Ver
pflegungssätze für die von der Wutschutzabteilung gegen Tollwut 
oder Tollwutverdacht behandelten und von ihr untergebrachten 
Personen'auf 3,50 Mk. in Buchstaben: Drei Mk. 50 Pfg. für 
Erwachsene, und 2,75 Mk. in Buchstaben: Zwei Mk. 75 Pfg. für 
Kinder unter 12 Jahren erhöht worden sind. 

Die Erhöhung tritt  sowohl für hier bereits untergebrachte 
als auch für neu aufzunehmende Personen am I.  Mai in Kraft.  

Gleichzeitig bitten wir die Ortsbehörden darauf aufmerksam 
zu machen, daß eine Verpflegung hier nur möglich ist,  wenn die 
Lebensmittelmarken für die Zeit des Hierseins d. h. mindestens 
für 3 Wochen von den Personen mitgebracht werden. 

Breslau, den 5. April 1917. 
Kgl hygienisches Institut der Universität. 

Der Direktor, I .  V. Unterschrift.  

Personal - Rachrichten. su n« 
Es wurden gewühlt und bestätigt: Für die Gemeinde 

Bohrauseifersdorf der Müllermeister Hermann Gelfert zum stellv. 
Gemeindeschöffen. Für die Gemeinde Gräbel der Hausbesitzer 
Heinrich Bunzel zum stellv. Gemeindeschöffen. Für die Gemeinde 
Schollwitz der Ctellenbesitzer Heinrich Emmrich zum Gemeinde
vorsteher; der Stellenbesitzer Ernst Scholz und Hausbesitzer Gustav 
Scholz zu Gcmeindeschöffen; der Hausbesitzer Wilhelm Scharf zum 
stellv. Gemeindeschöffen. 

Redigiert im Bureau de» USnigl. kandrat- Gedruckt in der E, Hendeß'schen Buch 
Amtes in Bolkenhain. druckerei in Bolkenhain. 
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^ - . . .» Elenden Pakerlak aus - die aus dem Auslände oder aus den 

auf länger als 5 Tage New die "folgte ^  ^n und neutralen Ausländer 
>m- B.Ich.,mgun, e-.-,lt  »nd Ali.  «°Iwi. ^ ^ Passe, I-m. 

10. Für die Meldepflicht ist die Bekanntmachung M . '  .  .  '  ^ ^ ^ 
September 1910 Abt. 55. Nr. 57 433 maßgebend. W ^ 'kldepflicht stehe Ziffer I ,  9 und 10. 

"u«ch.,,^"" ^ Wim....,..«.., über die «wickln.,» d-s B°d«v»k.hr«. 

In Zweisclssällen sind die Polizeibehörden berechtig, ^ idiieaiistallen di.rsen er.ichiei „od i,enicht 
-  .  ^tei,  vcr Seestege ist gestattet.  Der Bruckenbelag braucht nicht 

zu werden. liche Anmeldung zu verlangen. 
Die Wirte sind verpflichtet,  den überwachenden -

und Beamten zu jeder Zeit ihr Fremdenbuch vorzulege» 
Fremdenzimmer zur Kontrolle zu öffnen. 

- Pachtung und Benutzung des Strandes unterliege 
H dc» ortlichen Verhältnissen, den von den Landraten zutreffen 
Gahmen. 

Holographieren und Zeichnen, sowie das Mitfuhren von 
graphische Apparaten i s t  verboten. Ausnahmen unter rege» 

Wist l iche , .  Genehmigung des stellv.  Generalkommandos. 
^ ^rgniigungsdampser, Motorboote, Segel- und Ruderboote 

« den für den Badeverkehr erlaubten Küstenstrichen er 
ausgenommen ist  die Srvirremünder Bucht ?urr 

^'W'g der Boote sind die Bekanntmachungen vom 20. November 
L  ̂.d49,8) und vom 23 Oktober 19.6 l^- «2787) S»' 
sichle». 

^ ^'"schränknnqeu und Erleichterungen sind vom Lanoraw 
^ stellv. Generalkommando bezw. bei der Kommandantur 
'""'Wunde 

II. Für die Insel Rügen wird bestimmt-
1. Jede Persott,  welche aus der Insel keinen da>> 

Wohnsitz hat,  muß im Besitze eines Personalausweise-?m'U 
l  Absatz I sein. > ""»»"»»»gvvuinmcr, -

2. Zeder Bewohner von Rügen, welcher die W den Badeverkehr erlaubten Kirstens r .  en^ ^ 
oder aus sie zurückkehrt,  muß im Besitze eines Da»eu' 
nach angeschlossenem Muster sein. Muster II.) 

Kinder unter 14 Jahre» bedürfen keines Ausweise 
3. Der Ausweis ist jederzeit auf Verlangen den die»I^ 

SicherheitSbeamten vorzuweisen. 

III.  Die Zulassung feindlicher und neutraler ^n-> 
ist verboten. 

Ausnahmen unterliegen der schriftlichen GenclMg 
stellvertretenden Generalkommandos. 

De»» 

die 

m Feindliche und neutrale Ausländer, die '"..^sichd 
wohnen oder ihren dauernden Aufenthalt haben, x Zi->, 
den Ausweis zu I ,  l  und durch den Paß oder de» 

5' '  

b 
^ zu beantragen 

°ttiich 
ick der gegebenen Bestimmuugen wird durch .. ».»^urrng ver gegeverrerr Beaustragteu 

zuständigen Mrtrtärbesehlshaber. so' Farrdratsämter 
d'e örtlichen Polizeibehörden überwacht-

du: Durchführung zu überwachen. . ^^den Badeorte 
M die im Festrrngsbezrrk Swiuemunde „Met-

/ ' Kommandant zum EAaß 
'Bernde Bestimmung bezw. für ZuM ! 



V. Zuwiderhandlungen 
Z Widerhandlungen gegen diese Verordnung, die im Ml 

der öffentlichen Sicherheit ergeht, werden gemäß H 9b des 
üb^r den Belagerungszustand vom 4. Juni 18bbestraft.^! 
andere Gesetze nicht eine höhere Strafe anordnen. 

Stettin, den 23. Oktober, 4 4. November, I >. Dezemlm 
und 16. Mai 19!?. 

Der stellvertretende kommandierende Gener^ 
II. Armeekorps 

Es wird bescheinigt,  daß ^  Voraufgeführtesn) tatsächlich die 
ist 

raphiehn» dargestelltehniPersonen ̂  
!Wßnj eigenhändig vollzogen 

und die Unter-

Muster I. 

Ausweis 
zum Aufenthalt Im Ostseebad . 
für fStand, oder Beruf, Bor- und Zuname) 

^eiiststkmpxi) 

Ümerfeite) 

haben 

den .  
Die Polizeiverwaltung. 

19l 

t Rückseite) 

ans 
Gültig vom 

fnebsi 

bis 

^aner-Ausweiskarte. 

für 

für folgende Personen 
1. fVor- und Zuname) > uttemp^ . 

Personalbeschreibung' . . tliü^? 
auch Staatsangehörigkeit f e i g e n  h u »  sagt. 

2. pp. wie bei l. 
3. pp. wie bei 2. 
4. fVor- u. Zuname) 
5. sNor-u.Zuname) 
K. fBor- u. Zuname) 

Personalbeschreibung. 

Muster II. 
Vor- u. Zuname: 
Geburtstag 
Geburtsort 
Staatsangehörigkeit 
Größe : .  Mund: 
Gestalb .  Augen: 
Kinn: .  Bart: 
Nase: .  Haare: 
Besondere Kennzeichen; 

(Eigenhändig« Unterschrift) 

Es wird hiermit bescheinigt,  daß 
der Paßinhaber vorstehende Unter
schrift eigenhändig vollzogen hat.  

.  lSl .  . ,  den .  
Die Ortspolizeibehörde. 

8 Jahre alt '  
6 Jahre alt! 
Dienstmädchen. 

Photos aph 'k 

Eigenhändige 

^ 'dMlantxH 
tag . 

Staaten 

Muster III 
sVorderseite wie Muster ll.) 

"'^örigkeu 
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Größe: .  Mund: 
Gestalt:  .  Augen: 
Kinn :  .  Bart: 
Nase: .  Haare: 
Besondere Kennzeichen: 

Es wird hiermit bescheinigt,  
daß der Paßinhaber die durch 
die Photographie dargestellte 
Person ist,  die darunter befind
liche Unterschrift eigenhändig 
vollzogen hat und in dienstlichem 
Auftrage reist.  

den .  .  I9l .  
(Vorgesetzte Dienstbehörde.) 

Hier ist die Photographie-' 
kleben und derart abM 
daß der Stempel sowohl ^  
und die Photographie w 

(Eigenhändige 

Auf vorstehende Anordnung mache ich besonders 
Sre wird aus das strengste durchgeführt werden. 

Die Besucher der Badeorte und der an der 
Ortschaften, welche sich nicht im Besitze der vorgeschriebe^: 
weise befinden, werden aus den Ortschaften ausgcwiese» ^ 
gegebenenfalls deren Bestrafung herbeigeführt werden. 

Bolkenhain, den 13. Juni 1917. 

Der Königliche Landrat 
v o n  L  o  e  s  c h .  

Unttischui' 

^ iZeschlagnahmevorschriften nach § 6*) der Bekanntmachungen 
'>ba die Sicherstellung von Kriegsbedarf in der Fassung vom 

April 1917 sRGBl.  S. 376s und jede Zuwiderhandlung gegen 
Meldepflicht nach § 5*")  der Bekanntmachungen über Vorrats-

^helmgen vom 2.  Februar 1915,  3. September 1915 und 
^ Oktober >915 fRGBI.  S. 54,  549 und 684) bestrast wird. 
A»-h üum der Beirieb des Handelsgewerbes gemäß der Bekannt-

z»r Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel 
September 1915 sRGBl. S.  603) untersagt werden. 

§ 
Bon der Bekanntmachung betroffene Gegenstände. 
bon den Anordnungen dieser Bekanntmachung werden betroffen^ 

sämtliche fahrbaren und ortsfesten FeuerbuchSkessel mi 
Heizröhren, sowohl solche mit fest verbundener Dampf
maschine fsvgenannte Lokomobilens als auch solche ohne 
Dampfmaschine, sofern ihre Normalleistung mehr als 
29 ?8  normal oder ihre Heizstäche mehr als 12 gm beträgt 

°»d, ij,. G-säugniS bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe ws 
^bstiwst.^s nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirk. 

g." ""belügt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite lchabb^schadigt 
z-rstört, v-rw.nd.t, verlaust oder kauft, oder etn ander.» Ver-

z oder Erwerbsgeschäst Uber ihn abschließt; . .„mabren-
u». Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände zu verwah 

t. W e r  5.^st9ch zu behandeln, zuwiderhandelt; 

Nr. 707. Bekanntmachung Nr. 592/ 4 .  l ? .  k. I I  4  ^  ^  

betreffend Beschlagnahme und Bestan 
Lokomobilen. Vom 20. Juni >917. 

deö 
Nachstehende Bekantmachnng wird auf ^1"^" ^jz gebl'  

ltchen Kriegsminifteriums hiermit zur allgemeinen ^ A 
mit dem Bemerken, daß, soweit nicht nach den allch 
gesehen Wer« Strafen verwirkt sind, jede Zuwider)" 

wer ^oeyauoem, z u w i o r r ^ u i i v r t i ,  
k!,M Wer vä I ,  erlassenen U u<führil»g«besttminungeu zuwiderhandelt. 
°i>, ist. n ^ uSkunft, zu der er auf Grund dieser Verordnung 

voi, „ ^9' der gesetzten Frist erteilt oder wissentlich unrichtige, 
»  .  »  l N  » s  / t  n  a  n  t  s  d l »  

s e n d  
u v o l l k « ^ ' . ' "  U r i r x r r i ,  n i v t  ,  : , . .  ^  M  >, , .!) st ^ Angaben mach t, wird mit Ges ä n gntS 

.^,>st° ".it Geldstrafe bis z-h^ntam 
« ' I i , .  ?,dte 

e i t c h d « ,  ^  »  e r  r  r  a r r  w  e  r  v r  > , .  »  -  .  .  
vorgeschriebenen Lagerbücher einzurichten oder zu führen unterlaßt 

auch können Vorräte, die verschwiegen ^ "u >ws" ÜV 
verfalle» erklärt werden. Ebenso wird bestrast, wer 

> s t i c h i u ^ W g  die Auskunft, zu der 

ri, „ " staben macht, wird m t i 
na«. im NnvermögenSfall« 
- ° t e u  b e s t r a f t .  E b e n s o '  w i r d  b e s t r a f t ,  M . ""M. orvenfo >mro v?urm>, 

uservuchcr euizurtchteu aber zu führe» unterläßt. 
wer fahrlässtg 



1 2 2 ?  
1226 

Dwn und rechtsgeschäftliche Verfügungen über sie nichtig sind. 
b)  die zu den vorbezeichnetcn Kesseln gehörigen nachfolgenden Bestimmungen Ausnahmen 

'  ̂ Vorrichtungen und sonstiges Zubchor sowie RcfervBMcht sj„d. Den rechtsgeschäftlichen Verfügungen stehen 
u°.-- Sich»H.M°°mch.m,».» find lam.uch. M-KST». "> «- der Zwan,».wl>f,.-«.mg °d°, 

geschriebenen Armaturen und Vorrichtungen Wie K»ss"Z ^ .^nnig eisoigen. 
anzeigevorrichtnng mit Schntzglaö, Probierhähne, Ko»>» .  
mit Dre.wegehahn, Manometer. Sicherher.soenti.e Z'la?^ M.d Berf»gNN«-N. 
Speisevorrichtungen und Fniikeiifäugcr zu verstehein Beschlagnahme ist der or ^ -

beschlagnahmten Gegenstände gestattet,  solange das Zu sonstigem Zubehör rechnen alle zur Znbetr ie tch^,^  
Bedienung nötigen Werkzeuge, wie Schaufe.n, Schnrhat'ib^»^ B  -  ^  - -  "  

Rohrbürste, Saugrohre, Schraubenschlüssel,  ,s?anil»e>',  
Ventilheber, Oelkannen usw.,  und bei den sahrbaren ZlW 
außerdem noch Deichsel,  Wagen, Hemmschuh, B r e m m s  '  

Unterlagen zum Festklemmen der Fahrräder usw. 
Hk Als Rescrveteile sind anzusehen etwa vorhanden 

.  .  »genieur V. II.  4 e, Berlin W lb, Kurfürsten-
lc>:r/g4, keine andere Verfügung trifft .  Ferner sind zu-

alle Veränderungen, die zur Erhaltung oder Wiederherstellung 
^brauchssäyigkeit erforderlich sind. 
'üle anderen Veränderungen und Bersügungen sind nur zu-

lveini  s ie  auf Veranlassung oder mit Zustimmung oer . . .» ,l»v anzulegen ciwa vornan^"  t  ^ 'UI  , i e  Veranlassung oder mit Zustimmt»! 
Wasserstandsgläser. Gummipacknnge». Roststäbe, Kotbein»'^ »>c» Stelle erfolgen. Anträge ans Zustimmmung zu 
systeme und dergleichen. k "Nwg^ systeme und dergleichen. 

Die ausgeführten Gegenstände sind auch da»» 
sie sich nicht j» gebrauchsfähigem Zustande befinde» 
Herstellung begriffene Gegenstände unterliegen der Bes 
gemäß dieser Bekanntmachung vom Zeitpunkt iln er Fertig! ' '  

Nicht betroffen werden -

Straßenzngmaschinen sTraktoren j, DtraßcnwM^ 
Dampfpslugmaschinen. 

§ 2 .  

Beschlagnahme. 
Die tm K l  bezeichneten Gegenstände sind 

§ 6 .  

Wirkung der Beschlagnahme. 
Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die 

von Veränderungen an den von ihr berührien 

Ver-
M Verfügungen lz. B. Verkauf,,  Vermietung usw.. 

betreff»^ ' ' 'r zuständige Maschinen-Ansgleichstelle zu richten, welche 
,  'Ble nach Begutachtung durch die Kriegsamtstelle» des zu-

, ' ' ' 'vertretenden Generalkommaiidos an das Wassel» und 
^^"'Beschaffnugsamt zur Entscheidung weiterleitet.  

'  ih t ' i  ! ^  Gegenstände der im § I genannten Art,  die sich, 
^ ^  , U'itlel in öfseiitlichen Elektrizitätswerken, Gasanstalten 

^^'ien befinden, ist die Bejugnis, Verändernngen oder 
'W'h a  '  6» veranlassen oder zu gestalte», ans das Kriegsamt, 

!^^Abteilnng. Sektion I 'h,  Berlin SW, Königgrätzer 
"^viragen, an welche Anträge unmittelbar, söhne Ver-

'^nschiueiiansgleichstelleiis zu richten sind. 
§5. 

. Meldepflicht. 
^ ^ > bezeichneten Gegenstände unterliegen der Melde-

'^vn sie ausbessernngsbedürftig sind. Aege»!^ 
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§ 6 .  

Meldepflichtige Personen. 
Bon der Meldepflicht werden betroffen: 

») alle Personen, welche Gegenstände der i»i,H l  bezeiit 
Art im Gewahrsam haben oder aus Anlaß ihres Ha 
betriebes oder sonst des Griverbes wegen kaufe» 
verkaufen; 

d) gewerbliche Unternehmer, in deren Betrieben solche l 
stände erzeugt, ausgebessert oder verarbeitet werde»! 

1229.^ 

Werner sind von der Meldung befreit solche Gegenstände der 
^  l genannten Art,  welche am^Tage des Inkrafttretens dieser 
^knnitinachnng sich in einen landwirtschaftlichen Betrieb befinden, 
^t  bxstcit sind die für ein Nebengewerbe des landwirtschaftlichen 
Triebes bestimmten Gegenstände. 

§ 8. 
Meldebestimmuttgen. 

d'ir die erste Meldung ist der mit Beginn des 20. Juni 
^ IZüchtagf vorhandene Bestand an meldepslichtige» Gegen-

- .. . e. c>..si i a >7 werde», ! .  
. ̂ >«4 "'^gebend. Die Meldung hat bis zum 10. Juli l9!7 

es Kommunen, öffentlich-rechtliche Körperschaften und Zerb ^  - , .  .  .  
§ 7 -

^ ex. . . .qsstelle für Lokomobilen beim Kriegs-
.stricgsamt, Waffen und Munitions-Beschaffungsamt ^ ^  ^^  l,  ,4,«,»,  

^ldei « '  st- Knrfürstendainin 198/94 auf den amtlichen 
üu Lokomobilen zu erfolgen. Auf jeder Meldekarte 

nne Lokomobile fKesself beziv, ein Maschinensatz gemeldet 

/Wh, U 
Ausnahmeu von der Meldepflicht. 

Von der Meldepflicht nach Ktz 5 und L (aber nicht ^ 
Bcschlagnahme gemäß §§ 2, 8 und 4> ausgenommen s>!>^ 
jenigen Gegenstände der im § I genannten Art,  die rest> ^ i. .  -i..... l >. S 2 dtt '  ^ttehen Arten vön Meldekarten und zwar, 
dauernd m ernem Betriebe benutzt werden, der niuer ^ 
setzes über den vaterländische» Hilfsdienst vom 5. Dezem'"/ ^ jür fahrbare Lokomobilen ohne Kondensation, 

^ . »l»!. o>'»!> » u 
(! ortsfeste 

mit 
ohne 
mit 

«RGBl. S. 1388) fällt .  Nicht regelmäßig dauernd ^ 
Gegenstände der im § l genannten Art sind anch 
Betrieben zu melden. Soweit es sich um notwendige „ ^ ^ 
handelt,  ist dies auf den Meldekarten unter Bemerkungen » tz.  ^ fahrbare und ortsfeste Lokomolul-estU 

Bei öffentlichen Nektrizitätswerken, Gasanstalten u»' '  ^  >dekarte» sind genau nach den ansgedrncklen Un-
wirken, welche die von dieser Bekanntmachung betroffen" .  ^ lumzuMx,, und dürfen keine w e i t e r e n  MilUllungur 

Kriegsmchisterii?ui benutzen, entscheidet im .  
Berlin S W ,Kriegs.Rohstoff.Abteilnn!, ̂  . 
«ei allen andere,, '  ^r. 28. ob Meldepflicht 
sind von der Meldevüi'k^^ öffentlichen Zwecke» ' 
welche die höchste diejenigen Maschine» a uW!e 
noch ein weiterer ^^en haben. Hierzu t»u 
werden. "schinensatz als notwendige Reserv 

uuu mn..- "^mMeu sind die vor. 
NN Bei eeparaiurbedmftuv ' ^ ^.^vderiichen ^ 

^n>nr Mängel und der Umfang '  e ende Teile" zu 
ubeiten unter „Bemerkung Meldekarten 

> M "stst stst - auszuiMed. u' ^d i e  Gegen! MAenzniragen sind und anzugeben 0 . 



1230 

Wird einer der im § I unter a und b aufgeführten ^ 
stände nach dem 2V. Jnni >917 meldeMichtig durch 
stellung oder durch Aufhören einer auf tz 7 gegründetes 
nähme, so hat die Meldung innerhalb von Z Tagen an die 
bezeichnete Stelle zu geschehen. Für die am Sachlage aus 
Versand befindlichen Gegenstände ist der Empfänger ml'-"' 

1 2 3 1  

§ 10-

Meldungen, die bisher schon dem. 
anderen Stellen gemacht worden sind, entbinden nich> 
durch diese Bekanntmachung vorgeschriebenen Meldungen 

^'gerbttchfuhrunft und Ansknnftserteilung. 
jdj ^^ldepflichtige hat ein Vagerbuch zu führen, aus dem 
!^ milk »nd jede Aendernng der Vorräte au von dieser Be-
^Mnichinig betroffenen Gegenständen und ihre VcUvendung 

l r,.....x. Meldevstichtigc bereits ein 
Iii v . .  .  U - ^'gerbnch fuhrt braucht ein besonderes Lagcrbuh nicht 

o'eie Verannrmachung vorge,a)r,eoe..en '^e. z„ werden. 
der ""b ^a'N'uellisten für Lokomobilen ,  ^«»ftragten Beamten der Militär- und Polizeibehörden ist 
Krieasamr 'U'iff ^ Automobilen beim KriegsuuM ^ t>es Vagerbnches sowie die Besichtigung der Räume 
li 114--'^ Munition-Beschaffungsamt, ' '' >>> denen meldepflichtige Gegenstände vermutet werden 

e . ^^'üNtei.damm 193/94, a,,M' " »S» ssue.? N»s A- ....... » 
r.sl mit genauer Adresse und  Firmenstempel Die ÄnM ^ > > ^ n G e g e n s t ä n d e  b e t r e f f e n ,  s i n d  z u  r i c h t e n  an das 
n, auch persönlich in der Zeit von 9—12  UM voruiM'^i!, '^"m, Kriegöamt, Waffen-und Mnnitions-Beschaffungs-^ " ̂ uieur k. II 4 Berlin W. l b, Knrfürstendamm 

^ ^ um Betriebsmittel von öffentlichen 
^>k» ^ ^usanstalteu und Wasserwerken handelt. Bei 

^"fragen an das Kriegsministerium, Krtegsamt, 
^. ^ ^"^tbteilung Sekt. M, Berlin SW. k l ,  Königgrätzer 

der vorbezeichneten Stelle ersolgen. 

8  0 .  

Enteignuntt-
Die von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegrn>. ^ 

können im Bedarsssalle enteignet werden. Hiermit ^ 
dann zu rechnen, wenn ein vom Waffen und k 
schaffungöamt zuvor anempfohlener freiwilliger Ve >«'»! 
mietung nicht innerhalb acht Tagen zustande kommt. 

Kommt im Falle der Enteignung eine ^iniguna 
Uebernahmepreis nicht zustande, so entscheidet das 
gericht für Kriegswirtschaft,  Berlin W. 10, Viktoriasir.  

^ richten. 
8 12.  

^ Inkrafttreten . ^ 
" ^kanntmachung tntt am 20. Juni 1917 in Kraft. 

Posen, den 20. Jnni 1917. 
' ltvertretende kommandierende General 

V Armeekorps 
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8 i-Bekanntmachung Nr. No. 1/3. 17. K N. ^ 
betreffend Beschlagnahme und freiwillige Ablieferung 
Ginrichtnngsgegenständen aus Kupfer nnd 

legiernngen (Meffing, Rotguß, Tombak, Bron/ 
Vom 20. Juni >917. 

Nachstehende Bekantmachnng wird ans Ersuchen dev ^ 
lichen Kriegsministerinms hiermit zur allgemeinen Ken 
mit dem Bemerken, daß, soweit nicht nach den ailgemem "» 
gesehen höhere Strusen verwirkt sind, jede Zuwldcrhai W ^  ,  
die Beschlagnahmevorschristen »ach § 6*) der BekawiW^ 
über die Licherstellung von Kriegsbedarf in der t  der »achsolgeiiden Gruppen betroffen, soweit sie 
26. April 19 > 7 sRGVl. S. 376j und jede Zuwiderhandlu'^ u .cht zur g e  W x,  »  g  g ß i g e n V e r ä u ß e r u » g oder 
d i e  M e l d e p f l i c h t  n a c h  §  5 ^ >  d e r  B e k a n n t m a c h u n g e n  " ' ^ ^ ^ ^ r a r b e  j t  b e s t i m m t  s i n d  

bestraf ^ 

Ä  n  k  r  a  s  t  t  r  e  t  e  n  d e r  B e k a n n t m a c h u n g .  
Die Bekanntmachung tritt  mit dem Beginn des 20. Juni 1917 

Kraft. -

8 2. 
d e r B e k a II u t m a ch n n g betrosjene Gegenstände. 

'ton der Betaniitmachnng werden sämtliche ans Kupfer» und 

erhebniigen vom 2 .  Februar I 9 I 5 .  3. September 
21. Oktober >915 jRGBl. S. 54, 549 nnd 684) 
Auch kann der Betrieb des Handelsgewerbes gemäß der 
machnng zur Fernhaltnng unzuverlässiger Personen vor, 
vom 23. September 19l5 sRGBl. S. 603) nntersagi ^ 

') Mit GesängniS bis zu eine», Zahl oder mit G. ditluf-
tausend Mark wird, sofern nicht »ach de» allgemeinen Strw Wietze» 

»Nippe bansende Nr. l  bis 13) 

1 

lllurbringe» 

verwirkt sind, bestrait. 
1. wer der Vnpfltchtur.g, die enteigneten 

sie auf Verlangen drS Erwerbers zu 
zuwiderhandrlt; . ^ Iii 

2. wer unbefugt elncn bejchlagnahinten Gegenstand l0sc>tciww 
oder zerstört, verwendet, verkauft oder kaust oder 

Hanswasserpumpen und Rohr-

5 

s. 
äußerüugs- oder Erw-rbSgeschätt über ihn «bschlreßt, , v<> 
wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegensianv 
und Pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt; .^.vandeb' 

4. wer den erlassenen AuSsilhrungsbesttmmungen zuwwc 
") Wer vorsatzlich die Auskunft,zu der er ^u>fGfM^..^^gr>^ f 

verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder ^ 
oder unvollständige Angaben niachl, ivird m l t ^ > 
zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe b i ? Z l s Il> ^ 
Mark bestraf t ,  auch tonnen Vorräte ,  die  v e r s c h w i e g e »  !  -  .  h M  
dem Staate verfallen erklärt werden. Ebenso 0 ^ 0^ 
vorsätzItch die vorgeschriebenen Lagerbiicher einzurichten oder z 

Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er aus M u n d  t 'l ,, 
verpflichtet ,st. nicht in der gesetzten Frist erteilt oder u n r i c y r  
v o l l s t n n d t a e  A  n  g  a  b  e  r r  I »  a  c h  t .  w i l d  m i t  G e l  d  s t  r  v  z  »  
tausend Mark NnvernrögenSfal le  in t t  M» 
s e c h «  M o n a t e n  b e s t r a f t .  E b e n s o  w i r d  b e s t r a f t ,  w e r  m  
geschriebenen Lagerbllcher einzurtchlcn ober zu sichren unterlatzl. 

di-

^»sm l!>elkit 'b gesetzte 
^'tmigeii dazu, 

^ ^ütrierenstangen aller Art »ebst Pfosten »no Stutzen, 
Mchstabe» von Firmen- und Namenbezeichnnngen, 
^udcrobenhaken, Hnthaken, Mantelhaken, 

^ ^ " 'biilenrosetteii ,  Gardinenhalter,  Gardinenjchiiurgnasten, 
^Mnenstaiigeii,  Vorhangstangen, Portierenstangen sowie 

°^9>ge, 

^ ^^iterkontrollmarlen, Garderobenmarken, Zahlmarken, 
^^laiigen und Schutzgitter an Fenstern und Türen 

, ^  ^it.  auch Untergrundbahnen, von Straßen-
^öen, uo» Kraftwagen, von Jachten, von Schiffen, 

>»» ^^^tlstern, von Ladentüren, von Drehtüren, 
^'"dfangtnren nnd von Fahrstuhltüren, 

^ 'I '^chx und Sockelbleche an Ein- und Durchgangs-
«'  ^ an Ladentheken, an SchankbüfettS, an 

^'^!chen, an Säule» nnd Hseilern. 

9. K, 



10. 
11. 

12.  

13. 

1 2 3 4  

Treppenläuferstangen, Treppenläuferstangen -
Treppenschlchstauge» und Geländer, welche an ^ 
angebracht, also nicht freistehend sind, sowie 
und Halter dazu, 
Wärmflasche», 
Hohlmaße lMaßgefäße). 

l4. 
Gittern, an Treppengeländern, an eisernen edei 
Garderobenhaken, an Garderobenahlage», a»l>w 

Gruppe ü krausende Nr. 14 bis 32) 

Verschranbte, aufgesteckte, berstistete Ficlk»0 
, ,  r ' i i t ' »  i i , ' N  

dcre^ 

ständern, an Garderobengarnitllren, an ^chiu" '  
und an Betten, 
abschraubbare und auöhängbare Kerzei i leM' 
Klavieren, 
Aushängeschilder (Becken) der Barbiere, ^ ^ 
Ausstellstangen, Windcirkasteu und Dächer von -- '  
Bekleidungen vo» Heizkörpern, . .  
Brieskastenjchilder, Briefeinwürfe, soweit diese! '  
eingemauert sind. 
Aillungen und Handleisten von Geländern 
gittern. sß 
Garderobeilständer, Garderobenablagen und^ 
aus Stangen, aus Stäben und ans ^ 
Geländer und Griffe von Badewannen und 
Gewichte über 100 Gramm Stückgewicht, ^ 
Griffe, Ketten und Stangen zur 
Ventilationsklappen, von Veulilationsschied^^ ^  
innere und äußere Bekleidungen (nicht T^agB^!^ i 

von Haustüren, von Korridor- und ^i»unu > 
0^»n>>' . . . .  nun Dveh 

15. 

'  16.  
17. 

' 18. 
I S .  

' 20. 

2 1 .  

22.  
23. 
24. 

2 5 .  

26.  

27. 

28.  

3h. 
6 l .  

1 2 3 5  

^ahrstnhltüren u. dgl.,  von Türrahmen, von Turnischen 
iLaibnngens, 
innere und äußere Bekleidungen (nicht Tragekoustrukitonens 
von Fenstern, von Schaufenstern, von Schaukasten, von 
Vitrinen und von Ausstellschränke», 
innere und äußere Bekleidungen (nicht Tragekonstruktionenf 
von Kassenschaltern, von Fahrstnhlkabinen, von Fahrstuhl-
nmwehrangen und von Telefonkabinen, 
Vanien-, Arnien- und Bezeichuungsschilder über 250 qem 
(ünche (auch solche von Bahnen, Schiffen, Maschinen usw., 
udoch nicht Nüstungsschilder von Maschinen, 

lind Küllnngöbekleidnngen an Kassaden, soweit 
Ue nicht eingemauert sind, 
^urklopfer, 
^iltnöpfe,  Türgriffe, Türhandhaben, Türstangen <nebst 
-^gehörigen Unterlagscheiben) — soweit sie nicht dreh-
da> und nicht verschiebbar sind, also z. B nicht wie 

blinken zur unmittelbaren Betätigung eines Schlosses 

W- Pfeiler 

dienen an Haustüren, an Korridor- und an Zimmer-

32. 

35. 

NN Nldentnren, an Drehtüren, an Windfangtüren 
un Kahrstnhltüren, 

^nitilationsklappen. Lnftgitter.  

k^I 
^1 «bansende i)ir.  33 bis 36s 

^^üfflalter,  Sa)>vammhalter, Seifenhalter,  Wäsche-
Wäschekörbe, 

^ n nnd Küllnngöbekleidnngen von Schanktischen, 
v Büfetts,  von Ladentischen u. dgl.,  soweit sie für 

^!w.ck. smd. -
Lustige lose Teile voll Schanktischen, voir 

l ick/ ^ vmi Ladentischen n. dgl.,  soweit sie für gewcrb-
che Zwecke bestimmt sind. 
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ZK. Gegenstände der Schaufensterdekoration und Ge 
auSstattung, auch Zubehörteile dazu, wie Aiischmit 
Zigarrenablage», Dekorationsständer, DrahtM 
Gestelle und Halter,  Haudschuhstützkisseii.  W 
und Hutständer, Kartenständer und -»Halter 
stünder, Metallbüsten spitzen, Messiughaken. Metnll» 
Messiugzahlplatteu, Metallarme, für Glasplatte« 
M 'ne für Schirme. Packtischgitter,  Schirmhülsen 
^chlangenarme, Stecknadelschaleu.Schaufeustergcstellk 
Zubehör^ Verkaufsbehälter und VerkaufsappaM 
Kaffee, Tee, Kakao und Schokolade, Kaffeemühle«^ 
Konfekt-Schalen Konfekt-Körbe, Konsekt-Kaste«, 
bv» Standgläser». Dekorationsräuder. Dekorativ«^ 
Dekolationsvase», Abwiegeschanfelu. 

Gegenstände der Gruppen H, ö und ^  
an« nu'!" Vetauiitmachung, wenn sie mit  einem ^  

§ 3. 
A  u s n a  h  n i  e  u .  

von den Bestimmuugei, dieser Bekan«^ 
oder a^'»ach K 2 betrosfeneu Gegenstände, bei denen" 

Kupseilegieruugen nur als lleberzug oder Platt ier^ '  
verw!.^ekauiiliuuchuug nicht beschlagnahmte» 

" k sind. Hierzu gehören insbesondere alle diejcM" 

> 2 3 7  

an Möbeln aller Art fallen nicht unter die Bekannt'  
Wg, soweit sie nicht in § 2 besonders genannt sind. 

Weiterhin sind ausgenommen: Buchstaben, Namenschilder und 
^"»»Milder von Denkmälern und Grabstätten, Gewichte 
analytische Wagen. 

§ 4. 
Zo n  d e r  B e k a n n t m a c h u n g  b e t r o f f e n e  

P e r s o n e n ,  B e t r i e b e  u s w .  .  
N'n d^> Bekanntmachung werden betroffen: 

alle Besitzer lnatürliche und juristische Personen, ein-
fchicßlich öfsentlich-rechtlicherKörperschaften und Verbände ) 
der nach H 2 dieser Bekanntmachung betroffeneu 
Gegenstände. 

eiftcickt sich «je Besckluguuhine auch aus G«gi»stande >u 
" > NKych i», kunni urulnu, Re ch?. uNer StuuILIusth. 

"8 b. 

B e f c h l a g n a h  m  e .  
von dieser Bekannt».achung betroffenen Gegenstände ss 2^ 

!ilppn»!4 r. k- . -

. 

häufig vorkommenden Gardinen- und Portiereustansü^ 
läuferstangeu, Rohre au Schirmständern u. dgl,  

^ v r u n i t l l i . l  

beschiagliahmt. 

W 
Tie 

5 6. 
r !  u  i i  g  d e r  B  e  s  c h  I  a  g  n  a  h  n i  e .  

" ^  d>ie Wirkung, daß die Vornahme 
Messingblech überzogenem Gise» bestehe». i /»?" von ihr berührten Gegenständen 

^-agege, begründet die Verbindung eines n a c h  5 s^ ^ ^tögeschaftliche Versuguugen über sie nichtig 
»ahmten Gegenstandes mit einer aus nicht beschlagnahm .  «>g^ '  -  ausdrücklich auf Grund der folgenden All

an „  .  . . .  D e » '  weiter ergehender Anordnungen erlaubt 
Schaufenstern, Schaukasten oder bei auf Holz montierten ^  die ^"'KZchä'tlichen Verfügungen stehen Verfügungen 
haken, keine Ausnahme von den Bestimmungen dieser ^ j  vstev ,  ege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung 

bestehende» Tragekonstruktion, wie bei Bekleidungen 

dieser 
machung. 
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Trotz der Beschlagnahme sind alle Veränderungen 
fügungen zulässig, die mit Zustimmung der mit der D»n 
der Bekanntmachung beauftragte» BeHorden erfolge» 

Die Befugnis zum einstweiligen ordnungsmäßigen A s 
der beschlagnahmten Gegenstände bleibt unberührt. 

§ 7. 
F r e i w i l l i g e  A b l i e f e r u n g  d e r  b e s c h l a g n " ^  

G e g e n s t ä n d e  u n d  U e b e ' r n a h m e p r e i l -

Die beschlagnahmten Gegenstände können bis auf 
gemäß den Ausführungsbestimmunge» der zuständige» bea>>' s 
Behörde freiwillig zu den nachstehend genannten 
preisen an die Sammelstellen abgeliefert werden. 

Die von den beauftragten BeHorde» zu zahlenden lieb' 
preise werden wie folgt festgesetzt: 

Uebernahmepreis für 

Gruppe ^ 

Gruppe k 

Gruppe v 

Hierzu wird ein Zuschlag von l Mark für ^ 
wenn die freiwillige Ablieferung bis zum 3l. Augusi 

. . .  . „ g .«up!^ 
Etwa an den Gegenständen hastende, nicht 

Kupserlegierungen bestehende Teile sind vorder >-, > 
entfernen. Das Gewicht der nicht vorher >e 
geschätzt und vom Gesamtgewicht deS Gegenstandes t  

Diese Uebernahmepreise enthalten den Gegenwert sm 
»bzelteierten Gegenstände einschließlich aller mit der Ablieferung 
wbilndenen Leistungen. 

Ägeudeiue andere Preisfestsetzung, also auch eine Znanspruch. 
des Reichsschiedsgerichts für Kriegswirtschaft ist bei frei 
Ablieferung ausgeschlossen. 

§ 8. 
M e l d e p f l i c h t  u n d  E n t e i g n u n g .  

Nach Ablauf der Frist für freiwillige Ablieferung sind vre 
agnahmten Gegenstände zu melden. Das Eigentum wird 

^ den Reichsmiiitärfiskus übertragen werde», sie werden notigen' 
^  zwangsweise abgeholt werden. Nähere Bestimmungen Hieruber 
^den noch bekannt gemacht. 

§ S. 
D u r c h f ü h r u n g  d e r  B e k a n n t m a c h u n g .  

. Mit der Dmchstchrung dieser Bekanntmachung werden dieselden 
. ^»nalverbände beauftragt, denen bereits die Durchführung 
' '  « « m - c h m z  «  N . « . « »  

^"d Beschlagnahme. Bestandserhebnng »nd Enteignung von 
. ^Slasderkeln und Bierkrngdeckeln aus Zinn und freiwillige Ab-
^^"'g von anderen Zinngegenstände» übertragen worden 'st. 

">asseu auch die Anssührnngsbestimnlnngen huisichtlich ne, 
der beschlagnahmten Gegenstände. 

§ W. 
A u f r a g e ii  u n d A ii t r ä g e. 

»isii  ^ Nnsragen und Anträge, die die vorstehende e. 
betreffen, sind au die beauftragte» Kommunalbehorden zu 

"ii der Bezeichnung „Betrifft Einrichtungsgegenstande 
und dürfen andere Angelegenheiten nicht behandeln. 

.  Posen, den 20. Juni litt  7. 
stellvertretende kommandierende General 

V. Armeekorps 
v o n  B o c k  u n d  P  0 l  a  c h -
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Kreis-Blatt 
für den Kreis Holkenhain. 

Stück 18. B o l k e n h a i n ,  d e n  3 0 .  A p r i l  1V17 

Wer Brotgetreide verfüttert, versündigt fich 
am Vaterlande! 

Wer über das gesetzlich zuliissige Matz hinaus 
Hafer, Mengkorn, Mifchfrucht, worin fich Hafer 
befindet, oder Gerste verfüttert, versündigt fich 

am Vaterlande! 

Gesetz, betreffend Abiinderung des Bereinsgesetzes 
vom 19. April 1908. Nom 19. April 19 l 7. 

^Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher 
Kaiser, König von Preußen :c. 

! verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des 
iVundesrats und des Reichstags, was folgt: 

Die §§ 12. 14 und Nr. t und 6. Z 19 Nr. 3 des Vereins-
gefetzes werden aufgehoben. 

Urkundlich unter Unserer Hochsteigenhändigen Unterschrift uns 
beigedrucktem Kaiserlichen Jnsiegel. 

Gegeben Großes Hauptquartier,  den 19. April 1917. 

Wilhelm. 
Dr. Helfferich. 

Nr. 5V», 
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240 
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Reiseausweise. 
Di? Ortsbehördeu des Preises ersuche ich, die BevM 

darauf hinzuweisen, daß es sich empsiehlt,  vor Antritt  einer 
sich von den Ortspolizeibehördeu eine Ausweiskart« ausstelle 
lassen, die mit der Photographie des Inhabers versehen sei» 
Solche Ausweiskarten sollen auch zum Besuche der Seebäder 
Küstenorte sowie des Geuzgebiets an der österreichischen 
benutzt werden. Zum Ueberschreite» der Landesgrenze 
diese Ausweiskarten allerdings nicht. 

Bolkenhaiu, den I I .  Juni 191 ?. 

Unkrautbekämpfung 
Die Ortspolizeibehorden ersuche ich, auf die genaue Lei^ s 

des K 19 der Regierungspräsidialverordnung vom 22.  MB'' 

l ö 6 2  sAllitsbl. S .  2 9  I s ,  betreffend llnkrauibekämpsung, 

Bo lkenha in ,  de n  9 .  Jun i  1 9 1 7 .  

Der Königliche Landrat v o » Loes ch 

!  241 

einfordern müssen. Durch diesen Schriftwechsel sind 
""s aber nicht nur wesentliche Mehrarbeiten, sondern auch eine 
^'"e Pvrtoausgaben entstanden, die ivir im Interesse unserer 

stgkeitsanstalt sirr die Zukunft zu vermeiden suchen müssen. 
Das Königliche Landratsamt erlauben wir uns daher sehr 

M'nrst zu ersuchen ,die dem Kreise angehörigen Amts», Gemeinde-, 
^vorstände pp. durch eine geeignete Bekanntmachung im dortigen 
stliatt darauf hiuwesien zu wollen, daß nach unseren Vereins-

zur unentgeltlichen Ausnahme einer unbemittelten äugen-
Person jolgeude Papiere notwendig sind: 
i- ein Ausnahme-Antrag seitens eines Vereinsmit-

gliedes. 
Armnis-Attest. 

^ ein ärzüiches Atttest über die Notwendigkeit der Aus
nahme, sowie daß die betreffende Person an keiner 
anderen, insbesondere au keiner ansteckenden Krankheit 
leidet. 

Kie-. 

N r  7 > >  Ausnahme armer Augenkranker in A n s t a l t s p ^ ^  ^  

^leslau, de» 24. Sept. 

^'ese Papiere, insbesondere zu l uno 2. sind öu kost ^ 
' ..I°>d>»'ch ni'd 

„ »M«du,, wora«! dk mw-rju»dchr Gnd->»!M» s « w, mu» «.nchjn.lg.- Zustndmi« d°. »° "Uch°n 
l ' ^gr-Fahrprersermäßiguugsscheine von hier au erst 

Ausgenommen von dieser Maßnahme sind gluckstatt^ 
"'^n eine sofortige Ausnahme erfolgen muß; le jgvo »lesen , -

Es ist in letzter Zeit vielfach vorgekommen, daß 
^Nrin^ ^ ^ erforderlichen Papiere unigehend nachträglich 

8all° 

attrstes, manchmal anch ohne Legitimmatio», hicrselbsl st» 
nähme eingesunden habe», llin diesen Leuten die 
nochmaligen Rückreise zu ersparen, haben wir dieselben 
notwendig war, stets aufgenommen, bezw. die zur u»e 
Aufnahme erforderlichen Papiere nachträglich durch das 

Koste» 

entgel 

. , >  . . .  v o r g r e v i n u i i . . ,  -  uung 
bemittelte augenkranke Personen unter Vorlegung ? ^ie bezeichnete,, Papiere nicht beigebracht werden, 

e s  ! Piark n den regelmäßigen Verpflegungssatz 
s sisg. pro Tag zu zahlen. 

Der Vorfitzende 
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Kreis-Blatt 
fiir den Kreis Kolkenhain. 

ttiilk 2«. B o l k e n h a i  n, den 25. Juni 1917 

Vorstehendes Schreiben des Schleichen Vereins zm l'lö 
armer Augenkranker teile ich den Ortsbehördcn zur 
nähme mit.  

Gleichzeitig verweise ich aus meine K r e i s b l a t t -BekamMlt 
v o m  2 4 .  Februar > 8 9 9  — Nr. 9 7  -

Volkenhain, den 8 .  Juni i 9 l ? .  
Der Königliche Landrat 

v o n  L o e s c h .  

Nntterbereitung 
Anordnung 

'Ans Grund der Vekauutiuachung über Speisesctt vom - ^ 
19 In sRG'Ll. S. ?55s ,  sowie der dazu ergangeuen 
A u s f ü h r u u g s a n w e i s u n g  v o m  2 2 .  J u l i  I 9 I 0  J i s s e r  2 " " '  

Grundsätze der Reichsstelle für Speisefette z.n Bel^^ .-^0 ^iengkorn, Mifchfrucht. worin sich Hafer 
vom 20. Juli 19lü wird für de» Umfang des Kreises . I ludet, Gerste verfüttert, verfiindigt sich 

Wer Brotgetreide verfüttert, verfündigt sich 
am Vaterlande! 

!Ha°ier ^ gesetzlich zulässige Maß hinaus 
bch»d> Mifchfrucht, worin sich Hafer 

folgendes bestimmt. 
§ 

nach 

Strafen bestrast.  

am Vaterlande! 
Die Kuhhalter habe» wöchentlich mindestens ei» . 

buttern und zwar möglichst am Tage vor der AbliefMMl Bestand«-^ ». . ^ ^ , 
Bntterauskänfer Tic ' von Radelrundholz. 

. .  8 2. „mir ^ I .^""^achung des Kriegsamts vom 18. April 19 
.ill°»de,ha»dkmxeu ,-g-ndi- 17. K . R . A . .  detreffcnd B-st.>ndscrh-dung 
K->»g->b. d« K§ ->.4 M 3« da l - » M  i  Mai I9I,.<«.Mil.S.»«3».,««< 
e ette vvm 2» .^i, l i  >ni0 mir tKwännnis bis zu e»» ^>ge,^ 

17 
von 

nach der 
Speisefette vom 20. Juli >910 mit Geiängms 0'^ ^aldnutzungsberechtigten verpflichtet sind, 
und mit Geldstrase bis zu 10 000 Mark oder mit ^Hisch^ ^^"e der- Kriegsrohstosi -  Abteilung des Königlich 

. Mai l! , .^ '^"' ' '"sterinms bis zum 15. Mai 1917 den am 
^ i ,  '  ^^^"den gewesenen Vorrat au gefälltem Nadel-

soll seitens der zur Meldung Verpflichteten 
^ chlet geblieben sein. 

8 3. 
Vorstehende Anordnung tritt  mit dem Tage 

lichung im Kreisblatte in Kraft.  
'Bolkenhain, den 20. Juni 1917. 

Der Kreisausfchnst 
v o n  L  o  e  s  c h .  

der zze> 

Redigiert im Bureau des USnigl. tandr^t .. 
Amtes tu Bolkenhain. 

^Gedruckt in der « 

tz '»iste Berlin, den 31. Mai 1917. 

' " k"r Landwirtschaft,Domänen und Forsten. 

druckerei 

'1K..7IS, 



Nr.  715 .  

1 2 4 4  

Die säumigen Meldepflichtigen werden die 
Meldungen sofort zu erstatten haben. 

Bolkenhain, den 14. Juni 1917. 

Der Königliche Landrat 
v o n  L o e s c h .  

erfordert 
1S45 

Sieichsgesetz vom l l .  Dezember 1915 (R.-G.-Bl. S. 813) 
" Interesse der öffentlichen Sicherheit Folgendes bestimmt: 

'Nr. 714. Verbot der Abgabe von Feuerzeugen an KriegsgkW 
Posen, den 1. Juni 19>' 

§  1 -
Anschlagen, Auslegen, Aushängen, Ausstellen von 

wen »nd Plänen, die Stadt-,  Eisenbahn-, Hafen- und Fabrik-
"  "en im Maßstabe von I :  l t)0 bis I :  — „IWOlU) ans-

l'lb" -  darstellen, ist an allen öffentlichen Orten verboten. 

§ 2. 
öffentliche Orte sind anzusehen solche, zu denen eme 

Mrgen 
Mhljch 

-m der Sichetstei. wird an, 
§ 9d de« Gesetzes über dcn B-I°g-mnzSjUs , -»d  °w dam.,,  ob dt-s- O.te >m °st°..».ch 
1851 iG.-S. S. 451) in Verbindung mit dem Reichs^ Eigentum stehen. - o x l m i i v u i i g  m i r  o e u i  ,  

11. Dezember 1915 sR.-G.-Bl. S. 813) Folgendes aiig^ j , 
D-rV-tlaus sowie jede sonstige Abgad. diest «e.°td.n...» werden, so,»n 

t i « h ö h e r e  F r e i h e i t s s t r a f e  bestimmen, mit Gefängnis 
I s t  e in»» ,  c > . I .  .  . . .  . .  . . .  e  e . I »  . . .  Kriege,^geüe M oeÄ.?"'°" """" °°" 

>°<..n nich, nach den d.-»' 
! Z-Hre de m s- ''" ?nd. mit Gelang..!-
G-ldsttaf- g.z  .. Ä mi, H.st"° 

Ter stellvertretende ,°m».nndi-re..d-
>. Armeekorps. 

v o n  B o c k  u n d  P o l a c h .  

verbot des 
Velen-"naP'«'"" »-r SM"-.2 ^dttkanlngen an iistentlichr«  ̂

Ans G j ,  Posen, den 6.  Juni >9!'  

M°»d o.„, S 0d de» Gesekes üder de.,  
80!  (G.-S. S. 451) in Berbi"di'"S 

. . . . . . .  ^ r  . . .  l» »-»> Zahre oder mit Hast oder mit G-ldstras- » 

§ 4. 
^vrstehende Verordnung tritt mit dein ^age ihrer Ve 

in Kraft. 

stellvertretende kommandierende General 
V. Armeekorps. 

v o n  B o c k  u n d  P o  l a ch. 

, 7  K- ist- ^ ' 
V.l.uuimach»,., Ar. A. .̂«,»an»serl,°bu»l> --»tsteud «eschlognoi,»'- «>>» 

«'«'«>st-W. Vom A>. ^ 

^stehende Bekantmachung gebracht 
Kritgsmunsteriums hiermit zur allge.uerneu " 

Nr.  71k .  
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mit dem Bemerken, daß, soweit nicht nach'den allgemeines 
gesehen höhere Strafen verwirkt sind, jede ZuwiderhardlWil 
die Beschlagnahmevorschriften nach § 6 der BekamitnB» 
über die Sicherstellung von Kriegsbedarf in cher FaM 
26. April 1917 sRGBl. S. 376j*l und jede Zuwiderhandln^'! 
die Meldepflicht und Pflicht zur Führung eines Lag--»' 
nach § 5) der Bekanntmachungen über Vorratscrh^ 
vom 2. Februar 
1915 sRGBl 

1915, 3. September 1915 und 21,1 
S. 54, 549 und 684)"*» besüs 

Auch kann der Betrieb des Handelsgewerbes gemäß der S-'  
machung zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom 
vom 23. September 1915 sRGBl. S. 603) untersagt 

1S47 

§ 2 .  '  ^  

Beschlagnahme. 
Tie von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegenstände 

wde» hi-rmit beschlagnahmt. 
§ 3-

Wirkung der Beschlagnahme. 
Tie Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die Bornahme 
Veränderungen an den von ihr berührten Gegenständen 

ist und rechtsgeschäftliche Verfügungen über sie nichtig 
auf Grund der vorliegenden Anordnungen 

§ 1 .  

soweit sie nicht 
alinlbt werden. 

Ten rechtsgeschäftlichen Verfügungen stehen Versügungen 

Von"düs^ ̂ """tmachnng betroffene GegenM" i  > «, , ,  
»n Braunst,j, werden betroffen °>»«!» 

Br°u«n n5 Kunstdranustem, Nicht 
Knuffbrannstetn in z-rttgsabrikat-n 

die im Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung 

betrog 

wird k», bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bi« »" s 
stnd'bestrast' allgemeinen Strafgesetzen höhere Sil» 

1 ^ . v 
. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite M 

oder zerstört, verwendet, verkauft oder kauft, oder ew 
außerunos. oder ErwerbSgcschäft Uber ihn abschli-ß-.! ^ 

' Verpflichtung, die b.schlagnahmten G genstände 
r behandeln,, zuwiderhandelt; ^ 

- wer den erlassenen Ausführungsbestimmungen zunnderha 

v.rpsttch'tet^st, °nA"w b'° Auskunft, zu der er auf Grund^l».,.;^ 

zU « 

ndM 

§4 .  
''boiidnngs- Berarbeitungs- und Veräußerungserlaubnis. 

Aufbereitung, Verarbeitung und Veräußerung der 

) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu ?isstn>lich / "gV' 
t.t ist, nicht in der gesetzten FNst- r t e l t o d e r w M  K -  -.A.. 

» d e r  u n v o l l s t ä n d i g e  A n g a b e n  m a c h l ,  w i r d  ^ , e  ̂  
z u  sechs M o n a t e n  o d e r  m i t  G e l d s t r a f e  b i S  5 " ^ ^  
d̂ -m St^at^ v°."1a?^n die verschwiegen 
vorsä tz l i ch^ , ^  l a l l e n  e r k l ä r t  w e r d e n .  E b e n s o  w i r d  F  

Wer fabrims ^-nen Lagerblicher einzurichten oder zu M 
verpflichtet ist n'cht in'n zu der er auf Grund dies" ^ 
» -st ä n d i'q. Z « " a?. Sr'st erteilt oder u n rtch-
s a u s e n d  M a r k  oder « s? acht, wird mit Geldstrafe d> 
a / L r ?n^°"° ten  bestras? U-rv "mög -nSfal le  mit  G esSn^M - '  
geschriebenen Lagerbllcher ew.',.,.Ebenso ">ird bestraft, wer -ah'> »w°r einzurichten oder zu führen uMerläßt, 

c Grund einer 
^stnderen Erlaubnis der Krregs-Rohl n 
^Wchen Kriegsministeriums. oder Veräußerung 

... di-nioubM von Braunstein im Nohzns g,»«iaaräher Str. 97 > > 
'^ilschast m. b. H. in Berlin SW ^ .^ ^nis von 
^räze aus Verarbeitungs- oder ^erarß Braunstein sow 

oder zu Haibsabrikaten v"^^ 
Kimstbrannstein an die Brauns richten. 

Beriiu NW. 7. Dorotheenstr. N. Z. 

§ 5 .  

Meldepflicht. ^unstet« uvd 
. Ter von dieser Bekanntmachung ^o^ne ^ ̂ erftergt. 
braunstem nnieriiegt, sosern der Vorrai ). 
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einer Meldepflicht an die Kriegs-RohsiosftAbteilnng des 
Preußischen KriegtministeriumS. 

§ 6. 

Meldepflichtige Personen. 
Zur Meldung verpflichtet sindr 
I .  alle Personen, welche Gegenstände der im § 5 

Art im «rwahrsam habm oder »ui Anlaß-chrr»»» . ... , ... . 
d-,riebe- «dir I°„st des Erwerbe» w.«eb <»»i» ->.r- u»d A..ek»»ftscrtnl.mg 
verkaufen; 

2. gewerbliche ltnternehmer, in deren Betrieben solche o 
stände erzeugt oder verarbeitet werden; 

3. Kommunen, öffentlich-rechtliche Körperschaften 

Die Anforderung der Meldescheine ist mit deutlicher Unter-
^ist und genauer Adresse zu versehen. Der Meldeschein darf 

i" «»deren Mitteilungen als zu der Beantwortung der gestellten 
'^"en nicht verwendet werden. 

Bon den erstatteten Meldungen ist eine zweite Ausfertigung 
Mist, Durchschrift,  Kopiej von dem Meldenden bei seinen 

zurückzubehalten. 
§9. 

^der Meldepflichtige sß§ 5 und 6 hat ein Lagerbuch zu 
^»> aus dem jede Aenderung in den BorratSmengen und ihre 
Sendung ersichtlich sein muß. Soweit der Meldepflichtige bereits 

^artiges Lagerbuch führt,  braucht ein besonderes Lagerbuch 
^ Ungerichtet zu werden. 

Beanstragten Beamten der Militär- oder Polizeibehörde ist . .  > - >  . , . i , .  ^"'mragten Beamten der Militär- ^er Polizeibehörde ist 
Vorräte, die am Stichtage >§ 7 s sich unterwegs ^ ^ Eching des Lagelbuches sowie die Besichtigung der Räume 

sind unverzüglich nach ihrer Ankunft von dem Empsänger z» > "  '  Men in denen meldepflichtige Gegenstände zu vermuten stn .  

§ l0. 
Anfragen und Anträge 

, Aoiragen und Anträge, die diese Bekanntmachung betreffen. 
,  ^ die Kriegs-Rohstvff-Abteilung fSektion Lj des Königlich 
... ^ '^kn Kriegsministeriums in Berlin SW 48. Verl.  Hede-

!il»,ii  ^ ^  richten und am Kopfe des Schreibens mit der 
^ „Betrifft  Braunstein-Beschlagnahme" zu versehen. 

8 7. 
Stichtag, Meldefrist. Meldestelle. 

fStichtagl vorband" bei ^6'"" des 20. ^ 
Kommissar s bis zum 30. Juni .9.7-
Eisenzentrale B e r t i . , ' K r i e g s i n i i i i s t e r i u m S  l"! 

- lale Be.l.u ^-W , ̂  Königgräber 97 

§8 .  
^ Meldescheixe. 

Meldeschein^^.'"??. ^'bcn auf den vorgeschriebene" 
Preußischen Krieosm ^ »on dem Kommissar des 
Königgräper Str der Eisenzentrale Berlin ^ 

.480b anzufordern 'sind '""" 

Braunstein-Beschlagnahme" zu 
' »  § l l -

Inkrafttreten. 
^ Bekanntmachung tritt  mit dem 20. Juni in Kraft.  

Der k Posen,  teil  20. Juni >9l7. 
! ^^vortretende kommandierende (General 

V Armeekorps 
v o n  B o c k  u n d  P  0 l  a  c h .  
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Anordnung. 
Anmeldung privater Bauten bei der Krie 

Auf Grund des Gesetzes über den Belagerungszustands 

4. Juni 1851 iGes. S.S. 451) ordne ich im Interesse der "  
lichen Sicherheit hiermit folgendes für den Bezirk des 
korps an: 

Sämtliche Private» Bauten, mit Ausnahme der in der 

^35^ 

Ladung mit dem Reichsgesetz vom II.  Dezember 1S15 (Reichs-
^!chbl. S. 8iZ)  uM im Interesse der öffentlichen Sicherheit 
Wenses angeordnet: 

§ 1. Zur unbehinderten Abwickelung des Verkehrs muß 
möglichst volle Ausnutzung aller Verkehrsmittel und dem-

^sprechend eine richtige Verteilung der Güter auf Eisenbahn 
Wasserstraßen nach ihrer jeweiligen Leistungsfähigkeit an-«amM«. p.wat... B°.st°u. m . Aus^ dch üb., 

.st. d.s K...MM.S m.w ° -'.«chstch... uns u.°«stst..n Äistm.«... W°st--st.°b.n >">d 
w «. «ÄW B >"'d »michl.gbttn.d..  >°wi. üd-. die V-mu-genehmigten, stnd, soweit ihr Wert 15(100 wir. uveriin» ^ ,  i  . . .  ^ ° . .  .  . . 
nicht bis zum I.Juli fertiggestellt  sind, bis zum 3. Juli 
bei der Kriegsamtstelle Posen vom Bauherrn anzumelden. 

Anmeldeformulare, die i» doppelter Ausfertigung einM' 
sind, sind bei den Landratsämteru, in Städten bei der 
Magistrate unentgeltlich erhältlich. 

Zuwiderhandlungen gegen die Anmeldepflicht werdc" 
Grund des § 9 b des Gesetzes über den Belagerungszustand ^ 
4. Juni 1851 in Verbindung mit dem Reichsgcsetz voui >i -

> i> 15 iRGBl. S. 813) mit Gefängnis bis zu einem IalW' 
Vorliegen mildernder Ilmstände mit Haft oder 
1500 Mk. bestrast.  

Diese Anordnung tritt  niit  dem Tage ihrer 
in Kraft.  

Posen, den 3. Juni 1917. 
Ter stellvertretende kommandierende Gew 

V. Armeekorps 

^ einwandfreie Hungen für diese Leistungen sortlausend 
Zugaben bein> > u r r > r r > >  werden. 

Ve> chBl 

iril 

iips Jeldeisenbahuweseus Ter Schissahrsabteilung beim V )es Häher aus 
i Turchsuhruug dieser 'wirtschaftlichen 
>erung durch die Haseuverwal-i g Schiss^rtS' 
Verlaussvereinigungen, durch >- e > Wasseroerkehr ru 

^ llmschlagbetrieben, sowie durch alk un piersiir ersorder-
'"bürsuug stehender Personen und T^u. ^^^^en 

Angaben in der von der ^chm ich un». > 

Nr. 71«. 

 ̂ imbehl«-«'" 
A., ^ '""«ick".»« S.s «„kehrs. 

zustand vom 4'.^ Gesetzes über den 
8.,,  (Gesetzsammlung S. 4SI) 

K 

Zorm unmittelbar zu machen 
Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung Leeden, 
bestehenden Gesetze keine höhere Freiheitsstrafe e-
' t  Gefängnis bis zu einem Jahre, beim Vorliegen 

^der Umstände mit Hast oder Geldstrafe bis zu 1500  Mark 

Diese Anordnung tritt mit dem 4.age ihrei Berösseiit 

sM» die 
lb>ii»ie>, 

°'l>der»d. 

s, 
Posen, den 4. Juni 1917. 

Tn stellv. kommandierende Genera! 
V. Armeekorps 
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Schutz der Gärten, Aeckern und Wiesen 
In der jetzigen Knegszeit dedürfen die Gärten, 

Wiesen ganz besonderen Schutzes, damit sie in vollste« 
für die Volksernährung und die Erhaltung des Viehles 
nutzbar gemacht werden können. 

Ich bestimme deshalb auf Grund d e s  H  9  b  d e s  Gesetzt 
den Belagerungszustand vom 4.  Juni 1851 sG. S. 
Verbindung mit dem Reichsgesetz vom l t .  Dezember I9l5^' 
S. 8IAj im Interesse der öffentlichen Sicherheit:  

§ 1 .  

Es ist verboten, Gartenfrüchte, Feldfrüchte oder aiid^ H I .  
Ernährung von Menschen und Haustieren dienenden Bodeimp' Bekanntmach n n g. 

«°n «WM. ««--w M'd «-!->' M «»^ l,, ̂  B.»«n»wachM« ist im K.'°i«.tt  
verboten, unoefugterweise fremden Grund und Boden z" 2>, veröffentliät  
oder davon Feldfrnchte oder Blumen zu pflücken oder Viel ^ /  

Destillationsapparate. 
Aussilhrungsanweisnng 

der Aekannimachung, betreffend Beschlagnahme, wiederholte 
^ e s t a n d s e r h e b u n g  u n d  E n t e i g n u n g  v o n  D e s t i l l a t i o n ^  
^paraten aus Kupfer u n d  Kupscrlegierungen und freiwillige 
^>eskru»g von Brennereigeräten aus Kupfer und Kupfer'  

legierungen sMessing, Rotguß und Bronzes. 

Vom 15. Mai 1917. 
^ den Kreis Bolkenhain. 

zu treiben. 

Z 2 .  
>dell,  Wer den nachstehenden Bestimmungen zuwiderhas 

zu ihrer Uebertretung auffordert,  anreizt oder 
wird mit Gefängnis bis zu einem Jahr bestraft.  
Umstände vorhanden, so kann ans Haft oder Gelbst '^ '  
1500 Mark erkannt werden. 

§ ^ 
Diese Verordnung tritt  mit dem Tage ihrer Messt 

in Kraft.  
Posen, den 10. Juni 1917-

Der stellvertretende kommandierende w 
V Armeekorps 

v o n  B o c k  u n d  P  v  l  a  c h -

veröffentlicht. 

§ 2. 

M e l d e p f l i c h t .  

«. m,w d>. B.-Mm...« 
. '»-« «i d->» 
'°̂ lne sind bei den Amtsvorstehern anz ^^chtnng der 

. reiungsgesuche entbinden "^^^^dere nicht von der 
Hungen der Bekanntmachung. "sles ^ B^rreb rst 
>Wnng zur Abgabe der Meldung .5^^ ^„^n 
^besonderer Meldeschein ernzurerchen. ^ haben 

»e ausrecht erhalten werden müssen ^ beschlagnahm er 
^ m die Beschaffung des Ersatzes sm anzugeben. 

^nrNvde zu bemühen und bereits 7 htzescrung beaustrag 
^ Firma sie voraussichtlich mlt der En st ^ Appelle 

Die Meldung der Betrlebe der Gruppe '^üriigung zu erstatten. 

Nr. 7ZY. 
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§ 3-
E i g e n t u m s ü b e r t r a g u n g. 

der Ablieferer sich nicht mit dem Uebernahmepreis gemäß 
' ̂ ''ckauutmachung zufrieden geben will, hat er dies bei 

n, . ^ ^ ausdrücklich zu erklären; ihm ist dann an Stelle 
«n d-r H»n« d-r gemäß § s dieser AnwcIun» k»'-»«MniSschein-s eine .Onitt»»g> a»q«ht«dl,m. aus der 

«elduugcn O durch d,e beausi.agien Behörde» jedem -»l >> md die Einzelgewichte der abgelieferte» Gegenständen»» 
»eßder der «WM v sdfart nach Ablauf de, «Mch >°»l» des Eigentümers hervorgehe» müsse», 

"  ^ ^ auf endgültige Festsetzung des Ueber»ahmepreiseS Anordnung betreffend Übertragung des Eigentums .  «u, enogurnge sestsetzung des UevernahmepreiseS 
beschlagnahmten Gegenständen auf den Reichsmilitärfiskl^ U^>! dem Betroffenen dann unmittelbar an das Reichsschieds-
zustellen. Die Ablieferung der enteigneten Gegenstä»^ s 

. . . i -  - - -Gruppe L muß bis zum 15. August 1917 beendet sein. ^ Verlin W 10, Viktoriastraße 34, zu 
^ ^"^ge ist beizufügen: Die dem Besitzer zugc-

^ Enteignung und ^lllie>m> l ^ ^^ der Sammelstelle aus
Gruppe ^ wird von der Metall-Mobilmachungsstelle na» ^ ' c der gestellten Forderung, 
s-^i^ Etsatzbeschaffung durch .Rücksendung der zweü^l Reichsschiedsgericht die Preisfestsetzung zu ermöglichen, 
f-rttgtmg der Meldung sAnlage 1s angegeben. ,  :-^,^'°^ue die herstellende Firma, das Baujahr und die 

-ue Enteignung und Ablieferung ist alsdann mit 'M .  Kummer des abgelieferten Apparates anzugeben und 
Besch.eunlgnng durchzuführen. Das Eigentum an den ^  den Erstehungspreis der enteigneten und abge-
Gegenstanden geht auf den Reichsmilitärfiskus über, so Gegenstände beizubringen. Die Sammelstelle hat auf 

^ ' »cik.'.rt. Anordnung dem Besitzer zugeht. 

§ 4.  

A b l i e f e r u n g .  

L i t t s t , v ö l l i g e  K l a r h e i t  ü b e r  d i e  H e r k u n s t  d e r  a b  
»g der Quittung zu achten und gegebenenfalls 

Stücke zu schaffen. 
sj, Inanspruchnahme des Reichsschiedsgerichts erleidet vre 

il,e tl»''' R ^ Ausschub. 
Der Ablieferer hat bei der Ablieferuug die gena ^ Betrieb sind besondere Belege sAnerkenntnisschem 
Eigentümers der abgelieferten Gegenstände anzuge e - ^  ^'»tungs ausstellen. 
Betrieben usw., die mit dem festgesetzten Uebernü , ^  s i ch nac h tr äg l i c h  mit dem Ueber-
rstanden sind, ist ein „Anerkenntnisschein" Unverstanden erklären, ist die Quittung gegen einen 

dem das Gewicht der abgelieferten Gegenstände, der ^schein umzutauschen; der anerkannte Betrag ist auspreis, die genaue Adress? d?« ""d d>e — - o - - i  . .  
preis, die genaue Adresse des Eigentümers und c> ^  
hervorgehen. Auf Grund des Anerkenntnisscheines § 5. 
festgesetzte Betrag an den bezeichneten Eigentümer alsbald m> ^ Sammelstelle. 
w d o n » ,  d a ß  ü b e r  d i e  P . r f o »  de- B-«chch'-" ̂  dem Mßfche» 
Die Annahme des Anerkenntnisschemes oder der ^ ' '  ' u  B o l k e n s m i »  - r  r ^ c , .  - l r a n e n  Sämt-B°r.md.».g des EinverftindnisfeS Mi. de» «  
».'c>n».mnch»»gu»dIchü-tz,di .S-l . .»d»,°ch»»gw°it°r--«'l ' '  j »» dies. Eieiie -.djufnh.-n. 
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5 K, 

Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g .  

Wer die übereigneten Gegenstände nicht innerhalb da 
angegebenen Zeit abgeliefert hat,  macht sich jtnrsbar, im 
tragten Behörden bleibt die strafrechtliche Verfolgung dcrp 
Betriebe usw., die der Ablieferungspflicht nicht nachgekoM» 

überlasten. Außerdem erfolgt die zwangsweise Abhol»^ 
ablieferungspflichtigen Gegenstände durch die beauftragten D '  

im Zwangswege auf Kosteir des Besitzers. 
Die Verpflichtung der Besitzer zum Entfernen der 

Destillationsapparate usw. ans ihren Betrieben, zur 
der Beschläge usw. besteht auch für die zwangsweise abznh' 
Gegenstände. 

Den von der zwangsweisen Einziehung Betroffenen snn 
falls Anerkenntnisscheine (Aul. 4) bei Einverständnis 

^ ̂ chnftwechffl ist mit der Bezeichnung „Betrifft  DestillationS-
zu versehen und darf andere Angelegenheiten nicht 

chndel». 
§ 8-

I n k r a f t t r e t e n  d e r  A n w e i s u n g ,  
vorstehende Anweisung tritt  mit der Veröffentlichung im 

Wl,tt  in Kraft.  

Bolkeuhain, den 15.  Juni 1917. 

Der Königliche Landrat 
v o n  L  o  e  s  c h .  

i. 
Uebernahmepreise; Quittungen (Anl. 5) bei Jnau^ ^  
Reichsschiedsgerichts nach den Bestimmungen des 

Benachrichtigung und Anleitung 
die «chaiiSiuu» w» Lu»«I>°ll°ns «»er Tr»ch-» un» 

"»likigr» Apvarate», welche im Kreije «°llenh»>» 

Weisung auszuhändigen. Die Kosten der Zwangövo gstrecko^ 

von der zur Auszahlung kommenden Summe '" 1 ̂"lenz oder" auch'Lurchen vou!'  Wurde emporheben, welche 
Verwaltungszwaugsversahren e r n z u z r e h  ^  .hn^nt u ^i7Ä tlll - Auszeichnungen über d.e 

Anerkenntnisschein bezw. der Quittung zu vermerken ^  irageu. dre selvsttauge 

l>r»1 

aufgefunden werden. 
Zwecke wissenschaftlicher Erforschungen der höheren 

" ^itzt man kleinere oder größere mit Gas gefüllte Luft '  
rm 

Da 
Die Zwangsvollstreckung muß bis zum 30. Nove'"^ D .u, die Feuchtigkeit, die Windstärke usw. aussühreu. 

fem. ^ klein sind, um Menschen tragen zu können, 
s» sie — von verständigen Leuten gefunden — 

lw» Weise behandelt und aufbewahrt und schließlich 8 7-

A u s n a h m e n .  

Sollten Zweifel darüber bestehen, ob 
i i B  

K> » '  '  Sontümer zurückgegeben werden. 
seien folgende Borschriften gegeben, dlr 

N > .  ' 2 1 -

von 
vutuvcl  vc i .c l ir» ,  vv !7^' 's trcnae. -  ^ s ' s  .  /  «crt der Ausze ichnungen,  

Bekanntmachung fallen, so habe» die beanstragtt» ^ Minder zu zahlenden Belohnung 
Entscheidung der Metall-Mobilmachnngsstelle einz>ch° dw Hohe der an den Kmder zu za, 
aus Zurückstellung von der Ablieferung stz 9 der e '  
sind der Metall-Mobilmachungsstelle zur Entscheid"' .  
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Die Ballons sind mit entzündlichem Gase, ^ 
ftoff- oder Leuchtgas gefüllt  nnd müssen desHall '  s« 
Feuer gehalten werden. Besteht die Hülle da 
aus Papier, so zerreiße man sie, um das 
weichen zu lassen. Bei Stoff- oder-GumuüD» 
man den Ballon aus, richte die Ocffiniiig »at 
und entleere das Gas durch, drücken, ohne de» 
viel zu zerren oder zu reiben, danach wickle s 
glatt  zusammen. 

Wird ein Ballon bemerkt, der noch in ^ 
stiegt,  so gehe man ihm nach und suche 
a» ihm händenden Apparat aufzufinden, der >» ^ 
Kästchen oder Körbchen steckt, um ihn vor Beschs 
zu sichern. Besonders vermeide man, den-lPP""! 
anzufassen oder mit den Fingern in ihn hi»eW^ 
Ehe mau ihn abschneidet,  sichere man den Lalle» 
das Davonfliegen, indem mau ihn irgendwo b 
bis sein Gas entleert ist.  

Gummiballons, welche meist einen Durchs 
l bis 2 Meter haben, pflegen in der Höhe'" s  
und lassen dann den Apparat mittels einest" 
zur Erde niedersinken; gewöhnlich bedeckt ^ !  
Apparat,  oder er hängt in einem Baume f i s t»  l  
der Apparat unter ihm hängt oder am cM'»-".» 
Bei dem Heruuterh,len ist vor allen Dinge" H 
stürzen des Apparates zu vermeiden. 1 

Der Apparat ist nunmehr unter Berwei^^ 
unnötigen Erschütterungen in einem trockene»« l 
warmen Raum aufzubewahren, bis e r  entwe^ s » 
wird, oder bis eine für seinen Rückiranspo- '  »  
Post bestimmte Kiste eintrifft ,  in welche» '  ^ «  
Anweisungen, sowie Fragebogen befinden, ^ 
genau auszufüllen ist.  

12S9 

An dem Ballon oder am Apparate findet man 
einen Briefumschlag, der die Adresse enthält,  an welche 
sobald als irgend möglich unter genauer Angabe der 
Nummer des Apparates, des Namens und Wohnorts 
des Finders, sowie des nächsten Postamtes eine tele-
graphische Depesche abzuschicken ist.  

Der Finder resp. der Ablieferer des Apparates 
erhält eine Belohnung von 5 Mark, in besonderen 
Fällen, wenn die Bergung besonders schwierig oder 
zeitraubend war, aber mehr. Im Aalle einer mut
willigen Beschädigung eines Apparates oder eines Ver
suches, den Schutzkasten an irgend einer Stelle zu öffnen, 
wird nicht nur keine Belohnung gezahlt,  sondern auch 
noch ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet 
werden. 

Die Ballons, Apparate und alles Zuhehör sind 
„fiskalisches Eigentum". 

'  Die zu demselben Zweck benutzten Drachen haben meist 
die Gestalt eines viereckigen, offenen, ans Holz- oder 
Metallstäben bestehenden Kastens, der teilweise mit Stoff 
bekleidet ist .  

Da die Drachen mittels eines dünnen Stahldrahtes 
ewporgelassen werden, kommt es gelegentlich vor, daß 
A »  kürzeres oder längeres Stück solchen Drahtes an 
dem Drachen hängt. '  Befinden sich in der Nähe elet-

rische Straßenbahnen mit oberirdischer Stromleitung, 
und liegt die Möglichkeit vor, daß der Drachendraht 
s"it dem elektrischen Starkstromdraht i n  Berührung kommt, 
so ist jedes Ergreisen des elfteren mit bloßen Händen 
"der Berühren mit unbedeckten Körperteilen sorgfältig 
Zu vermeiden; man wickle deshalb ein dickes, trockenes 
^-Uch NM die Hände, ehe man den Draht augreist.  



m Zw Gesetz, betreffend die Aufhebung des Gesetzes über de 
Orden der Gesellschaft Jesu vom 4 Juli I87Ä. 

Vom 19. April 1917. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutsche 
Kaiser, König von Preußen ?c. 

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung de 
Bundesrats und des Reichstags, was folgt: 

§  1 .  

Das Gesetz, betreffend den Orden der Gesellschaft Jesu, voe 
4. Juli 1872 sReichS-Gesetzbl. S.  253) wird aufgehoben. 

s 2. v! 
Die zur Ausführung und zur Eicherstellung des Vollzugs de 

im § 1 genannten Gesetzes erlassenen Anordnungen verlieren ihr 
Gültigkeit.  

§ 

Das gegenwärtige Gesetz tritt  mit dem Tage seiner Verkündigm 
in Kraft.  

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrist m 
beigedrucktem Kaiserlichen Jnsiegel. 

Gegeben Großes Hauptquartier,  den 19. April 1917. 

.«i-g.l ,  Wilhelm, 
Dr. H e l f f e r  i  ch. 

9 1 9  

Gutachten des Mhrstoffausschufses des Kriegsamts über ^ su 
aufgeschlossenes Stroh — Kraftstroh — als Futtermittel. 

Nach einem Schreiben des Kriegsaiuts ist die Herstellung von 
mitter- und Nährstoffen durch Behandlung von Stroh mit Aetzal-
kalieu (Natronlauge, Kalilauge) von größter Wichtigkeit und soll 
mit allen Mitteln gefördert werden. Ein Urteil maßgebender Fach
männer sowie eine Anleitung über die Art des Betriebes, 
welche Verfahren in Anwendungkommen, wird nachstehend abgedruckt. 

Die Kriegswirtschaftsstellen sollen den Bedarf ihres Bereichs 
an Kraftstrohfutter feststellen und Vorschläge für die Strohbeschaffung 
machen. Ich ersuche daher, den Bedarf zu ermitteln und nebst 
etwaigen bezgl. Vorschlägen dem Kreisausschuß einzureichen 

Bolkenhain, den 20. April 1917. 

Der B-rsihende des Kreisausschufses. 
v o n  L o r s c h .  

Die Knappheit an Futtermitteln, die der Krieg mit sich 
gebracht hat,  zwingt die deutsche Landwirtschaft alle Nährstoffe 
'Möglichst auszunutzen, die für unsere Haustiere in Betracht kommen 
können. Vor allem ist an die Verwertung des Strohs zu denken, 
dessen Nährwert durch eine geeignete chemische Aufschließung 
außerordentlich gesteigert wird. 

Der wissenschaftliche Ausschuß de» Kriegsamtes für Nährstoff-
^agen hat die bisher vorliegenden Erfahrungen über Erhöhung des 
Nährwertes des Strohs durch chemische Bearbeitung einer ein
gehende» Prüfung unterzogen und dabei dle Ueberzeugung gewonnen, 
daß die Aufschließung von Stroh durch Kochen mit Aetzlaugen 
hinreichend erprobt ist,  um sie den Landwirten und Gemeinden, 
^  für Futtermittel zu sorgen haben, warm empfehlen zu können. 
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Ist der Drachen bei starkem Winde noch iaW 
Bewegung, so versuche man mit aller Vorsicht, den 
schleifenden Draht schnell um einen festen Pfahl 
einen Vaum umzuschlingen. Dasselbe gilt  
einen Ballon, welcher eine Leine oder ein Kak 
nachschleift.  

„Es kommt auch vor, daß das Drachens 
ziehungsweise Ballonkabel, welches dann 
Drachen und Ballons trägt,  unten an der W>^ 
reißt,  dahintreibt und sich von selbst an einen 
stand des Geländes (Wald, Gebüsch usw. verfäO 
festhakt. In diesem Falle bleiben die Drachen 
Ballons gewöhnlich in der Luft stehen. Sie 
nicht herunter zu holen, sondern das ObstM^ 
Lindenberg ist sofort durch Telegramm zu benachrl^ 
Die Kosten werden erseht." 

l 126l 

In der 
Dreschmaschinenfilhrcrhlrsns. 

.M vom 15. bis Ende Juli cr. findet in der 
„entrale schlesischer Landwirte in Liegnih ein Dresch-

^«enfiihrtrkursus statt .  Die Teilnehmer haben für Kost »ud 
falbst zu sorgen, außerdem für den Kursus 5 Mark 

Personen unter l8 Jahren sind von der Teil-
M d "  ^^f>^ ausgeschlossen. Die Ortsbehörden ersuche ich 

^  ortsüblich« Bekanntgabe baldigst zu sagen. Etwaige 
^ sind an mich zu richte». 

Bolkenhain, den 18. Juni 1917 

cv n dem Falle, daß sich Streitigkeiten 
Anspruch auf die Belohnung oder aus anderen ^ 
ergeben, wird das Königliche Lannratsamt ^ 
entscheiden. 

Di? Polizei^ und Gemeindebehörden werden ersucht ^ 
geuiäßeu Ausführung obiger Vorschriften die tunlichfie ^ 
und Uuterstühung zu teil  werden zu lassen und ganz ^  ̂ 

urch Belehrung »ud gelegentliches gutes Beispiel da'kl 
zuwiiken, daß diese wichtigen und von allen K»ll>^" 
betriebenen Experimente von Erfolg begleitet werden. 

Bolkenhain, den 23. Juni 1917. 

Der Königliche Landrat. 
v o n  L  o  e  s  c h .  

!l 

» a i  
n »  

c r i  U! 

Bolkenhain, den 1s. Juni 1917. 
Königliche Landrat v o n  L  o  e  s  c h .  

Nr. 

Die außergewöhnlichen 'Maßnahmen ^ Monate bedingen 
iMeruug mit fleisch für die mmsten Mzzchviehbestandc. 

mehr oder weniger großen Einguß rn " Viehs wrr 
« w Auswahl des zur für die Mrtch-

'! Rücksicht genommen, daß Hauptbuch unbedrugi 
'Mtiou nicht in Frage kommende oder ^ ^rtch-
wendige Vieh abgeliefert wird, wertvolles Vreh. 

°^nde oder auch sonst für die Mitäipro u < - p e i  d a r a u l  
^  A i o g l i c h t e i t  e r h a l t e n  b l e i b t .  E s  w r r  ^  A u h h a  ̂  ̂  
u f m e r k s a m  g e m a c h t .  d a ß  d r e i e n  g  a n s  d e m  G  e -
'bisher ihren Verpfl ichtung „u  

^ ! e  d e r  M i l c h -  u n d  B u t t e r a '  - z  e i n e r  v e r  
^ ^ n g e t h a s t  n a c h g e k o m m e n  f r n d , ^ ^ ^ p e  u  

n r sm ä ß i g h ö h e r e n A nf ta ge ^i chtungen 
nr, a l s  d i e j e n i g e n ,  d i e  r h r e  -

t  h a b e n .  

Nr. 723. 
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Merkblatt für den Bezug von Leder Bezugs scheine zugewiesen gno, — 
durch Sattlermeister oder Brunnenbauer zur AnsbesscMg ' ^Mm.gslagern, sonder» entweder von ^nem Treu ^wmen 
Treibriemen und für Pumpen. Klappen. Manschetten und ^ oder auch von der Kriegsleder-A . -G.  ^rlm. bezog 

, . , ist ^so, wie ausdrücklich bemerkt wird, das auf 
I .  Sattlermeistern und Brunnenbauern wn'd dm ^  ^„z 

Riemen-Freigabe-Stelle auf Grund einer Bescheinigung l i n z e , ^  Fälle bestimmt. Es muß aber auch in solchen 
I n n u n g e n ,  f a l l s  k e i n e  I n n u n g  b e s t e h t ,  d u r c h  ^  ̂  V e r b r a u c h e r ,  d e m  S a t t l e r m e i s t e r  o d e r  
Ortsbehörde, eine besondere Bezugs karte für ^  der Ortsbehörde beglaubigte Bescheinigung 
u n d  B r u n n e n b a u e r  ü b e r g e b e n ,  a u f  G r u n d  w e l c h "  ^  e r s i c h t l i c h ,  d a ß  d i e  A u s b e s s e r u n g  
eine bestimmte Zeit  berechtigt sind. Leder oder anderes ^ ist „ud nicht mehr aufgeschoben werden kann. Trotzdem 
z u  k l e i n e r e n  A u s b e s s e r u n g e n  v o n  T r e i w e m ^  ^  ̂  d r i n g e n d e n  F ä l l e  d i e s e  
Leder für die Neuanfertigung und die Ausbesserung v°u.^ Mengen zugewiesen erhalten, sollen sie jedoch mit dem Leder 
Pumpenbestandteilen, z.  B Klappen. Pumpenleder.  M I ^ ^  ^ 

Bezugs scheine zugewiesen sind, können nicht aus den 

Puiuziciivenunvreucn, z. .neuzizicu, P u u > ^ r » z >.zo>.>, -

Dichtungen und Membranen aus den AusbesserungslmM 
entnehmen. 

"gen zugewiesen erhalten, sollen sre icov^ u.. .  
sparsam umgehen, da vor Ablauf ihrer Bezugskarte chnen 
Leder über die in der Karte enthaltene Menge hinau 

^Akwiesen werden kann. 
Die Bezugskarte für Sattler und Brunnenbauer enth iH ^ ,  z  

Namen des Betreffenden, die Geltungsdauer der BezuMt^ Sattler haben  über oresemg.. .  
die Anzahl der Kilogramme Leder,  für welche die BtM"', '  welch? sie" aus Grund ihrer ^MS m e e 
on-gesle, . .  ist ,  se«.ee ö.n N.. .N.N de« «,.-b.fi . . . , . .gSi.-^ «w ̂ ^'ch z„ 'swl '  ^ I" d '7» '°° °^. 
welchem di.se» Leder bezog.,, werden kann, s«,vi. w.„, ^ '"l °°" «"»'d 
Nummer, Di- BezugSkuri.  ist  persönlich und „ich, ^  w°rs 
Das ans Grund dieser B-zu-Mari.  bezog-,I« Leder dars > «tloui dcr ,e,„g.„ Zeit ,  an welcher dl- BejngSk-rt-

oben angegeben', .  ^  «,, .i-  ^ , .Mscheis.  an» diesem Buche zusammen mi. den 
—  -  a »  „elM tr^men-Freigabestelle zugesandt werden. 

e die Ausstellung von Bezugskar 
die Riemen-Freigabe-Stelle zu richten. Antrags-

.  a qqüniier 

dem oben angegebenen Zweck verwendet werden. A'i ' zjj. 

Nutzung der Bezugskarte ist ausdrücklich die Bedingung , 4 .  
»>a .r. a ,..k noch v o r '  ^  ^  v . r ä g e  
. . u p . . . , »  v l b  b s l  u n v v b u u b r u ,  v « .  ^ ^ ^ . N g U » N  "  I  ^  z), » -

daß das auf Grund derselben entnommene Leder noch siw die Ausstellung von Bezugskarten sind von 
der Bezugskar e in der weiter unten angegebenen Weise vcu an die Riemen-Freigabe-Stelle zu richten. Antrags-
werden muß. 

2.  Brunnenbauer und Sattlermeister haben auß 
jede g rößere Ausbesserung ihre Kundschaft -ch 
anlassen, für das betreffende nötige Leder einen Antrag 
Riemen-Freigabestelle zu stellen uno können den Bezugs^' .. 
diese Ledermenge.,  von der Riemen-Freigabestelle direkt M 
erhalten wenn sie selbst die Anträge der Riemen«"^ 
zugesandt hatten. Gebrauchte Leder- oder Riemenstücke, 

s i i r  > >  ^ ^  '  Brüdmi" ^  ̂  ̂  ̂ sind vom Verbandsbüro I .  Bögner.  
gu beziehen, solche für B r u n n e n b a u e r  

t t  -  Stelle anzuforden. Die Anträge 
'  " ^ ^  -" '„-Nüren oder 

W, 
istllkr 

N t i  
^ dcr 

^«„»Udren oder . «l-ichMig, ob s'°^« 
'N.d von dem O b  e r m e i st e r  d e r ^ ^ lö. c>- . er- ^ u c l UI c « , l  c l ^ ^ ^ ^ .  . . . , 

Innung nicht vorhanden, 
M^be zu beglaubigen und sind von diesem an das 
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ftk», Luxemburg, Niederlande, Rumänien, Schweden, Schweiz, 
^nmmgsii-rb»»d-s. Bund dcntlch-,  S°i '^'«W «»d Porwgai. - z.hlnnzelgkn sind »ichl crsord-rlich. 

und Täschner-Innungen, Berlin O 17, Rnderedorfcr Ztra-! 
zur Weitergabe an die Riemen-Freigabe-Stclle c inzure ichc» .  ß 

der Brunnenbauer sind von der b e t  r  e s.f  e n d e» t  
b e h o r  d e zu beglaubigen und dnrch den beiresiendc» 
mner direkt an die Ricmen-Frcigabc-Stelle cinzureichc». 

Sattlermeister als Brunnenbauer habe» in ihrem Gesuch 
was sie außer der Ausbesserung von Treibriemen 

Bolkenhain, den 13. Juni 1917. 

^nreichung der Nachweisung über standesamtlich 
beurkundete Kriegssterbefiille. 

l luitt  Bezugnahme auf meine Verfugung vom 29. April  1915 
^ l>  2252  — werden die ländlichen Herren Standesbeamten 

sonst noch betreiben, mit wieviel Leuten sie arbeite»^ l>s'^^me>chuug der Nachweisung über die beurkundeten Kriegs-
w/ren ^  Krieges in ihrem Fach sclbM 

bess, '-^«^^ ^".^zug von Ausbksserungsstuckcn aus»"' 
be rnn. "" daselbst für M»" 
nickt 5 "  '" 'e Länge einer Kic-n 
eine Ni m "k Stücke, welche langer '  
an di? Verbraucher ein beglaubigt"'^ 
«" die R.emen.Freigabestelle eingereicht werden. 

Aiitr^'  
6.  Um eine Verzögerung in der Ne 

gelaufenen Bezugskarten zu vermeiden, sollen die ^  
neue VezugZkarten mindestens 10 Tage vor Ablan 
Bezugskarte gestellt  werden. 

Nr. 7ZZ. Eindeichung der Heirats-Urkunden 
Die Herren ländlichen Standesbeamten im ^ ^  

m' t  Bezug auf die Rundverfügungen vom l3.  März 
'^-November 1905 — K. A. 3750 ^  

K. A. 1614 — und 2.  Juli  1907 — Kreisbl.  b 's  
a >ge Einreichung der Heiratsurkunden über die a" "  ̂  
ctzte" Halbjahres in ihrem Standesamtsbezirke etwa vo^ 

Eheschließungen von Angehörigen der ausländische" 

^  llk ,  d jx  denselben nicht dnrch Vermittelnng des Ministeriums 
angezeigt worden sind, erinnert.  

Bolkenhain, den 16. Juni 1917. 

Der Vorsitzende des Kreisausschufses 
v o n L o e s ch. 

^mäs; § 7 der Verordnung ' '  ^en nachstehende 
. . M und Südsrnchtc lRGBi. ^ ^"')ande1sbc'" L' ^'^"delshö d»->i- >« d!.  

^hvchstp 

siiiise 
reise festgesetzt.  Die milangelührteii  Erzeuger-

Preiskommission bei der Proviiizialstelle für 
"K ^bst festgesetzt.  

Höchstpreis beträgt^ 
8  > .  

^erstjeie 
Erzenger-

0,11 Mk. 
0.15 ..  

Höchstpreis 
Klcinhandeli-

0,25 Mk. 
0,25 „ 

'narktsähiger Ware. 

Nr. 7iö. 

Nr. 7i!7. 
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Gemäß § 14 der Verordnung vom 3. April  I9 l?i>i 
Preis als Höchstpreis im Sinne des Gesetzes betreffend M 
vom 4.  August 1914 in der Fassung der BekanntmcW-
17.  Dezember 1914 lRGBl. S.  516)  mit den Aendewk 
Bekanntmachungen vom 21.  Januar I9I5-
23. März 1916 (RGBl. S.  253). 

Überschreitung der Höchstpreise wird mit Gesänge ^ 
einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu 10 01)0 Mark 
einer dieser Strafen bestraft .  

K 3. 

Diese Anordnung trit t  mit dem Tage der 
im Kreisblatte in Kraft.  

Bolkenhain, den 22. Juni >917 
Der Kreisausschuß. 

v o n  L  o  e  s  c h .  

1267 

Kreisabgaben-Veranlagung für 

Kreisabgaben. 
Nachdem der Bezirksausschuß zu Liegnitz die 

von 58"/o Kreisabgaben für das Rechnungsjahr ^ 
hat,  bringe ich nachstehend die Kreisstenerveranlagnng dea u 
zur Kenntnis.  Die Gutsbezirke werden besonders  
Die Höhe der zu zahlenden Kreisstener ergibt sich a>^ 
der Nachweisung. 

Hiervon ist  die ?.  Rate s Spalte 13) am S. 
spätestens aber bis 15. Angnst d.  Js. .  die 2.  Rate . 
am I.Dezember d. Js.^ spätestens bis 15. Februar 
K.eiskomniunalkasse Hierselbst abzuführen. 

Bolkenhain, den 15. Juni 1917-

Ter Vorsitzende des Kreisaussch"^" 
v o n  L  o  e  s  c h .  
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Ortschaft 

l ' ick Ski». 

Alt Reichenau 
Neu Reichenau 
Alt RohrSdors 
Neu Röhrsdorf 
Rohnstock 
Ober Rohnstock 
Rudclstadt 
Rubbank 
Schollwitz 
Schweinhaus 
Schweinz 
Simsdorf 
Streckenbach 
Thoniasdorf 
K>. Wattersdorf 
Wederau 
Werncrsdorf 
Wiesau 
Wiesenberg 
Wolmsdorf 
Wiirgsdorf 

Summa 

Sonder-AnSgabe. 

-Blatt 
für den Kreis Kolkenhain. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  2 8 .  J u n i  1V17 

^er Brotgetreide verfüttert, versündigt sich 
am Vaterlande! 

gesetzlich zuliisfige Matz hinaus 
bxtj / " ugkorn, Mifchfrucht, worin sich Hafer 

^ oder Gerste verfüttert, versündigt sich 
am Vaterlande! 

uqrnngSanweisung zur Verordnung 
«« e. »»" r».,-

>«s Snuch d-s z 7 der 'Ltt-lSU"»« "Aussichrun» hier-
I9>7 sRGBl. S- 446s wird zu dere 

'^"elldcS destimmt. ^ 

Nr. 729 

BeHorde 
im Sinne der KZ 4 und 6 der Landrat,  in 

im Sinne der K§ 2 und 3 sind die 

^'sei, d^. 

Redigiert im Bureau des Rönigl. kandrat-
Amtes in Bolkenhain. 

deinem bevorstand. 

1l.  
Gedruckt i» der L, kfendeß'sche» 

druckerei in Bolkenhain. 
und Anordnungen "eber Beschwerden gegen die ^eriugnn^ im 

^nOwilifchastsstelien entscheide» . ^u^enstndendguwg^ 
^MderR^^ningspräsident. Beide ^ntscherdung 
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Hl. 
^ommunalvei bände iin Sinne der Verordnung 

Stadt- und Landkreise.  

Berlin,  den 17. Juni 1917. 

Okniii 

1S71 

zulässig sind svgl.  § 18 Abs. 3 des Jmpfgesetzes vom 
— RGB. S. 31),  ist  daraus hinzuwirken, daß 

^ t ' ikusa»? alle der Ansteckung ausgesetzten Personen, sosern sie 
"berstandcu haben oder durch Impfung hinreichend 

Der c :  « ^ impfen lassen. Wo Zwangsimpsnngen nicht 
s ^nr andwlrt)chaft,Domänen«. ^ >nid, ist  j„ geeigneter Weise ans die Durchführung der 
M Auftrage: von H a m m e r st  e i  n. fl°cke»uiipfnng hinzuwirken. Dies mlt besonders iür >un Auftrage: von H a m m e r  st  e i  n.  

Der Minister für Handel und Gewerbe 
Äm Auftrage: Lusensky. 

Der Minister des Innern 
In Vertretung: T> r e w s.  

Nr, 730. Pocken. 
Auszug ans der Anweisung des Bundesrats 

vom 28. Jauuar 1904. 

§ 2 3  

^ einer Ortschaft oder in cinM -
^ d^ Polizeibehörden dafür zu 

durch öffentliche bekannt,nachnng die gesetzliche A»M 
u^iu Anweisung) in Erinnerung gebra^ s  

e chzeü.g ist  in dj^s^. Bekanntmachung die BeoölkerM 7 
ru i  0!^?'  Zeiten als pockenverdächtigc 
nÄ. haben. Diese Bekannt-- '"^ 
wiederholen'  Pockengefahr von acht zu 

§ 3 4  

Bekänuün..^^'^^"'^^^^ das lvirksamste 
Beftch'nu ^  ^n. Wo ans Grund l-n^ 

' -iloangsiinpfungeu beim Ausbruch 

Hill» ^ Meise  ans 01c ^nnmumuüg vcr 
^ l eininpfnng hinzuwirken. Dies gilt  besonders für die 
Hilm' Besucher eines Hauses, in welchem die Pocken 

^  dus Pflegepersonal,  die Aerzte,  die 
bc, V" Medizin, welche klinische Vorlesungen besuchen, 

nitt  j  "  ̂ '^urgnng von Pockeuleichen beschäftigten Personen, 
Wichum""^en - Beschauer,  Seelsorger,  Urkundspersonen, 

^rsinfektoreu sowie für Arbeiter in gewerblichen 
^det ha^, Ausgangspunkt von Pockeuerkranknugeu 

s  25.  

che» ^  Jorgen, „daß in oen einzelneu bedrohten Ort-
ige ^"^"ilich Impfungen vorgenommen werden. Die 
"Ajc» hwrzu Gelegenheit  geboten wird, sind bekannt 

^"szng den Ausstthrnngsbestimmungen 
vom 12. September 1904.  

k  ^  24.  Ge,»gb L t ?  , .  ^  

Michc, /m ""d 50 des Regulativs über die sanitäts-
s ^ > i d e »  bei den am häufigsten vorkommenden 

^ d?.- ^""^^iteu vom 8. August 1835, welche nach § 18 
^^"bsimpfgesetzes vom 8. April  1874 Gesetzeskraft  

rächen,  den Fall ,  daß in einem Hause die Pocken 
^ P^o "" untersuchen, ob in demselben noch ansteckungs-

^ '  chcheim.«" ^^andeu sind, deren Impfung sodann in kürzester 
""wen werden muß. 

Nr. 731, 



1272 1273 

Bei weiterer Verbreitung der Krankheit '  sind zugleich weisen obliegenden Fürsorge für das Ämpfgeschäft,  
- ^ Maüreae 

in der 

übrigen Einwohner auf die vorhandene Gefahr ansnmW ^  daß die Gemeinden zn den erforderlichen Maßregeln auf
machen und aufzufordern, ihre noch anstecknngsfähigcn mw eveutncll  durch polizeiliche Zwangsverfugulig oazu 
r-«.- Np , imiein welchewerden. Bei drohender Seuchengefahr ,st  gemäß K schleunigst impfen zn lassen. Jmpfpflichtige Perjpnen 
Kl  der Impfung nicht freiwillig stellen, sind derselbe» W 
weise zu unterwerfen. 

Auch ,st  unter den genannten Umstünden insbesondere 
lchon vor längerer Zeit  -  d. h. von mehr als 5 Zahm 

enn auch mit Erfolg, geimpften Personen eine Wieder«! 

^ ^ des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltuug vom 
^' l l  1883 zu verfahren. 

kblatt  M Auswechselung kupferner Blitzschntzanlageu 
Ivci.i, Ulm. mn . Ml Ta jlü istlikablpil...- lS8?lmetallsvitzen nicht erforderlich sind, w.g... d°- d.d..» b-wtt«... S.ch.ch°.. G.N.d>.chnU°. 

- Monarchie,  in denen das ^ «A.bände vor.  die am Gebäude vor. von Kupfer-Eisenleitungen bez - ,  Be-
Metallteile empfohlen werden, 1° ' 

das Kupfer durch diese Metalle zu erse 

Wenn die Kupfergewinnung aus «icht zu viel 
i°ll .  so darf bei dem Ersatz der Kupsc' .k g 
UH Material verwendet werden, denn e r u.!>  ̂

geltlich abgegeben. 

y z d?s'  GoG^s Kosten der Zwangs"" 

Zu § 26 

Aerztm'usw^?"??"^ Bedarfs an Unterkuusi^ 
^ " usw- durch d,e Poliz^chs.d.u u.i,' ' 

Nr. 752. 

In denjenigen Teilen der .  
wm 8. Angnst 1835 nicht gültig ' ist ,  ist  gemäß de» 
bestehenden Vorschriften über die Zwangsimpfunge» be> ^ 
Epidemien zu verfahren. 

§ 25. 

In Ortschaften, in denen die Pocken zum Ausbruch 
oder welche von ihnen bedroht sind, ist ,  falls sie noch 

^  Wstulliche Impfung schleunigst in ^  Arbeitszeit  gespart werden. Die Arbeiten sollen 
iick sreimüli d^ejeittg« werden, daß vorerst nur das 
anrietste,i  '  /  wollen, öffentliche >«>P, ^  ^  "s^t wird und die Ergänzungsarbeitcn auf 
we de ^  ^ Impfungen .unentseltlech v-»sc .  Uchoben werden. Dabei ist  es zweckmäßig, die am Ge-
telearrnsiisu"^ lUso,de' . l iche tlcrische ^Wpllwls .  ^  Metallteile soweit als irgendmöglich aus-L ^ be« Kömglichen Mist .  daß! wie schon w den Leitsätzen 
Halle n d " Joffes zu Berlin.  ^  .k ^  Deutscher Elektrotechniker zum Ausdruck kommt. 

- Hannovel,  Königsberg, Oppeln und o e ständige Blitzableiteraulage durchaus keine 
hr sür das Gebäude bedeutet.  ^ ^  

Durchführung der Arbeiten ^V^^wugen eut-
kv. daß derselbe Arbeiter,  der die au ^ ^ e»Mcher 

"uch gleichzeitig die neuen aubring. «ntsältt. 

^ Arbelt aus die Besteigung des r  ^isplelSwelse 
K^ei die vorhandenen Halter,  
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Schrauben eingerostet sind, zerstört ,  so kann man 
damit begnügen, die neuen Leitungen durch einfache Befestig»"^, 
Drahtbünde und dergl.  an den Halterresten zn befestige», ' ' '  
der Ergänzung der Leiungen soll  möglichst von imten begoB 
und zuerst eine richtige Erdung geschaffen werden. Als D 
kommt überall  dort,  wo sie vorhanden ist ,  unter allen l lmDD 
die Wasserleitung in Betracht;  können WasserleitnngsmM 
hergestellt  werden, was am billigsten und einfachsten im 
geschieht, so können auch etwa vorhandene Knpferplalte» 
Bedenken entfernt werden. Es darf nie vergessen werde», 
eine gute Erdung für den Blitzableiter besonders wichtig ist .  

Die Dachleitungen können ohne Ersatz entfernt iw" 
wenn die Gebäude Metalldächer,  starke Eisenkonstruktionen ^  
first mit Blechkehlen und dergl.  besitzen. 

Ziehen die oben angeführten oder ähnliche zusammenhängende 
kiallteile als Leiterwege nicht zur Verfügung, so sind besondere 
'Weitungen zu verlegen. Als solche kommen in Betracht,  
Mrahtseile von 15—mm Durchmesser,  bestehend aus 7—10 
Achten, oder Bandeisen von etwa 25X1,5 mm. Da die 
^Weitungen stets gleichzeitig mit dem Entfernen der Kupfer
nen anzubringen sind, darf mit dem Entfernen der Kupier
ter nicht eher begonnen werden, bis die zum Ersatz nötigen 

«Wliialien an der Arbeitsstelle vorhanden sind, so daß die Aus-
elung Zug um Zug ohne Zwischenzeit  erfolgen kann. 
Metallteile größerer Ausdehnung, wie Kiesleisten, Schnee

gitter,  große eiserne Dachfenster,  eiserne Gestänge für 
tische Leitungen, eiserne Fahnenstangen, Wasserreservoire,  Ge-
""^"kungen, eiserne Leitern, Reklameschilder,  und dergl.  sind 

mit der Blitzableiteranlage zu verbinden. 
mit Btechleipen uno oergi. °Mnde»e Fangstangen sind nach Entfernen der Kupfer-
Als Ableitung kann die Wasserleitung verwendet "'X / ̂ '̂üffach durch Eisenkappen oder in anderer Weise abzuschließen 

wenn sie sich bis in die Nähe des Daches erstreckt.  ^ neuverlegten Leitungen am Fußende mit Schellen au-
aber möglichst auch eine äußere Ableitung vorhanden sei», > bezw. ist  die Stange in Verbindung mit den Metall-
nur in Ausnahmefällen besondere Leitungen zu verlegen 1"'^ des Daches zu bringen. 
sich meist Regenabfallrohre anstelle der entfernten Kupfern ^ ^ ,  X ^  den Dächern sind mit größter Sorgfalt  
verwenden lassen. Dann ist  es nur erforderlich, diese tz .  ^  ^  Beschädigungen unbedingt vermieden werden. 

" - " ^ dem 2M' . stpitiinasstücke aus v e r i v r i i u r i t  . .  . . .  
Dachrinnen in Verbindung mit den sonstigen auf dem ^ 
Gesimsen befindlichen größeren Metallteilen bezw. einer best^ 
verlegten Firstleitung zu bringen. Werden die Blechsirste ^ benutzt,  st  

»B'i 
h-

verlegten Firstleitung zu bringen 
Kehlen, Dachrinnen und Absallrohre als Leitung 
man sich überzeugen, ob diese zusammenhängen und k" ^ 
halten sind. Fehlt  der metallische Zusammenhang, so ^ /  ̂  
zustellen, und es ist  z.  B. bei den Abfallrohren darauf st  ^ 
daß sie fest in den Schellen sitzen und daß die eintzst»^ ^  
schüsse fest ineinandergreifen. Schwaches Material ^ 
aufgelötete und gemietete Streifen Blech verstärkt l?ezw> 
werden und verbunden werden. 

-  ,  !  ^  p . . . ^  

.Wenders schwer zugängliche kürzere Leitungsstücke aus 
! ^  stnd ausnahmsweise zu belassen, wenn ihre Entfernung 

" tte Gerüste erfordert und dadurch Zerstörungen am Dach 
Kosten zu befürchte» sind. Ebenso sind die Kupfer-

.un Türmen Fabrikschorusteinen ohne äußere Steigeisen 
, wenn ihre Abnahme Kosten verursacht,  die im Miß-
,^ 's zur Kupfermenge stehen. Auch ungewöhnlich tief oder 

Mauerwerk oder befestigten Höfen und Straßen verlegte 
st^"gen und Platten, deren Gewinnung mit nnverhältnis-

^ s t  hohen Kosten verbunden sein würde, können bis auf .nlWien v e l v u l l v c i i  s c i u  

bo» der Enteignung zurückstellt  werden. 
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Alle nicht entfernbaren Leitungen sind den 
Kommnnalverbänden besonders anzumelden. 

Bei der Durchführung sämtlicher Arbeiten sind die 
und Erläuterung über den Schutz der Gebäude gegen 
des Verbandes Deutscher Elektrotechniker zu beachten. 

Berlin,  den l8.  Mai 1917.,  

Metall-Mobil mach« n gsste lle 

Z o s s e .  

1277 

s l. 

Är, 7»ö. 

Poll der Bekanntmachnng betroffene Gegenstände. 
' -^n dieser Bekanntmachung wird betroffen alle gebrauchte 

-""gebrauchte Kautschuk-fGumiirij  Billardbande in vulkanisiertem 
fMmIkanifiertem Zustande, und zwar ohne Rücksicht darauf,  ob 
'  h in Billarden oder Teilen von Billarden befindet oder nicht.  

8 2.  

Beschlagnahme. 
^künH i bezeichnete Billardbande wird hiermit beschlagnahmt^ 

§3. 

Wirknng der Beschlagnahme. 
-"r Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die Vornahme von 
Zungen an den von ihr berührten Gegenständen verboten 

rechtsgeschäftliche Verfügungen über sie nichtig sind. Den 
häßlichen Verfügungen stehen Verfügungen gleich, die im 

/B' Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehuug erfolgen. 
^ Beschlagnahme sind alle Veränderungen und Verfügungen 
^  mit Zustimmung der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des 

Preußischen Kriegsministeriums erfolgen. 

8 4 .  

Gebrauchs- und Veränßernngserlanbnis. 
* )  M N G- fängn i s  b i s  zu e inem  Jw-oder  n Nt  Ge lds t -ak -I hxx Beschlagnahme ist  die Benutzung der Billardbande 

wird, sose.u nicht »ach den allq m e neu Strakg'swen k lliirdcn ^ ^ - . r. 
sind, bestra i:  I " ^">n Zwecke des Sprelenö erlaubt. 

2, wlr unbefugt e inen  beschlagnahmten Gegenstand beiseite^ trotz ser Beschlagnahme die Veräußerung und 
aber zerstört, verwendet, verkamt oder kaust, oder ein r ug Billardbande aellattet  safer» sie als Bestandteil  öuwun-s .  oder Erwerb-g. fchä't  Nber Ihn abschl l -h'z  . . .  y j .  ^'"movanve gesiairek, ,0s«  n sre aw ^eslunv.cu 

3. wer der Verufltcktün.1 Kit» lr.s.iil.i.inrrlinrk-n lA.iei,stand ^ U l)h Ausbesserung eines Villardö Herauhert 
ert. 

Bekanntmachung Nr. <Z. 287/5. 17. K. R. Ä 
betreffend Beschlagnahme von Kautschuk- (GumuiiB^ 

b ä n d e .  V o m  . 2 5 .  ? n n i  1 9 1 7 .  

Rachstehende Bekanntmachnng wird auf Ersuchen 
l ' then Kriegsministerinms hiermit zur allgemeine» Kenntnis^/ 
mit dem Bemerken, daß, soweit nicht nach den allgemeine" ^ 
gesehen höhere Strafen verwirkt sind, jede Zuwiderhandle 
8 h d« Bekanntniachling über die Sicherstellnng von Krie^ 

der Fassung vom 26. April  1917 fRGBl. S.  37<>fs ?  
wird. Alich kann der Betrieb des Handelsgewerbes ge""^ 
Bekanntmachnng zur Fernhaltug nnzuverlässiger PerM" I 
Vandelvom 23. September 19 l5 fRGLl.S.  6«13j untersagt^ I 

^rä'«" ^ 

wer der Verpflichtung, die bischlaguahnltcn l) ge> f  > 
und Pfleglich zu behandkln, 
w«r de» nach § 5 erlassene 
und pf leg l ich  zu  behandeln ,  zuwiderhandel t ;  

AuSsl lhrungsbes l iminnngcn S» 
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Das Herausnehmen der Billardbande aus Billarde« ^  
Teilen von Billarden sowie.die Veräußerung oder LieseMg 
herausgenommenen Billardbande oder v o n  Billardbanden i« ^  
von Billarden ist  nur mii ausdrücklicher Einwilligung der « 
Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsmächten« 
zulässig. 

§ 5. 

Anfrage« und Anträge. 
Alle Anfragen und Anträge, die diese BekanntB^ 

betreffen, sind an die Kriegs-Rohsioff-Abteilnng fEekt> ^  ̂  
Königlich Preußischen'  Kriegsminijterinms in Berlin e-I , 
Verl.  Hedemannstraße 10, zurichten und am Kopf des 
mit der Aufschrift  „Betrifft  Billardbande" zrr versehen. 

H 6 -

Inkrafttreten. 

Übungen vom 2. Februar 197 5, 3.  September 1915 und 
> Mober >9,5 »Reichs-Gesehbl.  S.  54, 549 und 684» bestraft  
^  Auch kann der Betrieb des Handelsgewerbes gemäß der 

!>>>>«tmachuiig zur Fernhaltnng unzuverlässiger Personen vom 
vom 23. September 1915 (Reichs -  Gesehblatt  S.  603» 

t werden. 
§ 

Diese Bekanntmachung trit t  am 25. Juni 191^ 

Posen, den 25. Juni >917. 

Der stellv. kommandierende (General 
V. Armeekorps 

M 

Meldepflicht. 
^ie von dieser Bekanntmachung betroffenen Personen (melde-

Perjonen) unterliegen hinsichtlich der von dieser Bekannt-
^ betroffenen Gegenstände (meldepflichtige Gegenstände) 

^ Meldepflicht.  
§ 2. 

Meldepflichtige Gegenstände. 

Meldepflichtig sind alle Vorräte an: 

.  'ügespänen (Sägemehl», Hobelspänen und anderen Hölzspänen 
'schöne, Maschinenspäne usw.) 

Nr. 734. Bekanntmach»«« Nr. L«t.  000/6. 17. K. R. 
betreffend Bestandserhebung von .Holzspänen alln 

Vom 27. Juni 1917. 
allg-»'° '!  

§  3. 

Meldepflichtige Personen. 
Meldung verpflichtet sind :  ^  

' ^>lle Personen, welche Gegenstände der im § 2 bezeichneten 

Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit zur 
. . .  '  /  c  . niitit w vre vorgeschriebenen Lag-rbücher einzurichten oder zu »Uhren umenaiZl. 

.« nntm. , .d-»ch, >mt d-m B-mnte«. d°b. ,  ,  w «. Gm« u.„. 

'«ÜM "v'sätzNch die Auskunft, zu der er auf Grund dieser Verordnung 
u > c h t  i n  d e r  g e s e t z t e n  F r i s t  e r t e i l t  o d e r  w i s s e n - l i c h  u n r i c h t i g e ,  

N c h - i  m ,  ä t i n d i g e  A n g a b e n  m a c h t ,  w i r d  m i t  G e f ä n g n i s  b  i S  
« I I  ,  . - N  o  n  a  l  e  n  o d e r  m i t  G e l d s t r a f e  b i s  z u  z e h n t a u s e n d  

können V o r r ä t e, tte verschwiegen sind, im Urteil slir 
^^^kvllen erklärt werden. Ebenso wird bestraft, wer 

ch die vorgeschriebenen LagerbUcher einzurichten oder zu führen unterläßt. 

allgemeine» Strafgesehen höhere Strafen verwirkt 1 ' '^ 
Zuwiderhandlung nach § 5 der Bekanntmachungen über 

«chi't n" , -i>e»i. ' "Mt >n der gesetzte» Frist erteilt oder unrichtige oder u n-
9»! >  °  A n g a b e  n  m  a c h i .  i v i i d  m  >  t  G  e  I  d  s t  r  a  s  e  b i S  z u  d  r  e  t -
« M  - v i a r k  o d e r  ' i n  N ü v e r m ö g e n S f a i l c  m i t  G e f ä n g i i t s  b i s  z  u -
«ihm, s"/ t c n bestraf'. Ebenso wird bestraft, wer fahrlässig die vor-

^'gelblicher einzui.chi.  oder zu führen unterläßt. 
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Kreis-Blatt 
für den Kreis Kolkenhain. 

Ttück 17. B o l k en h a i n ,  d e n  2 3 .  A p r i l  1V17 

Wer Brotgetreide verfüttert, versündigt sich 
am Vaterlande! 

Wer über das gesetzlich zulässige Matz hinaus 
Haser, Mengkorn, Mischsrucht. worin sich Haser 
befindet, oder Gerste verfüttert, versündigt sich 

am Vaterlande! 

Inhalt des Reichsgesetzblattes. 

Nr. 73: Gesetz über die Besteuerung des Personen- und Güter.  
Verkehrs.  Kohlensteuergesetz.  Gesetz über die Erhebung 
eines Zuschlags zur Kriegssteuer.  Gesetz über Sicherung 
der Kriegssteuer.  

Nr. 74: Bekanntmachung betreffend weitere Aenderung der Aus^ 
,  führungSbestimmungen vom 10. Oktober IL 16 zu der 

Verordnung über Rohtabak. 

Nr, 4S». 

^ 

Vidiioki ' iSk. 

- .  ,  4 .  
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Am einfachsten erfolgt die Aufschließung in lose bedeckten 
Besäßen. Das gehäckselte Siroh muß in geeigneter Weise mit der 
Lauge gleichmäßig durchmischt werden. Nach dem Kochen wird 
die Lange gründlich weggemaschen; vor ihrem Ablassen ist  sie 
stark zu verdünnen. — Auch Druckgefäße können mit Vorteil  an
gewendet werdm; es empfiehlt  sich in solchen bei einem Druck vo» 
5—6 Atmosphären zu kochen. Man erspart dabei Lauge und Zeit .  

Das ausgewaschene Produkt kann so wie es ist  verfüttert  
werden. Zwecks längerer Aufbewahrung stampft man es in Silos 
oder Verschlügen ein; so hält  es sich mehrere Monate. Soll  ei 
aber weiter transportiert  werden, empfiehl es sich, eimn Teil  bei 
Wassers durch Abpressen oder Abschleudern zu entfernen. 

Das so gewonnene Strohfutter darf insofern als Kraftstroh 
bezeichnet werden, als es bei großer Verdaulichkeit  den Tiere» 
gleich dem Zucker und der Stärke Kraft zuführt und auch eine» 
entsprechenden Stoffansatz ermöglicht.  Da es aber nahezu frei 
von Eiweiß ist ,  kann es nicht allein als Nahrung dienen, sonder» 
muß mitßeinem eiweißhaltigen Futter zusammengegeben werden 

Nach den vorliegenden Erfahrungen kann man bei arbeitende» 
Pferden etwa die Hälfte des sonst gebräuchlichen Trockenfutterl  
durch Kraftstroh ersetzen. So hat sich z.  V. bewährt:  2 ' /z kg Heu 
das gesetzliche Höchstmaß von Hafer (2^4 Ks) und dazu Kraft 
siroh je nach Inanspruchnahme des Tieres.  Für Zugochsen gil  
sinngemäß dasselbe wie für Pferde; für Milchvieh ist  eiwciß 
reicheres Futter unentbehrlich. Als solches kommen die stickstoff 
freien Heusorten, wie Kleeheu, Luzerneheu, Esparsetteheu und He« 
von Rieselwiesen in Betracht;  ferner Oelkuchen, sofern sie zu« 
Verfügung stehen und endlich die stickstoffreicheren tierischen Produkte 
namentlich Kadavermehl,  Fischmehl,  Leimkraftfutter und andere 
Trotzdem ist es auch für das Milchvieh vorteilhast,  gewöhnliche! 
Stroh durch Kraftstroh zu ersetzen. — Beim Schwein darf mal 
nur geringe Mengen hochaufgcschlofseneS Kraftstroh verwende» 

SSI 

Die nötige Beratung für die Aufstellung der Aufschließungs-
apparate und für die Einzelheiten dek Strohverfahrens erteilt  der 
K r i e g s a u s s c h u ß  f ü r  E r s a t z f n t t e r ,  B e r l i n  ^ 6 2 ,  B u r g g r a f e n s t r .  I I .  
Dieser besorgt auch die Verteilung der beschlagnahmten Uetzlaugen 
an die einzelnen Interessenten. 

Wenn die deutsche Landwirtschaft unsere Vorschläge annimmt 
und danach handelt ,  werden die ungeheuren Nährwerte des Strohs 
der Verfütterung unserer Haustiere nicht nur in der schweren 
Kriegszeit ,  sondern dauernd- dienstbar gemacht werden. 

Berlin,  den 24.  Märj 4917.  

Wirkt.  Geheimrat Prof.  vr.  E. Fischer Exzellenz 
sVorsttzenders,  

Staatsminister a.  D. Exzellenz v.  Armin, 
G e h .  R e g i e r u n g s r a t  P r o f .  v r .  B e c k m a n n ,  
Prof.  vr.  F i n g e r  l  i  n g sLeipzigs.  
Gehet mrat Prof.  vr.  Haberlandt,  
Geheimrat vr.  Kerp, 
Prof.  vr.  Franz Lehmann sGöttingens, 
von Lochow IPetkus i .  Marks. 
Gekeimrat Prof.  vr.  R u b n e r ,  
Geheimrat Prof.  vr.  Z u n tz.  

Zur Ausschließung find alle Getreidestroharten verwertbar,  
empfliehlt  sich aber in der Hauptfache Winterhalmstroh zu 

verarbeiten, da dieses im unaufgeschloffenen Zustande den geringsten 
Nährwert hat,  und bei der Verarbeitung die best« Ausbeute ergibt.  

Bor der eigentlichen Aufschließung wird das Gtroh aus 
2 em Länge gehäckselt .  
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Art in Gewahrsam haben oder aus Anlaß ihres 
betriebes oder sonst des Erwerbes wegen kaufe» odew 
kaufen; 

2.  gewerbliche Unternehmer, in deren Betrieben solches 
stände anfallen oder erzeugt werden; 

3. Kommunen, öffentlich-rechtliche Körperschaften undAelV 

Die nach dem Stichtage eintreffende», vor dein sti l l t  
aber schon abgesandten Vorräte sind nur von dem E 
melden. 

§ 4. 

Ausnahmen. 
Ausgenommen von der Verpflichtung zur Erstatte 

Bestandsmeldung sind: 
-r) Personen usw. (§ 3).  in deren Gesamtbetriebe der»" 

l iehe Anfall  nicht mehr als 1 Tonne"» an ^ 
Pflichtigen Gegenständen (ß 2) beträgt,  

b) Personen, deren gesamter Vorrat an meldeps»'  
Gegenständen (§ 2) nicht mehr beträgt als 5 

§ 5. 

rM 

Stichtag, Meldefrist, Meldestelle. 
Tür die Meldepflicht sind die am ! .  Juli ,  t .  Septem^ 

l .  Dezember 19 t? (Stichtage) vorhandenen Bestände an 
Pflichtigen Gegenständen maßgebend. 

Die erste Meldung hat bis zum 15. Juli  1917. die^ 
Meldungen haben bis zum fünfzehnten Tage des auf de» 
folgenden Monats zu erfolge». 

Die Meldungen sind an die „Beschaffnngsstelle für 
und Streumittel bei der Königs Intendantur der 
Institute", Berlin W 30, Victoria Luiseplatz 8. z« erstatte"' 

*) 1 Tonne — 1000 kg. 
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Erreichen die Vorräte an den im § 2 bezeichneten Gegen-
Ädeii erst nach dem Stichtag die meldepflichtigen Mengen, so ist  
^Bestandsmeldung innerhalb 2 Wochen an die vorbezeichnete 
^lle zu erstatten. 

§ 6. 

Art der Meldung. 
Die Meldungen haben nur auf den amtlichen Meldescheinen 

chalgen, die bei der Vordrnckoerwaltnng der Kriegs -  Rohstoff-
Wing des Königlich Preußischen Kriegsministcriums, Berlin 

18, Verl.  Hedcmannstraße 10, unter Angabe der Bordruck-
wnr Bst.  1479 b anzufordern sind. 

Die Anforderung der Meldescheine ist  mit deutlicher Unter-
üst und genauer Adresse zu versehen. 

Der Meldeschein darf zu anderen Mitteilungen als zur 
wlvvrtung der gestellten Fragen nicht verwandt werden. Ans 

eite der zur Uebersendung der Meldung benutzten BrieD 
e ist  der Vermerk zu setzen: 

„Betrifft:  Erhebung über Sägespäne." 
^v» den erstatteten Meldungen ist  eine zweite Ausfertigung 

Durchschrift ,  Kopie) von dem Meldenden bei seinen 
Mpapieren zurückzubehalten. 

§ '7.  
Lagerbuchfnhrung. 

^der gemäß K Z Meldepflichtige hat über die meldepflichtigen 
^""aude ein Lagerbuch zu fuhren, aus dem jede Aendcrnng 

"'^Pflichtigen Vorratsmengen und ihre Verwendung ersichtlich 
""'b- Soweit der Meldepflichtige bereits ein derartiges Lager
gut,  braucht er kein besonderes Lagerbuch einzurichten. 
^Mftraglcn Beamten der Polizei- oder Militärbehörden ist  

iut die Prüfung des Lagerbnches sowie die Besichtigung der 
M gestatten, in denen meldepflichtige Gegenstände sich 
oder zu vermuten sind. 

/ 
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Nr, 7SZ. 

§ 8. 
Anfragen und Anträge. 

Alle Anfragen und Anträge, welche diese Betüii»t>mt 
betreffen, sind an die Beschaffungsstelle sür Holzspäne m>d->> 
mittel bei der Intendantur der militärischen Institute, BcO 
richten. Sie müssen aus dem Briefumschlag sowie am Kofilk 
Briefes den Vermerk tragen: 

„Betrifft:  Erhebung über Sägespäne." 

8 U-
Inkrafttreten 

Diese Bekanntmachung tri t t  am 27. Juni 1917 

Posen, den 27. Juni 1917 

m 
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Höchstpreissestsetzung für einfach Vier. 
Anordnung. 

Auf Grund des Reichsgesetzes betreffend Höchstpreise vom 
ugust 1914, in der Fassung der Bekanntmachung vom 

Dezember 1914 fRGLl. S.  516) wird nach Anhörung der 
chmsiuigsstelle mit Zustimmung des Herrn Regierungspräsidenten 
indes angeordnet:  

s  t-
Der Äleinhandels-Schank-Höchstpreis für einfach Bier wird 
^Pf.  für das Liter festgesetzt.  

8 2. 
^Widerhandlungen gegen diese Vorschrift  werde» mit 

Unguis bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 

Nr, 7ZK, 

Der stellvertretende kommandierende 
V. Armeekorps 

v o n  B o c k  u n d  P o l a c h .  

e s''°" d-stratt. 
§ » -

szens Betrifft die Flugschrift „Die Fischküche in der Krieg 
Von der Zeutral-Einkaufsgesellschaft m. b. H. in Bew» 

Behrenstr.  21, ist  eine Flugschrist  „Die Fischküche "i  dci 
zeit" herausgegeben worden, die von ihr gegen Ersatz derHeUw 
kosten und zwar 10 Pf.  für das einzelne Stück nebst 5  Pl 
bei Bestellung einer größeren Anzahl 8 Mk. für das H»"". 
Berlin bezogen werden kann. Die Flugschrift  
anweisnngen zur Herstellung von wohlschmeckenden ^'1 ^  
unter Berücksichriguug der in der Kriegszeit  verfügbare» ^ 
mittel .  Ich weise auf diese Flugschrift  mit dem Ersu^^ 
auf ihre Verbreitung in geeigneter Weise hinzuwirken. 

Bolkenhain, den 21. Juni 1917. 

Der Königliche Landrat 
v o n  L o r s c h .  

Die Verordnung tri t t  mit dem Tage der Veröffentlichung 
l^Matt in Kraft.  

Bolkenhain, den 15. Jnni 1917. 
Der Kreisausschust. 

v o n  L o r s c h .  

^'Mlg im», Kleiuhaudetshöchstpreiseu für Gemüse 
und Obst 

Anordnung. 
8 7 der Verordnung vom Z. April  1917 über Gemüse, 

Südfrüchte lRGBl. S.  307) und der Verordnung vom 
ig 17  Höchstpreise für Obst werden nachstehende 

^delshöchstpxxise  festgesetzt. 
'  ' '  »Nlangeführten Erzeugerhöchstpreise hat die Preiskommission 
'  ^wvinzialstelle sür Gemüse und Obst festgesetzt.  

^ Höchstpreis beträgt: 
8 l-

Ztr. 737. 
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Erzeuger- Kleinha^ 
Höchstpreis 

0M Mk. 
0.33 „ 
0 .70 
0,08 „ 
0,55 
0 .30 „ 

0,»0 k 
v.so ^ 
v , Z 0 .  
0.5» -
1.öv.  
0,80 , 
1 , 2 0 .  
0.4« > 
0,60 . 
0,4» > 

für Herzkirschen 
„ Schoten (Erbsen 1 
„ Kohlrabi 
„ Mairüben 
„ Erdbeeren erste Wahl 
„ Erdbeeren zweite Wahl 
„ Aald- und Monatserdbeere» l ,00 
„ weiße u.  rote Johannisbeeren 0,30 
„ schwarze , .  0,40 
„ unreife Stachelbeeren 0,30 

für je 1 Pfund marktfähiger Ware. 

Diese Preise gelten als Höchstpreise im Sinne des iW 
betreffend Höchstpreise vom 4. August 1014 in der FafM ^ 
Bekanntmachung vom 17. Dezember 1914 (RGBl. S.  5l^ 
den Aendernngen der Bekanntmachungen vom 21. Janucn 
lRGBl.  S. 25), 23. März 1916 (RGBl. S.  253); 

§ 2.  

Ueberschreitnng der Höchstpreise wird mit Gefängnis  l» 
einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu 10 000 Mark odc> 
einer dieser Strafen bestraft .  

8 3-
Diese Anordnung trit t  mit dem Tage der 

jM Kreisblatte in Kraft.  

Bolkenhain, den 25. Juni 1917. 

Der Kreisausschntz 
v o n L o e s ch. 

Kreis-Blatt 
Mr den Kreis Kolkenhain. 

Ack Z7. B o l k e n h a i  n,  den 2.  Juli  1V17 

^er Brotgetreide verfüttert, versündigt sich 
am Baterlande! 

er über das gesetzlich zulässige Matz hinaus 
Mn, Meugkorn, Mischfrucht, worin sich Haser 
^"det, oder Gerste verfüttert, versündigt sich 

am Baterlande! 

.'^lMNtNlachnUg Nr. l. 1771/5. 17. K. R. A., 
d»! ^ beschlagnahme und Bestandserhebung der 

Veröffei'k ' ( 

Redigiert i„> Bureau de» USnigl/kandrat. 
Amtes in Bolkenhain. 

Gedruckt in der <L> Hendcß 0 
druckerei m Lolkeuh-» 

Schafschur und des Wollgefälles 
Untschen Gerbereien. Vom i .  Juli  1917. 

l,.'.  "^>de L'ekanatmachung wird auf Ersuchen des König-
h ^^wisteriums hiermit zur allgemeinen Kenntnis gebracht 

daß, soweit nicht nach den allgemeinen Straf-
Strafen verwirkt sind, jede Zuwiderhandlung gegen 

lr ^.//^"^hmevorschriften nach §6 der Bekanntmachungen über 
^ /  /  ilnng von Ktiegsbedarf in der Fasslll lg vom 26. April  
tz^'^^'Gesetzbl.  S.  376)^) und jede Zuwiderhandlung gegen 

z und Pflicht zur Führung eines Lagerbuches nach 
. ^0intmachungen über Vorratserhebungen vom 2. Fe-

vom 3. September 1915 und vom 21. Oktbr.  1915 

Nr. 7»S, 
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Die Ausschließung selbst besteht im Kochen des Häcksels mit 
alkalischen Laugen, wodurch die inkrustrierende Substanz des 
Strohes in Lösung gebracht wird, sodaß die annäherud reiue 
Zellulose übrig bleibt,  die nach den alten und neueren vorliegenden 
Hersuchen völlig rein als Futtermittel  gleichwertig mit Stärkemehl 
ist .  Je weiter die Aufschließung getrieben wird, lest» höher
wertig ist  das erhaltene Futtermittel .  Um ein wirkliches Kraft-
fntter.zu^erhalten, müssen auf 100 kx Stroh etwa tv kx festes 
Aetznatron angewandt werden. Wird das Aetznatron in Form 
von Lauge angeliefert ,  muß von dieser natürlich entsprechend 
mehr genommen werden, bei einer Lauge von 40" Beaume 
z. B. 25 Irx. Wo an Stelle von Aetznatron Aetzkali  gebraucht 
wird, sind statt  10 kx Aetznatron 14kx Aetzkali  zu nehmen. 

Ein Mehrverbrauch an Lauge steigert zwar die Verdaulich
keit  des FutterS, gleichzeitig aber auch die Unkosten derart ,  daß 
hierzu nicht geraten werden kann. 

DaS feste Aetznatron wird mit Wasser ausgelöst bezw. die 
Lauge durch Zusatz von Wasser verdünnt,  sodaß für 100 Kx Stroh 
insgesamt etwa 400 kx Flüssigkert vorhanden sind. Hä cksel und ver
verdünnte Lauge werden am einfachsten gleichzetig in das Koch-
gefäß eingefüllt .  ES kann aber auch der s  Häcksel mit einem Tei l  
der Lauge vorher angefeuchtet und dann unter Zusatz der restlichen 
Flüssigkeit  in den Kocher gefüllt  werden. 

Als KochgefSß eignen sich am besten gegen Wärmeverlust 
geschützte eiserne Gefäße, die während der Kochnng eine genügende 
Mischung von Häcksel und Flüssigkeit  dadurch ermöglichen, das entweder 
ganze Gefäß dauernd gedreht werden kann oder indem sich durch 
geeignete Anordnung der Heizvorrichtung eine entsprechende Laugen-
Zirkulation ergibt.  Vorbedingung für die Kochgefäße ist ,  daß W 
der Häcksel bequem einfüllen läßt,  und daß das aufgeschlossen-
Stroh nach der Kochung, am einfachsten durch eine Deffnung im 
Boden, bequem e»tl«ert  werden kann. 

»>» 

Auch gemauerte Gefäße lassen sich zur Gtrohausfchließung 
benutzen. Für die Berechnung der Leistungsfähigkeit  eines Koch
gefäßes kann angenommen werden, daß in einem Kubikmeter 
Kochraum I V2 Häcksel Platz findet.  Da sich mit demselben Ge-
säße täglich 2—3 Kochungen durchführen lassen, können bei 
einem Kubikmeter 2 —3 V2 Stroh pro Tag aufgeschlossen werden. 

Zur Erreichung einer völligen Ausschließung ist  notwendig, 
daß die ganze Masse, d.  h.  Häcksel und Lauge, mindestens sechs 
Stunden auf einer Temperatur von 100" gehalten wird, wobei also die 
Zeit  bis zur Erreichung dieser Temperatur nicht mitgerechnet ist .  
Wo Druckgesäße zur Verfügung stehen und mit 2 bis K Atm. 
Ueberdruck gekocht werden kann, läßt sich die Kochzeit  etwas 
abkürzen. 

Nach der Kochung wird zunächst der Dampf abgelassen und 
sodann die überschlüssige Lauge mitsamt der gelösten organischen 
Substanz durch Oeffnen eines Abflußvenlils saweit wie möglich 
entfernt.  Das zurückbleibende Material hat zunächst noch dieselbe 
dunkelbraune Farbe wie die abfließende Lauge und muß mit viel 
Wasser gründlichst ausgewaschen werden. Man kann ungefähr 
rechnen, daß zum Kochen und Auswaschen von 100 kx Stroh 
etwa 2 Kubikmeter Wasser erforderlich sind. Die Auswaschung 
wird am besten auf einer groben Filtriervorrichtung vorgenommen, 
wozu sich ein mit Drahttressengewebe überdeckter eiserner Rost 
besonders gut eignet.  

Da ohne nachheriges Abpressen das aufgeschlossene Stroh 
einen Wassergehalt  von etwa 85"/„  behält ,  empfielt  es sich nach der 
Waschung das Materlial  auf geeigneten konischen Siebpressen, 
Fruchtpressen, Zentrifugen oder Mischen weiter zu entwässern. Je 
nach der verwendeten Apparatur verbleiben dabei im Stroh 
65—80"/o  Wasser.  

Auch dieses Material ist  moch uicht unbegrenzt haltbar und 
wird vorteilhaft  einige Tage nach Herstellung verfüttert .  Steigern 
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läßt sich die Haltbarkeit  durch vorsichtiges Einstampfen in ge« 
mauerte Gruben oder Silos unter Erzielung eines möglichst 
weiten Luftabschlusses.  Auch ein oberflächliches Bestreuen mit 
Ealz verlängert sie Haltbarkeit .  

Man kann ungefähr rechnen, das ^/z des GewichtS an der« 
arbeitete»! Stroh als aufgeschlossenes Stroh wieder gewonnen 
werden, wobei dieses mit demselben niedrigen Wassergehalt  
angenommen worden ist ,  wie das Ausgangsmaterial.  

Das in oben beschriebener Weise vorentwässerte Materia! 
läßt sichauf verschiedenen Apparaten in ein wirkliches Trockensutter 
weiter verarbeiten. Besonders eignen sich hierzu dampfgeheizte 
Trockentrommeln. Notfalls aber auch mit Dampf geheizte Horden. 
Ans diesen bildet das Material allerdings leicht derartig große 
Klumpen, daß diese zur Verfutterung nicht geeignet sind, und 
durch geeignete Reißwölfe o.  ä.  wieder zerkleinert werden müssen. 
Auf Apparaten, die mit direkten Ieuergasen arbeiten, läßt sich 
das Material wegen seiner leichten Entzündbarkeit  nur mit größter 
Vorsicht trocknen. 

Gut getrocknetes Material,  d.  h.  solches, das nur noch 5—6°/o 
Wasser enthält ,  läßt sich auf geeigneten Mühlen bis zur Mehl
einheit  mahlen, falls dies erwünscht ist .  
f 

Geeignete Kocheranlagen finden sich besonders in den Stroh-
stoff- und Strohpappensabriken, sowie auch in Zuckerfabriken. 
Geeignete Trockenanlagen dürfen am meisten in Zuckerfabriken 
und Brauereien vorhanden sein. Durch geeignete Zusammen
stellung von Koch- und Trockenanlagen lassen sich vollständige 
Srzeugungsstätten für Trockensutter herstellen. 

92S 

Harzgewinnung. «r »r,.  
Da unsere heutigen Rohstoffoerhältnisse und die gesteigerten 

Heeresansprüche, für welche Harz ausschließlich noch zur Verwendung 
gelangt, unnachsichtlich die Ausdehnung der heimischen Harz» 
gewinnung fordern, ersuchen wir Sie, mit allem Nachdruch auf die 
Besitzer von Gemeinde« und Privatforsten einzuwirken, daß sie in 
diesem Jahre die Harznutzung ausnehmen oder fortsetzen. Der 
Kriegsausschuß für pflanzliche und tierische Oele und Fette in 
Berlin 7, Unter den binden 68 a. zahlt innerhalb 4 Wochen 
nach Eingang des Rohharzes auf dem Sammellager für 100 Ks 
Rohharz in Verpackungen des Kriegsausschusses frei Lahnstation 
360 Mk. Die zur Harzgewinuung erforderlichen Werkzeuge haben 
die Gemeinde- und Privatforstbesitzer sich selbst zu beschaffen. 

Bezugsadressen sind: 
Firma Göhlers Wwe.,  Iah. A. Bernstein, zu Kreiberg i . /Oa. 
Firma Gebrüder Dittmar in Heilbronn a./N. 

Der Kriegsausschuß wird den einzelnen Forstverrvaltungen die 
notwendigen Kisten, Fässer oder Säcke zum Versand des Harzes 
von seinen Lommellagern liefern. DteAbforderung des Verpackungs
materials hat jedoch seitens der Forstverwaltungen direkt beim 
Kriegsaugschuß in Berlin zu erfolgen. 

Das gesammelte Harz ist  von den Forstverwaltungen an die 
Sammelstellen, die ihnen von dem Kriegsausschuß auf Anfrage 
bezeichnet werden, abzuliefern. 

Liegnitz,  den 14. April  1917. 

Königliche Regierung. 
Abtlg. für direkte Tteuern, Domiinen und Forste« 

K r i e g e r .  



926 

Vorstehende Verfügung teile ich zur allgemeinen Kenntnis 
mit.  Die Ortsbehörden ersuche ich, aus die Besitzer von Privat
sachen im Sinne dieser Verfügung einzuwirken. 

Bolkenhain, den 21. April  1917. 
Der Königliche Landrat 

v o n  L o e s c h .  

Beschlagnahme von Aluminium. 
Ausführungsanweismtg 

zn der Bekanntmachung betr.  Beschlagnahme, Bestandserhebnng und 
Enteignung von fertigen, gebrauchten und ungebrauchten Gegen, 

ständen aus Aluminium vom 1. März 1917 für den 
Kreis Bolkenhain. 

§ l. s 
Meldepflicht. 

Alle von der Verordnung betroffenen Gegenstände sind auf 
dem vorgeschriebenen Formular,  welches bei den Gemeindvorstanden 
zu haben ist ,  bis spätestens 15. Mai dem Landratsamt zn melden, 
Die ausgefüllten Meldeformulare sind entweder direkt oder durch 
Vermittlung der Gemeindevorstände dem Landratsamt zu über
mitteln. 

§ 2.  

(5'igentumsnbertragnng 
An der Hand der gemäß § I dieser Anweisung eingereichten 

Meldungen wird jedem einzelnen Besitzer eine Anordnung, betr.  
Nebertragung des Eigentums an den beschlagnahmten Gegenstände» 
auf den Reichsmilitärfiskus zugestellt .  

Das Eigentum an den betroffenen Gegenständen geht ans 
den Reichsmilitärsiskus über,  sobald die Anordnung dem Besitzer 
zugeht.  

927 

§ 3-

Sammelstelle. 
Die Sammelstelle für den Kreis Bolkenhain ist  dem städt.  

Kriegsatt  sschuß in Bolk.nhain, Freiburgerstraße 2 übertragen. 

§ 4. 

Ablieferung. 
Der Ablieferer hat bei der Ablieferung die genaue Adresse 

des Eigentümers der abgelieferten Gegenstände anzugeben. 

Personen usw. die mit dem festgesetzten Uebernahmepreise 
^»verstanden sind, ist  ein Anerkcnntnisschein, ans dem das 
Gewicht der abgelieferten Gegenstände, der Uebernohmepreis,  die 
genaue Adreste des Eigentümers und die Zahlstelle hervorgehen. 
Auf Grnnd des Anerkenntnisscheines wird der darin festgesetzte 
Betrag alsbald ausgezahlt ,  es sei denn, daß über die Person des 
Berechtigten Zweifel bestehen. Die Annahme des Anerkenntnis
scheines oder der Zahlung gilt  als Bekundung des Einverständnisses 
unt den llebernabmepreisen der Bekanntmachung. 

Falls der Ablieferer sich nicht mit dem Uebernahmepreise 
gemäß H 9  Bekanntmachung zufrieden geben will ,  hat er dies 
bei der Ablieferung ausdrücklich zn erklären; ihm ist danu an 
stelle des Anerkenntnisscheines eine Quittung ausznhändigeu, aus 
ber die Zahl und das Gesamtgewicht der abgelieferten Gegenstände 
hervorgehen müssen. 

Der Antrag auf endgültige Festsetzung des UebernahmepreiseS 
ist  von dem Betroffenen unmittelbar au das Reichsschiedsgericht 
iur Kriegswirtschaft,  Berlin W 10, Viktoriastr.  34, zu richten 

Dem Antrag sind eine genaue Aufstellung über die Größe, 
ie Form und das Gewicht der einzelnen abgelieferten Gegenstände 

und zweckmäßig auch Rechnungen oder andere Belege, aus denen 
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der Ankaufswert der Gegenstände hervorgeht,  beizufügen. Durch K 6. 
die Inanspruchnahme de? Reichsschiedsgerichts erleidet die Inkrafttreten der Verordnung. 
Ablieferung keinen Aufschub. . .  ,  .  . . . . . . .  ». . .  «,  Dtefe Ausfuhrungsanweisung trit t  mit dem Tage ihrer Ver-

Die Ablieferung muß bis zum 30. Zum 1917 beendet sein, öffentlich im Kreisblatt  in Kraft.  

Diejenigen Personen, die sich nachträglich mit dem Ueber- Bolkenhain, den 21. April  1917. 
nahmeprets einverstanden erklären, ist  die Quittung gegen einen '  .  
Anerkenntnisschein umzutauschen ;  der anerkannte Betrag ist  aus- Komgllche Lanvrat. 
zuzahlen. von Lorsch. 

K ö. 

Zwangsvollstreckung. 

Wer die übereigneten Gegenstände nicht innerhalb der in der 
Enteignungsanordnung vorgeschriebenen Zeit  abgeliefert  hat,  macht 
sich strafbar; den beauftragten Behörden bleibt die strafrechtliche 
Verfolgung derjenigen Personen und Betriebe usw.,  die der 
Ablieferungspflicht nicht nachgekommen sind, überlasten. Außerdem 
erfolgt die zwangsweise Abholung der abllefernngSpflichtigen 
Gegenstände durch die beauftragten Behörden als Vollstreckung?-
«aßregel auf Kosten des Besitzers.  

Die Verpflichtung der Besitzer zum Ausbau besteht auch für 
die zwangsweise abzuholenden Gegenstände. 

Den von der zwangsweisen Tinziehung Betroffenen sind 
ebenfalls Anerkenntnisscheine bei Einverständnis mit dem Ueber-
nahmepreis oder Quittungen bei Inanspruchnahme des Reichs-
fchiedSgerichtt  nach den Bestimmungen des K 4 dieser Anweisung 
auszuhändigen. Die Kosten der Zwangsvollstreckung sind vo» 
der zur Auszahlung kommenden Summe in Abzug zu bringen 
bez». im Zwangswege einzuziehen. 

Die Zwangsvollstreckung muß bis zum 81. Juli ISN 
beendet sei«. 

Anlage von Schornsteine«. 
Nachstehend bringe ich die bereits im vergangenen Jahre 

unter Nr. 378, S.  005 des KreisblatteS abgedruckten Maßnahmen 
zur ordnungsmäßigen Reinigung von Schornsteinen erneut zur 
Veröffentlichung und ersuche die Ortspolizeibehörden, für die 
Bekanntgabe der nachstehenden Vorschläge Borge zu tragen. 

Z w e c k s  R e i n i g u n g  d e r  r u s s i s c h e n  S c h o r n -
s t e i n e  v o «  D a c h .  

i .  Es sind Aussteigeöffnungen im Dach neben den Schorn
steinen, von welchen aus unmittelbar die Reinigung er» 
folgen soll ,  anzubringen; oder Laufbohlen, Laufpfosten, 
Laufstege von der Aussteigeöffnüng nach dem Schornstein 
oder von einem Schornstein zum andern. 

Dienen die Laufbretter jLaufpfostens pp. an Stelle 
von Leitern zum Auf- und Absteigen auf der Dachfläche, 
so sind sie mit Querhölzern zu versehen, doch empsielt  
es sich, diese Querhölzer nicht direkt auf das Laufbrett  
aufzunageln, sondern auf zwei zu beiden Seiten deS Lauf« 
bretts in der Längsrichtung desselben angebrachten Latten 
sLeistenf zu befestigen. 

Nr. SI4, 
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z. B e i  h o h e n  f  r  e  i  s t  e  h  e  n  d  e  n  S c h o r n s t e i n e n ,  w e l c h  
von der Ausmündung gereinigt werden, sind eiserne f e 
angemachte Steigeleitern anzubringen. 

3.  Die Schvrnstemköpfe sind stets in einem guten bauliche 
Zustande zu erhalten. 

4.  Dachlucken sDachfensters welche beim Reinigen der Schon 
steine zum Aussteigen nach der Dachfläche dienen, müsse 
s o  w e i t  s e i n ,  d a ß  e i n e  e r w a c h s e n e  P e r s o  
mühelos aus- und e i  n st  e i  g e n kann sliN am st! 
Gevierts.  Ans steilen Dächern ist  dicht unter der zw 
Aussteigen zu benutzenden Dachlucke sDachfensters ei  
Stück Dachlaufbrett  anzubringen. 

5.  Die Dachlucken sDachfensters sind so in das Dach einzv 
decken seinzufügens daß sich dieselben beim Oeffnen u i» 
legen und festhalten, nicht aber durch ei» 
K o n s t r u k t i o n  o d e r  i h r  G e w i c h t  v o n  s  e  l  b  s t  z  u  s  a  l  l  e !  
In dem Lichtraum der Rahmen darf kein weit  vorstehende 
Ginhängekloben sich befinden. 

6.  Bei steilen Dächern ist  es wünschenswert,  daßderDecke 
der Dachlucke, am unteren Ende durch Gharnierbände 
b e f e s t i g t ,  s i c h  b e i m  O e f f n e n  n a c h  u n t e n ,  a »  
d a s  b o r t  a n g e b r a c h t e  L a u f b r e t t  u m l e g t  u n d  t n d i e s e  
Lage durch zwei eiserne Bügel oder starke Ketten srechi 
u n d  l i n k s  f e s t g e h a l t e n  w i r d .  

Z w e c k s  R e i n i g u n g  d e r  r u s s i s c h e n  S c h o r n  
st eine vom Dachboden (Speiche r.s 

l ,  Wenn die Reinigungstüren in übermäßiger Höhe vo« 
Fußboden sich befinden und mit einer gewöhnlichen Leib 
nicht zu erreichen sind, so müssen ans dem Gebälke stark
genügend breite,  gut befestigte Laufsohlen angebrach 
werden. 

ssi  

2. Leitern, welche zu den Aussteigeöffnungen in der Dach-
fläche «zur Dachlucke, Dachfenster bezw. zu den Reinigung
öffnungen der Schornsteine im Dachbodenraume führen, 
muffen genügend lang sein und sich stets in einem 
g u t e n  b r a u c h b a r e n  Z u s t a n d e ,  a u c h  s t e t s  i n  d e r  N ä h e  
d e s  S c h o r n  s t  e i n e s  b e f i n d e n .  

Sind die Leitern im Dachbodenraume auf dre Lauf-
bohlen gestellt  (L l) ,  so sind sie ans letzteren festzunageln. 

Z w e c k s  R e i n i g u n g  d e r  b e s t e i g b a r e n  S c h o r n -
stei n e.  

Es ist den Hausbesitzern zur Pflicht zu machen: 
t .  Daß sich die besteigbare» Schornsteine stets in einem 

guten baulichen Zustande befinden, insbesondere daß die 
Steigeisen fest und nicht durchrostet,  desgleichen die Fleisch
hölzer nicht zu schwach, nicht angebrochen und gut befestigt 
bezw. eingemauert sind und daß dieselben möglichst aus 
vierkantigem Eisen gefertigt werden. 

2.  Daß bei allen besteigbaren Schornsteinen, welche vom 
Dach aus befahren oder nach Art der russischen Schorn, 
steine von der Ausmündnng gereinigt werden, Aussteige, 
öffnnngeu in der Dachfläche und nach den Schornsteinen 
Laufstege «Laufbretter,  Lanfbohlen anzubringen sind. 

3- Daß bei allen besteigbaren Schornsteinen, auch wenn die
selben nur vom Dache ans befahren werden, genügend 
g r o ß e  E i n s t e i g e -  b e z w .  A u s s t e i g e t  ü  r c n  a m  F u ß e  
vorhanden sind; insbesondere müssen solche Türen 
auch bei Zentralheizungsschornsteinen angeordnet werden. 
Das Ein- bez w. A n s st e i  g e n durch die am Fuß
boden angebrachten Kanal -  Reinigungsöffnungen ist den 
Arbeitern zu untersagen. 
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Abschließklappen bezw. Schieber dürfen im Jnnel 
der Zentralheizungsschornsteine nicht angebracht werden. 
Daß die von den Hauseigentümern bezw. Bewohnern 
liefernde Leitern sich stets in einem guten, brauchbar 
Zustande befinden. 

Bolkenhain. den 23. April  1917. 

D«r Königliche Landrat 
v o n  L o e s c h .  

sis Zuweisung vou inländischer Torfstreu 
Von der Vezugsvereinigung ist  der Provinzial,  Futtermitt  

Verteilungsstelle auf Grund der Bundesratsverordnung vom 28. I« 
1916 nebst Ergänzungen und Ausführungsbestimmungen e 
größere Zuweisung von inländischer Torsstren für die Monate AP 
Mai und Juni 1917 gemacht worden. 

Gemäß Anweisung der Bezugsvereinigung müssen die Auftrii  
für den Monat April  sofort,  die für den Monat Mai bis späteste 
den 28. April  und die für den Monat Juni bis spätestens !  
24. Mai in ihren Besitz kommen. 

Bedarfsanmeldungen unter Angabe der Lieferungszeit  f 
alsbald an den Kreisausschuß einzureichen. 

Bolkenhain, den 19. April  1917. 

Der Porfitzende des Kreisausschufses 
v o n  L  o  e  s  c h .  

S«5 -

Bekauutmachuug, betreffend AuSfShrungSbesttm«uuteu 
zu der Verordnung über den Verkehr mit fettlose« 

Wasch- und Reinigungsmittel« 
wo b. Oktober 191k <R..A. S. 1130). Vom 1». April  1917. 

Auf Grund des. K 1 der Bekanntmachung über den Verkehr 
mit sti l losen Wasch- und Reinigungsmitteln vom 5. Oktober ISl« 
lReichs-Gesetzbl.  S. 1180) wird folgendes bestimmt: 

l Allgemeines. . 

8 i. 
Fettlose Wasch« und Reinigungsmittel jeder Art dürfen ustter 

einer zur Täuschung geeigneten Bezeichnung oder Angabe nicht 
angeboten, feilgehalten, verkauft oder sonst in den Verkehr ge
bracht werden, insbesondere darf zu ihrer Bezeichnung im gewerb
lichen Verkehre da« Wort „Seife" oder eine das Wort „Teste" 
enthaltende Wortverbindung nicht verwendet werden. /  ? 

§ 2. -
5ur Bezeichnung von wasserlöslichen Salzen jeder Art.  ohne 

Rücksicht darauf,  ob diese mit Soda vermischt find oder nicht,  
darf im gewerblichen Berkehr das Wort „Soda" oder eine das 
«ort „Soda" enthaltende Wortverbindung nicht verwendet werden. 

Die Vorschrift  findet aus kaustische Soda, kalzinierte Goda 
sowie auf Kristall ,  und Feinsoda, welche bis zu 5 vom Hundert 
Glaubersalz enthalten dürfen, keine Anwendung. Desgleichen 
bleibt für Gemische, die lediglich ans kalzinierter Soda- und 
Wasferglaslvsunz bestehen, die übliche Bezeichnung „Bleichsoda" 
schattet.  

§ 3. 

fettlose Wasch« und Reinigungsmittel jeder Art.  die- mller 
^«Wendung von Ätznatron ikausttscher Soda),  kalizinierter Soda, 

Rr.  si«. 
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Kristall-  und Feinsoda hergestellt  sind, dürfen nur mit Zustimmm 
des KriegsauSschuffes für pflanzliche und tierische Oele und Fett-  § K. 
^ k! Emh-Ituiig d.r !>i.s,m s-I ^  ^ d.„ Berbr-ut-r dar,  d. .  Prkii  
gesetzten Bedingungen angeboten, feilgehalten, verkauft oder so» '  
in den Berkehr gebracht werden. '  sür Tonwaschmittel 1 Pfennig für je 25 Gramm. 

II. Wasch. >md R-i»Igm.gsmitt-l aus i» Wasser unlöslich« " w ^ Pseunig t iu ,  Kiiegramm. I» Pieuulg 
-der schwer lösllch-u M-ff-u. K,l»,ramm »cht üb-lschr-ite». 

H  4 Die vorstehend festgesetzten Preise sind Höchstpreise im Ginne 
. . .  ,  1  « . .  -  - ,  . .  .  ^  Gesetzes betreffend Höchstpreise,  vom 4. August 1914 in der 

Fettlose Wasch, und Renngungsunttel.  die aus in Was),  Fassung vom 17. Dezember 1914 (Reichs-Geschbl.  S.  516) in 
unlöslichen oder nur schwer löslichen Stoffen ohne andere Be Verbindung mit den Bekanntmachungen vom 21. Januar 1915 
Mischung hergestellt  sind, dürfen nur frei von grobkörnigen 2 5 s /  vom 23. März 1916 (ReichS-Gesetzbl.  
standte,len. gepreßt m länglichen, ovalen oder kugelförmig-D .  i g Z ,  ^  22.  März 1917 iReichs-Gesetzbl.  S.  253).  
Stücken bis zum Höchstgewichte von 250 Gramm oder in Pulve, 
form m Packungen mit 500 oder 1000 Gramm angeboten, sei H ß 
gehalten, verkauft oder sonst in den Verkehr gebracht werde, . . . . .  ^ ^ . .  ^ .  

Fettlose Wasch-- und Reinigungsmittel,  die unter Verwendung 
Jedes Stück oder,  wenn die Ware in einer Packung ab^ von in Wasser unlöslichen oder nur schwer löslichen Stoffen in 

geben wird, die Packung muß in einer für den Käufer leicht -  Verbindung mit anderen Beimischungen hergestellt  sind, dürfen nur 
kennbaren Weise und in deutscher Sprache folgende Angab- mit Zustimmung des Kriegsausschusseö für pflanzliche und tierische 

.enthalten: Oele und Fette unter Einhaltung der von diesem festgesetzten Be» 
1.  den Namen, die Firma oder das eingetragene Ware, dingungen angeboten, feilgehalten, verkauft oder sonst in den 

zeichen des Herstellers - Berkehr gebracht werden. 

2.  a) bei Ware» in Stncksorm das Wort „Tonwaft Die Vorschrift  f indet ans Erzeugnisse, die ausschließlich 
uuttel",  Scheuerzwecken zu dienen bestimmt sind, keine Anwendung, falls '  

d) bei Waren in Pulverform das Wort . .Tonpnlver '  ^  Stück? oder die Packungen in ausfallender Form die Auf. 
Z, den Kleinverkaufspreis;  . .Nur für Scheuerzwecke- '  tragen. 

4. bei Waren in Packungen den Zeitpunkt der Füllung n- Ul Wasch- und Reinigungsmittel aus in Wasser 
Monat und Jahr. löslichen Stoffen. 

Andere Aufschriften auf den Stücken oder der Packung so» ö 7-
die.  Betpackung von Anpreisungen sind verboten. .  "  Beilsettlosen Wasch- und Reinigungsmitteln in Pulverform, 

- - ^  aus wasserlöslichen Stoffen ohne Beimischung von waffer-
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unWchen Stoffen hergestellt  sind, darf der Gehalt  an Sosa 
Sy vom Hundert die Gesamtalkalität ,  berechnet auf Soda. 60 vom 
Hundert,  der Gehalt  an anderen wasserlöslichen Salzen ak? Füll '  
mitte! 25 vom Hundert des Gewichts des Fertigerzeugnisses nicht 
überschreiten. 

§ 8.  

Bei Abgabe an den Berbraucher darf der Preis M fettlose 
Wasch-- und Reinigungsmittel in Pulverform, die ausschließlich aus 
wasserlöslichen Stoffen hergestellt  sind, ohne Rücksicht darauf,  od 
die Abgab» in Packungen oder lose erfolgt,  für I  Silogram« 
0,60 Mark nicht überschreiten 

Die vorstehend festgesetzten Preise sind Höchstpreise im Sinne 
des Gesetzes,  betreffend Höchstpreise,  vom 4. August 19! 4 in der 
Fassung vom 17. Dezember 1914 (ReichS-Gesetzbl.  S.  516) in 
Verbindung mit den Bekanntmachungen vom 21. Jauuar ISIS 
sR.-G. S.  25).  vom 23. März 1916 lR.-G. G. 183) und vo« 
2S. März 1S17 s«.-G. G. S53). 

K S-
Fettlose Wasch- und Reinigungsmittel in Stuck-,  Tabletten-,  

Pasten-,  Schmier- oder Gallertform, die ausschließlich wasserlösliche 
Stoffe enthalten, dürfen nur mit Zustimmung des KrtegSausfchusteS 
für pflanzliche und tierische Oele und Hette unter Einhaltung der 
von diesem festgesetzte» Bedingungen angeboten, feilgehalten, ver-
kauft oder sonst in den Verkehr gebracht werden. 

IV- Ausnahme« 

K w. 
Der Kriegsausschuß f»r pflanzlich« «nd tierisch« Vei« «nd 

Fette kann auf Antrag 

VT7 

1. für Erzeugnisse, die ausschließlich «cheuerzwecken zu-
dienen bestimmt sind, Ausnahmen von den Vorschriften 
ber 4. ö. V . . .  ' 

S. für fettlose Wasch- und Reinigungsmittel in Pulverform, 
tue ausschließlich aus wasserlöslichen Stoffen hergestellt  
sind. Ausnahmen von den Vorschriften der tzZ 7,  S 

Massen. 

V. Gtrafbeftimmungen. 

Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe 
btszuzehntausendMarkwnd bestraft ,  werden Bestimmungen der§K 1.2. 

4, 6,  7.  9,  oder den von dem Kriegsausschusse gemäß 
U 3, ß,  9 festgesetzten Bedingungen zuwiderhandelt .  Neben der 
Strafe kann auf Einziehung der Stoffe erkannt werden, auf die 
sich die strafbare Handlung bezieht,  ohne Unterschied, ob sie dem 
Täter gehören oder nicht.  

K l » .  

Die Bestimmungen treten am l .Nai 1917 in Kraft.  Sie 
treten an die Stelle der Bekanntmachung, betreffend AusführungS-
bestimmungen zu der Verordnung über den Verkehr mit fettlosen 
Wasch, und Reinigungsmitteln vom 5 .Oktober 1915, lRGBl.S. 113 l .  > 

Berlin,  den 19. April  1SI7. .  

Etellvertreter de» Neich?t«»zlers 

Dr. Hvkfferich. 

'  ' '  "  ^  ^  ^  
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Nr sn. Berordtttzng zur Abönderung der Verordnung über vel-
früchte uud daraus gewonnene Produtte vom 2« Juni 19 lb 

(RGBl. G. 842). Vom 20. April  1917. 

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über 
die Ermächtigung de? Bundesrats zu wirtschaftlichen Mahnahme" 
usw. vom 4. August 1914 (RGBl. S.  327) folgende Verordnung 
erlassen: 

Im K 7 Abs. 2 der Verordnung über Oelsrüchte und daraus 
gewonnene Produkte vom 26. Juni 1916 iRGBl. G. 842)  wird 
als zweiter Satz zugefügt:  

„Bei Mohn und Dotter aus der Ernte des Jahres 
1917 beträgt der Anspruch auf Lieferung von Oeb 
kuchen 50 Kilogramm für je 100 Kilogramm abgeliefert« 
Oelsrüchte".  

Berlin,  den 20. April  1917. 

Dar Stellvertreter des Reichskanzlers 
Dr. H e l f f  e  r  i  ch. 

Ergänzung des Einkommensteuergesetzes. 
Die anliegenden beiden Berichte von Gemeindevorständer 

betreffend die Anwendung des Gesetzes über die Ergänzung dc> 
Einkommensteuergesetzes vom 30. Dezember 1916 im Gemeind
einkommensteuerrechte,  übersenden wir Euer Hochwohlgeboren z" 
gefälligen Bescheidung. Zu den Ausführungen der Berichte s« 
folgendes bemerkt:  -

1. Die in dem einen Berichte vertretende Ansicht,  d> 
Gemeinden könnten sich des erweiterten Nachveranlagungsrechts d« 
§  8 erst bedienen, wenn sie darüber einen Gemeindebefchluß ^ 
wohl gar in Gor« einer Steuerordnung — faßten, ist  abweg'S 

»s» 

Das Recht der Nachveranlagung folgt unmittelbar aus dem Gesetze; 
die Gemeindevorstände können von ihm, in den sachlichen Grenzen 
des Gesetzes,  ohne weiteres Gebrauch machen. 

- 2 .  D i e  F r a g e ,  w e l c h e  G e m e i n d e  b e i  e i n e m  A u s e i n a n d e r -
fallen von Wohnsitz- (Aufenthalts ')  und Betriebsgemeinde die 
Nachveranlagnng wegen eines nicht mehr bestehenden Gewerbe-
betriebes fK I des Gesetzes) vornehmen kann, wird, wie folgt,  zu 
beantworten sein. Die Wohnsitz-sAufenthalts-sGemeinde kann wegen 
der Erträge eines nicht in ihr betriebenen Gewerbebetriebes mit 
Rücksicht auf die Bestimm» cgen der §K 35 und 49 Abs. I  
K. Ä. G. einen Eteueransprnch nicht geltend machen; dieser steht 
bielmehr derjenigen Gemeinde zu, in der der Gewerbebetrieb statt
gefunden hat.  Der Befugnis der Betriebsgemeinde, die Steuer 
auch wegen eines Betriebes zu fordern, der nicht mehr besteht,  
kann nicht entgegengehalten werden, daß nach der Rechtsprechung 
des Oberverwaltungsgerichts eine Gemeinde nicht mehr veranlagen 
kann, wenn die Tatsache», auf die das Kommunalabgabengesetz 
das Vorliegen einer Gemeindeeinkommenstenerpflicht gründet 
jWohnen, Aufenthalt ,  Grundbesitz,  Gewerbebetriebs, weggefallen 
lind. sVergl.  über diese sogenannte Bändertheorie Noell-Kreund An
merkung 10 zu tz 60s. Denn bei dem Gesetz vom. 30. Dezember 
l9lk handelt  es sich um ein Ausnahmegesetz,  das ohne Rücksicht 
Ms den theoretischen Aufbau der bestehenden Gesetze in den in 

§H i und 2 bezeichneten Fällen Erträge steuerlich erfassen will ,  
sich nach den allgemeinen Bestimmungen der Steuergesetze der .  

Steuerpslicht entziehen würden. 

Berlin,  den 5.  April  1917 

Der Finanzminister 
Im Auftrage: H e i  n k e.  

Der Minister des Innern 
Im Auftrage: M a u b a ch. 
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Nr 4S4 Gesetz über die Erhebung eines Zuschlags zur Kriegssteuer. 
Vom 9. April  1917. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher 
Kaiser, König von Preußen ?c. 

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des 
Bundesrats und des Reichstags, was folgt:  

§ 1. 

Zu der auf Grund des Kriegssteuergesetzes vom 21. Juni 1916/ 
17. Dezember 1916 (Reichs-Gesetzbl.  S.  561 und 1407) geschuldeten 
außerordentlichen Kriegsabgabe wird zugunsten des Reichs ein 
Zuschlag in Höhe von 20 vom Hundert ihres Betrags erhoben. 

Sofern das Gesamtvermögen des Steuerpflichtigen nach dem 
Stande vom 31. Dezember 1916 einhunderttausend Mark nicht 
übersteigt,  ermäßigt sich auf Antrag des Steuerpflichtigen der 
Zuschlag 

bei Steuerpflichtigen 
mit mehr als 2 Kindern unter 18 Jahren auf 15 vom Hundert,  
mit mehr als 3 Kindern unter 18 Jahren auf 10 vom Hundert,  
wit  mehr als 4 Kindern unter 18 Jahren ans 5 vom Hnnderl 
und wird bei Steuerpflichtigen mit mehr als 5 Kindern unter 
18 Jahren nicht erhoben. Dem Antrag ist  nur stattzugeben, 
wenn er binnen einem Monat nach Zustellung des Steuerbescheidi 
l§ 2 Satz I)  oder der nachträglichen Mitteilung l§ 2 Satz 2 
gestellt  wird. 

§ 2. 

Die Festsetzung des Zuschlags erfolgt durch den Steuerbeschei 
s§ 29 des Kriegssteuergesetzes.) Ist  ein Steuerbescheid ohne gleich 
zeitige Festsetzung des Zuschlags erteilt  worden, so erfolgt du 
Festsetzung des Zuschlags durch eine nachträgliche Mitteilung de> 
Besitzsteueramts an den Steuerpflichtigen. 
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§ 3. 

Wird die Kriegsabgabe im Rechtsmittel-.  Berichtigungs-,  Neu-
oder Nachveranlagnngsverfahreu anderweit veranlagt,  oder wird 
die Kriegsabgabe aus Billigkeitsgründen ermäßigt oder erlassen, so 
ist  auch der Zuschlag entsprechend anderweit festzusetzen oder zu 
erlassen. 

§ 4 .  

Gegen die Festsetzung des Zuschlags steht dem Steuerpflichtigen 
nach näherer Bestimmung der obersten Landesfinanzbehörde nur 
die Anrufung der übergeordneten Verwaltungsbehörden offen. 

K 5. 
Der Zuschlag wird mit der Abgabe zu den gleichen Fristen 

und Teilbeträgen erhoben. 
Die Borschriften im § 25, § 31 Abs. 3 bis 5 und ß 32 des 

Kriegssteuergesetzes gelteu auch für die Entrichtung des Zuschlags. 

ß 6-
Machen steuerpflichtige Einzelpersoueu oder Gesellschaften 

glaubhaft,  daß das Jahr,  das auf den vom Kriegssteuergesetz 
erfaßten Zeitraum folgt,  zu einer Vermögensminderung oder einem 
Mindergewinn in Höhe von mindestens einem Fünftel des steuer
pflichtigen Vermögenszuwachses oder Mehrgewinns geführt hat oder 
lühreu wird, so ist  ans ihren Antrag der Zuschlag bis auf weitere 
gesetzliche Regelung ohne Sicherheitsleistung zu stunden. Die 
bezahlte Kriegsabgabe sowie etwaige im neuen Jahre gemachte 
Zuwendungen zu kirchlichen, mildtätigen oder gemeinnützigen Zwecken 
sind hierbei nicht zu berücksichtigen. 

Die Vorschrist  im Abs. 1 findet keine Anwendung, wenn der 
steuerpflichtige seinen Wohnsitz oder Aufenthalt  inS Ausland 
verlegt hat.  



W tis  Web-. Wirts, Strick- und Schuhware«. 
^!n Ausführung der Bekanntmachung der Reichsbekleidungs 

stell« über die Versorgung der in der Kriegswirtschaft tätige« 
bürgerlichen Personen sowie der Hilfsdienstpflichtigen mit Web-
Wirk-,  Strick- und Schuhwaren vom 27. März 1917 (Mitteilungen 
der Reichsbekleidungsstelle Nr. 9 S. 2) wird folgendes bestimmt 

Zuständige Stellen im Sinne des § 9 der vorbezeich 
neten Bekanntmachung find bei Betrieben, die de 
Gewerbeaufsicht unterstehen, dte Bewerbeinspektoren, be 
Betrieben^ die der Bergaufsicht unterstellt  sind, dii  
Bergrevierbeamten, im übrigen die Ortspolizeibehörden 

Wir ersuchen, hiernach das Weitere zu veranlassen, insbesondere 
für Bekanntgabe dieser Ausführungsbestimmungen zu sorgen. 

Abdruck« für die Gewerbeaufsichtsbeamten und die Orts 
Polizeibehörden sind beigefügt.  Die Bergaufsichtsbehörden sini 
unmittelbar verständigt worden. 

Berlin, den i t .  April 1 9  l 7 .  

Der Minister für Handel und Gewerbe 
In Vertretung Dr. Göppert. ' 

Der Minister deS Innern. 
Im Auftrage: Kirchner. 

MindeMtze der Kriegfamiliennutersttttzuus. 
Nach einem Beschlüsse des Bundesrats sind die bisherige! 

Mindestsätze der Kriegsfamlienunterstützungen in Höhe von mona> 
iich 20 Mk. für die Ehefrauen und 10 Mk. sür jeden weitere'  
Unterstützungsberechtigten auch in Zukunft weiter zu zahlen. 

Berlin,  den 21. April  1917. 
Der Minister des Innern 

gez. Unterschrift .  
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Vorstehenden Ministerialerlaß bringe ich hierdurch zu öffent
lichen Kenntnis. 

Kottenhain, den 26. April  1917. 

Dsr Vorsitzende des Kreisansfchnffes 
v o n  L  o  e  s  c h .  

Genehmigung zum Radfahre«. 
Gemäß § 4 Abs. 1 der Bekanntmachung betreffend Be-

schlagnahme und Bestandserhebung der Fahrradbereifungen fEin-
schränkung des Fahrradverkehrss vom 1?. .  Juni 1916 ist dte 
Erlaubnis zur weiteren Benutzung der Fahrradbereifungen bisher durch 
die Zivilsektion des stellvertretenden Generalkommando» erteilt  
w o r d e n .  . . z  

Nachdem die Anträge aus Erteilung der Erlaubnis zum 
größten Teil  ihre Erledigung gefunden haben und die freiwillige 
und zwangsweise Ablieferung der Fahrradbereifungen in der 
Hauptsache durchgeführt ist ,  erscheint es nicht mehr erforderlich, 
sür die verhältnismäßig wenigen Anträge die Entscheidung auch 
weiterhin durch das Generalkommando selbst erfolgen zu lassen. 

Gemäß Z 4 Abs. l  der oben erwähnten Bekanntmachung 
wird daher vom t .  Mai 1917 ab die Befugnis zur Erteilung 
der Erlaubnis zur weiteren Benutzung der Fahrradbereifungen auf die 
^reisbehörden übertragen. 

Ausdrücklich wiro noch daraus hingewiesen, daß nur in 
wirklich dringenden Fällen die Genehmigung zur Weiterbenutzung 

Fahrradbereifungen erteilt  werden darf.  

Posen, den 19. April  1917. 

Der stellvertretende kommandierende General 
V. Armeekorps. 

v o t t  B o c k  u n d  P o l a c h .  
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bs- Arbeitszeit für Böckereien 
Auf Antrag Beteiligter bestimme ich auf Grund des § die Impf- und WiederimpfungS-Listen deS vorigen Jahres,  

Abs. 2 der Bekanntmachung des Bundesrats vom 31. März 19> b> den Formular-Bedarf zu den Impf- und Wiederimpfungs» 
lRGBl. S.  204) für den Regierungsbezirk Liegnitz folgendes Listen für das laufende Jahr 

Vom I,M°i d, IS, bt,  ,»« !,  Oktober tSI7 sind Au,stell>.ug der »-U-» Zmps- und Wieder.  
Arbeiten, die jur Bereitung von Backwaren dienen, in B ä c k e r e i « ' ^  ""6 '  U'ii  baldigst zu bewirken, 
und Konditoreien, auch «enrr dies- nur -inen N-b-nbetri-b d- Zwecke ist  von den Herren Standesbeamten sosort 
stellen, in der Zeit von r! Uhr abends bis t> Uhr morgens verbot« lm Zahre tsls gedorenen. also ich, '«»s.  

Wichtigen Kinder zu erbitten, aus welchem sich ergeben: 
Pegnitz,  den 23. April  1917. Bor- und Zuname der Impflinge, Datum (Tag, Monat,  

Der Regierungspräsident. '^r  Geburt,  Name, Stand und Wohnort des Vaters 
--bei unehelichen Kindern — der Mutter.  

Die Herren Standesbeamten ersuche ich, das aufgrund der 
Nr.  »SS .  Schonzeiten. Geburts 'Reglfter aufzustellende Verzeichnis im Interesse des Kreises 

Der Bezirksausschuß zu Liegnitz hat in seiner Sitzung ^  
21. April  IS 17 beschlossen: ^  Anfertigung der Listen für die Erstimpfungen sind die 

für das Jahr 1917 im Regierungsbezirk Liegnitz Bemerkungen auf den Titelblättern der Formulare zu den Impf. 
1. den Schluß der Schonzeit  für Rehböcke auf den l .  O^en unter Abschnitt 1 Nr. t  bis 3 sorgfältig zu beachten, 

festzusetzen, so daß die Jagd am 2. Mai eröffnet wird u» Die L i  st e n sind doppelt  aufzustellen und 
2. es hinsichtlich des Beginns der Schonzeit  für Birk-,  Haß ^  »Erste" und „Zweite Ausfertigung" zu bezeichnen. Mit den 

und Fasanenhähne bei dem gesetzlichen Termine, de "^sandten Formularen ist  sparsam umzugehen, überzählige 
1.  Juni zu belassen. Formulare sind mir umgehend zurückzusenden. 

Liegnitz,  den 23.  April  ig 17 Seitens der Guts- und Gemeinde-Vorstände sind die Wen 
'  . '  "ach erfolgter vorschriftsmäßiger Bescheinigung auf der letzten Seite 

Bezirksausschuß. d ? »  H e ^ r x , ,  A  m  t  s  v  0 r st e h e r  11 vorzulegen, welche auf-
Der Vorsitzende V. Gras z. D 0 hn a .  grund der von ihnen zu bewirkenden Prüfung deren Richtig» 

.  .  ^ e i  t ,  s 0 w i e d i  e 0 r d n u n g s  m ä ß i  g u n d v 0 l  l  st ä  n d i  g 
. . . . . . .  ^  ^ ^ l 0 l  g t  e U e b e r  t  r  a g u n .1 d e r  n a ch G p a l t  e 2 5 d er 

der ».«.u Jmsts->.«» Wied-rimv,««,sli»-«°, ä,,, i K. st i m ps u ng.n impf. 
Die städtischen Polizei -  Verwaltungen sowie die Gemens Wichtig gebliebenen Kinder gleichfalls zu 

V o r s t ä n d e  d e s  K r e i s e s  e r h a l t e n  i n  d e n  n ä c h s t e n  T a g e n  u » ^  ^ ^ c h e i n i g e n  h a b e n .  
Briefumschlag: , 

Diejenigen 196 geborenen Kinder,  welche bereits im GeburtS-
>ahr geimpft worden sind, müssen gleichfalls in die diesjährige Liste 
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für Erstimpfungen eingetragen werden. War die vorjährige ^ ViehstNchen ^ »?». 
Impfung von Erfolg, so ist  dies in Spalte 22 zu vermerken. P se r d e r ä u d e  e r l o s c h e n  u n t e r  d e m  P f e r d e b e s t a n d e  d e »  

Gleichfalls wollen die Herren Lehrer eine Wied er im p fun gs-Seidel in Nieder Baumgarten. 
Liste der ihrer Schule angehörenden Schüler und Schulernnnen Schweineseuche ausgebrochen in kanghelwigsdorf.  
im Alter von 12 Jahren (Jahrgang 1905) nach Vorschrift  in Naik -„ga in  den 28 Avril  1917 
z w e i  E x e m p l a r e n  a n f e r t i g e n ,  a u f  d e r  l e t z t e n  S e i t e  v o r -  B o l k e n h a m ,  d e n  2 8 .  A p r u  1 9 1 7 .  
schriftSmäßig bescheinigen und den Gemeindebehörden — in den Ter Königliche Landrat 
Städten der Polizei-Verwaltung —, von welchen ste die erforder- von L o e f ch. 
l ichen Druckformulare erhalten werden, baldigst einzureichen^ .  
Bei Anfertigung der Wiederimpfungs-Listen sind die Bemerkungen 
astf den Titelblättern der Formulare zu den Wicderimpfungs-Liste" Verwaltung des Amtsbezirkes Langhelwigsdvrs. M -ss 
in Abschnitt  I  unter Nummer 1 und 2, namentlich in Ansehung del Der Herr Oberpräsident der Provinz Schlesien bat den 
aus den Listen de» Vorjahre» zu bewirkenden Uebertragunge" Rittergutsbesitzer Konrad von Loesch in Langhelwigsdorf zum 
genau zu beachten. , Amtsvorsteher auf die Daner von ß Jahren ernannt. 

D a ß d i e s g e s c h e h e n b e z w .  d a h d i e b e z ü g -
l i c h e n U ebertragungen ausTpalte 2 6 der von Bolkenhain, den 24. April  1917. 
j ä h r i g e n  W i e d e r i m p f u n g s l i s t e n  i n  d i e  n e u e "  
K i s t e n  r i c h t i g  e r f o l g t  s i n d ,  m u ß  a u f  l e t z e r e "  
v o n  d e n  H e r r e n  A m t s - V o r s t e h e r n  b e z w .  v  o "  Anmfldnng von stenerpflichttAk« VUNben 
d e n  s t ä d t i s c h e n  P o l i z c i  -  V e r w a l t u n g e n  d e -  Die Magistrate.  Gemeinde- und Gutsvorstände de» Kreises 
scheinigt werden. werden nochmals ersucht,  den am 1.  d. Mt». vorhanden gc-

Bis zum R». AKai d müssen die Impf- und Wieder '  wefenen Bestand an steuerpflichtigen Hunden binnen drei Tagen 
.impfungSlisten überall vollständig aufgestellt sein und zum Gebraucht dem KreisautickilN? etnmreicken 
für das Jmpsgejchäft bereit  l iegen. Wegen Ausführung des letztere" ch .  
«erd«n die erforderlichen Verfügungen noch ergehen. Bolkenhain. den 26. April  1917. 

Die vorjährigen Impf- und Wiederimpfungs -  Listen folgen i" Bortikende des KreisausichuAos 
beiden Exemplaren zurück. Die zweiten Ausfertigungen derselbe" '  ^ 
mttsten nach den hier berichtigten ersten Ausfertigungen richtig "  ° i  o e,  ch. 
gestellt  und letztere sodann binnen einer Woch« — 
w i e d e r h i e r h e r  e i n g e r e i c h t  w e r d e n  w o a e a e " « . ^  
d i e  z w e i t e t t  «  u s f e r t i g u u g e n  v o n  d e n  Or t »  ^^^ernn« d „  PfiegekostensStze in den Krankenhäusern 
behörden sorgsam auizubewahrensind. ^ Unter Aushebung de» Tarifs vom 28. März 1006 fKreisbl. 

Bolkenhain, den 25. April  I9I7. ^ und des Nachtrags vom 22. Dezember ISIS (KretSbl.  
Ter Königliche Landrat. bä werden die Pflegekostenfätze für die in den Kreiskranken. 

von Loesch. - ,  ^  Bolkenhain und Hohenfrtedeberg verpflegten Kranken »te 
-  ^fes tgese tz t :  

öS 7. 

Rr, »?«. 
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S4ß 

An A«r- und Verpfleguugs-
koste« Kr de» Tag und Kopf 

werden erHobe«: 

von kreis
angehörig. 

Kranken 

d. 
von nicht 
kreisan

gehörigen 
Kranken 

von Kindern nnier 
0 Iahren 

die kreis 
angehörig 

sind 

die nicht 
kreisang!' 
hörtg sind 

.H I 

l .  I .  sofern die Kranken 
keinem der unter II  
und III erwähnten 
Verbände usw. ange
h ö r e n  . . . . .  

2. Hat eine Veranlagung 
zur Staatseinkommen« 
steuer nicht stattge
funden, so ermäßigt 
sich dieser Satz auf 

ll> sofern die Kranken für 
Rechnung der Armen
verbände, der Ortt-  und 
Landkrankenkassen des 
Kreises verpflegt werden 

il l .  sofern die Kranken für 
Rechnung der Betriebs-
krankenkassen des Kreises 
verpflegt werden .  .  

IV. sofern die Verpflegung 
fürRechmmg aller übrigen 
Verbände, insbesondere 
des FiSkuS, der Ver
sicherungsanstalten, Be-
rusSgenossenschaften und 
auswärtigen Kranken
kassen erfolgt .  .  .  

V. von Kranken, die ein 
eigene? Zimmer bean-
Wuchs» 

50 

00 

50 

00 

50 

00 

-

2 00 

00 

2 cht) 

2 50 

3 M 

I 00 

00 

1 75 

00 

20 

2 00 

3 !00 

Neben diesen Verpflegungssätzen werden die Kosten für 
Arzneien, Verbandsmaterial und außergewöhnliche Aufwendungen, 
Z. B. für ärztlich verordnete Getränke (Wein, Bier,  Kognak) und 
außerordentliche Bereinigung besonders in Rechnung gestellt .  

Von Kranken mutwillig unbrauchbar gemachte Jnventarien-
stücke haben dirse zu ersetzen. 

Dieser Tarif tri t t  am 1. Mai d. IS. in Kraft.  

Bolkenhain, den l t .  April  1917. "  

Der Kreisausfchuß des Kreifes Bolkenhain 
v o n L o e s ch. 

-.Ü! 

5« 

Anordnung über den Reifebrotmarteuverkehr. 
Auf Grund der H§ 47 ss. der Bekanntmachung über Brot

getreide und Mehl aus der Ernte 1916 vom 29. Juni 1916 
sRGBl. S.  613 und 782 s wild über den Verkehr der durch 
Anordnung des Direktoriums der Reichsgetreidestelle vom 14. 
September >916 eingeführten Reisebrotmarken für den Kreis 
Bolkenhain folgende Anordnung erlassen ! 

Z 6l> 

3 ^ 

>Ur. SL0. 

§ 
Reichsreisebrotmarken sind zu verabfolgen! 

!-  an Personen, welche ihren Wohnsitz innerhalb deS Kreises 
Bolkenhain vorübergehend, auch für längere Zeit  
verlassen, ohn e Ausstellung eines Brotkartenabmeldescheines < 

Eine Abmeldung auf Reisen für unbestimmte Zeit  ist  
einer A ende r u n g des Wohnsitzes gleichzuerachten, die als 
Voraussetzung für die Ausstellung des Broikartenabmelde« 
schein? gilt ,  



S4« 

2 .  a  u  f  A n t r a g  a n  P e r s o n e n ,  w e l c h e  i n f o l p m m u n a l e n  B r o t k a r t e  v e r s e h e n  i s t ,  s o H  d ü r f e n  d i e  M e i s e b r o w t a t k e ü  
Aenderung ihres Wohnsitzes (vergl.  Ziffer u gegen Verweis der kommunalen Brotkarte und nur unter der 
ein Brotkartenabmeldeschein erteilt  ist .  zur VermeiwZoraussetzung ausgehändigt werden, daß der Empfänger stch die 
von Schwierigkeiten beim Uebergcmg in die Brotversorgubrotmenge, auf welche die empfangenen Reisebrotmarken lauten, 
eines anderen Kommunalverbandes. In diesem Falle >on seiner kommunalen Brotkarte in Abzug bringen läßt.  Di« 
ans dem Brotkartenabmeldeschein ein Vermerk über Kürzung muß durch die Ausgabestelle sofort bei Ausgabe der 
Zahl der ausgehändigten Reichsreisebrotmarken sowie Meisebrotmarken erfolgen. Ist  dies nicht möglich, so können 
den Zeitraum zu machen, für welchen sie ausgehandKeisebrotmarken gegen Verzicht im Voraus aus die entsprechende 
worden sind. !ahl von Marken der kommunalen Brotkarte — also ein Vor-

3. an Auslandsfrcmde gegen Vorlegung des Reisepasses u^uß entnommen werden. 
«ach vorheriger geeigneter Feststellung ob und gegebe Selbstversorger und die zum Haushalt  eiu«s solchen ,ge-
falls für welchen Zeitraum der Paßinhaber etwa Mrigen Personen H 2 der Anordnung vom !5 .  September ISIS 
mit Reisebrotmarken versehen ist ,  kreiSbtatt  S.  l58r>j haben den Antrag aus Verabfolgung von 

4.  ohne Kürzung der kommunalen Brotkarte an alle di«teisebrotmarken ebenfalls bei der örtl ichen Brotkartenausgabestelle 
jemgen Personen, die der kommunalen BrotversorgM stellen. Diese hat unter Angabe der Zeitdauer der Reise der 
nicht unterstehen, insbesondere an Mililärurlanber.  Drtsbehörde zwecks Kürze der entsprechenden Getreidemenge bei »uS-
dem von letzteren vorzulegenden Urlaubspaffe ist  ui '«tellung der nächsten Mahlkarte sofort Anzeige zu erstatten. Die 
Angabe der Zahl der ausgehändigten Reichsreisebrotmackblieferungsschuldigkeit  der Selbstversorger erhöht sich um dje.  
der Zeitraum, für welchen diese bezogen sind, zu Miige Getreidemenge, die übereinstimmt mit der Brotmenge, auf 
uierken. welche die von ihnen bezogenen Reisebrotmarken lauten. Die 

Den Militäruriaubern steht nur die gleiche Brotration zu. >?'^hörden haben die Aussonderung dieser Menge aus der 
der versorgungsberechtigten Zivilbevölkerung. Soweit jed» ^ ^  ^ obffen Anordnung vom 15. September lAitZ ge-
Militärurlauber in der Heimat als Schwerarbeiter tätig !" "  aufzubewahrenden Rücklage zu überwachen, 
haben sie Anspruch ans die Schwerarbeiterzulage sbis zu lt>t>! 
Mehl für den Kops und Tag. 8 2. 

Die Verabfolgung der Reisebrotmarken erfolgt auf Ant> 
durch die örtlichen Brotkartenansgabestellen gegen Erstattung ^ 
Herstellungskosten und unter genauer Beachtung deS § 4 

' s I A. Zustelle von je 5t) Gramm Gebäck können 35 Gramm Mehl 
lerabsolgt werden. 

s  2». 
.  Um einen Mißbrauch von ReichSreisebrotmarken, auf die 

^bcick oder Mehl bezogen ist ,  unmöglich zu machen, haben 
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befindlichen Teil  der Marke abzutrennen. In Gast- und Gch 
wirtschaften hat die Abtrennung nicht durch die Bedienung, sost 

9ö1 

§ 5. 
durch die Person zu erfolgen, die das Gebäck an die Bedien Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen 
ausgibt.  Derabgetrennte?leineTeilbranchtnichtaufbewahrtzulve0erde„ ^mäß K 57 der Brotgetreideverordnnng vom 29. Juni 

9l6 mit Gefängnis vis , 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 
b«0 Mk. bestraft .  

Bvlkenhain. den 9.  Oktober 19 iL. 

Der Kreisausschutz des Kreises Volkenhain 
v o n  L o e f c h .  

§3-

Der Bedarf an Reisebrotmarken für die Zeit  vom 16. ei 
Monats bis zum 15. des nächsten ist  dem Kreisansschuß zu» 
jeden Monats anzumelden. 

Die Anmeldung für die Zeit  vom 16. Okttober bis zum 
November d. Js.  hat alsbald zu erfolgen. 

! Nachstehend wird die Anordnung des Kreisausschusses über 
§4. Neisebrotmarkenverkehr 9. Oktober 1916 in der Fassung 

Die im Bezirk der Ortsbehörden in der Zeit  vom z g. erlassenen Kachträge zur genauen Beachtung noch-
Monats bis zum 15. des nächsten Monats verwendeten Reiset ^össentlicht.  

Bvlkenhain, den 28. April  1617. 

Der Vorsitzende dos Kreisansschusses. 
v o n  L o e f c h .  

marken sind von den Bäckern und den Händlern pp. zum 
jeden Monats der Brotkartenansgabestelle in einem Umschlage, 
welchem die Gesamtmenge an entnommenen Gebäck und die 
sprechende Mehlmenge im Verhältnis von 10V: 70 angegeben 
muß. zu übergeben. Diese Mehlmenge ist  bis zum 1. des nö 
folgenden Monats durch einen besonderen Mehlüberweist 
antrag beim Kreisausschuß anzufordern. Die im Versorgunftst  
Bvlkenhain verwendeten Reisebrotmarken hat der Magistrat B»i 
Hain zu demselben Zeitpunkt unter Angabe des Gebäcks und ^elang^ 
menge an den Krcisausschuß einzureichen. 

Innerhalb der nächsten 5 Tage nach Ablauf jeder komm»» 
Versorgungsperiode haben die Ortsbehörden dem Kreisauöschnk 
Zahl der Militärurlauber und Auslandsfremden «Ziffer 3 ^>r ^  
des § 1) welche innerhalb der letzten VcrsorgungSperiode mit M ulnin m 
reisebrotmarken versehen worden sind, sowie die Anzahl der ^  W werden hierbei berücksichtigt,  männliche und weibliche 
sorgungstage anzuzeigen. Militärurlauber,  welche die S^Wboten n»d Arbeiter,  welche seit  wenigstens 5 Jahren Spar-
arbeiterznlage erhalten haben sind getrennt anzugebe». klagen bei der Kreissparkasse besitzen, sich eines tadellosen Rufes 

Bei der ? > 

Kreisspartasfe z»l Bolkenhain 
diesem Jahre gemäß § 26 der Satzung 

M. SSV, 

in 
902 

Spar-Priimien 
g. 
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erfreuen und wenigstens 5 Jahre lang im hiesigen Kreise i 
demselben Arbeitgeber treu gearbeitet haben. 

Bewerbungsgesuche sind 
bis zum Äk. Mai d IS 

an die 
„Kreis Spartaffe zu Boltenhaiu 

einzureichen. 
Denselben sind das Sparbuch und eine Bescheinigung b 

Arbeitgebers über die Länge der Dienstzeit  und die Führ»'  
während derselben beizufügen. 

Die Magisträte,  Gemeinde- und Gutsvorstääde werden ersi i i t  
Vorstehendes in ihren Bezirken zu veröfsentlicheu. 

Bolkenhain, den 25. April  >917. 
Der Vorstand der Kreisfparkaffe. 

v o n  V o e s c h ,  K ö n i g l i c h e r  L a n d r a t .  

Poltzeiverordnung, betreffend Retlameplakate für 
öffentliche Schaustellungen jeder Art 

Aus Grund der G >37 und 139 des Gesetzes über 
allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli  1833 (Ges.-S. S.  ̂  
und der 0,  >2 und 15 des Gesetzes über die Polizeiverwall« 
vom l l .März 1850 (Ges.-S. S.  365) wird mit Zustimmung ^ 
Bezirksausschusses sür den Umfang des Regierungsbezirks LW 
folgende Polizeiverordnung erlassen. 

8 l .  
Von der öffentlichen Ttcaße aus sichtbare Plakate « 

sonstige Ankündigungtmittcl, durch welche für öffentliche 
stellungen jeder Art (Theater, Kinos, Varietee», Kabaff 
Zirkuffe, Panoptikums. Schanbude») Reklame gemacht wird/dü' 
Abbildungeii von Verbrechen. Gewalttätigkeiten. Unglücksfällen« 
sonstigen schreckenerregenden Dingen sowie sittlich anstößige 
bildunzen nicht enthalten. 

35^ 

Die Veranstalter öffentlicher Aichtbtldeworführungen sind 
verpflichtet,  die die auf ihre Darbietungen bezüglichen Bekannt
machungen. Plakate und Aufrufe, die öffentlich angeschlagen, »n-
gehestet oder ausgestellt  werden sollen, vorher der Ortspolizeibehörde 
zur Genehmigung vorzulegen. 

§ 2. 
Die in Bildform oder in auffälliger Schriftform gehaltenen 

von der öffentlichen Straße aus sichtbaren Plakate oder An-
kündtgungSmtttel für die im § I Abs. I bezeichneten öffentlichen 
Schaustellungen dürfen außer an den öffentlichen Anschlagsäulen, 
nur vor den Gebäuden, in denen die SchaustellungtN stattfinden, 
angeschlagen oder angebracht werden. 

K 8. 
Kein in Bildform oder auffälliger Schriftform gehaltenes, von 

der öffentlichen Straße aus sichtbares Reklameplakat für die in 
§ > Abs. l  bezeichneten öffentlichen Schaustellungen darf einen 
größeren Flächeninhalt  als 5000 gm» 'sz.  B. l  m Höhe und 
V, w Breites haben. Der Gesamtsiächeninhalt  aller derartigen 
an ein und demselben Gebäude anzubringenden Plakate darf 
U)000gom nicht übersteigen. 

Auf Reklameplakate au den öffentlichen Anschlagsäulen findet 
diese Größenbeschränkung keine Anwendung. 

Den Inhabern von Vergnügungsanstalten bleibt, abgesehen 
von den bezeichneten Reklameplakaten, der Aushang oder Anschlag 
bon Theaterzetteln oder Programmen, in der bei den Theatern 
üblichen Form und Größe überlassen. 

S 4. 
Ankündigungsmitiel,  die Lichtspielvorstellungen zum Gegenstand 

haben, dürfen nicht ans Lichtspiele oder Teile von solchen (Titel 
^er Zusatztitel) hinweisen, die zcnsurpolizeilich verboten sind. 
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§ 5. 
Vor den Lichtspieltheatern anzubringende Plakate in Bildsorm ! 

oder auffällige« Schristform dürfen auf keine Lichtfpielvorfühningen 
hinweisen, deren Besuch Kindern zensurpolizeilich untersagt ist .  

§ 6.  

Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordnnng werden, 
sofern nicht nach den bestehenden Strasvorschristen eine höhere 
Strafe verwirkt ist ,  mit Geldstrafe bis zu 60 Mark oder mit 
entsprechender Haft bestraft .  

§ 7. 
Diese Verordnung trit t  am I.  April  dieses Lahres in Krast.  !  

Liegnitz,  den 19. März 1917. 

Der Regierungspräsident 

Bezug von PMgen und Eggen. 
Den Kriegswirtschaftsstellen teile ich mit,  daß bei der Firma 

Handelshaus I .  I .  Tschurin Co. — Hamburg 25. Oben Borg
felde 32 I.  535 Pflüge und 12 Eggen aus der Fabrik von 
Rudolf Bacher,  Raudnitz in Böhmen lagern welche zn folgenden 
Preisen, die für sehr bill ig angesprochen werden können, abgegeben 
werden und bei obiger Firma direkt bestellt  werden können. Im 
Bedarfsfalle bitte ich davon Gebrauch zu machen. 

ES sind verkäuflich: 
I.  U n i  v e r s a l  p s l  ü g e mit Dopp elgriudeln aus Stahl 

und mit Vordergestell: 

400 Stck. mit Vorschneider,  15—26 em Tiefgang. Gewicht 1 1 ,0 kg. 
'  Stückpreis Mark 62.—, 

>00 Stck. „ „ 10—21 ew Tiefgang, Gewicht 105 Ks, .  
Stückpreis Mark 61.—, 
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10 Stck. „ „ 9-1? ew Tiefgang, Gewicht 90 lex, 
Stückpreis Mark 56.— 

2. T i e f k u 1 t u r  p f l  ü g e:  
15 Stck. mit Vorschneider,  21—37 em Tiefgang. Gewicht 165 kx 

Stückpreis Mark 86.— 
3 .  U n i v e r s a l p f l i i g e  m i t  S c h e i b e n s e c h  z u r  

E i n a c k e r u n g  v o n  D ü n g e r :  
10 Stck. Gründnngnngspflüge mit sehr hohem Stahlgußkörper,  

15—26em Tiefgang, Gewicht 120 Ks, Stückpreis 83 Mk. 
4 .  E i n e  g r o ß e  A n z a h l  P  f  l  u  g  e  r  s  a  t z  t  e  i  l  e .  
5 .  E g g e n  m i t  Z u g b a l k e n !  

10 Stck. vierreihig, 2 ^/2 m breit ,  60 scharfe Zinken, dreiteilig,  
Stückpreis Mark 57.— 

2 Stck. 4 teilige Eggen mit 80 scharfen Zinken, Stückpreis 86 Mk. 

Breslau, den 13. April  l9>7. 

Der Vorsitzende des Kriegswirtschaftsamtes 
s i i r  S c h l e s i e n .  W i n k e l .  

Gemiisebau 
Bekanntmachung 

Ans Grund der Verordnung des Reichskanzlers vom 5. August 
lüI6 über die Verarbeitung von Gemüse lRGBl. S.  914) geben 
!vü mit Genehmigung des Bevollmächtigten des Reichskanzlers 
bekannt: 

Der Fabrikationshöchstpreis,  das heißt der Preis,  den die 
Fabriken höchstens beim Absah au die Händler in Anrechnung 
bringen dürfen, beträgt:  

l-  für roh eingelegte Faßbohnen für 50 Ks 
netto einschließlich Faß 28,50 Mk. 
für 50 Ks brutto für netto 25,50 „ 
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2. für abgebrühte Faßbohnen für 50 netto 33,80 „ 
für 5V lex brutto für netto 30,80 „ 

Versicherungen der im Vaterländischen 
Hilfsdienst Beschäftigten. 

Nr. 554. 

Sämtliche Fußbohnen, die auf Grund der Selbstkostenpreise ^er eine Beschäftigung im Sinne des Gesetzes über den 
im Groß- und Kleinhandel nicht zu den oben festgesetzten Preise» Vaterländischen Hilfsdienst vom 5,  Dezember 1916 (RGBl. S.  1333) 
abgegeben werden können, werden von uns übernommen und im ausübt,  unterliegt" nach § 1 de" Verordnung des Bundesrats 
Interesse der Gesamtheit einheitlich bewirtschaftet werden. Zu diesem gher Versicherung der im vaterländischen Hilfsdienst Beschäftigten 
Zwecke haben die jetzigen Eigentümer uns bis zum 20. April  191? vom 24. Februar 1917 s^GBl. S.  171).  „auch wenn er nicht 
anzugeben: dienstpflichtig nach § 1 dieses Gesetzes ist ,  den Vorschriften über 

a) welche Mengen Faßbohnen sie in ihrem Besitze haben, bie reichsgesetzliche Arbeiter- und Angestelltenversicheuing, soweit 
d> die Belege darüber zu erbringen, zu welchen P r e i s e «  biefe Verordnung nichts andere» bestimmt. B  ̂  auch ann, 

sie die Faßbohnen erworben haben. ^vn ^  Beschäftigung nicht auf Grund freiwi eger e uug 
l§ 7 des genannten Gesetzes) stattfindet.  „Danach sind alle im 

Für die Anmeldungen müssen Vordrucke benutzt werden, dn tästgen Personen soweit sie in Betrieben oder Tätig
te der Gemnsekonservenkriegsgesellschast m. b. H. zu Brannschweig beschäftigt sind welche »ach den Vorschriften des dritten 
anzufordern sind. Das Eigentum an diesen Faßbohnen darf ohne ^ches der Reichsversicherungsordnnng der Unfallversicherung unter-
unsere Genehmigung nicht weiter übertrage» werden. liegen, gegen Unfall  versichert,  es sei denn, daß sie als Betriebs-

Bohnen, die uns nicht angezeigt werden, dürfen zu keine« beamte einen die Versicherungsgrcnze übersteigenden Jahresarbeits-
hvheren Preisen als den oben festgesetzten Höchstpreise» verlaust verdienst haben. D i e  h ö h e r e  g e s  . l l s c h a s t l i c h e  oderwirtschaftliche Stellung 
werden. der Hilssdienstleistenden steht ihrer Versicherung nicht entgegen. Als im 

Gemeinnützige Stellen, die im Interesse der Ernährung der ^aterländischen Hilfsdienst tätig gelten nach § 2 
Bevölkerung von Behörden ins Leben gerufen worden sind, werde« Personen, die in der Land- un sors wrr s )a 
die von ihnen beschafften Faßbohnen nicht abgenommen werde»! ^weit ihre Zahl das Bedürfnis in > "  "  
zur Anzeige sind sie jedoch verpflichtet.  ^ ^ Personen unterliegen somit,  wenn mch s M > 

bar nach der Reichs versichcrungsordnnng, so doch auf Grund der 
Ueber dre Höchstpreise für Faßbohnen erfolgen im Kleinhandel Verordnung vom 24 Februar 1917 der reichsgesetzlichen Unsall-

noch besondere Bekanntmachungen. Versicherung. Dabei macht es nach der ausdrücklichen Vorschrift  
Die Verlängerung der Anzeigefrist  bis zum 20. April  I 9 l ?  ^Verordnung keinen Unterschied, ob die Personen nach § I des 

erfolgt mit Genehmigung des Reichskanzlers.  

B-°.„>sch«°ig, den 

Gemitfekonferven - Kriegsgefellschaft m b. H. 

Hi»id>-nft»-Ich-S di-nsipsiich'ig «nd j ' h„hcr-r 
SM dns auch v°» d-n SchA-.n '"'d 
nnlwlt-n, w-lch- in d» Lnndwuilcha! Mlmstnial-
>°ti« sind In «.MMS in« f« der Hnndel«-

und G-werdw-rw-iitim» >!>lt »>,jMmrsich<rvnsi»mtS dn> Ensich-idungm und MM-UMS-" " 
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Betrifft Bnllenkörung. 
Da im Monat Mai die Körung von Zuchtbullen im hiesige« 

Kreise stattfindet,  ersuche ich die Gemeindevorsteher,  durch ortsüblich! 
Bekanntmachung die Besitzer zur Anmeldung der zu körende« 
Bullen alsbald aufzufordern. Die Anmeldungen sind den Herre» 
Borsitzenden der Körkommissionen rechtzeitig zu übersenden. 
Körtermine werden später bekannt gemacht.  

Bolkenhain, den 28. April  1917. 

Der Königliche Landrat 
v o n  L o e s c h .  

Redigiert im Bureau de« Aönigl. tandrat. 
Amtes in Bolkenhain. 

Gedruckt in der G, Hendeß'schen V»" 
druckerei in Bolkenhain. 

SöS 

Band 3 Seite 352 unter Nr. 2s innerhalb des Rahmens de> 
erwähnten Beiordnung nicht mehr zu. 

Berlin,  den 24. März 1917. 

Das Reichsversicherungsamt. 
gez. Dr.  Kaufman n. 

Eouder-AuSgabe. 

Kreis Blatt 
für den Kreis Kolkenhaw. 

Ttiick 18«. Bo l k e n h a i n ,  d e n  3 .  M a i  1V17 

Wer Brotgetreide verfüttert, versiindigt sich 
am Vaterlande! 

Wer über das gesetzlich zuliissige Maß hinaus 
Hafer, Mengkorn, Mischfrucht, worin sich Hafer 
vepndet. oder Gerste verfüttert, versündigt sich 

am Vaterlande! 

Bekanntmachung der neuen Fassung der Verordnung über 
die Ticherstellnng von Kriegsbedarf. Vom 26. April  1917. 

Auf Grund des Artikel II der Bekanntmachung, betreffend 
Abänderung der Bekanntmachung über die Sicherstellung von 
Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 (RGBl. S. 357, vom 4. April 
1917 (RGBl. S. 316) wird die neue Fassung der Verordnung 
über die Ticherstellung von Kriegsbedarf nachstehend bekannt-
gemacht. 

Berlin, den 26. April  1S17. 

Dar Stellvertreter des Reichskanzlers 
Dr. Helfferich. 

Nr. 5SL. 
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§ 7. 

Als Abgabe im Kinne von §§10, l l ,  § 28 Abs. 2,  §§ 83, 
34.  87 des Kr'egssteuergesetze, gilt  die Abgabe einschließlich des 
Zuschlags. 

Von de« Gesamtauskommen an Kriegsabgabe und Zuschlag 
gilt  ein Sechstel als Aufkommen aus dem Zuschlag. 

§ 8. 
Die Erhebung eine, Zuschlags zur Krieg,steuer sowie die 

Gvnderbesteuerung des Vermögenszuwachses, Mehreinkommens und 
Mehrgewinns für einen von der Kriegssteuer erfaßten Zeitraum 
durch die Bundesstaaten oder Gemeinden (Gemeindeverbäude) if 
unzulüssig. 

§ S. 

Diese? Gesetz tri t t  am Tage seiner Verkündung in Kraft.  
Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift  uni 

beigedrucktem Kaiserlichen Jnsiegel.  
Gegeben Großes Hauptquartier,  den 9.  April  1917. 

(Sie«.» Wilhelm. 
v o n  B e t h m a n n  H o l l w e y  

Nr 49s Gesetz über Sicherung der Kriegssteuer. Vom 9.  April  191? 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutsche 
Kaiser, König von Preußen:c. 

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung de 
Bundesrats und des Reichstags, was folgt:  

§ l-

Die nach dem Kriegssteuergesetze vom Zt.  Zun! 191 
».RGBl, S.  561) steuerpflichtigen Einzelpersonen haben vor eim 
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Verlegung ihres Wohnsitzes oder Aufenthalts in das Ausland auf 
Verlangen der Steuerbehörde Sicherheit  für eine künftige Kriegs
steuer zu leisten. Die oberste Landesfinanzbehörde oder die von 
ihr bezeichnete Behörde bestimmt den Betrag der Sicherheit .  Dieser 
Betrag kann nach den für die Ginziehung öffentlicher Abgaben 
geltenden Borschriften beigetrieben werden. 

Die Vorschriften im Abs. 1 gelten auch, wenn Tatsachen 
vorliegen, welche die Annahme rechtfertigen, daß ein Steuerpflichtiger 
auf andere Weise, insbesondere durch Berbringung von Vermögen 
ins Ausland, die Beitreibung der künftigen Kriegssteuer gefährdet.  

Verweigert ein sich im Ausland aufhaltender Steuerpflichtiger 
die Sicherheitsleistung, so kann sein im Inland befindliches Ver
mögen mit Beschlag belegt werden. 

§ 2 .  

Die in den §§ 13, 20, 23 de, KriegSsteuergesetzes vom 
21. Juni 1916 bezeichneten Gesellschaften und juristischen Personen 
haben in eine neu zu bildende KriegSsteuerrücklage sechzig vom 
Hundert des in dem weiteren KriegSgrschäftSjahr erzielten Mehr
gewinns einzustellen. 

AIS weiteres KriegsgeschäftSjahr gilt  da,  auf die Kriegs-
geschäftsjahre im Sinne des § 15 des KriegSsteuergesetzes folgende 
Geschäftsjahr.  

Für die Berechnung des Mehrgewinns finden die Vorschriften 
im § 14 Abs. 1 und 2, K§ 1k, 17 18, 20. 23, 24 des Kriegs
steuergesetzes Anwendung. 

Hat der Reichskanzler mit Zustimmung des Bundesrats gemäß 
§ 24 oder der S undesrat gemäß § 26 des Kriegssteuergesetzes 
Allordnungen getroffen oder eine anderweite Berechnung des 
Mehrgewinns bewilligt, so gelten die Grundlagen dieser Berechnung 
auch für das neue Kriegsgeschäftsjahr.  
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Verordnung über die Ticherstellung von Kriegsbedarf. 
§1 .  

SSI 

§ 2 .  

i. ^  »  . . .  ^  ,  D e r  U e b e r n a h m e p r e i s  w i r d  u n t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e »  
WSHreud der Dauer b.» geg-uw-i-t ,g. , ,  Kriege« kann i-z,j,d,u-p ..ts.« z ,  uach den Verhittntst .u de» Ein,et.  

»I7n"dt7b^b7^7u k"? 7 °" 'all« augeutesseneu G.wtuut- durch ri.t SchiedSgertch. eudgsttltg b77»a.m.t H -d.-d.n. Bew.b. u°n K-,- ° ^ Au.taud 
«u°/u^» ^ »> ?  -l»S»dh. ' .u G.geuftaud.» ist  -u Stelle de? Sried-u-pr-is.-  der 

2?^Äch^:2.-"2^7.h. '  de» Glussthreudeu .u be«stch.tg-u, 
bezeichneten Behörden auf eine in derAnordnungzubezeichnende Pech Der Uebernahmepreis ist bar zu zahlen. 

bertrazen werden. Ans dem Uebernahmepreise sind die Ansprüche dritter Personen, 
Die Anordnung kann durch Mitteilung an den Besitzer od die auf die enteigneten Gegenstände Aufwendungen gemacht haben, 

durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen; im elfteren Falle oder denen an diesen Gegenständen ein dingliches Recht oder ein 
a« Eigentum über,  sobald die Anordnung dem Besitzer zuge! Zurückbehaltungsrecht zustand, vorweg zu befriedigen, soweit solche 

im letzteren Falle mit Ablauf des Tages nach Ausgabe dl Ansprüche bis zur Festsetzung des Uebernahmepreises bei dem 
öff.ntlicht >^rd " ^ ^ Anordnung amtlich v- Schiedsgericht angemeldet und glaubhaft gemacht sind. 

Der Besitzer ist verpflichtet, die Gegenstände Wansings. es sich um das Eigentum feiudlicher Aushäudler 
iM-smd-r.  st.  aus Verlange,,  und Kosten des Erwerbers l «"7 " Neichskauzler Im W.gc der Vergeltung abweichend, 
überbringen oder zu versenden. I'wuuungen tressen. 

Die Uebertragungsanordnung kann mit Zustimmung t' ^ 
früheren und des neuen Eigentümers widerrufen werden. ^ Das Schiedsgericht entscheidet in einer Besetzung von einem 
Widerruf ist an den früheren Besitzer zu richten. Wird d> Avrsttzenden und vier Beisitzern. 
Gegenstand, dessen Enteignung widerrufen wurde an den früher '  
»esttz-r iu-ii-l«-g-b-u. I-  gilt  die »et>.,t-aguugSau°rdu.,ng als«» B.l,7'^ >l°d-rttahm.p..t« den 
al"-. uud Recht-,  mi,  deueu der Gegenstand zu. Zeit  » die «-W-I««» «-? »,»« ich«fta^« «->»-. I-  g-uugt 
Snletgulmg betastet war,  sowie Zurü-wehaltunMcht- gellen « '  
nicht erloschen. Der Borsitzende kann im Einverständnisse mit dem zuständigen 

Wer den Gegenstand zur Zeit  der Entei-nmna belikt g> .^^Ministerium oder dem Reichs-Marineamte bereit« vor der 
zugunsten des Reichsfiskus als Eigentümer es sei denn daß d' "^"dung des Schiedsgerichts die Ueberweisung von Abschlag, 
enteignenden Behörde bekannt ist .  'daß ihm das Eigentum ^ d«? ""anlassen. Der Gesamtbetrag der Abschlagzahlungen 
zusteht.  ^ ais den von dem Kriegsministerium oder dem Reichs'Marmeamt 

als Friedenspreis bezeichneten Preis nicht übersteigen. 
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Der Vorsitzende wird vom Reichskanzler ernannt.  Die Bedstehung in Kraft.  Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die 
sitzer werden vom Vorsitzenden berufen, und zwar drei auf BorBornahme von Veränderungen an den von ihr berührten Gegenständen 
schlag de« Deutschen Handelstags, der vierte auf Borschlag derber sie nichtig sind. Den rechtsgeschäftlichen Verfügungen 
jenigen amtlichen Vertretung des Handels,  in deren Bezirk ^verboten ist  und rechtsgeschäftliche Verfügungen stehen Ber-
die Gegenstände ganz oder zum Teil  befinden. Im Falle de-gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung 
Abf. 2 kann der Vorsitzende diejenige amtliche Vertretung dei erfolgen. Trotz der Beschlagnahme sind alle Veränderungen und 
Handels um Vorschlag der Beisitzer ersuchen, in deren Bezirk dilVerfügungen zulässig, die mit Zustimmung der beschlagnahmenden 
Sitzung des Schiedsgerichts stattfinden soll .  Melle erfolgen. 

^ Der von der Beschlagnahme Betroffene ist  verpflichtet,  die 
Wird zu einer Sitzung des Schiedsgerichts die ZuziehM Gegenstände bis zum Ablaus einer zu bestimmenden Frist  oder 

anderer als der zunächst berufenen Beisitzer erforderlich, so kau« bis zu einer ihm gestatteten Verarbeitung oder Verfügung zu 
der Vorsitzende zur Vermeidung einer Vertagung oder eine- verwahren und pfleglich zu behandeln. 
erheblichen Verzögerung des Beginns der Sitzung HilfsbeiW Für die Verwahrung und pflegliche Behandlung der von 
zuziehen. Als Hilfsbeisitzer soll  nur berufen werden, wer vo« der Beschlagnahme betroffenen Gegenstände und für die durch die 
dem Deutschen Handelstag oder in einem anderen Verfahren ^ Beschlagnahme bewirkte Verfügungsbeschränkung kann eine 
dem Schiedsgerichte vor einer amtlichen Vertretung des Handel! angemessene Entschädigung gewährt werden, soweit dies aus be-
als Beisitzer vorgeschlagen worden ist  oder wer zum Richterans sonderen Gründen namentlich mit Rücksicht auf die Dauer der 
befähigt ist .  '  

Der Reichskanzler erläßt die näheren Bestimmungen. 

Die Kosten des Schätzungsversahrens fallen dem 
zur Last.  

§ 4 .  

. "Wahrung der Verfügungsbeschränkung, der Billigkeit  ent-
1 Die Entschädigung ist  ausgeschlossen, insoweit während 

Neilik ^  Beschlagnahme die Gegenstände übernommen oder 
! ^ "weit verwertet werden. Die Entscheidung erfolgt endgültig 

^urch die höhere Verwaltungsbehörde. 

'  . .  8 5. 
^re Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten Die Kriegsministerien und das Reichsmari neaml oder 

von ihnen zu bezeichnenden Behörden sind, unbeschadet der 3^ Behörden erlassen die Nnssührungsbestimmungen 
ständigkeit  der Militärbefehlshaber befugt,  Gegenstände, die a« 
Grund des § 1 der Inanspruchnahme unterliegen können, k 
beschlagnahmen. Die Beschlagnahme erfolgt durch öffentliche ^  
kanntmachung oder durch Mitteilung an denjenigen, '  der 

§ 6 .  
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis 

zehntausend Mark wird, sosern nicht nach den allgemeinen 
-  .. .  Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind bestraft:  

Gegenstände im Besitze hat.  sie herstellt  oder bei dem sie I ^ ^  Verrichtung die enteigneten Gegenstände heraus 
unter Zvllaussicht befinden. Sie trit t  mit der öffentlichen -  ^ ^ ^  Verlangen de« Erwerbers zu über-
kanntmachung oder mit dem Zugehen der Mitteilung oder.  ,o» versenden, zuwiderhandelt;  
sie noch nicht vorhandene Gegenstände betrifft ,  mit deren 



z. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beisei! 
schafft ,  beschädigt oder zerstört ,  verwendet verkauft od 
kauft oder ein anderes Veräußerung?- oder Erwert 
geschäft über ihn abschließt;  

3.  wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstäli!  
zu verwahren und pfleglich zu behandeln, znwiederhande! 

4. wer den nach § 5 erlassenen Anssührungsbestimmungl 
zuwiderhandelt .  

§ 7 .  

Die §§ 2 und 3 finden keine Anwendung ans Gegenständ 
sü'  die Höchstpreise festgesetzt sind oder festgesetzt werden. 

§ 8 .  
Soweit von den Militär- und Mariuebehvrden, einschließt 

der Befehlshaber vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung üt 
dus Eigentum an beschlagnahmten Gegenständen des Kriegsbedal 
verfügt worden ist ,  f inden die Vorschriften der §§ 2 und 
Anwendung, wenn nicht der Uebernahmepreis vertraglich veret 
bart  oder nach den Bestimmungen des Gesetzes über die Krieg'  
leistungen vom 13. Juni 1873 iRGBl. G. 129) oder durch rech!'  
kräftiges Urteil  festgesetzt worden ist .  

Die §§ 2 und 3 finde» keine Anwendung aus Gegenständ 
die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung bereits in den nl 
deutschen Truppen besetzten feindlichen Gebieten von Militär-
Marinebehörden, einschießlich der Befehlshaber,  beschlagne 
worden sind. Der Beschlagnahme steht es gleich, wenn ^ 
militärische Dienststelle sich in den Gewahrsam der GegensB' 
gesetzt oder sonstwie tatsächlich über sie verfügt hat.  

Auf Beschlagnahmen von Gegenständen des Kriegsbedarf 
die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung von den Milid'  
und Marinebehörden. einschließlich der Befehlshaber angeord» 
sind, finden die Vorschriften des § 4 Abs. 3 Anwendung; 
weitere Entschädigung ist  ausgeschlossen. 

SS5 

§ 9 .  

Diese Verordnung trit t  mit dem Tage der Berkündung in 
Kraft.  Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außer» 
krafttretens. 

Verordnung über Eier Vom 24. April  !9i?.  
Auf Grund der Verordnung über Kriegsmaßnahmen zur 

Sicherung der Volksernährung vom 22. Mai 191b fReichs-Gesetzbl.  
S.  4vi) wird verordnet:  

A r t i k e l  1 .  
Die Verordnung über Eier vom 12. August 1916 (Reichs-

Gesetzbl.  S.  927) wird, wie folgt,  geändert:  

1- § 9 Abs. 2 wird gestrichen. 

2- § 17 erhält  folgenden Abs. 2 :  
„Neben der Strafe kann ans Einziehung der Eier 

oder der verbotswidrig hergestellten Erzeugnisse, auf die 
sich die strafbare Handlung bezieht,  erkannt werden, 
ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht".  

A r t i k e l  2 .  

Diese Verordnung tri t t  mit dem Tage der Berkündung 
Kraft.  

Berlin,  den 24- April  1917. 

Der Stellvertreter des Reichskanzlers 
D r. H e l  s f e r  i  ch. 

Zir, 557. 
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Nr. SS«. Bekanntmachung Strafen verioirkt sind, jede Zuwiderhandlung gemäß 
betreffend Abänderung der Bundesratsverordnung vom 21.  der Bekanntmachungen über Vorratserhebungen vom S.Februar 
>»>« «R->ch«.G-seM, S. »s>. »etreffe»« »ie >si» und si 
va« i« n-- ^4. 549. 684) *j bestraft wird. Auch kann der Betrieb d«S 
°°° - M.«.sch.^.„d.>«gw..b,s g.möb d.. B.i.„»w°chu„s ,u- Snnh.lwn, »N.U. 

k n i L » ^ kll  ' , /^^ser Personen vom Handel vom 23.  September 1V 1ö 
Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes ^Reiä>l.K»s»ük,l ^ 

die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen MaßnaP 
usw. vom 4. August 1914 sReichs-Gesetzbl. S. 327)  folge« 
Verordnung erlassen: 

I .  An Stelle des ersten Satzes im Abs. 3 des § 2 
folgende Bestimmung: 

§ 1. 

Meldepflicht. 
Die von dieser Bekanntmachung betroffenen Personen (melde--

pstichtige Personen) unterliegen hinsichtlich der von dieser Bekannt-
Anspruch auf Unterstützung nach Abs. t  e  desteht ^machung betroffenen Gegenstände smeldepfltchtige Gegenstände) einer 

wenn Entgelt  nicht gezahlt  wird. Das PslegeverhMMldkpflicht.  
muh bereits vor Beginn des Krieges bestanden haben, z z 
sei denn, daß die Pflegekinder erst  während des Kriei . .  .  
geboren, oder elternlos geworden sind. ^keldepftrchtrge Gegenstand«. 

. . .  .  .  z. Meldepflichtig sind alle Borräte an gefälltem Nadelrundhvlj 
" ' '  '  " uner Zopfstärke von 10 ew auswärts.  

Im § 4 Abs. 1 werden die Zahlen 
und „7.50" durch „10" ersetzt.  

Die Bestimmung zu 1 tri t t  mit der Verkündnng dieser b 
ordnung, zu 2 mit dem t .  Mai l917 in Kraft.  

Berlin,  den 20. April  1917. 

Der Gtellvertreter des Reichskanzlers. 
Dr. H e 1 f se r i  ch. 

§ 8.  

Meldepflichtige Personen. 
Zur Meldung verpflichtet sind: 

Nr. 559, Bekanntmachung, Nr. n. I.  1856/3. 17. K. R. A..  
betreffend Bestaudserhebung von Radelrnndholz 

Vom 1. Mai 1917. 

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen deS -
lichen Kriegöministeriums hiermit zur allgemeinen Kenntnis geb" 
mit dem Bemerken, daß, soweit nicht nach den allgemeinen btt 

M  - V ^ ^  "  v v e r  m . .  
d e n - ^  k ö n n e n  V  o t r ä t e ,  d i e  v e r s c h w ^ g e n  . . .  .  .  .  
v o ? - D t a ° t l  v e r f a l l e n  e r k l ä r t  w e r d e n .  E b e n s o  wird befkast, wn 

! atzllch die vorgeschriebenen Lagerbücher einzurichten oder zu führen unterlatt. 
r »  —  . . .  -
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.'l. 
. .Waldeigentümer und Waldnutzungsberechtigte,  sowr 

im Besitz von Holz sind, das noch nicht an einen Di 
überwiesen ist;  

2.  Sägewerksbesitzer,  Holzhändler und sonstige Pers 
bezüglich des Holzes, das ihnen geHort oder von i  
erstanden und ihnen bereits überwiesen ist ,  gleichg« 
wo es lagert.  

Befreit  von der Pflicht der Meldung bleiben die Pech, 
deren gesamter Vorrat an meldepflichtigen Gegenständen nichts 
beträgt als 50 Festmeter.  

§ 4. 

Stichtag, Meldefrist, Meldestelle. 

96S 

2. Art des Betriebes; 
>8. Angabe, ob der Meldepflichtige die meldepflichtigen 

Gegenstände 
a) als Händler vertreibt,  
b) im Sägewerk einschneidet,  
es Waldeigentümer oder Waldnutzungsberechtigter ist;  

4.  deutliche Unterschrift  mit genauer Adresse und bei Firmen 
mit Firmenstempel.  

^ ßnr getrennte Betriebe oder Lagerstellen sind besondere Melde-
Heine einzusenden. 

llm mdglichst genaue Ausfüllung der auf den Meldescheinen 
R- di- M-ld-BW ist w d°i vc«Im, de« i .  >A»g»b.»- wird im -ig.»°>, Zni.rch-d.«^ 

lGtichtags tatsächlich vorhandene Bestand an meldepflichtigenW .. .  ^  
ständen maßgebend. ,  Meldescheine sind ordnungsgemäß Postsret zu machen und 

M-. ^  Briefumschlag den Vermerk zu tragen: „Nadel-! 
'  Meldestelle der üUe i? i '  > n  » m!"/ c '  ^ ^"dholz-Meldeschein". Eine zweite Ausfertigung fAbschrift ,  Durch-

^  d-s Königlich P..ni 'chlag. Knpie, ist  ö°n dem M-ld-nde» bei ici .wn G-,chDS»api-ren '  
siM '  Koinggrätzer Straße 100 Zurückzubehalten -  '  ^ '  

! Anfragen und Anträge. ' ^ 
Art der Meldung. Me Anfragen und Anträge, welche diese Bekanntmachung > 

Die Meldungen haben nach Kubikmetern sFestmeternf an die Holz-Meldestelle der Kriegs-Rohfloff-Abteilüng '  
amtlichen Meldescheinen zu erfolgen, die bei der Holz -  Meldci^ ,  ^>"glich Preußischen Kriegsministeriums, Berlin SW.-.l  l^ 
der Kriegs - Rohstoff - Abteilung des' Königlich Preußischen "Krätzer Strake 100 «, 
Ministeriums, Berlin SW. t l ,  Königgrätzer Straße 100 a, 
fordern sind. 

Die Anforderung der Meldescheine soll  auf einer Po!^'  
fnicht Briefs erfolgen, die nichts anderes enthalten soll ,  als-

I. kurze Anforderung des oder der gewünschten iR 
scheine; 

her Straße l00 a, zu richten. 

Inkrafttreten 
Diese Bekanntmachung tritt am t .  Mai 1917 in > 

Posen, den 23. April  1917. 
^er stellvertretende kommandierende (Heneral 

V. Armeekorps 
von B 0 ck zrnd P 0 l  a ch. r» '  

^  - ^  ^  ' V .  

;0'.K 

^ -''7' '.^ 

7,-A 
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Preise fiir Herbstsemiise. 

vom Bevollmächtigten de» Reichskanzlers sind 
Preise für Herbstgemüse in luftdicht verschlossenen 
festgesetzt worden: 

Warengattung 

Karotten: 
extra kleine 
kleine 
junge 
geschnittene 
Weißkohl 
Rotkohl und Wirsingkohl 
Braunkohl 
Rosenkohl 
Blumenkohl 
Kohlradi 
Kohlrabi ganze Köpfe 
Sellerie 
Spinat 
Steinpilze 
Steckrüben 
Pfifferlinge 

Erzeuger« 
Höchstpreis 

für die 
Vi Dos« 

1.-
—,80 
—,68 
-.64 
- .61  
-.75 
-.6, 

1.25 
1,35 

-.70 
—.90 
—,95 
-.71 

I.7S 
- .82 
I.»0 

nachsteP 
Behältnis 

Klei«' 
Handel! 

Höchst pr' 
für di 
Vi 

.4 
1.2i 
1. 

7« 

Diese Preise sind Höchstpreise. 

Fabrikanten und Händler, die in der Lage find, bei ^ 
angemessenen Gewinn zu geringeren als den hier angegt 
Preisen ihre Waren zu verkaufen, sind hierzu verpflichtet. 
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Wegen der größeren und kleineren Packungen gelten folgende 
Bestimmungen: 

a) Erzeuger-Höchstpreise. 
Bei den Waren, für die der Erzeugerhöchstprei» nicht 

mehr als 75 Psg. beträgt, kostet 
die V- Dose die Hälfte der Vi Dose zuzüglich 7 Psg-, 
die l'/z/l Dose das Eineinhalbfache der '/» Dos« weniger 

1 Pfennig.. 
die V, Dose das Doppelte der Vi Dose weniger 3 Pfg., 
die 2V-/1 Dose da» Zweieinhalbsache der Vi Dose weniger 

5 Pfennige, 
Bei den Waren, bei denen der Erzeugerhöchstprei» mehr als 

75 Psg. beträgt, kostet 
die V- Dose die Hälfte der Vi Dose zuzüglich 7 Psg., 
die lV,/1 Dose da» Gineinhalbsache der Vi Dose wemger 

2 Pfennig, 
die Vi Dose da» Doppelte der Vi Dose weniger 5 Psg., 
die 2V-/1 Dose da» Zweieinhalbfach« der Vi Dose 

weniger 8 Pfg., 
d) Kleinhandelshöchstpreise. 

Auf die größeren und kleineren Packungen dürfen folgende festen 
Zuschläge gemacht werden: 

Bei Dosen, deren Erzeugerpreis bis einschließlich SV Pfg. 
beträgt 12 Pfg. 

bei Dosen, deren Erzeugerpreis bit einschließlich 50 Pfg. 
beträgt 15 Pfg.. - . 

bei Dosen, deren Erzeugerpreis bi» einschließlich 70 Pfg. 
beträgt 17 Pfg., / ' 

bei Dosen, deren Erzeugerpreis bi« einschließlich 80 Pfg. 
beträgt 20 Pfg. 
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bei Dosen, deren Erzeugerpreis bis einschließlich 90 Pfg> 
beträgt Z2 Pfg. 

bei Dosen, deren Erzeugerpreis bis einschließlich I ,— Mk-
beträgt 25 Pfg. 

bei Dosen, deren Erzeugerpreis bis einschließlich 1,35 Ml 
beträgt 28 Pfg. 

bei Dosen, deren Erzeugerpreis bis einschließlich 1,70 Mk. 
beträgt 35 Pfg. 

bei Dosen, deren Erzeugerpreis bis einschließlich 2, l(>Mk. 
beträgt 40 Pfg. 

bei Dosen, deren Erzeugerpreis bis einschließlich 2,50 Mk. 
beträgt 45 Pfg. 

bei Dosen, deren Erzeugerpreis bis einschließlich 3,— Mk. 
beträgt 50 Pfg. 

Bei den Dosen über 3,— Mk. darf ein fester Zuschlag ve» 
nicht mehr als 55 Pfg. genommen werden. 

Die Gewerbetreibenden, die Gemüsekonserven und Faßbohne» 
im Kleinhandel vertreiben, sind verpflichtet, in ihren Geschäfts
räumen die Preise der Gemüsekonserven zum Aushang zu bringe»-
Vordrucke hierfür können von uns bezogen werden. 

Braunschweig, den 9.  April  ISI7. 

Gemüsekonserven-Kriegsgesellschast m. b. H. 

Upende für Deutsche Soldaten- und Marineheime. 
Der Ausschuß für die Spende der Deutschen Soldaten- u»d 

Marinxheime. hat seine Freude über das günstige Ergebnis dcl 
Sammlung ausgesprochen und gebeten, für die in Verbindung 

973 

unserer Opfertage» aufgewendete Mühe allen denen herzlich zu 
danken, die bei der Sammlung geholfen haben. 

Liegnih. den 8.  März 1917. 

Der Regierungspräsident 
I .  A .  vr. M ü l l e r .  

Die Ortsbehörden ersuche ich, diesen Dank ortsüblich bekannt 
zu geben. 

Bolkenhain, den 9.  April  1917. 

Der Königliche Landrat 
v o n  L o e s c h .  

Aerztliche Priisungsstelle. 
Z»r Regelung der Krankenversorgung ist  für den Kreis 

Bolkenhain eine ä r  z t  l  ich e P rü f n n g s  st e I l  e gebildet 
worden, der künftig alle Anträge auf Sonderbewilligung von 
Nahrungsmittelzulagen für Kranke nnd Kinder einzureichen sind. 

Zu Anträgen für Kranke bedarf es in jedem Falle eines 
ärztliche» Zeugnisfes,  ans dem dasür vorgeschriebenen Formular,  
welche? in der Kreisvlattdruckerei in Bolkenhain erhältl ich ist .  
^>e Kosten des Attestes müssen von dem Antragsteller oder der 
Krankenkasse getragen werden, gegebenenfalls sind sie im Äege 
der öffentlichen Armenpflege aufzubringen. 

Stil lende Mütter können Zulagen auf Grund einer Bescheinig 
gung dxx  Heb lnnm e  erhalten. Formulare für diese Bescheini-
Mgen sind gleichfalls von der Kreisblattdruckerei zu beziehen.-
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Dt« Ortsbehörden wollen unverzüglich ans die Einrichtung § 2. 
aulmech»« m-chm und ,l-ichz-!Iig dasnr Sorg- tmg-n. daß M Zuwid-rhandluna-» w-rd-n mi« S-IS»gn>« ii« ,u « M-nat.n 
°Mch,n v->i<ttnnM-«-n sin M»», «'ntkr, Skr, M,h>. «-»», ^er mir Skldslras- bi» ,u IS00V Marl b-straft. 
Nährmittel usw. von der ärztlichen Prüfungsstelle ausgestellt! 
Bezugsscheine und Karten annehmen und deren Inhaber a« 
erster Stelle bedienen. 

§ 3-

Diese Bekanntmachung trit t  mit dem Tage der Beröffent-
Bon den Ortsbehörden dürfen Ausatzkarten für Kranke nicht l ichung im Kreisblatt  in Kraft.  

mehr verabfolgt werden. 

Bolkenhain, den 29. April  1917. 

Der Kreisausschuß 
v o n  L o e s c h .  

Bolkenhain, den 21. April  IS17. 

Der KreisauSschuß. 
v o n  L o e s c h .  

M 5«» Anordnung 
Höchstpreis für de« Bertauf bou weißen u«d 

farbigen Kandis. 
Auf Grund des Reichsgesetzes vom 4. August 1814 in de> 

Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1914 (Reichs 
Gesetzbl.  S.  519) in Verbindung mit den Bekanntmachungen vB 
21. Januar und 23. September >9 >5 sReichS-Gesetzbl. S. 2S 

603)  und vom 23.  März 1916 sReichS-Gesetzbl.  S.  183)  ^  
gemäß § 15 Abs. 3 der Verordnung des Bundesrats vom l4.SePtbr 
1916 über den Verkehr mit Zucker im Betriebsjahr I916/P 
wird mit Zustimmung des Herrn Regierungspräsidenten folgen^ 
verordnet -. 

§ I. 
Der Höchstpreis für den Verkauf von weißen und farbig^ 

Kandis an den Verbraucher wird auf 42 Pfennige für d°> 
Pfund festgesetzt.  

1. NachtragssA«ord,m«g ^r. 
über die Regelung des Verbrauchs von Fleisch und Fleisch' 

waren im Kreise Bolkenhain. 

Auf Grund der Verordnung über die Regelung des Fleisch« 
Verbrauchs vom 21.  August 1916 sRGBl. S.  941) und der 
Preußischen Ausführungsauweisung vom 8. September 1916 wird 
für den Kreis Bolkenhain folgendes angeordnet-.  

§ 1. 

Die markenfreie Abgabe der im § 1. Abs. 2 der Anordnung 
über die Regelung des Verbrauchs von Fleisch und Fleischwaren 
^ Kreise Bolkenhain vom 2. Oktober 1916 sKreisbl. T. 1800) 
, 'vher kartenfreien Schlachtabfälle, Eingeweide, sowie des Blute» 
^ fernerhin unzulässig. 

K 2 .  
.^ede Wurst darf nur gegen Marken abgegeben werden. 
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§ 3 .  S77 

Frischwurst ist  mit der doppelten Menge aus die F l e i s c h s t  ^Üeheu wird, Eine solche Wurst iaun aber al? iKischwurst ,m 
anzurechnen. Bezüglich des Begriffs Dauerwurst und F r i s c h m^'w "er Bestimmungen der Bekanntmachung vom 21. August 
verweise ich auf meine Ausführungen vom heutigen D ' ^6  über die Ausgestaltung der Fleischkarte  und die Festsetzung 
(Kreisbl,  S.  976 und 977).  z  ^ ^erbrauchshöchstmenge an Fleisch und Fleischwaren (RGBl. 

§ 4.  945) wonach Frischwurst mit doppelter Menge auf die Fleisch-
z«id°.ha»d>m,s.n g-s-n di- vmsteh.iid-n -tt-ft imm« s'"'s "w «»dem Sid ft-ht °i-lmch-

werden gemäß h 14 der Verorduuna über die Reoeluna - .  '  ^ fleisch ohne Knochen fast gleich und über-
Fleischverbrauchs vom 21. August 1916 lRGBl. S.  941) l der gleichen Menge Fleisches mit 
Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu 5« ""^w.nhstnen Knochen. ^ 
tausend Mark oder i t  einer dieser Strafen bestraft  .  ^ Wurst ist  daher,  sofern sie ausschließlich aus F eisch 

' und Eingeweideteilen hergestellt und durch Anräuchern haltbar 
z 5. gemacht ist ,  zum vollen Werte,  wie Schlachtviehfleisch mit ein-

g^achseneu Knochen auf Fleischkarte anzurechnen. Diese Anordnung tritt mit der Veröffentlichung im Kreisbl c>. ^ 
in Kraft.  Bolkenhain, den 28. April  1917. 

Volkenhain, den 28. April 1917. Kreisaussehttß 
Der Kreisausschuß. ' 5 v o u  L o e s c h .  

v o n  L o e s c h .  

Regelung des Brot- und Mehlverbrauchs. 
»! ar, Nachstehend wird die Anordnung des Kreisausschusses vom 

-  A » ^  ̂  S e p t e m b e r  1 9 1 6  ü b e r  d i e  R e g e l u n g  d e s  V e r b r a u c h s  v o n  B r o t -
ib.r  d).  R '">«>ag-a,w.d„u, 'g °«°> und M-Hl im Kr.is.  B-li-nhnin in de. FassMg der di«. 

w»--» im ii°7m?n «? s .» B ö ^ M g-uanen vcachlnng n-chmai» «erSst-ntlichi.  w»m> im hieben jirrij-  iKilisli l .  «.97ü/7t>> wrisc ich '  . . .  . . . .  -«.. .  . . . .  
folgendes hin: ^ur den Kreis Bolkenhain wird zur Regelung des Brot- und 

Mit Rücksicht aus die b-M>iie>is- wirmere J°hr-»z-ii ' S'mäh K «7ss. der «.ind-SrntS«-r°-dium« «°m 
die Herstellung einer ungeräucherten Frischwurst im allgen-eb '  folgendes verordnet: 
nicht zweckmäßig sein, sondern die Wurst wird zunächst a» ° § I. 
Luft getrocknet und dann soweit geräuchert werden müsse», ^ Die Entnahme von Brot und Mehl in Verkaufsstellen ist 
sie stch mindestens 8 Tage bis etwa l4 Tage hält. Der M>>i nur mit der Beschränkung zulässig, daß auf alle Personen über 

m ^'"uwln. Grütze usw.s  wird die Verweis W Jahre höchstens I75V Gramm, ans Kinder von 6 bis 10 Jahren 
dieser Mittel  zur Streckung der Wurst meist verhindern, so '  ^Mus 1500 Gramm und aus Kinder bis 6 Jahren höchstens 
die Wurst in der Regel nur aus Fleisch, Eingeweide», und b iWv Gramm wöchentlich entfällt. Anstelle von 1000 Gramm 

5Ks .  
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Brot köunen 700 Gramm Mehl entnommen werden. Anstelle d! §  
Brotes kann auch Semmel oder Zwieback in der gleichen Gewicht ^  öffentliche Anstalten mit wechselnder Beleguug (Kkanken-
menge entnommen werden. Häuser,  Gefängnisse, Haushaltungsschulen usw.) wird die 

Schwerarbeiter,  das sind die in landwirtschaftlichen m der Marlen nach ^  nom'  ^Gemeinde-
gewerblichen Betrieben beschäftigten, körperlich s c h w e r a r b e i t e u d ü  er Zugrundclegung^ ..er ^  ' ^ ^ 
Personen über l4 Jahre mit eigenem Arbeitseinkommen und d> '0lstan> sengesetzt,  Di? ^ ns a '  ei c h '  '  ^ 
im Eisenbahn- und Postdienst körperlich schwerarbeiteuden PersM n> den Anstalten nicht mehr "  " /  .  
serner Schwerstarbeiter,  das sind die Berg- und Jndustriearbeit« N ^ops verbrancht wird. »<egi '  ^  ^ -  Kreises 
die besonders schwere Arbeit  zu oerrichten haben, bez«. der K  em- der vorstehend genannten Anstalten 
Wirkung schädlicher Gase des Rauches und großer Hitze ausgesü /  '  '  cin  melndun-attaiu. >> a ^ ^^ ^ zurück-
sind, erhalten eine Zulage in der von den hierfür zu , räuw '"nerhalb 3 Tagen Anzeige zu erstatten und die Brotkarte zurück 
Stellen jeweilig festgesetzten Höhe. Arbeiterinnen, auf welche d> ö'Wbeu. 

Merkmale der vorstehenden Bestimmung zutreffen, sind wie Arbeitt  Inhaber von Gasthäusern und Speifeanstalten dürfen Z.rot 
z« behandeln. «u ihre Gäste nur gegen Marken verabfolgen. 

§ 2. ^ 

Zar Ueberwachung des Brot- und Mehlverkehr« und ^ 
Sicherung einer gerechten Verteilung erhält  jeder Haushaltsvorstali  ^ fort ,  
mit Ausnahme der in H 7 bezeichneten Personen vom GemeiB ^ 
vorstand unentgeltl ich Brotkarten für feine Haushaltungsgenosst Die Verkäufer vo» Mehl oder Brot dürfen solches um gegen 
ausgehändigt,  die zur Entnahme von Brot und Mehl innerh^ Vorzeigung der Brotkarte und nur nach Abtrennung dkl für die 
des Kreises berechtigen. Quartierburschen werden wie Hansha^ stressende Woche geltenden Marken, die der entnommenen Menge 
vorstände behandelt.  - an Brot oder Mehl entsprechen, abgeben. 

Die Brotkarten lauten ans die Person und sind nicht W die zulässige Wochenmenge bereits verbraucht,  so haben 
tragbar.  Der Inhaber hat sie aufzubewahren uud beim Ei 'D' "  Berkauser jede weitere Abgabe abzulehnen, 
von Brot oder Mehl mitzubringen. Für verloren gegang^ Diese Vorschriften gelten auch für den eigenen Bervia cy 
Karten wird gegen eine Gebühr von 1 Mk. Ersatz verabfolgt;  ^ ^r Verkäufer.  
Perlust muß außerdem glaubhaft dargetan werden. ^ 

Die Karten geben au. welche Brot- oder Mehlmeuge in j-d° Die Verkäufer haben die «bgettennten Marken ,or^ 
Woche an den Inhaber abgegeben werden darf.  In einer 2lB ^^bewahren. Sie erhalten neues Mehl lediglich n.  -beug 
nicht entnommene Mengen dürfen der nächsten Wochenmenge >«K deren Vertan» sie durch Vorlegung der abgcttenn. 
hinzugerechnet werden. "^ti  nachweisen. 
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§ 3. 

Die Befreiung von der Verpflichtung zur Bildung einer 
Sonderrücklage gemäß § 7 de? Gesetz s über^vorbereitende Maß
nahmen zur Besteuerung der Kriegsgewinne vom 24. Dezember 
IS 15 (RGBl. Ei. 837) erstreckt sich auch aus das neue Kriegs-
geschäftSjahr. 

§ 4 .  
Die Borschriften im § 6 Abs. 2,  § 8 Abs. I bis 3 und 

Abs. 5, § 9 des Gesetzes über vorbereitende Maßnahmen zur 
Besteuerung der KriegSgewinne vom 24. Dezember 1915 gelten 
entsprechend auch für die neue Kriegssteuerrücklage. 

§5. 
Der Bundesrat ist ermächtigt, AuSführungsbestimmuugen zu 

erlassen und Zuwiderhandlungen mit Geldstrafe bis zu eiu-
taufendsünfhundert Mark zu bedrohen. 

§ 6 .  
Dieses Gesetz tritt am Tage seiner Verküudung in Kraft. 
Urkundlich unter Unserer Höcheigenhändigen Unterschrift  und 

beigedruckten Kaiserlichen Jnsiegel. 
Gegeben Großes Hauptquartier, de» 9. April 1917. 

(Siegel) Wilhelm 
v o n  B e t h m a n n  H o l l w e g  

Nr 4se Poltzetver»rd»«Nß zum Ftfchereigesetz (Kischereiordnung) 
Auf Grund der §K z. 35, -99. 103, 106. 107. 124 des 

Fischereigesetzes vom 11. Mai 1916 (Gesetzsammlung E. 55) und 
der §§ 136, 140 des Gesetzes über die allgemeine Landes
verwaltung vom 30. Juli 1883 (Gesetzsammlung S. 195) wird 
hierdurch für das ganze Staatsgebiet folgende Polizeiverordnung 
erlassen. 

«S1 

Erster Abschnitt .  

M i n d e s t m a ß e .  
§ I. Auf Fische der nachbenannten Arten darf der Fisch-

fang nur ausgeübt werden, wenn sie von der Kopfspitze biß zum 
Ende des längsten Teils der Schwanzflosse gemessen, mindestens 
folgende Längen haben : 

Stör 100 «w 
Aal 
Lachs 
Meerfsrelle 
Zander 
Barbe s 
Hecht s  
Maifisch s 
Nordseeschnäpel) 
Blei (Brachsen) 25 
Scholle und Flunder in der westliche» Ostsee, 
westlich der Linie Hyllekrog Leuchtturm 

(auf Laaland) nach Staber Huk (aus 
Fehmarn) 22 

östlich dieser Linie bis znr Linie Gedser nach 
Ahrenshoop 21 

sonst,  ausgenommen Scholle der Nordsee 18 

35 

28 

Aesche 
Aland 
Döbel 
Nase 
Bachforelle 
Schlei 

Barsch 
Plötze 
Rotfeder 

Flußkrebs 

1 
! in Binnenseen 
l  sonst 

20 

18 

13 
15 

8 
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§ 7-

Die Ausgabe von Brotkarten findet keine Anwendung a 
die Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe, denen zur Ernähru« 
der Angehörigen ihrer Wirtschaft nach § 6 Abs. I  n, der Bunde 
ratsverordnung vom 29. Juni 1919 von vornherein die notij  
Gesamtmenge bis zur nächsten Ernte belassen ist .  Die Hau 
wirtschaften bleiben auf das ihnen so zugewiesene Quantum c 
Brot und Mehl allein angewiesen und von der allgemein« 
Abgabe in den öffentlichen Verkaufsstelle» ausgeschlossen. 

§ 8 .  
Müller,  Bäcker.  Händler und Landwirte sind verpfliO 

dem Versorgungsausschuß auf Erfordern ihre Bestände vorzuweiß 

tzv. 
Die Beschaffenheit  des zu liefernden Mehles wird wie ^ 

bestimmt: 

s> Roggen — Brotmehl ist  auf 94"/y ausgemahlener.  
bs Weizenmehl I  ist aus 05"/« ausgemahlener Weizen, 
e) Weizenmehl II  ist  aus 94°/g ausgemahlener Weizen, 
ei) Brotmehl ist aus 94"/<> ausgemahlener Roggen, ge-

mit dem bis aus 94"/<> ausgemahlenen Weizennacho^ 

§ 10. 

Roggenbrot darf nur in Stücken von 3^/z Pfund und ^ 
Pfund lausgebacken) hergestellt  werden. 

ES muß auS höchstens 90 Gewichttteilen Roggeumehl st« ^ 
jeweilig zugelassenen Mischung mit Weizenmehl) und mindest 
10 Gewichtsteilen Kartoffelflocken, Kartoffelwalzmehl.  ^ 
Kartoffelstärkemehl besteh.w. Aus ' .00 Psund dieses Kriegsme^ 
muffen mindestens 130 Pfund Brot gebacken werden. A«N 
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der 10 Gewichtsteile Kartoffelflocken usw. können bis 40 Ge-
wichtSteile gequetschter oder geriebener Kartoffeln treten. Statt 
Kartoffeln kann Gerstenmehl,  Hafermehl,  Reismehl,  Maismehl 
oder Gerstenschrot in derselben Menge wie Kartoffelflocken ver
wendet werden. DaS Brot darf erst  24 Stunden nach Fertig-
stelluug verkauft werden. 

§  l l -

Weizenbrot darf nur in Form der Einheitssemmel und nur in 
Stücken von 100 Gramm Backgewicht hergestellt  werden. Das 
dazu zu verwendende Weizenmehl I  muß die vorgeschriebene 
Mischung aufweisen. Zwieback darf hergestellt ,  aber ebenso wie 
Mehl nur nach Gewicht verkaust werden. 

§ 12. 

§ 4 der Verordnung des Magistrats zu Bolkenhain vom 
22. März 1915 betreffend des Backen von Kuchen bleibt sür den 
Bezirk der Stadt Bolkenhain in Kraft Im übrigen ist daS 
Backen von Kucheq.v.erboten. 

8 13. 
Die Bestimmungen unter §§ 10 — 12 über die Zusammen

hang von Brot und Semmel finden auch auf die eigenbackenden 
Bfirtschafte» Anwendung. 

§ 14. 
Das Austragen vun Backwaren von Haus zu Haus, das 

schatten von Backwaren ans der Straße und in Hochauklokalen ist  
Verbote». 

Die ansässigen Gewerbetreibenden haben den Verkauf nur 
w ihren Geschäftsstellen vorzunehmen. 

Gewerbetreibende ohne Niederlassung dürfen ihre Waren 
«'n auf einer vom Gemeindevorsteher des VerkausSortes zu, be« 
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stimmenden Stelle und Zeit  zum verkauf bringen. 

§ 15.  

Jx.ize Abgabe von Mehl und Backwaren aus dem Krc>! 
BolkeuhM^'verboten. Ausnahmen von diesem Verbot sind n« 
mit schriftl icher Genehmigung des.Kreisausschusses zulässig. 

tz  16 .  

Die Preise ssür abzugebendes Mehl und Brot werden n» 
solgt festgesetzt :  

а) Die Mühlen haben an die Bäcker und Händler abzugeben 
1.  Brotmehl sbesteheud aus 94"/» Roggenmehl und 

Weizennachmehl zum Preise von 15,00 Mark. 
2.  Roggenmehl zum Preise von 15,00 Mark, 
3.  Weizenmehl l  „  „  „  IL,50  „  
4. „ Ii „ „ „ 17,00 „ 

für den Zentner netto.  

б) Händler und Bäcker haben an die Verbraucher Mehl zu eü>! 
Preise abzugeben, der die vorerwähnten Mehlpreise höchste 
um 2 Mark für den Zentner übersteigt.  

Brot haben sie an die Verbraucher abzugeben: 
das 3^/z  Pfund-Brot 53 Pfennige, 

V 2 » V '30  „  
Die Semmel für 6 Pfennige. 

§ 17. ' 
Der Stadtgemeinde Bolkenhain wird für ihren Bezirk 

eigene Regelung des Verbrauchs entsprechend den vorstehend dari>^ 
aufgestellten einheitl ich für das gesamte Kreisgebiet geltet  
Bestimmungen übertragen und zwar unter Hinzuteilung der W' 
gemeinden sGutsbczirkef Klein Waltersdorf.  Hohendorf,  Sch>^ 
Haus und Wolmsdorf.  

988 

Z 18. 

Im übrigen bildet jede Gemeinde ^einschließlich des gleich» 
namigen Gutsbezirksj einen Verbrauchsbezirk sür sich. 

§  1v. 

Die Durchführung der Verbrauchsregelung im Kreis wird vom 
Kreisausschuß einer Kreisverteilungsstelle übertragen. Sie besteht 
aus dem Landrat, als Vorsitzenden und aus vom Kreisausschuß 
ernannten Mitgliedern. Die Regelung innerhalb der Verbrauch?» 
bezirke ersolgt durch die bereits gewählten Ortsausschüsse. 

§ 20. 

Die Ortsausschüsse haben die Vorratsversorgung und den 
Verbrauch in ihrem Bezirk im Rahmen der hiermit erlassenen und 
der etwa noch zu erlassende» Vorschriften zu regeln, die Bestände 
ia ihrem Bezirk zu überwachen und die ihnen von der Kreis» 
berteeilungssteUe erteilten Austräge auszuführen. 

§ 21.  

Die Verbrauchöbezirke hab.en ihren Bedarf an Mehl durch die 
Ortsausschüsse bei dem KreisauLschuß anzufordern und bei der von 
diesem zugewiesenen Mühle unter den testgesetzten Bedingungen zu 
entnehmen. Die Mühlen haben das Mehl rechtzeitig und in guter 
Beschaffenheit  an den Ortsausschuß zx liefern, dem die weitere 
Zuweisung der Verteilung obliegt.  Den Mühlen wird das erforder» 
üche Brotgetreide von der KreiSverteilungsstelle zugewiesen. 

§ 22. 

Diese Regelung trit t  mit dem Tage der Veröffentlichung in 
Kraft.  Die Anordnung vom 13. September l91b mit ihren 

Nachträgen tri t t  an diesem Tage außer Kraft.  



1 
984 

§ 23.  
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ck Wer vorstehenden Anordnungen zuwiderhandelt,  wird 
Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis 150« 
bestraft.  

Außerdem können Geschäfte geschlossen werden,  deren JnhlB 
oder Betriebsleiter sich unzuverlässig zeigen. f§ 58 der Verordne 
vom 29. Juni 19l6.s 

Bolkenhain, den 15. September 191«. 

Der Borsitzende des Kreisausschusses. 
v o n  L  o  e  s  c h .  

Nr. 566. 

Impf'  und RevistonStermine für die einzelnen Jmpfbezierke zu ver
einbaren. Demnächst sind diese Termine unter ausdrücklichem 
Hinweis auf di - 12 bis 15 des Reichs-Impfgesetzes vom 8. April 
l874 fRGBl. S .3I ffs den Beteiligten bekannt zu machen. 

Die zweiten Ausfertigungen der Impf- und Wieder-
impfungs-Listen für >917 sind nach Prüfung ihrer Richtigkeit den 
Herren B e z i  r  k s  i m p f ä r z t  e n rechtzeitig zum Gebrauch zu 

z überweisen. 
Jirbezug auf die Ausführung des Jmpfgefchästes wollen die 

^ ^rtspolizeibehördeu die Borschriften sorgfältig beachten, welche voir 
de» zuständigen Ministerien erteilt  und in der zweiten ^onder-
beilage zu Nr. 13 des Amtsblattes der Königliche Regierung zu 

! Pegnitz pro 1900 abgedruckt sind. 

Milchleiftungsfntter. 
Die Landes-Futtermittel-Gesellschaft hat mitgeteilt ,  daß ^ 

Auslobungssatz für Milchleistungsfutter für den Monat Mai l U'  
Futter für 15 I Bollmilch oder I Pfd. Butter beträgt. 

Breslau, de» 26. April 1917. 
Provinzial-Futtermittel Verteiluugsftelle 

für Schlesien G. m. b. H. 
gez. Klawki gez. T h u m. 

Nr. iS7. Schutzpockenimpsung. 
Im Anschluß an die Kreisblatt-Bckanntmachnng vom 30. 

d. Js. — Nr. 524 — veröffentliche ich nachstehend die !''' 
das Jahr 1917 aufgestellte Jmpf-Ordnung 

Die städtischen P o l i  z e i  v e r  w a l t  u n g e n, s^' '  
die Herren A m t s  v o r st e h e r des Kreises ersuche ich, mit ^ 
in der Jmpsordnung genannten Herreu Bezirks - Jmpfärzten ^ 

Insbesondere wird auf folgendes hingewiesen. 
>. Bereits bei der Bekanntmachung des Jmpftermines hat die 

Drtspolizeibehörde dafür Sorge zu tragen, das die An-
gehörigen der Impflinge gedruckte Verhaltungsvorschriften 
sür die öffentlichen Impfungen und über die Behandlung 
der Impflinge während der Entwickelung der Jmpfblattern 
erhalten. 

Bon diesen Vorschriften haben zu dem angegebenen 
Zwecke die Ortsbehörden genügend (Hpemplare rechtzeitig 
erhalten. 

2.  Für die öffentliche Impfung sind helle, heizbare, genügend 
große Räume bereit zu stellen. 

3- Der Inhaber des Jmpflokals , ist  von dem Jmpftermin 
vorher rechtzeitig in Kenntnis zu setzen. 

Vor dem Jmpftermin ist das Jmpslokal naß zu reinigen 
und außerdem gut zu lüften. 



zu nehmen, daß diese Termine tunlichst in unterrichtsfreie 

. Ve, kühler Witterung sind die Jmpfrär.me zu heizen. Nachmittagstnnden gelegt werden. 

6. ES ist möglichst dafür zu sorgen, daß außer dem Imp, Impflinge oder Wiederimpflinge zu dem festgefetzten 
r ä u m  e i n  v o n  d i e s e m  g e t r e n n t e r  W a r t e r a u m  f ü r  d i i I m M e r m i n e  o h n e  e i n e n  g e s e t z l i c h e n  G r u n d  n i c h t  
Impflinge und derer Begleiter vorhanden ist.  gestellt ,  so ist in Gcmäßheit des § 4 de» Reichs-JmpfgesetzeS vom 

. . .  .  .  .  .  ^  ^  ^ p u l  l 8 7 4  seitens der Ortspolizeibehörde oder des bei der 
7. m «s« dgraus hmzuwirlen, dgh d t -  Zut»I«t»g- M t t  «'Smpsun, g-genwirlig-tt  «ertr.I.r« d-«Ie>b-tt sofort d -  r -  u 

g-w-sch-u-m und r-,u.» Kl-id.rn zum Zmpit»«'R a«g --,« „ » ,  an z»  °  r d  „  -  n  u n d  s «  r  -  u g  d  -  r a u s  
j u  s e h e n ,  d a ß  d e r  d i e S f ä l l i g e n  A n o r d n u n g  

»  » M «n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ige geleistet wird. Die Stellung der Strafanträge 

,ur W-,««->,g.nh.,t  st.r d-u Jmpwz, », Sorge zu «t-»-'«!»,,  W - r n ,  ^-r Vormünder, welche den noch § IS 

«. AI« Verlrele. der vrlipolizeidehorde hg« der Si-melM^ «"»^Zmpsgcj-h-s Ihne«, obliegenden Nach«-,«: 
Vorsteher oder ein Schöffe im Jmpftermin zur Stelle z« »daß die Impfung ihrer Kinder oder Pflegebefohlenen erfolgt 
sein, um im Einvernehmen mit dem Impfarzte D oder aus einem gesetzlichen Grunde unterblieben ist",  
Au!r^rh°l,nng d,r Ordnnug zu sorg.» und um w«, .drr d.r.n «ind.r und Psl°g°b.s°hlon°u 
.  mp, nul-rschrütlich zu »olljwhen, ohn, g-i-htich-u lUruud und «roh ersolgt-r amtlicher Aussordrrung 

IN cr. .«..  ist ^ 2 .  r r Iwpfnng oder der ihr folgenden Revision entzogen geblieben 
10. Ferner rst noch ein« besondere Schreib!,,lfe s§ l4 des Reichsimpfaesetzesf ist nach 13 und !4 des 

hrung er ^mpflisten zu bestellen. ^'npfreglements vom 12. Mai 1876 sAmtsblatt S. 1ü6) Sache 
O  rts  p  o  li z  c  i b  e h  d  rd  c  n. Diese haben dafür zu sorgen. 

G« i s t  a n s  e i n e  m ö g l i c h s t  s o r g f ä l t i g e  F ü h r u n i ^ h  i h n e n  s o f o r t ,  n a c h  d e m  d a s  I m p s g e s c h ä f t  i n  

der Zmpflisten Bedacht zn nehmen. " e m O r t e b e e n d e t worden ist, von dem bei der 
^aipsnng n>,d Revisionen zugegen gewesenen Guts- bezry. 

Die Ortspolizeibehörden haben die Zmpstermine den Hertt> Leinde-Vorsteher xjn namentliches V e r-

L o k a l - S c h u l i n s p e k t o r e n  r e c h t z e i t i g  a n z u z e i g e n ,  d a m i t  l e t z t e r e  d i  c h  n  i  s  d e r  d e r  Z m p f u u g  b e z w .  R e v i s i o n  v o r -

L c h r e r  b e s t e l l e n  k ö n n e n ,  w e l c h e  d i e  W i e d e r i m p f l i n g e  a u f  d e «  ^  ̂  f  t  s  w  i  d  r  i  g  e n t z o g e n e n  I m p f l i n g e  u n d  

W e g e  z u m  u n d  v o n  d e m  J m p s l o k a l e ,  s o w i e  w ä h r e n d  d ' !  '  e d e r i m p f l i n g e  m i t  B e n e n n u n g  d e r  A  n  g  e -

Aufenthaltes im Jmpslokale beaufsichtigen. 'gcn derselben zugestellt werde. Die Guts-
^ ^ ̂cmeinde - Vorsteher stellen dieses Verzeichnis eventl. nach 

n ^chulpmmer als Jmpslokale benützt,  dann ist b Sprache ^  Impfarzte auS den Impf, und Wieder, 
eststellung der Impf, und RevistonStermfne darauf RüW "Psungs-Listen auf niid sind für deffen Richtigkeit verantwortlich. 



lieber den Erfolg der hiernächst von den Drtspolizeibch 
gestellten Strafanträge ist seitens der obengenannten Beh5 
bis znm Ablauf dieses Jahres hierher Anzeige zu erstatten i! 
des Jmpfreglements vom 12. Mai 1876.) 

Die Formulare zu den Impfscheine», deren sofortige -> 
Ziehung und Aushändigung an die Angehörigen der Geiwst 
oder an diese selbst durch § 19 des Jmpfreglements angeordml l  

werden den Herren Jmpfärzten direkt von hier aus zugehen, z 

Die Ausfüllung der Impflisten erfolgt durch die zum ^ 
termin besonders gestellte Schreibhilfe unter Anleitung der H 
Jmpfärzte. An letztere sind nach Beendigung des Impf- ^ 
Wiederimpfungsgeschästs die ausgefüllten Impf- und WiederimM 
Listen behuss Anfertigung der vorgeschriebenen Uebcrsichten e inzns t l l  

Auch über die vollzogenen Privat impsnngen und ÄlÄ 
impfungen sind seitens der betreffenden Herrn Aerzte Jmpi^ 
nach den vorgeschriebenen Formularen aufzustellen und a» h 
Ortspolizeibehörde des Wohnorts der Geimpften einzusenden 
dieser Beziehung verweise ich auf die U 8 und t5 des 
Jmpsgcsetzes. sowie auf die Kreisblatt-Verfügung vom 19. 
l880 sKreisblatt Seite 83/84.s Ich ersuche die städt^ 

rstpolizei-Nerwaltungen, sowie die Herren Amtsvorsteher, ^ 
rechtzeitige Herbeibeschaffung der Privat-Jmpf- und Wiederimpft 
listen sich angelegen sein zu lassen und dieselben b i  s z"' '  
Tchluße dieses Jahres hierher einzureichen. 

kUlpf-Ordnuttg desKreises Bolkenhain sür das Jahr 

B i  

Bolkenhain, den 3. Mai 1917. 

Namens des Kreisansschusses 
Der Borsitzende. 

v o n  V o e s c h ,  K ö n i g l i c h e r  L a n d r a t .  

iL 
ö 
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Ortschafte» 
aus welchen der Jmpfbezirk besteht Jmpfort 

I .  J m p f a r z t :  S a n i t ä t s r a t  D  r .  P  e  i  p  e  r  i n  B o l k e n h a i n .  
Ober- und Nieder Knnzendorf Nieder Kunzendorf 
Rudelstadt, Adlersruh und Prittwitzdorf Rudelstadt 
Bolkenhain und Klein Wollersdorf Bolkenhain 
Alt Röhrsdorf, Neu Röhrsdorf u. Wiesau 
Wolmsdorf 
Schweinhaus, Ober u. Nieder Hohendorf 
Ober und Nieder Baumgarten 
Rohnstock, Ober Rohnstock und Bohrau-

seifersdorf 
Batzdorf, Girlachsdorf, Polkau 

Alt Röhrsdorf 
Wolmsdorf 
Schweinhaus 
Ober Baumgarten 
Rohnstock 

Girlachsdorf 
B a u m g a r t h  i n  B o l k e n h a i n .  

Würgsdorf 
Hohenhelmsdorf 
Blumenau 
Langhelwigsdvrf 
Wederau 
Giesmannsdorf 

II. J m p f a r z t :  D r  
Würgsdorf und Halbendors 
Hohenhelmsdorf .  
Blumenau, Gräbel und Falkenberg 
Langhelwigsdorf und Oberlauterbach 
Wederau 
Giesmannsdorf 

III, D . .  « « b . ' w  H°h-.chi-d-dns. — i -  > "  "  u  "  '  
Hohenfriedeverg, Schweinz, Hohenpeters 

dorf und Wiesenberg 
Ouolsdorf 
Simsdvrf, Schollwitz rind Möhnersdorf 
Hausdorf und Börnchen 
Kander und Preilsdorf 
Alt Reichenau uud Neu Reichenau 
IV. Impsarzt: Sanitätsrat D r.  

Wernersdorf und Merzdorf 
Ruhbank und Kolonie Neu Merzdorf 
Rimmersath und Streckenbach 

4hoinasdorf und Einsiedel 

Hohenfriedeberg 

Quolsdorf 
Simsdorf 
Hansdorf 
Kauder 
Alt Reichenall (2 Stationen) 

P a n i t z  i n  J a n n o w i t z .  
Wernersdorf 
Ruhbank 
Impfstation: Nimmersatt) 
Rev.-Station: Streckenbach 
Thvmasdvrf 



Nr. »«t. 

Nr. 5«». 

9S0 

Verlimf von Panfenuiischfntter 
Dem Kreise sind für allgemeine Zwecke 300 Ztr.  Pa«! 

mischfutter überwiesen worden, das für Pferde, Rindvieh 
Schweine geeignet ist.  Der Verlans findet bei Frau MehWi 
Scholz in Bolkenhain zum Preise von 12,60 Mk. für den Ztr.  >> 

Volkenhain, den 2. Mai 19 l 7. Ttück 19. 
Der Kreisausfchnß 

v o n  L o e s c h .  

VS1 

Kreis-Blatt 
Mr den Krei« Holkeuhain. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  7 .  M a i  191V 

Berichtigung 
der Kreisblattbekanntmachung vom 24. April 1917 Nr. 526 i 

Verwaltung des Amtsbezirkes Langhelwigsdorf. 
Von dem Herrn Oberprasidcnten der Provinz Schlesien 

für den Amtsbezirk Langhelwigsdorf der Rechnungsführer 
Hoffmann in Langhelwigsdorf zum Amlsvorsteher ernannt woli 

Wer Brotgetreide verfüttert, verfündigt sich 
am Vaterlande! 

Wer über das gesetzlich zuliiffige Maß hinaus 
Hafer, Mengkorn, Mifchfrncht. worin fich Hafer 
befindet, oder Gerste verfüttert, verfiindigt sich 

am Vaterlande! 

Redigi»rt im Bureau de» Rönigl. tandrat-
Amtes in Bolkenhain. 

erorduuug über die Ergänzung der Verordnung, 
reisend die Ersparnis von Brennstoffen und Beleuch-

UNgSuMtelN, vom It .  Dezember 1916 lR.-G.'Bl. S. 1355). 
Vom 26. April 1917. 

die ^""besrat hat auf Grund des tz 3 des Gesetzes über 
Ulm des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen 

. v o m  4 .  A u g u s t  1 9 1 4  i R e i c h s - G e s e t z b l .  S .  3 2 7 )  f o l g e n d e  
Ordnung erlassen: 

A r t i k e l  1 .  
^ ^ Verordnung, betreffend die Ersparnis von 

— u n d  V e l e n c h t u n g s m i t t e l n ,  v o m  I I .  Dezember 19i6 
«. "ö>. -ch«» s°>j.»d°»ZuI.k 

Nr. ^iu. 



denen nnd."! ^Blen in den Stund! B,e Genehmigung ist nur zu erteilen, sofern durch Annahme 
Lebens»,^ /^Buissstellen geschlossen siiit"k> anderen Arbeit das vaterländische Interesse an der Forderung 

o er Zeitungen verkauft werden. ^ ^^wirtschaftlichen Erzeugung nicht beeinträchtigt wird. 

A r t i k e l s .  

Diese Verordnung tritt  mit dem I.Mai 1917 i>, ^  ^cde mannliche oder weibliche Person ist verpflichtet,  auf 
Berlin, den 26- April 1917. "iwderung der zuständigen Behörde in der Gemarkung ihres 

Dsr Ttellvertreter d-ä Nachbarortes gegen den jeweils am Orte 
uver reter des Re.chskan^lers- - ' c h e n  ^ o h n  e i n e  i h r e n  K r ä f t e n  u n d  F ä h i g k e i t e n  e n t -

- V e f s e r i  ch. r  w»de land- oder forstwirtschaftliche Arbeit insoweit zu über-
__ ohne wesentliche Schädigung ihrer eigenen Ber-

"ltn'sft geschehen kann. 

,Posen, den 20. April l9l?> §3. 
Tnordttung übe»-Arbeitshilfe in der Lands /^^dmnige» erfolgen in den Städten durch den 

Forstwirtschaft. ^Mmecher, im übrigen durch den Distriktskommissar oder Amts» 
Auf Grund des L 9p p-s . . . . . .  ,  ^ dürfen nur ergehen, wenn sie unbedingt erforder. 

M R. S.S. 45z) j„ Verbindung mit dem a? r  s '  s^eer Ertrag des Bodens insbesondere die Bestellung 
N, 12. ,915 lRGBl. S. 8,3) wird hiermit angeordnet^ >icier?^ ^"briugung der Ernte sicherzustelle». Unter Aussetzung ist eine Heranziehung auch an Sonntagen 

8 1. 

ArswkMch''^ , ^ BlNlhmigung dl» °huc i^., >'«n Krei». oder anderen beamtete» Aerztrn befreien 
Oberbürgermeister» in der --tlidl f'"/' Unsähigkeit zn der ansgetragcrren Arbeit bescheinigen. 

^ ..nd- "rpfi.ch.nng zn. Arbeit»,i,, 

§ 5. 

Personen ^die'^in" ^utsbezirken ^ ^rgen die Verweigerung der Genehmigung (§ I) sowie gegen 
nicht gestanden b»l>-» >" ^'^Bsverhältnis bisher nberlM'Z ,  / '^unziehnng zur Arbeit und gegen die Festsetzung der Eni-

- Landrats eine andere'  Beschwerde an den Regierungspräsidenten 
'gung nicht annehme» " forstwirtschaftliche Beschwerde hat keine ausschiebende Wirkung. Die , '  '  '^ö des Regierungspräsidenten ist endgültig. 



99» Ss5 

?tr. S?2^ 

K k .  .1 Neichsfirafgesetzbuch. 

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung «erden, M. - .  

ml.  ̂ s ^ » W N M W . -  °..d m.. s°ch^e 7^ 
Umft-.d- mit H°s. °d°. m..G..d,w,° bi- ,u .d° ° M  „ . « . d , -

§ 7. fremdes Eigentum sind, oder zwar dem Brandstifter eigentümlich 
Die Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkünd»! gehören, jedoch ihrer Beschaffenheit und Lage nach geeignet^ find, 

in Kraft.  

Der stellvertretende kommandierende General 
V. Armeekorps 

von Bock und P v l  a ch. 

Mafchinenausgleichstelle Görlitz 

Itr. Z7«, 

Feuer einer der im § 806 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Räum-
üchkeiteu oder einem der vorstehend bezeichneten fremden Gegen-, 
stände mitzuteilen. 

§ 309. Wer durch Fahrlässigkeit einen Brand der im § 308 
^zeichneten Art herbeiführt,  wird mit Gefängnis bis zu einem 
^ahre oder mit Geldstrafe bis zu neunhundert Mark' und, wenn 
durch den Brand der Tod eines Menschen verursacht worden ist.  

«.>! M.m.chmg der KrügSam.M- P°j.» ,» d.,<> M°„a, b>» ,u d.,i  S°».-n b.llwst. 
hin, daß alle Anträge und Gesuche aus Ueberweisung l" , ,  » ,  Anril >889 
Maschinen-Materialien wie Leder-Treibriemen usw. zwecks,K '  '  .^rstpol,ze,gesrtz..o .  P 
unmittelbar an die Maschinenausgleichstell« in Görlitz. ZitW .5 Mit Geldstrafe bis zu einhunderfünfzig Mark oder 
Straße 33 zu richten sind. Eingaben an die Krie'gSamB ^ wird bestraft,  wer, abgesehen von den Fällen de« § 308 
bedeuten lediglich eine Verzögerung, da die KriegSamtstelle" ^ StrasgesetzbnchS, eigene Torfmoore, Heidekraut oder Bülten 
solchen Angelegenheiten nur insofern mitwirken kann als sie vorgangige Anzeige bei der Ortspolizeibehörde oderbei 

dem Ortsvorstande in Brand setzt,  oder die bezüglich dieses Brennens 
ponzeilich angeordneten Vorsichtsmaßregeln außer acht läßt.  

§ 44. Mit Geldstrafe bis zu fünfzig Mark oder mit Haft .  
^ zu vierzehn Tagen wird bestraft,  «er 

I.  mit unverwahrtem Feuer oder Licht den »ald betritt  oder 
uch demselben in gefahrbringender Weise nähert; 

gutachtlich dazu äußert.  

Liegnitz, den 23. April 19l7. 

Der Regiernngspriistdent 

Verhütung vo» Waldbrände» 
Bekanntmachung 

.Nachstehend bringe ich die bestehenden gesetzlichen und ^ 
lichen Vorschriften, betreffend die Verhütung und Löschung 
Waldbränden in Erinnerung. 

2. 

an»«br»n»«« 
'»h, °d» -d« >'««>»stch"S 

im Walde brennende oder glimmende Gegen-

fortwirft oder unvorstchtig 
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9. tm Walde oder in gefährlicher Nähe derselben 
im Freien ohne Erlaubnis des Ortsvorstehers, in 
dessen Bezirk der Wald liegt,  in Königlichen Forsten 
ohne Erlaubnis des zuständigen Forstbeamten Feuer 
anzündet oder das gestattetermasten angezündete Feuer 
gehörig zu beaufsichtigen oder auszulöschen unterläßt 

4. abgesehen von den Fällen des Htz 360 Nr. l0 des Straf
gesetzbuches (s. a. Schluß! bei Waldbränden, von der Polizeibehörde^ 
dem Ortsvorsteher oder deren Stellvertreter oder dem Forstbesitzcr 
oder Forstbeamten zur Hilfe aufgefordert,  keine Folge leistet ob
gleich er der Aufforderung ohne erhebliche Nachteile genüge» 
konnte. 

III. Regierimgs-Poliznverordnuug vom 26. Mai 1910. 
(2. Soderbeilage zu Nr. 2l des Amtsblattes.) 

§ I. !  
Wer in der Zeit vom l .  März bis 31. Oktober in Watdungc» 

außerhalb der öffentlichen Fahrwege Zigarren, Zigaretten oder 
Tabak aus Pfeifen ohne geschlossenen Deckel raucht, wird or>> 
Geldstrafe bis zu 50 Mark, im Unvermögenssalle mit Verhältnis' 
mäßiger Hast bestrast.  

Als öffentliche Fahrwege im Sinne dieser Verordnung gelte» ^ 
nur solche, die befestigt und auf beiden Gerten mit Gräbeu der-) 
sehen sind. 

IV. Regierungspolizeiverordnung. 
vom 22. November 1832 (Amtsblatt S. 2'.) l  >. 1  

§ 20. .Wer auf eigenem Grund und Boden eine WaldM 
brennen, liegende oder zusammengebrachte Bodendecken abbrenne» 
will,  muß die Polizeiverwaltungen der im Umkreise einer Mile 

SS? 

belegenen Ortschaften benachrichtigen und den von der Ortspolizet» 
Verwaltung angeordneten Sicherheitsmaßregeln Folge leisten. 

Zuwiderhandlungen unterliegen der im § 4S des Feld- und 
Forstpolizeigesetzes vom 1. April l880 vorgesehenen Strafe (bis 
150 Mark). 

§ 21. Wer als Eigentümer, Nießbraucher oder Pächter, 
auch selbst au nicht gefährlichen Stellen in Wäldern oder Heiden 
oder in an und für sich nicht gefährlicher Nähe von Gebäuden 
oder feuerfangenden Sachen Torfmoore, Heidekraut oder Bülten 
anbrennen will,  hat,  abgesehen von der erforderlichen vorgängigen 
Anzeige bei der Ortspolizeibechörde, zuvor um die anzuzündende 
Fläche in der Tiefe der brennbaren Schicht einen entsprechend 
breiten Graben überall da zu ziehen, wo diese Fläche irgend einen 
Anschluß an anderweitig vorhandene gleichartige Brennstoffe, Gras 
oder Gestrüpp hat.  

Zuwiderhandelnde verfallen der Strafe des § 32 des Feld-
und Forstpolizeigesetzes vom l .  April 1880 s150 Mark oder Hast).  

V. Polizeiverordnung, 
betreffend die Regelung des Feuerlöschwesens in der Provinz 
Schlesien vom 4. September 1906 (Sonderbeilage zu Nr. 38 

des Amtsblattes).  
§ 16. Nach auswärts ist die Fenerlöschhilfe ohne Rücksicht 

ans Amts- und Kreisgrenzen, sowie ohne Rücklicht auf das 
brennende Objekt (Gebäude, Wald usw.) in der Regel nicht weiter 
als bis aus eine Entfernung von 7^2 Kilometer zu leisten. Ist 
^ zweifelhaft,  ob ein.ausgebrochenes Feuer noch innerhalb dieser 
Entfernung liegt oder ob es weiter entfernt ist,  so hat die Ab' 
Wdnng der Löschhilse in jedem Fal le  zu erfolgen. 

§ 17. Bei Waldbränden habe» sich die !r!öschpflichtigei> mit 
Aerten, Schaufeln, Spaten, Rodehauen und Sägen zu versehen. 
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H 18. Den Anordnungen des PolizeiverwalterS und i 
technischen des Leiters der Lösch- und Rettungsmannschaft hat jed 
«an Folge zu leisten. 

Dazu bestimmt noch 8 360 deS Reichsstrafgesetzbuchest 
Mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Hast wird bestr« 

§ 10. Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr, ä 
Not, von  de r  P o l i z e ib eh ö rd e  ode r  de r en  S t e l l ve r t r e t e r  z u r  A  
aufgefordert,  keine Folge leistet,  obgleich er der Aufforderung ^ 
erhebliche eigene Gefahr genügen konnte. 

Lieznitz, den 28. April 190!). 

Der Regierungspräsident 
I .  V .  U k e  r  t .  

Vorstehende Bekanntmachung bringe ich wiederholt hier^ 
zur öffentlichen Kenntnis. 

Die Ortsbehörden ersuche ich, für die weiteste Bekannt 
dieser Vorschriften Sorge zu tragen. (Siehe hierzu meine 
dlatt-Bekanntmachung vom 23. Mai 1901 — Nr. 336). 

Bolkenhain, den 5. Mai 1917. 

Der Königliche Landrut 
v o n  V o e s c h .  

Aufkauf von Vieh. 
Zur Behebung von Zweifel» mache ich darauf aufmerkt 

daß die von mir für die einzelnen Ortspolizeibezirke bestellten ^  
Unterauskäuser in erster Linie den Ankauf von Rindein zu beB 
haben. 

SSS 

Gchwetne, Kälber und Schafe können neben den Unterauf» 
käufern auch die Fleischer des Kreises wie bisher ankaufen. Diese 
sind auch bei Notschlachtungeu nach wie vor zuzuziehen und sind 
berechtigt,  das aus Notschlachtungen gewonnene Fleisch unter 
Anrechnung auf die ihnen zugewiesenen gewerblichen Schlachtungen 
käuflich zu erwerben. 

Die Ortsbehörden des KreiseS ersuche ich, die Bevölkerung 
entsprechend aufzuklären. 

Bolkenhain, den 4. Mai 1917. 

Jagdschewe. M. bis. 

Vom 1. bis 30. April 1917 sind folgende auf ein Jahr 
gültige Jagdscheine ausgestellt worden. 
Nt- gkltig vom 
>34 13. April Eugler Oskar. Gutsbesitzer, Nieder Baumgarten, 

1 23. April Schmidt Wilhelm. Gasthofbesttzer. Preilsdorf,,  
2 30. April Oskar Hilse, Gutsbesitzer, Langhelwigddors. 

Bolkenhain, den 3. Mai IS 17. 

Vevde«tschuugsNfts» „Fremdwort und Deutsch 

Ter Herr Regierungspräsident geben, deren 
beutschungslisten „Fremdwort und Deuts ^ Düsseldorf, 
Vertrieb die Verlagsbuchhandlung Auguf ^  bei An» 
Masenbergerallee 98, übernommen und die z u 
nähme größerer Mengen wie folgt festgesetzt.  . ,a 
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K 2. Zn der westlichen Ostsee können die Mindestmaße fttr 
Scholle und Flunder auch nach der Entfernung der Kopsspitze bis 
zur Wurzel der Schwanzflosse bestimmt werden. In diesem Fall 
erniedrigen sich die Maße für den westlichen und östlichen Teil 
ans 18 und 17 vw. 

§ 3. Für Küstengewässer kann der Regierungspräsident das 
Mindestmaß für den Stör bis auf 150 eul erhöhen, das für den 
Zander bis auf 28, den Aal bis auf 25, den Maifisch fPerpelf 
bis auf 20, die Flunder in den Haffen bis auf 15 ew herabsetzen. 

§ 4. In den thüringischen Grenzgewässern und in Gewässer-
strecken, die mit thüringischen Gewässern in Verbindung stehen, 
kann der Regierungspräsident das Mindestmaß für den Blei bis 
auf 28, die Schlei bis auf 20, den Krebs bis ans 10 ow erhöhen, 
sowie ein Mindestmaß für den Karpfen bis zu 28 ew vorschreiben. 

§ 5. Im Regierungsbezirk Sigmaringen kann der Regierungs
präsident das Mindestmaß für den Hecht bis auf 30, die Aesche 
bis aus 25, die Bachforelle und Schlei bis auf 20 om erhöhen. 
Gr kann auch ein Mindestmaß für den Huchen bis zu 50, für 
die Regenbogenforelle bis zn 20 ow vorschreiben. 

H 6. Der Regierungspräsident kann zu wissenschaftlichen, 
gemeinnützigen und wirtschaftlichen Zwecken für einzelne Personen 
Ausnahmen von den §§ 1 bis 5 gestatten. 

§ 7. Für Fische, die aus Fischzuchtanstalten oder geschlossenen 
Gewässern stammen und zur Besetzung anderer Gewässer bestimmt 
sind, gilt  kein Mindestmaß. 

tz 8. Auch abgesehen von H 7 können in geschlossenen 
Gewässern untermaßige Fische gefangen werden. Dann unterliegen 
sie aber dem Marktverbot nach § 107 Abs. 1 Satz 1 F. G., so
weit nicht der Regierungspräsident nach Abs. 3 daselbst Ausnahmen 
gestattet.  

8SS 

§ 9. In den Binnengewässern dürfen untermaßig« Aland, 
Döbel, Nasen, Barsche, Plötzen und Rotfedern als Köderfische für 
den eigenen Bedarf des Fischers gesangen werden. Der Regierungs
präsident kann die gleiche Erlaubnis für Küstengewässer erteilen. 

§ 10. Widerrechtlich gefangene untermaßige Fische, die lebend 
in die Gewalt de« Fischers fallen, sind sofort,  oder wenn sie nicht 
gleich aus dem Fanggerät entfernt werden können, spätestens nach 
Rückkehr des Fischereifahrzeuges ans Land, mit der zu ihrer Er
haltung erforderlichen Vorsicht ins Wasser zurückzusetzen. Von 
den toten Fischen dürfen die mit Aalhamen, Ankertuilen und 
Steerthamen gefangenen sämtlich die mit Zug- und Grundschlepp
netzen gefangenen bis zu einer Gesamtmenge von 1 kA sur den 
Tag und die Besatzung eweS Fahrzeugs im Haushalt der Fischer 
verwertet werden, während alle übrigen zu gemeinnutzigen Zwecken 
nach näherer Bestimmung der örtlichen Fischereibepörde zu ver
wenden sind. 

Zweiter Abschnitt .  
S c h o n z e i t e n  f ü r  o f f e n e  G e w ä s s e r .  

tz 11. Am Sonntag ist der Fischfang von vormittags 9 bis 
nachmittags 6 Uhr verboten (Sonntagsschonzeit).  Die Fang
geräte der sogenannten stillen Fischerei,  o. h. solche, die weder 
gezogen noch gestoßen werden, dürsen zum Fang im Wasser 
bleiben. Dazu gehören namentlich Stellnetze, Aaathamen, Anker
tuilen, Steerthamen Garn-, Draht-,  Korbreusen sowie Teib-
iSchwimm-)netze ohne Begleitung von Fahrzeugen. Angeln ist 
iulässig, soweit nicht nach den §§ 13, 15 der Fischfang ganz 
oerboten ist.  

8 12. Die Sonntagsjchovzeit (K 11) gilt  nicht für die Nord-
"ud Ostsee, für die Glbe bis zum Köhlbrand, die Weser bis 
^rinkamahof und die Ems bis Leeort aufwärts. 

§13. Zn den Gewässern, in denen sich vorzugsweise 
Winterlaicher sLachse, Forellen- und Saiblingsarten, Ostsee-



100V 1001 

>00 «>««! -in« «r« 9,00 M«s, j 2, N«rlk,ung!» d» J-hr-«bnchnung<n t«r dl-si Z-» 

,»» . . . t>°« Hunwt »,00 . ! N .u««hld . .AuSIchchm>,g>i°d»st-d,-Iahtt lSNmd1S1-, 
» 0 0 .  . . .  .  ? , » 0  .  Hi.schd--g, d-u I » ,  «PN,  >»>7,  

Iddd „ ,7 V » 7. dd 

2bdd „ ^ 8,dl) 

Am Jntereffe der Befreiung der deutscheu Ap räche von sr^ 
».et. e.<^ -

Fürsorgeverein für entlassene Gefangen». 
Ter Vorsitzende Dr. Bül o w i u S ,  G e h e i m e r  J u s t i z r a t .  

" '  ^ U U ^ c  V V U  

ländischev Ausdrücken empfiehlt eS sich, die BerdeutschungSlisten'l  Personal-Nachrichten. 
Gebäude» de? Krch Es wurden gewählt und bestätigt:  Für die Gemeinde Börnchen 

öffentlich au,zuhängen. der «tellenbesitzer Heinrich Emmrich zum Gemeindevorsteher,  der 

Anträa?isiw '^""'Wen. <Fnt,preche»^tellenbesitzer Emst ,,„d Hausbesitzer Wilhelm Gcharf zum 
Antrage sind hier alsbald vorzulegen. stellvertretenden Schöffen, 

Bolkenhain, den Z .  Mai 19l? Für die Gemeinde Dätzdorf der Bruchschmied Gustav Bartsch 
M Gemeindeschöffen. 

Ter Königliche ^andrat. Für die Gemeinde Neu Röhrsdorf der Hausbesitzer Wilhelm 
^  o e s c h .  g  e r  u n d  d e r  S t e l l e n b e s i t z e r  J n l i u S  U l k e  z u m  G e m e i n d e s c h ö f f e n .  

'— A» Gemeinde Ruhbank der Hausbesitzer und Schuhmacher 
"ö»st Hoffmann zum Gemeindeschöffen. 

HsnMersammlunft des Fürsorgevereins für entlaßt»^, ^ ^ t'te Gemeinde Würgsdors der Gutsbesitzer Richard Kiehl-
Äefangene. . Gemeidevorsteher u„d der Gutsbesitzer Juliu, Wenzel 

Gemäß § II der Satzungen des Fürsorgeverein» für ent laß  ^'^"'dcschoffen. 
esangeue zu Hirschberg i/Zchi. werden die Mitglieder zur HaB!,Gemeinde Neu Reichenau sind die Stellenbesitzer 

°27.^ °us w, » „,.chm>>.^ ° 7h/ H.'mich R.nu,. jum «.m..ud.Ich°ft.n und 
«--icht.g.b-u»., Z,mm.r 00 b.rus.u, G.m.iud-Ichdff.u «j,de-,,«Shl> und i.Mti», «o-d.u. 

Tagesordnung: 
Berichterstattung des Ausschusses über die NereinStäü^ 
in den Geschäftsjahren '.91b und 1V18. >'S'«rt i„, d»z RSnigl, taildrat- Struck) m 

Amt» i,t ZSoIkenl,«in. dr»cker-> m B«lk«nl,a>n. 
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Kreis-Blatt 
für den Kreis Kolketchai!». 

Ttürk B o I k e n h a i n ,  d e n  14. Mai 1V17 

Bei der 
„Kr»issparkasse zn Bolkenhain'^ 

auch jn diesem Jahre gemäß H 26 der Satzung vom 
^ Im» I90Z 

im Spa..P.«mi°n 

^ '-'«werden hierbei berncksicht, männliche und weibliche Dienst« 
Arbeiter, welche seit wenigstens 5 Iahren Spareinlagen 

^ ^lnssparkasse besitzen, sich eines tadellosen RufeS 
wenigstens 5 Jahre lang im hiesigen Kreise bei 

>k e» Arbeitgeber treu gearbeitet haben. 
«ewerbungsgesttche sind 

'US zum Ztj Mai d. IS. an die Kreis« 
"'weichen. Sparkasse zu Bolkeuhain 
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Denselben find das Eparbuch und eine Bescheinigung 
Arbeitgebers über die Länge der Dienstzeit und die Fühn 
während derselben beizufügen. 

Die Magistrate. Gemeinde- und Gutsvorstände Ml 

ersucht, Borstehendes in ihren Bezirken zn veröffentlichen. 

100S 

Bolkenhain, den 25. April 1917. 

Der Vorstand der Kreissparkaffe 

v .  L o r s c h ,  K ö n i g l i c h e r  L a n d r a t .  

5 2. 

Diese Verordnung tntt mit dem Tage der Berkündung 
in Kraft. 

Berlin, den l .  Mai 1917. 
Der Gtellvertreter des Reichskanzlers 

Dr. Helfferich. 

Verordnung über die Regelung des Fleischverbrauches. 
Vom 2. Mai 1917. 

^"f Grund der Verordnung über Kriegsmaßnahmen zur 
"" "  der Nolksernährnng vom 22. Mai 191« (RGBl. S. 40!» ^ v vvr 

-nr. 5so. Belauutmachnng über Hafer. Vom i.Mai I9i7. verordnet: 
A r t i k e l  I .  

Zn der Verordnung über die Regelung des Aleischverbrauchs 
z? ^"Sust 191« (RGBl. S. 941) werden folgende 

" erungen vorgenommen: 

>- An di« Stelle der KK 9, 10 treten folgende Vorschriften: 

Auf Grund des § l der Verordnung über K r i e g S m a ß n a V  

zur Sicherung der Volksernährung vom 22. Mai 191« 
S. 40t) wird verordnet: 

§  l .  

Die Kommunalverbände haben die Hafervorräte, die 
der Verordnung über Hafer aus der Ernte ,91« vom «.Juli 

^ ^ Verordnung überJnaiispruchnahme vonGe 
§ 9-

und Hülsenfrüchten vom 22. März I9i? (RGBl. S. 2K3)^.vers/ erstreckt sich auch auf die Gelbst-
abgeliefert oder für sie enteignet werden, entsprechend «??',. Selbstversorger gilt, wer durch HauSschlachtung 
Anforderungen der Reichöfuttermittelstelle der Zentralstelle Perh. >^"bübnng der Jagd Fleisch und Fleischwaren zu« 
Beschaffung der Heeresverpslegung zur Verfügung? stellen. eigenen Haushalt gewinnt. 

Zu dem^n § 1 «  der Verordnung über Hafer aus der?^ ?rere Personen, die für den eigenen Verbrauch gemeinsam 
191« vom «. ^uli l91« (RGBl. S. 811) vorgesehenen Ansglei^ Alz mästen, werden ebenfalls als Selbstversorger angesehen. 

>« insoweit berechtigt und verpst^ ^^stversorger können vom Kommunälverbande ferner 
a ihnen nach Befriedigung der Anforderungen der Reichst werden Krankenhäuser und ähnliche Anstalten für die 
mi elstelie Vorräte zur Verfügung bleiben. Vwerb/^ ^ verköstigenden Personen sowie 

' t Betriebe für die Verforguns ihrer Angestellten und 

Nr. 581. 
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«weiter; für die Selbstversorgung durch Schlachtung von Nindvi^^esondere da« Schiachtgewicht genau zu ermitteln und darüber 
mit Ausnahme von Kälbern biß zu sechs Wochen ist die "«Uiche Bescheinigung auszustellen Häven. Die vanoeK-
erkennung von der Genehmigung der Landeszentralbehorde o^^aibehorden erlassen die nähereu Bestimmungen; sie haben sest-
der von dieser bestimmten Stelle abhängig. welche Teile der Tiere beim Ausschlachten vor der 

Amittlung des Schlachtgewicht« zu trennen sind, und über die 

Selbstversorger bedürfen zur Hausschlachtung von Schwei"' . Den Selbstversorgern ist das aus der Hausschlachtung oder 
,  »^ , s , -vn  vis m leisi^^ch Ausübung der Jagd gewonnene fleisch nach Matzgabe der . v .  l  ,md Rwd«,°h. Mi. Au-N.hm- KW.N. W H-i-« -

Wochen, der Genehmigung des Kommunalverbandes. belassen 
Die Genehmigung hat zur Boraussetzung. batz der Sei!" ^ 

versorger das Tier in seiner Wirtschaft mindestens sechs Woch' Hierbei gelten als zum Haushalt gehörig auch ie . 
und wenn die Schlachtung nach dem 30.  September 1917 schastsangehörigen e inschl ießl ich des  Gesindes  sowie  ferner .<a ur> « 
mindestens 3 Monate gehalten hat. ^berechtigte, insbesondere Altenteil« und Arbeiter, l°weit ste ra 

c>i e» ^ . » ,l r. >. . r. tr-iieu ^ Berechtigung oder als Lohn Fleisch zu beanspruchen w e Tue Landeszentralbehorden haben Vorkehrung zu tressen, - » » 
weun infolge der Hausschlachtung der Fleischvorrat des 
versorgers die ihm zustehende Fleischmenge l§ ll)s.t übersteiS' z 
würde oder ein Verderben der Vorräte zu befürchten ich ^ innerhalb welcher Zeit 
Genehmigung versagt wird oder die iche^chüsstgeu MeM« ^ m ^ Zeit erhält -r 
besonderen Stellen gegen Gntgelt abgeliefert werden. ^ stch von ihm verköstigten Personen nur so viele Fleisch-

Hausschlachtuugeu von Kälbern bis zu sechs Wochen, harten, als ihm nach Abzug der Borräte noch zustehen. 
Gchasen nnd Hühnern sind dem Kommunalverband anzuzei^ k a vom Kricaß-
Die Landeszentralbehörden können auch diese Hausschlachtuilg Wildbret und Hühner werden an ei u > 
vor der Genehmigung des Kommunalverbandes abhängig ma "^hruugsamte für die Reichsslelschkam äes h ^ 

» IB «ngerechuet. Bei der Anrechnung von Tchlachtviehfleisch W en e 
D,e Verwendung von Wildbret im eigenen yauShalt , arund, ru leaeu die um zwei Drittel hoher ist.  

die Abgabe au andere sind dem Kommunalverband anzuztS ^ ̂ s.me- beim ersten Schwan. ba« innerhalb 

^ ^ ^ ?. vom i. Oktober ab lausenden Jahres geschlachtet wird, ist 'e 
« 5 . -  , ^ ^ ^ ^ ^ ^ sestgesehte Wochenmenge z» verdoppeln. Tie Kommunalverbande haben die Hausschlachtung^ ^ 

überwachen. Sie haben UeberwachungSpersonen zu bestellen, 
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^Fletsch zur Selbstversorgung darf aus Hausschlachtungen, d> 
zwischen dem I.  September und 31. Dezember erfolgen, höchste 
für die Dauer eines Jahres, aus Hansschlachtungen in der übrig« 
Zeit höchstens für die Zeit bis zum Schlüsse des Kalenderjahre 
belassen werden. 

§ 10 b 

Fleisch und Fleischwaren, die aus der Hausschlachwj 
gewonnen und dem Selbstversorger zur Selbstversorgung M 
lasten sind, dürfen gegen Entgelt nur an den Kommunalverbris 
oder mit dessen Genehmigung abgegeben werden. 

Die Landeszentralbehörden können weitergehende ^  
schränkungen anordnen. 

2. Im § 14 wexden folgende Aendernngen vorgenommen 
»I In Nr. 1 wird anstelle von: . „ § 1 0 "  g e s e t z t :  „ §  I v b '  

Abs. 1 oder den nach § 10 b Abs. 2 erlassenen b«' 
stimmungen"; 

b) in Nr. 2 wird hinter den Worten: „§ 5 Abs. 2" ei« 
gefugt: „tz 9 Abs. 3"; 

c) in Nr. 3 wird die Zahl „9" durch „Uz." ersetzt i 
tU ,n Nr. 5 wird anstelle der Zahl „lv" gesetzt: „gl,". 

A r t i k e l  2 .  
Diese Verordnung tritt mit dem ik. Mol l9!7 in Kraß) 

Berlin, den 2.  Mai 1917. 

Der Gtellvertreter des Reichskanzlers 

D r. H e l f f e r i ch. 

W09 

Einholung der ÄrosthandelSgenehmignng siir 
Gemüse und Obst. 

Das Königliche Laudesamt für Gemüse und Obst hat die 
ihm von der Reichsstelle für Gemüse und Obst auf Grund des 
8 9 der Verordnung des Reichskanzlers über Gemüse, Obst und 
Südfrüchte vom 3. April l917 sRGBl. T. 307) übertragenen 
Befugnisse für das Gebiet der Provinz Schlesien auf die 
Prsvinzialstelle sür Gemüse und Obst in Breslau weiter übertragen. 

Personen undFirmen, welche Großhandel mit Gemüse, Obst oder 
Südfrchten betreiben wollen und ihren Wohnsitz oder ihre gewerbliche 
Niedelassung innerhalb der Provinz Schlesien haben ,  werden hierdurch 
aufgefordert,  unverzüglich bei dem Landrat,  in Stadtkreisen bei 
dem Magistrat,  die Großhandelsgenehmigung nachzusuchen. Wer 
nach dem 10. Mai ohne Genehmigung Großhandel mit Gemüse 
^bst und Südfrüchten betreibt,  macht sich nach § 16 der Ver
ordnung vom 3. April l9l7 (RGBl. S. 307) strafbar. 

Breslau, den 30. April 1917. 

Provinzialstelle für Gemüse und Obst. 

Nr. 58?. 

Aekanutmachung über die bei Vehörden oder in kriegs
wirtschaftlichen Organisationen beschäftigte« Personen. 

^ Vom 3. Mai 1917. 
Der Bundesrat hat auf Grnud des § 3 des Gesetzes über 

die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen 
usw. vom 4. August >911 (RGBl. S. 32?) solgend, Verordnung 
erlösten: 

§ 1. 

Wer. ohne Beamter zu sein, bei BeHorden oder in kriegS-
Uuilschastlichen Organisationen beschäftigt ist,  kann aus die gewsistn-
huste Erfüllung seiner Obliegenheiten durch Handschlag verpflichtet 
werden, -e-. -

Nr. Szs, 
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^ ^ .  6" zwanzigtausentz Mark oder mit einer dieser Strafen 
'Her Behörden bestimmt die vorgesetzte Zentralbehörde, bestraft. 

Zentralbehörden der Borstand, welche von den bei ihr beschN ^ ^ 
Personen zu verpflichten sind, wer die Verpflichtung vorzunch ° ^ ^ 
ha, und i» welch« Form die Verpflichtm,., ersotgen I°l>. ,2» den »äll.n der §§ 2 bt« 4 ,st da, ««ps.n,.,.- »de. 
gleichen Bestimmungen trifft  bei kriegswirtschaftliche» OrganisM ^ sü^ Staate ve> fallen zu erklären. 
die Zentralbehörde, der die Aussicht über die Organisation zB In den Fällen der §§ 8 und 4 kann neben Gefängnis auf 
Bei der Verpflichtung sollen die zu verpflichtenden Personen Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden. 
die Bestimmungen dieser Verordnung hingewiesen werden. 

s k-

n m"" Wer „mit § l n-rpfttcht-, Warden ist. >>»-», I-w-it »ich! 
de. V.rpflrchtete «„..»„-jetchnet, Z „j, -in, schw-r«. Sims, °«n.i.-t ist. 

^ "ät Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu 
jchntansend Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft,  wenn 

«er gemäß z I verpflichte, worden ist. wird mit«« -> dt, „waal-a»-m„ai!j- übeekiarichluagea 
diS zu einem Jahre nnd m.t Gelds,.-,- l.i» zn i-hntauf-nd » Maßnahmen der Behörde oder der Organisation da,n «iß-
cdi-ae'.h"i,-n 1 n" -l"-»' »"deren einen B--m°g„i«»°.t-it ju ver-
^ h»-nd- V-ndlnng G-fchen-e °der ander, 's ^«ff,„ ^.r Ederen Schaden zuzufügen. 
teile annimmt, fordert oder sich versprechen laßt. ., ^ ... . ^ ^ Die Verfolgung tritt  mir ans Antrag ein. Antragsberechtigt 

§ 3. die im § i Abs. 2 Satz 1 und 2 bezeichneten Stellen. 

Wer gemäß § I verpflichtet worden ist,  wird mit GeM 
und mit Geldstrafe bis zn sünfzigtausend Mark, bei mildes 
Umstände» mit Gefängnis bis zn drei Jahren und mit GelO '^r gemäß § 1 verpflichtet worden ist.  wrrd Mit Geldstrafe 
bi« zn zwanzigtausend Mark oder mit einer dieser Silasen bck .  ̂  dreitausend Mark oder mit Gefängnis bis zn drei Monaten 
wenn er für eine Handlung, die eine Verletzung der ihm H wenn er Geschäfts, oder Betriebsgeheimnisse eine? Dritten 
iragenen Obliegenheit enthält.  Geschenke oder andere ^  "stolze seiner Tätigkeit zu seiner Kenntnis gelangt find 
annimmt, fordert oder sich versprechen läßt.  ^  offenbart.  

H 4 ^ Handelt er in der Absicht, den Inhaber de« Geschäft« oder 
Wer einer k .  '  e - ß>. ^  schädigen, oder sich oder eine« anderen einen Ver. 

dt.  ein. ^  dn w .er^ *""» >«' A °  «. verschaff«, vd„ ««werte, er in «,-tch-r Abs!». 
Getchenl. »der andere « . « ' 1 . ' " ? ' " ° "  vdii-g-nheit-n < " ^-l '-imni« der im Abs. t b-j-ichn.t-n «X. 1° wird -r IM' 
wird «I,  Getän-ni, dt,  "O" deisprtchl »d« tj.  "Pni bis .wem Jahre und mit «eidstrase bis ja zehn-
»uro mrr ^esangni« dl« zu drei Jahren und mit Geldstrafe 
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tausend Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft.  Die k 
solgung tritt  nur auf Antrag ein; die Zurücknahme des AB 
ist zulässig. 

1013 

§ 2. 

Den im K 2 Abs. I Nr. 2 des Gesetzes, betreffend dep Schutz 
Neben der Strafe kann auf Verlangen des Verletzten ^>er infolge des Krieges an Wahrnehmung ihrer Rechte behinderten 

eine an ihn zu erlegende Buße bis zum Betrage von zehntauli Personen, vom 4. August l l)>4 (RGBl. S. 328) bezeichneten 
Mark erkannt werden. Eine erkannte Buße schließt die GeB Personen stehen die Personen gleich, die sich in Ausübung des 
machung eines weiteren Entschädigungsauspruchs aus. 

§ 8. 
Die Verordnung tritt  mit dem Tage der VerknndrM 

Kraft. Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des A»i 
k rasttreten tz. 

Berlin, den 3. Mai !9l7. 

vaterländischen Hilfsdienstes im Ausland aufhalten. 

§3-

Der Stellvertreter des Reichskanzlers. 
Dr. Helfferich. 

Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in 
' Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens. 

Berlin, den 3. Mai 1917. 
Der Stellvertreter des Reichskanzlers 

Dr. Helfserich. 

Nr. KS4. 

. I 5^ Ergänzung der AuSfiihruttgs- Nr 585 
Bekanntmachung Uber den Schutz der im bater>ä«w^stl>nm»»gen zur Verordnung über den Berkehr mit 

Hilfsdienst tätigen Personen. Vom 3. Mai N"? 
Der Bundesrat hat auf Grund des H 3 des Gesetzes '  ^uli igig sR.-G.-Bl. S. 700) Vom 5. Mai 1917. 

die Ermächtigung der Bundesrais zn wirtschaftlichen Maß"^' Ans Grund des § ! der Bekanntmachung über den Verkehr 
usw.vom 4. August 1914 (RGBl. S. 327) folgende Vero-P keife, Seisenpulver und anderen fetthaltigen Waschmitteln 
erlassen: 

§ l .  
Die Verordnung zum Schutze von Angehörigen i»u>"'k 

Truppenteile vom 20. Januar 1910 <RGBl. S. 47) sc»B' 

^ April 191g lReichs-Gesetzblatt Seite 307) wird sol
ides bestimmt: ^ ^ "  

A r t i k e l  I .  
Die 

NZ ''  " " ' I "  ^usjührungsbestimmungen zur Verordnung über den 
Verordnung über vre Bewilligung von Zahlungsfristen an ^ - lehr mit Seife, Seisenpulver und anderen fetthaltigen Wasch 
teilnehmer vom 8. Juni 1910 MiBl. S. 452) finden entspr e-ht' '"Rech 

j! N?ik AnwendungansdiezufolgeeinerbesonderenschriftlicheirAufforderu^ ^ st ' lgt ergänzt: 
^ '« 21. Juli 1910 (Reichs-Gesetzbl. S.  760) werden 

zufolge Ueberweisung gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2, Abs. 
Gesetzes über d en vaterländischen Hilfsdienst vom 5. D^ 
1910 lMGBl. 1333) im Hilfsdienst verwendeten Personen- ^ 

8 3 Abs. I wird folgende Nummer IV. eingefügt: 
IV. »ür Arbeiter,  bei denen infolge der Einwirkstng 

vnn Echmierölersatz Erkrankungen der Haut eintreten, se 
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bis zu zwei Ziisatzseifenkarten für den Bezug von K, ?>Verbindung «0 den Bekanntmachungen vom 21. Januar 1315 
Seife sofern nicht die Arbeiter Betrieben angehor-^eichs-Gesepl. S. 25f. vom L3. März IV16 sRnchs-Kesetzbl-
denen der Kriegsausschuß für pflanzliche nud t i e r i s t^ -  l 83 f  und vom 2 2 .  März 1917 sReichs-Gesetzbl. S.  258 .f  

^  . .  .  .  Oele und Fette nach näherer Weisung des -Reichskanzlei 
Waschmittel besonders zuteilt .  

2. Hinter H 6 wird folgender H «s. eingesägt: 
§  6 » .  

Bei Abgabe an Verbraucher dürfen die Preise 
I .  bei Kernseife und sonstiger Seife in schn^ 

fester Form, mit Ausnahme von Feinseife, ^ 
einem Gehalt an Fettsäure von 

») 58 und mehr vom Hundert 8,00 Mark für > 
b >  5" bis 57 „ 7 , 2 0  „  „  1  

40 49 „ „ 6,00 „ „ 1 
4) 3V „ 39 „ 4,70 „ ^ 
S '  ^0 29 „ „ 3.35 „ 1 
t) unter 20 .. . .  1,30 .. . .  I  

A r t i k e l  I I .  
Die Bestimmungen treten mit de« 10. Mai IS 17 in Kraft.  

Berlin, den 5. Mai 1817. 
Ter TteNvertreter des Reichskanzlers 

Dr. Helf strich. 

Kriegsunbrauchbare «ilititr- und «eutepferde. 
,  Königlichen Kriegsministerium und bei mir gehen 

uer.ch Äcsnche um käufliche Neberlassung von kriegsunbrauchbaren 
'  !  Beutepferden ein. Diese Pferde werden den Land-

> laftstammern zur weiteren Verteilung an Landwirte und 
. . . . .  ^ ' « b e t r e i b e n d e  überwiesen. Die an mich oder an das Kriegs-

» ' . '' " " V wuchteten Gesuche müssen daher meist den Landwirt-
ei Feiusttfe, mit Ausnahme von K. '  «uimern zur weiteren Bearbeitung übersaudt werden. Die 

einschlief,lich Packung 12 Mk. für 1 Kilogra»^ entstehende Verzögerung können die Bewerber vermeiden, 
3. bei Schmierseife mit einem Gehalt an ^  ^ Gesuche sogleich an die zuständige Laudwirtschasts-

ortn/^ Beifügung der erforderlichen Bescheinigungen der 
-ich..lu 

» Berlin, den 25. April 19l7. 
wlst-rium für Landwirtschaft, T-miine« u Warften. 

I. A. gez. Hellich. 
k /  

sind entsprechend " ^ Preisberechnung beim verkuuf b»a 
an Verbraucher 

6'"̂  Das Kalisyndikai hat im Dezember "  .  ^eigneten 
"" les des sür die Kartosfeldüngnng besonder 

Nr. dZ<i. 

säure von 
38 nnd «ehr vom Hundert 5,20 Mark für 

b) 30 bis 37 „ „ 4,85 „ „ 
o) 20 ..  29 3.25 ..  
ü) l0 „ 19 „ „ 1,60 „ „ 
e) unter 10 „ 0,65 

nicht übersteigen. Geringere Mengen 
Mindergewichte geringer zu berechnen. 

Die vorstehend festgesetzten Preist sind Höchstpreise i«  ̂  Kalisyndikat hat im Dezember 1916 zur Förderung b«» 
des Gesetzes, betreffend Höchstpreise vom 4. August 1914 .  
Fassung vom 17. Dezember l 9 1 4  fRcichs-Gesetzbl. T. 

Ztr. SS-, 
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?ir. Ztg. 

^ Der im § 2 vorgeschriebenen besonderen ^nehüngnng Ml 
, Betriebe des Großhandels mit Gemüse. Obst und Ä r  fuu, 50^0°/giAen -ChlorkgIjnmß den Preis aus 2V Pf. für > ^ Ablaufe des 20. Mai 1917 ab. 

Kali.' Gachlgmudlage Staßfurt. Vienenburg. Oalznngcn »- ^.^iiten des ^ 10 über Schlußscheine treten erst mit MWHausen (Hs.Word förachtuutersch.ede von den wirkliche» ^ ^ 
ladestatioueu gegen die Frachtausgaugsstatioueu find m u 3.  Mai 1917.  
Rechnungen gutzuschreiben bezw. z,i belastens festgesetzt, währ» inr iÄemüse und Obst, 
der gesetzliche Preis 32 Pf. beträgt. .,letcys)rrue ^ i, l n 

... Verwaltungsabteilung gez. von i l l y. Nach zahlreichen uns zugegangenen Mitteilungen ist o>'h 
VergünstigunL.acher keineswegs ben Landwirten zugute gckoinM' - " > s sti A 
vielmehr ist in zahlreiche» Fällen bei Lieferung von Kali an ^ Nachtrag zu der Bekanntmachung ^ 500.2. 
landwirtschaftlichen Verbraucher ein Preis von 32 Pf. für > kß' voy, >.Mvz 19l7, betreffend Beschlagnalstne, Ven 
ab Lieferwerk berechnet worden. In allen diesen Fällen hat c» erhebnug und Enteignung twN fertigen, gebiauchteN 
llebervorteAung der Landwirte stattgefunden. und wir eiklärc»»' ungebranchtenGekenstäNdeuausBlNMiNiMU.Vom 10. .  .  
bereit, die Rückerstattung der zuviel bezahlten Beträge zu bewirkt ^ ̂  1700/4. 17. K. R. A. 

«< -rsuch-u das><r allc «crlnaucher °°» «alisalicu. deu-n s-ch" siband-mua und örginzuug-n zur B-kam». 
ang,gei-ncn Z-» zu Su»d>,a,spmst» °r,kaust, adrr zu u, M,,«« d.März >»>?. >--
hahk.cn P.cisc als z? U. x-r «ali dk.-chu-, wurde..  ^  B-st»udS-rh-du»g und Cutkignuus Vau 
Angadc d-« «rrkaulers. der gili-strt-u «enge» uns der W« ^ ardrawdle» uud uua.brauchl-n G-gr»i>aud-u />»» 

>ia,iancu sowie «nie, «eisüguug der Oliginaksiachldrirs- 'st hierdurch aus hstsuchcn des Königliche» K»-g«' 
ikiechuungeu hi.rvau Nistieiiuug zu machen. Minis,,nm„s zur .»ige.u-i»-» K-uuiuid gedracht Mi, dem 

.Mtteilungep sind zu richten an die Rohmaterialstelle k/ merken, daß, soweit nicht näch den allgemeinen 's  rafge e 
' 'enLattdlvirjichastsministerinms,Berlin VV. 9.LeipzigerPl^ höhere Strafen verwirkt sind, jede Zuwiderhandlung gege ^ 

Berlin, den 24.  vlmni Berlin, den 24. April 1917. 

Landwirtfchaftsministerium. 

vir. 5S3 

- zcvc ZMvsvcn)Uttvlu»tt »rur"  
^rschriste» über Beschlagnahme und Enteignung nach tz 6 der 

.  '^kanntmachung über die Sicherstellnng von Kriegsbedarf vorn 
I  24-Juni ig 15  stRGBl. S.337) in Verbindung mit den Nach-
1 '^rgsbekanntmachnngen vom 9. Oktober 1915 (RGBl. s. 043.> 

^ wn 25. November 1915, (RGBl. S. 778), vom 14. September Genehmigung zum Betriebe des GroMndelS mit ' 916 jRGBl. S. 1019) und vom 4. April 1917, GRBl, s. 
Gemiise etc. ! und jede Zuwiderhandlung gegen die Meidepflicht nach tz 5 

Bekauntmachnug. ^ Bekmnstmachnng über Vomatserhebnugen vom ^.Febn.ar 
Ansarimd dpK ^ m»!< S.  54) in Verbindung mit den Nachtrag^bekannt-

>n ee tz l  < Abs. 2 der Verordnung über "Mchimgen vom a ^.>ni >9>5 lRGBl S. 549s und Vvm O >k W» Kudsruchta «. z. K i,07 «1 —  ̂bestimmt.: ' 
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ZI. Oktober 1915, «RGBl. E. 684) bestraft wird. Auch -
der Betrieb de« Handelsgewerbes gemäß der Bekanntmach 
zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel 
93. September 1815. fRGBl. S. 603f untersagt werden. 

» 

§ 7. 

Meldepflicht Enteignung und Ablieferung der 
beschlagnahmten Gegenstände. 

Die von der Beichlagnahme betroffenen Gegenstände gericht für Kriegswirtschaft,  Berlin Ä.  10, Biktoriastraße 34, 
liegen, unbeschadet aller bisher erstatteten Meldungen, der ^  endgültig festgesetzt.  Abliefere: ' ,  welche die in § 9 der alten 
Pflicht durch deu Besitzer. Äie wenden durch besondere a» Fassung genannten llebernahmepreise von 7 Mk. sär jedes log 
Besitzer gerichtete Anordnungen oder durch öffentliche Best '  Aluminium ohne Beschläge und von 5,«0 Mk. für jedes lex 
machungen enteignet werden. Sobald ihre Enteignung angeo>> Aluminium mit Beschlägen bereits erhallen haben, können bei 
ist.  sind sie, soweit erforderlich, auszubauen und an die Sa«' der beauftragten Behörde die Nachzahlung des Unterschiedes 
stellen abzuliefern. Zwischen den neuen Uebernahmepreisen und den bereits gezahlten 

Die enteigneten Gegenstände, die nicht innerhalb de", beanspruchen. In den Fällen, in denen diese Ablieserer bereits 
der Enteignungsanordnung vorgeschriebenen Zeit abgeliefert '  einen Antrag auf Festsetzung de» Uebernahmeprelses an das 
werden auf Koste» der Ablieferungspflichtigen zwangsweise A e i c hs sä s i MMW Kriegswirtschaft gerichtet haben, können sie 

1019^ 

Diese llebernahmepreise enthalten den Gegenwert für die 
abgelieferten Gegenstände einschließlich aller^mit der Ablieferung 
verbundenen Leistungen, wie Ausbau und Ablieferung bei der 
Sammelstelle. Ablieserer, die mit den vorbezeichueten Uebernahme-
preisen nicht einverstanden sind, haben dies sogleich bei der Ab
lieferung zu erklären. In Fällen, in denen eine gütliche Einigung 
über den lleberuahmepreis nicht erzielt ist,  wird dieser gemäß KK 9 
und 3 der Bekanntmachung über die Sicherstellung von Kriegs-

'  bedarf vom 24. Zum 1915 auf Antrag durch das Reichsschieds-

geholt werden. 
II. 

§ 9 erhält folgende Fassung: 

5 9. 
Ueberuahmepreis. 

Der von de r beauftragten Behörden zu zahlende 
nahmeprei« wird aus 

lZ,00 Mk. für jede« kx Aluminium ohne Beschläge') 
9,60 Mk. für jedes Aluminium mit Beschlägen*) 

festgesetzt. 

ll!^ 

falls sie nunmehr mit den neuen Uebernahmepreisen einverstanden 
llud, den Antrag beim Rerchöschiedsgcricht für Kriegswirtschaft 
puüäziehen und die Quittung gegen einen Anerkenntnisschein mit 
ben höheren Uebernahmepreisen austauschen. Die Annahme des 
Averkenntnisfcheines schließt auf alle Fälle sie weitere Inanspruch
nahme dcs Reichsschiedsgerichts für Kriegswirtschaft aus. 

III. 
Hinzugefügt wird § I l :  

w't«r sind Ringe, Sii,l>, G ffe und P-rsvewmge» au'" 
MateitaNen aM Aluminium 
ig geslatl.l. 

Da» Entlirueu der Beschlag« vor Ml'!'" 

I 

..... . 5 11-
l'uesermtg von nicht beschlagnahmten Gegenständen 

aus Aluminium. 
^ 2 der Bekanntmachung nebst Anmerkung 

lÄegettständen dürfen abgeliefert und müssen von den 
beistellen angenommen werden: 
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fchn'pel u. a.s fortpflanzen, ist der Fischfang in den Monaten 
Oktober bis Januar während acht aufeinanderfolgender Wochen, 
die der Regierungspräsident bestimmt, verboten (Winterschonzcit).  
Der Regierungspräsident bestimmt auch die Gewässer. Er kann 
die Schonzeit für die einzelnen Gewässer und Gewäsferstrecken ver
schieden festsetzen, auf bestimmte Fischarten beschränken oder be
stimmte Fischarten davon ausnehmen. 

§ 14. In den nicht der Winterschvnzeit unterliegenden 
Binnengewässern ist der Fischsang in den Monaten März bis 
Juni während sechs aufeinanderfolgenden Wochen, die der Re
gierungspräsident bestimmt, mit Ausnahme der stillen Fischerei 
und des Fischfangs mit der Handangel, verboten «Frühjahrschonzeit).  
Der Regierungspräsident kann die Schonzeit für die einzelner 
Gewässer und Gewässerstrecken verschieden festsetzen, ans bestimmt« 
Fischarten beschränken oder bestimmte Fischarten davon ausnehmen 
Er darf sie auch verkürzen oder ganz ausheben. 

§ 15. Für Küstengewässer gilt  die Frühjahrsschonzcj 
nur insoweit,  als sich in ihnen vorzugsweise Frühjahrslaicher fort 
pflanzen. Der Regierungspräsident bestimmt die Gewässer vde 
Gewässerstrecken. Er kann dann den Fischsang auch ganz verbieten 

§ 16. Im Regierungsbezirk Sigmariugeu kann der Re 
gierungspräsident für Grenzgewässer und Gewäsferstrecken, die m 
außerpreußischen Gewässern in Verbindung stehen, die Frühjahrs 
schonzeit bis auf zwei Monate, die Winterschonzeit bis aus dr« 
Monate verlängern. 

K 17. Der Regierungspräsident kann besondere Artenschoi 
zeiten festsetzen. 

a) für Störe vom I.Juli bis 31. August. 
b> für Lachse, Saiblinge, Meer- und Bachforellen sow 

Schnäpel, wenn diese Fischarten keiner Winterschonze 
unterliegen, höchstens acht Wochen iu den Monat« 
Oktober bis Februar. 
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G für Maränen höchstens acht Wochen in den Monaten 
November und Dezember, 

<t) für Aeschen und Nasen sowie im Regierungsbezirke 
Sigmaringen für Hachen und Regenbogenforellen, wenn 
diese Fischarten keiner Frühjahrsschonzeit unterliegen, 
höchstens acht Wochen in den Monaten März bis Mai, 

«) für Döbel, die keiner Frühjahrsschonzeit unterliegen, höchstens 
sechs Wochen in den Monaten Mai und Juni, 

t) für Flußkrebse, vom 1. November bis 31. Mai, 
Li für Seemoos und Korallenmoos vom 1. April bis 

31. August. 

H 18. Von allen Schonzeiten kann der Regierungspräsident 
zu wissenschaftlichen, gemeinnützigen und wirtschaftlichen Zwecken 
für einzelne Personen Ausnahmen gestatten. 

Dritter Abschnitt .  
Fa n g g e r ä t e  f ü r  o f f e n e  G e w ä s s e r .  

§ 19. Der Gebrauch von Aalharken sowie von Speeren 
und anderen Stecheisen ist verboten. Die Verwendung von 
Speeren und anderen Stecheisen für den Aalfang kann der 
Regierungspräsident gestatten. 

§ 20. Ständige Fischereivorrichtungen müssen eine Latte n-
u>eite von mindestens 2 om habe n. Sind sie mit Stauanlagen 
baulich verbunden, so ist die nach Z 3? Abs. 2 F. G. für den 
Wechsel der Fische freizulassende halbe Breite der Wasserfläche 
»ach der Abfluß- sLichtj» weite des einzelnen Stauwehrs zu berechnen. 

§ Li. Auf den Gebrauch von Stellnetzen, Aalhamen. 
Rnkerkuilen, Steerthamen und Reusen, die im Flußbett oder am 
User befestigt oder verankert werden, ist tz 35 Abs. 2 F. G. an
zuwenden. Dabei kann der Regierungspräsident den Abstand 
bestimmen, den mehrere derartige Fanggeräte voneinander ein
zuhalten haben. 
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sämtliche übrigen Materialien und Gegenstände > 
Aluminiums sowie Altmaterial zu einem P r e i s eAufschriften kartographischem Inhalt fz. B. Atlanten, 
2,50 Mk. für jedes kx Aluminium. s eijcfnhrer, Adreßbücher mit Stadtplänen usw.), Uniformbücher 

Den Materialien und Gegenstände anhaftenden Teile i ^ .hnstcii.  
anderen Stoffen sind vor der Ablieferung zu entfernen jz, - Arisfuhrerlaubnis muß entweder durch Eindruck oder 

Di. B-wMg,,»» and--..  U-b--mhm.p-°ift °de. dk K°m«aud»d°hö.d. b-kann. 
d-s R-ich,schi-d«g.-!ch.- z«.-« Z-sis-bun., °in.-d . .ud..-u >- ^  

Und7nW^°«»g/'° ""'4» d--^-.--ff)7ä„"D-..qchnft1>°!g-s,igtt 
sl-ind- nicht ,n 5-ag-, °.!. ,^Nch- E.l°„d„i«-rtt«rnng k-nutlich «-mach, s.in, 

Posen, den 4. Mai 1917. Genehmigung zur Anbringung des Ausfuhrzeichens 
Der t .  «. / .  Kommandobehörde dem Verleger, ooer für bereits 

stellvertretende t-mmand.erende G-»er-> ^.nene Bücher unter ll .nstände..  auch dem ausliefernden 
in ^  ̂  ^ illii '!? ^  besonderen Fällen auch dem Varsortimeuter v o n  N o c k  u n d  P o l a c h .  " v e r t r a g e n  w e r d e n .  

"  " ruberen Personen, also auch dem gewöhnlichen Gorti-
^  ...  ^ Buchbinder, kann dagegen eine eigene Verstempelung 

hl don Druckschriften. stattet werden. Vielmehr haben alle diese Personen sich 
Posen, de» 20. April ^  ̂ /^'bringung des Ausfulirzeichens nach ihrer Wahl entweder 

Für die Aussuhr von Druckschri,ten in das verbü.rdete - des Verlagsortes oder an diejenige ihres 
neutrale Ausland, sowie i» dir besetzten Gebiete, wird z»" ^6" wenden. 
einheitlicher Regelung für das gesamte Deutsche Reich mit rMt' >vj^ '  Genehmigung zur Anbringung des AusfuhrzeichenS 

Mai 1917 ab folgendes bestimmt: e-teilt ,  wenn die Ausfuhr allgemein in das ver-vom 
1 Alle Druckschristen fruit Ausnahme der Tageszeitung ^ Ausland erlaubt werden kann. 

Musitalien mit und ohne rert), die kein Erscheinungsjahr ^ Grenz-, Zoll- und Postüberwachungsstellen sind an-
spateres Erscheinungsjahr als 1913 tragen, dürfen nur auf ^ ßuindsätzlich alle Druckschriften, die den obigen Vorschriften 
einer besonderen Erlaubnis derjenigen Kommandobehörde ^'iwrecheu. anzuhalten und ihrer zuständigen Kommandobehorde 
Generalkommando. Gouvernement usw.), in deren Bereich der - ^'^reu Veranlassnirg zuzuleiten. 

^ . . ?nT.?» -s '»".-nimm-, -in- uich. zu- AuSs.ch. st-ig-g.b-n-
ksglerchen bedürfen stets, ohne Rücksicht auf das Erschein . Ausfuhrzeichen auszuführen oder ohne 

besonderen Ausfuhrerlaubnis alle Werke, ^ mit einem Ausfuhrzeiche» zu versehen, wird auf 
fche o er technische ohne weiteres erkennbar sind, sowie' ^ ̂  b des Preußische» Gesetzes über deu BelagerungS-

"d vom 4. 1851 mit Gefängnis bis zu einem Jahre, 
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i« Milderungssalle mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark bezw. H i  SchtttzpockemmpftttMN ^ 
bestraft.  Die gleiche Strafe trifft  denjenigen, der zur llmgehu« Nachstehend bringe ich die Jmpfpläne fnr das ^uhi !9 < ,"i  ep 
der Ausfuhrvorschriftcn eine Druckschrift mit einem faWbche» Kenntnis. ^ « 
Erscheinungsjahr versieht,  oder der sonst den für die Druckschristd Die Ortsbehörden verweise ich auf meine Kreisblati-  e au>>-
Ausfuhr gegebenen Vorschriften zuwiderhandelt.  machung vom 30. April d. Zs. — Nr. 524 — und ersuche, das 

Bei buchhändlerischen Ballensendungeu ist im Falle von Danach Erforderliche alSbald zu veranlassen, 
stoßen der Absender des Einzelpaketeß als haftbar anzusehen. 

7. Alle Verleger des Korpsbezirks haben von ihrer gesans' 
„ in Frage kommenden Produktion, soweit sie nicht bereits das Aft 

fuhrzeichen des Korps trägt,  baldmöglichst je ein Exemplar an 
Presse-Abteilung des stellvertr.  Generalkommandos, Posen 
Kanonenplatz 6, zur Prüfung der Ausfuhrfähigkeit einzuseM 

M. 5ÄZ. 

Jmpfbezüt Jmpso-t Impf räum 
Tag und Stunde 

der 
'.»>muna Nachschutt 

I N> p 

Der stellvertretende kommandierende ttzeneral 
V. Armeekorps 

v o n B o c k  u n d  P o l a c h .  

Botkenhuin 
Klein Wultersdorf 

Bezirk I .  

a r z t - .  S a n i t ä t s r a t  D r .  P e i p e r  

l Bolkenhaiu 

Nr. SZl. Herstellung von Ernteplänen aus Segeltnchersatzsto^ 
Ob. n. Nbr. Knnzendorf 

... -t.O ^"delstadt,  AdleiSrnh, 
Stach einer Mitteilung des Kriegsausschusses snr 4t Pnitwitzdorf 

Ersatzstoffe werden Erntepläne aus Segeltuchersatzstoffen in ^ "ub Nm Röhrsdoif 
Beschaffenheit hergestellt  werden. Da Einzelliefernngen vora^ Wolmsdo»? 
sichtlich nicht berücksnhtigt werden können, ist die Landwirtfcha!^ 
kammcr bereit,  die Bestellungen zu sammeln, und ersticht,  '^chweinhaus 

'  u. vivr. Hohendorf 
Lver und Nieder etwaige Aufträge unter genauer Angabe der Adresse mögl'  

bald einzureichen. Baumgarten 

Breslau, den 2. Mai l 917. ^er Nohn. 
^^'hrauselfe.sdort Landwirtschaftskammer für die Provinz Achtel I Etzdorf ^ Guiachsdors 

Der Vorsitzende sgez.s von K l t  tz i  n g. Polkau 

Gasthos zulu 
> Deutsch. Kaiser 

in Bolkenhaiu. 

Erst Impft.. Erst Impft. 
22. Mai 29. Mai 

ieder Kanzem Gasthaus von 
dolf 

Rudelstadt 

Alt Rohrsdorf 

Wolmsdorf 

Schwnnhans 

Ob.r Baum« 
garten 

Rohnstoct 

Gülachsdorf 

Ncumann 
Kretscham 

Gerichts-
kletschaur 
Gerichts-
kretschau, 
Gasthaus 
zur Burg 

Gasthof zum 
fDeutsch. Kaiser. 

Gasthof von 
Abend 

Gasthof von 
Thon 

vorm. 10 
Wieder

impftinge 
27. Mai 
vorm. 10 
30. Mai 
uackm. 4 
6. Juni 

nachm. 4 
8. Juni 

nachm. 3 Vs 
14. Juni 
nachm. 3ftz 
14. Juni 

nachm. 4'/s 
19. Juni 

nachm. 4ft2 

25. Mai 
nachm. 4 
24. Mai 
nachm. 4 

vorm. 10 
Wieder-

impftinge 
3. Juni 
vorm. 10 
6. Juni 
nachm. 3 
13. Juni 

nachm. 4'/2 
15. Juni 

nachm. 3V2 
21. Juni 

nachm. 3 ' /z 
21. Juni 

nachm. 4'/  
24. Juni 

nachm. 4'/2 

I .  Juni 
nachm. 4 
31. Mai 
nachm. 4 
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Jmpfranm 
Tag und Elnnde 

der 
3»,usiuui N.iWH 

I m p f  a  r  z  

WurgSdors und 
Hatbendors 

Langhctwigüdorf und 
Obcrlauteibach 

Blumciiau, Gräb.l, 
Falkcnberg 
Weder au 

Hohcnhelmsdors 

Gicsmonnsdors 

Bezirk kl.  
t :  D r .  B  a  u  i n  g  a  r  t  h  i n  B o l k e n h a i » .  
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Wirrgsdvlf 

Langhelwigs-
dorf 

Blumenau 

Wcderau 

Hoheuhrlms-
dorf 

Gi.smmmsdorf 

Gasthof zum 
goldene» Sieui 

Gasthaus 
Machal ca 
Gasthaus 
Thamm 
Gasthof 

Wiedcmann 
Schule 

Gasthaus von 
Tyuufch 

22. Mai 
uacl'.m. .'0/z 
23. Mai 

uachui 3'/s 
23 Mai 

nachm. 4^/2 

23 Mai 
»achm. 5^4 
22. Mai 

uactun. 1^/4 

22. Mai 
»achm. 5V>a 

Will 
nachuu^-s 
30. M ' 

nach»'^^ 
30. M 

nachm. 1" 
3V. M 

uacho!.^ 
20. i!.̂ l 

nach»', l' 
20. 

nachu>3'' 

I u i p  f  u r z t :  D r .  W e  

Hohenfriedcberg 

I I I .  
b e r  in Hohenfriedcberg. 

Hohcnf ricdeberg, Hohen-
pctcrsdorf, Schwtrnz, 

Wicscrrberg 
Srmsdorf, SchoUwitz, 

Möhmrsdorf 
Alt Reichenau 

Reu Reichenau 

Hausdorf u. Börnchen 

Qnolsdorf 

Karrdcr und PicilSdorf 

Simsdorf 

Alt Reichenau 

Neu Reichenau 

Hausdorf 

Qrroisdvif 

Kander 

Kuhnöht's 
Gasthaus 

Kretscham 

Gcrichts-
kret schäm 
Gerichts-
kretscham 

Kretscham 

Kretscham 

Kret scham 

10. Mai 
nachm. 4 

2. Zum 
nachm. 4 
0. Juni 

nachm. 2 
6. Juni 
ralm. 4 
10. Juni 
»achm. 4 
0. Juni 

nachm. 0 
>0. Im i 

nachm. 0 

33. M 
nach«». ^ 

's 
nachns. ' 
13. 3^^ 
nach>»'' 
13. Zl'> 
nachns 
23. 3" 
n a c h n s .  
IS. 3»" 

nachu> 
23. 3»«! 
nachu' 

Jmpfbezirk Jmpsort Jmp räum 
Tag und Stunde 

der 
Impfuna Nachschau 

Bezirk IV. 
Sanitätsrat Dr. Panitz in Jannowitz^ 

Thomasdors und 
Einsiedel 

Nimmersath und 
Streckenbach 

Wmu'rsdvrf, Merzdorf 

Ruhbaick und 
Neu Adrzdmf 

Thomasdvif 

Strcckeubach 

Werrersdorf 

Ruhbank 

Enrmr.ck/s 
Gasthaus 

Müller'sGasth. 

Zollkrelscham 

Gasthos zum 
K> 01 piinz 

l 0 .  M a i  2 8  M a i  
nachm. 2^/4 nachm. D/« 

I . J u n i  8 .  J u n i  
nachm. 3'/» nachm. 3'/° 

2. Juni 
nachm. I 
2. Juni 
1 achm. 3 

9. J»n> 
nachm. 1 
9. Juni 
»achm. 3 

Bolkenhain, den 10. Mai 1917. 
Ter Königliche Landrat 

v o n  L o e s c h .  

üntersuchnug ausländischen Fleisches ans Tnchn»en 
Durch Trichinen sind hier mehrere Erk'ankungSsälle vorge-

lc-mneu. die aus de» Genuß eines aus Polen stamiuenderl mcht 
"versuchten Schinkens zrrrückznsühren waren. 

3ch empfehle größte Vorsicht bei dem Genüsse von Schweine-
irisch, Wurst.  Speck und Schinken, die aus de» besetzten Gebiete» 
Polens eingeführt sind. Lolche Jleischlvaren sind vor dem Gemiste 
lue Sicherheit miudestens gründlich durchzukochen oder völlig dm > 
Mrate». Roch besser ist ihre Untersuchung auf Trichine» und 
Ainreu durch den zuständige» Fleifchbefchaner fi» Gemeinden mtt 
^'blachtharrszwang im öffentlichen Schlachthause.) 

Breslau, den 27. April !9!7. 
Der Oberpriisident 
g e z . :  v .  G u e n t h e r .  

Nr. 
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dl° m>t d.» s-stg-I-d'." "-'7"^" .̂ dm 
Nr.s»z. AusfKhrttNgsanweisMtg verstanden sind^ ist ein Auerkeuntnisfchein auszustellen, au. ve^ 

zu der Bekanntmachung Nr. N. 200/1 17. K. N. A. bett^das Gewicht der abgelieferten Tupfer- die 
Beschlagnahme. Meldepflicht.  Enteignung und Ablieferung WUebernahmepreis. die genaue  Adresse 
öffentlichen und privaten Bauwerken zu Blttzschntzanlage» Nrhlstelle hervorgehen. V ^ ^ie beauftragt«« 
zur Bedachung verwendeten Kupfermengen, e i n sc h l i e ß l i c h  kufli ^r d»^» festgesetzte betrag ... die Person des 
Dachrinnen, Abfallrohre, Fenster- und Gesimsabdecknngen. ii'^Horden ausgezahlt, es sei ^ ^ ^uch baff das. 
einschließlich der an Blitzschutzanlagen befindlichen Platinteid berechtigten Zweifel bestehen. Egn " " dari die Aus' 
vom 9. März 19 l 7 — für den Kreis Bolkenhain. ^nniostück mit Rechten Dritter lu asU > , »nr Wieder-i 

ldchlung nur mit deren Zustimmung. ""derevsalls uur zur^ 
^ ^ ^ „,ch Verhältnis de 
Sammelstelle. . der neuen Eindeckuug erfolgen. Durch die Annahme dev Uue 

Die Sammelstelle des Kreises Bolkenhain wird dem keimtnisscheines oder der Zahlung gilt das Einvers a» m 
Kriegsausfchuß in Bolkenhain, Freibargerstraße 2 übertragen, gesetztem Uebernahmepreis als bindend au>»gespro zen. 

" PW uicht zufrieden aeben will, hat er d es der der Ablreseru g 
Entergnung. Nißdrnckiich zu erklären Es wird dann durch die beauftrage 

>dem einzelnen von der Bekanntmachung Betroffene» > ein llebernahmevreis nach § 8 der Bekanntmachung 
eine Anordnnng. betreffend Ueberlra^ ^ . ^^n; hierfür sind Rechnungs-
beschlagnahmten Kupfer- und Platinmengen auf den ^ ^ beiznbriuaen Erklärt der Ablieferer sich hiermit nicht eur-, 
M.l.tarfi.kns zugestellt. Die Abnahme der Kupfer- und ^ verstanden^ so ist tbm an Stelle des Anerkenntnisfcheines eure 
mengen .st zwar vorzubereiten, sie hat aber nicht vor lM- 5^,,^ auSzuMdigen ans der die Gruppe und das Gesamt-
diefer Elgentnmsubertragrmg bei dem Betroffenen zu begnnM ^ ̂ nbgelieferlen Kupfer- oder Platinmengen hervorgehen 

Wenn geeignete Arbeitskräfte zum Abnehmen der M müsse». I» diesem Falle ist der Antrag auf endgültige Fes ^ 
nicht zur Verfügung stehen, so können militärische Hilfskraft^ fltz»»g Uebernahmeprcises von dem Betroffenen ^ 
Verfügung gestellt werden. Diesbezügliche Anträge sind an^a» das Reichsschiedsgericht für Kriegswirtschaft Berti» 
Herrn Landrat zn richte». Das Eigentum an den bellM Mtoriastraße 34 zu richten. In dem Antrage rst anzuge en,. 
Kupfer- nnd Platinmengen geht auf den Reichsmilitärfiskus " wann und von wem die Kupfer- und Platinmengen a Ke . 
sobald die Anordnung dem Betroffenen zugeht. "^den fl»d »»d von wem die Abnahme ausgeführt, wn ̂  

, . ! »-»'-> Und nach «s,,»w. 
«... w SS». 

des Eigentümers der abgelieferten Kupfer- oder Platins Gerung kernen Ausfchub. anzugeben. 
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Die Ablieferung 
endet sein. 

Diejenigen Personen, die sich nachträglich mit dem lbt 
uahmepreis einverstanden erklären, ist die Quittung gegen ei« 

§ d. 
Ausnahmen 

uaymepreie emveruanoeii Die Befreiung von der Beschlagnahme, Enteignung und 
AnerkenntniSschein umzutauschen. Der anerkannte Betrag Ablieferung muß für die Kupfermengen ausgesprochen werden, für 
auszuzahlen. »»"t^ - ' N ' - ' rblicher A S»r ,-d.» v°» w .w.»> «Mn und d°so»d-r-r ,»»st«.sch>ch,l>cher od-, kunstgcw.-dstche- Wert 
geliefert ist,  ist der Belea ^ anerkannte Sachverständige festgestellt worden ist. lieber die 

M« «u'lnligu» aü 'uu ^ 5̂  Z »..«'»st,-»» Ei». ,w-i.. A„.-
di- aud.r. di- Rtt-l>-M°biimach»»-s,,eu/n°b>»"' dirstr B.sch.i»igu»g ist d.l M-Wst. M°b«m°ch»»s«n-ll-^ nächsten Bericht cinzusendeli.  Ale anerkannte Gachver-

findige sind , ,»r P^vsoneu anzusehen, die vo» der Landes-
Mlralbehörde als geeignet bezeichnet worden sind. 

Andenkenwert oder drohende Verunstaltung entbinden nicht 
§ 4. 

Zwangsvollstreckung. 
Wer die übereigneten Kupsermengen nicht innerhalb de« ^on der Beschlagnahme und Enteignung. ^ilmackunasstelle 

kann durch die Metaumovumawu'w > der Enteignungsanordnung vorgeschriebene» Zeit abgeliefert 
macht sich strafbar. Die Einleitung strafrechtlicher Versol 
b l e ib t  d en  beau f t r ag t en  Behö rden  übe r l a s se n .  Auße rdem e B  
die zwangsweise Abholung der ablieferungspslichlizen Gegend 
durch die beauftragten Behörde» als Pollstreckuugsinaßregcl « 
Kosten des Besitzers. 

Die Verpflichtung des Besitzers zum Entfernen der 
und Platinmengen von den Bauwerken besteht auch für die z 
weise abzuholenden Kupfer- und Platinmengen. 

Die Befreiung 
widerrufen werden. 

§ 
Meldepflicht. 

Räch § lv der Bekanntmachung Nr. !U. Ent
find die durch die Beschlagnahme ^ktrosienen^^ Et. 
eignungsanordnung bis zum 30. Juni 

H 

K. N. A. 
eine Ent-

ISl7 nicht zugegangen ist.  
2 der Bekanntmachung .. ^ ^ Meldung der vorhandenen, m ^ .. 

^ui von der zwangsweisen Einziehung Betroffenen sind ̂  ^'^200/1. 17. K. R. A. genannten Kupfer- n»d Platin-
'^.....,..,iie 4 ^"S«n verpflichtet. 

Tie Meldungeil sind bis zum 15. Juli d. Js.  an das Land-
^"Mt einzureichen. 

Meldeformulare sind beim Vandratsamt zu haben. 

falls Anerkenntniöscheine bei Annahme der llebernahmepreisi r 
Quittungen bei beabsichtigter Inanspruchnahme des Reichs!^ 
gerichts nach den Bestimmungen des tz 3 dieser Anweisung 
zuhändigen. Die Kosten der Zwangsvollstreckung sind von de« , 
Auszahlung kommenden Summe in Abzug zn bringen bezw> 
der Quittung zu vermerken. 

Di« Zwangsvollstreckung 
deendet sein. 

muß bis zum 3 l .  Dezember 

, 8 7. 
^ Freiwillige Ablieferung. 

. , Tachkupfer, dessen Herstellung oder Anbringung vor dem Jahre 
^ krsolgt i>t,  freiwillig abgeliefert werden. Der Preis 
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beträgt bei Abnahme ohne Gerüst 3,20 Mark und mit M ' HI. ... ... 

>',,0 Mark für da§ Kilogramm. Verordnung tritt  mit dem Tage rhrer VeMdnttrchung 
" ^ ^  "n KrerV'iatt  in Kraft.  

Inkrafttreten der Anweisung. 
Vorstehende Anweisung tritt  mit der Veröffentlichung 

Verordnung im Kreisblatt in Kraft, Königliche Landrat 
v o n  L o e s c h .  

Bolkenhain, den 7. Mai >917. 

Bolkenhain, den >.2. Mai 1917. 

Der Königliche Landrat 
v o n  L o e s c h .  

Hnndeftrtter 

Aenderung der Ansfithrungsanweisung 
zu der Bekanntulachung betr.  beschlagnahme, Bestandser 
und Enteignung von fertigen, gebrauchten und nngekw 
Gegenständen ans Aluminium vom l .  März >917 gemäss 
Nachträgsbekauutmachuug vom >0. Mai >917 sareisbl S-

für den Kreis Bolkenhain. 

. I 
An die Eielle des stritt  folgende Vorschrift ' .  

, ! 

^.as Eigeurum an den betroffenen Gegenständen geht '  
den Reichkmilitärsiskus über, sobald die Anordnung beü-
bügentumsilbertragung in den amtlichen Blättern veröfst^ 
worden ist.  

II 
^ Die in 4 gestellte Ablieferungsfrist wird bii 
Fi .JuN 19,7 verlängert,  während die im l;'  ä letzter'^ 
geschlc Frist vom 3i.  Juli bis 31. August hinausgeschoben 

Biehfenchenpolizeiliche A«»rd«ung. ^ 
Zum Schutze gegen die Tollwut wird auf Grund der hh istst-

bks ViehsenchengesetzeH vom 20. Juni l909 sR. G. Bl. G. 
Ermächtigung des Herrn Ministers für Landwirtschast, Domänen 

Zorsten und des Herrn Regierungspräsidenten in Liegnitz 
Atzendes bestimmt; 

Lu»d> 
^ Tauer 

. . .  ^  »V.  »Vi . . .  v.i. 
Kuhhaut, Merzdorf, Wernersdorf, Thomasdorf, GiesmannSwrf. 
^«siedet, Hohenheim sdorf, Neu Reichenau und Alt Reichenau, 
^ese Ortschaften einschließlich ihrer Gemarkung bilden einen 
SpMbezirk. 

I» diesem Sperrgebiet sind , sämtliche Hrnde an solchen Orte» 
^zulegen oder sicher einzusperren, die fremden Hunden mcht z»' 
Anglich stnd. Der Festlegung gleichzuachten ist da^ fuhren der 
^ nnem sicheren Maulkorbe versehenen. Hunde an der Leine. 
^ Benutzung der Hunde zum Ziehen ist unter der Bedingung iK unter der Bedingung 

Hunde zum ^ scheren Maulkörbe " datz sie sest nngeschirtt ,  MI , t W,iden. -as.h,„ >,„d d» Z-» 
D» «°.i Hkttnhund.n ,« v-,'«'iun« °°" " 

Nr. S36 

lachdem bei einem getöteten Hunde in Wittgendors, Kreis 
^ ü>t Tollwut festgestellt  worden ist,  verhänge ich hiermit aus 

öoii 3 Monaten die Hnndesperre über die Ortschaften 
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105S Ginreichnng der Hundesteuerhebelifte. 
von Jagdhunden bei der Jagd und von Polizeihunden mäht! Die mit der Einreichnng der Hundesteuerheliste und der Zu. 

Ihre« DiMtgebrauchs ist unter der Bedingung gestattet,  daß l  und Ngangsliste hierzu rückständigen Ortsbehörden werden noch. 
'Hunde außer der Zeit des Gebrauchs festgelegt oder mit n« mit Frist von drei Tagen hiermit erinnert.  

sicheren Maulkorbe versehen an der Leine geführt werden. >> Bolkenhain, den 6. Mai 1917. 
dem Sperrbezirk dürfen Hnnde ohne polizeiliche Erlaubnis 
ausgeführt werden. Als Ausfuhr im Sinne dieser Vorschrif t !  ^ '  
nicht die vorübergehende Entfernung von Hunden aus dem sB ^ 
de.e» BeM bei SpaziergS»ge». »q«,» «» ch» .. . «WnichM» der H.krrMe. 
Gelegenheiten. Eine solche Entfernung ist ohne ortspoltzeB^ mtt der Einreichung der Heberrolle der landwirtschaftlichen 
Genehmigung und ohne tierärztliche Untersuchung, aber nur^^iEgenossenschast rückständigen Orlsbehörden werden nochmals 
der Bedingung gestattet,  daß die Hnnde auch außerha lb  '  üug von 3  Tagen h.eran erinnert.  
gefährdeten Bezirks mit einem sicheren Maulkorb versehen sei^ <> olkenhain, den 7. Mai 1317. 
an der Leine geführt werden müssen. Bon den Polizeilich^ 

kann.die Tötung der Hnnde, die den Vorschriften zuwider 

«perrbezirk frei umherlaufen, angeordnet werden. Mehlüberweisnugsautriige. 
Diese Anordnung tritt  mit ihrer Veröffentlichung im ll» '  >e Orlsbehörden werde» an baldige Einreichnng der Mehl« 

blatte in Kraft.  ^ ^'^llrigsaiiträge ans Grund des H 4 der Anordnung be^ 
bei, Reisebrotmarkenverkehrs^reisbl. I9I7Z. 9d0>erinnert.  die,- Bestimm»«»-» werde» "  

.  8 <1ss. des Vrehienchengesehes vom 26. Juni 1909 best^ Bo.kenhain, de» 9. Mai 1917. 

Bolkenhain, den ll.Mai 1917. 

von L o e s ch, Königlicher Landrat. 
Nr. SS7. 

Viehseuchen 
P f e r d e r ä u d «  i n  W e d e r a u  u n d  K a u d e r  e r l ö s c h e "  

Bolkenhain, den l l .  Mai 191?. 

'  <--'3 werden die Ortsbehörden nochmals an die baldige 
s r i t t e r  Antrages ans Zuweisung von Milchleistungs-

-Ztz'-! 

Lee Königliche Landrat. 
v o n  Lo e sch. 

'S. ^irrveu vre t .  
f  eines Antrages 

erinnert.  
Bolkenhain, den 12. Mai !9l7. 

T>vr Vorsthende des KreisauSschust^^ 
v o n L v e s ch. 

Ztr. SSL. 

Nr. 5SS. 

Milchleistuugssutter. 
Euter Bezugnahme ans die Kreisblattversüguug voui ». 

Nr. L«r 
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Nr.  WI.  

Ztr. 

Nr.  «0S.  

103S 

^emeiudeeinkommensttuer herangezogen werden können, hat abet Angine von Kindern unter einem Jahre. 
Die Magistrate, Guts- und Gemeindevorstände des KrWesen Grundsatz dahin eingeschränkt daß: 

werden gebeten, uns bis zum 20. d. Mts. mit Postkarte kurz s 
"7""^»^ b-I all» NMitSrp.-s°»,n «Indch», -in x-ii  d°r 

7. O«'j.rk- aasW. lch I.nd - » uqch,„B-,üj- als Di-nstanswand und d.h.,  .1« g.miiß 
f,  IchlHuilgsw-is-  - I fo lg-I i  du.^ul ! iMs. 3 des c?inkammcnsteu-rg-s-tzes ^aeefreies Ginkommen 

müssen genaue Feststellungen stattfinden. Wuschen ist und » ' ^ > 
Bolkenhain, de» 11. Mai 1917. 

Die iirtzl. Prüfungsftelle fnr den 
Kreis Bolkenhain. 

Laudlrankentasfe des Kreises Bolkenhain. 

. unmittelbaren oder mittelbaren Staatsbeamten, denen 
Molge ihxxx Einberufung als Offiziere des Benrlaubtenstandes 

/>» des Militäreinkommcns auf das Zivildiensteinkommen angerechnet 
en, auch hinsichtlich dixsxr ^ das Steuervorrecht der Ver-

- »>»>g vom 23. September 1867, wonach sie nur mit der Hälfte 

».chmitta«. 4 Uhr d, d-r Ä-schäjisstcll. in „I, - P>. Vm«. B! 
werden die Mitglieder des Ausschusses hiermit eingeladen 

T a g e s o r d n u n g :  
>. Wahl eines Stellvertreters des Ausschuß-Vorsitzenden. 
2. Abnahme der Jahresrechnung für >916. 
3. Verschiedenes. 

Bolkenhain. den 4. Mai 1917. 

Der Vorfitzende des Vorstandes 
Dr. Joseph»). 

vom 

diesem Erkenntnis wird bezüglich der Frage, inwieweit 
w Grundsatz zu 1 die militärischen Bezüge als Dienstaus-
ünzusehen sind, aus den Erlaß des Herren Kriegsministers 

tle»n ' ' ' '^^mbkr i9iß sArmeeverordnnngsblatt S. 492^ Bezug 
Der Wortlaut dieses Erlasses ist in Anlage I  mil

de» i q ^  ̂ spricht f ü r  den Bereich der Kaiserlichen Marine 
^  ,!! Zulage i i  wiedergegeben« Erlaß des Herrn Staatssekretärs 
r ' '0chsn»arineamts sMarineverordnungsbl. vom l .  April 1917 s. 

Oberverwaltuugsgericht in einer Reihe von 
Heranziehung von Militärpersonen zur Gemeindest^ '  vvm 26. Februar 1917 ausgesprochen, daß den 

zw« -,»,a» d.s. dl- „ich, ,»>„ ^ 7° ,  .  
«s,a„d„ i,hs„>,d,„ Mi,i,ä.p-.so„-„ g.uadsähli» „»«' '«> «h ».7°° 7"77 M-h. jwa. MI d.M. mn« 

ihrem -  staatseinkommenstenel freien -  Militäreivkommett  i 'untejm..., V ^ .^^höchste» Verordnung, betreffend die Klassen 

d^s Beamtenstenervorrecht der Verordnung vom 23. 

lti 
der Militärbeamten. vom l. August 1808 fReichs-
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Gesetzbl. S.  483) während des mobile» Zustände's oder in Fest»» 
welche in Belagerungszustand erklärt sind, in MilitärbeiM 
engeren Sinne verwandeln. 

Die Herren Regierungspräsidenten ersuchen wir ergebet 
Gemeindeverwaltungen aus diese Rechtsprechung des Ob5 
waltungsgerichts hinzuweisen. 

Berlin, den 18. April 1917. 
Der Finanzminister 
Im Auftrage: H e i  n k e.  

Der Minister des Innern 
Im Auftrage: M a u b a ch. 

Anlage R. 
DienstanfwandsentschäSigungeil 

Gemäß Artikels 22 Nr. 3 der Anweisung des D 
Münsters zum Einkommensteuergesetz in der Fassung vo>» 
Juni 1906 werden folgende Gebührnisse als Dienstauswa»^ 
schädignng änerkanut und festgesetzt: 

s-j bei den Offizieren einschl. Ganitäts- und VerterinärosßB 
deren Äriegs-Geldgeb iiyrnisse (Gehalt,  Wvhnuugsgcld^ 
Feld- oder Kommandozulage) zu einem Betrage versch^' 
sind, so daß also die Zusammensetzung nicht erkennt 
Vr« der Kriegsbejoldung. 

In bei den Beamten der Heeresverwaltung (einschl. ^  
Post-,  Telegraphen- und Eisenbahndienst als obere ^  
bcamte verwendeten Zriedensbeamteu dieser Ressorts 
ausschließlich der nachfolgend unter a bezeichneten 
die Feld- oder Kriegszulage der verliehenen Stellt/  

c' bei den Unteroffizieren und Mannschaften sowie de> 
besoldeten Reichs-, Staats- und Gemeinde- ^! 
Beamten in Kriegsstellen für untere Heeresbea? 
gesamte ans Militärsonds zahlbare KrtegSbcsoldung 
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ä) alle m den Gebuhrnis-Nachweisungen aufgeführten Dienst-
zutage» sKK 25 und 74 der Kriegsbesoldungsvorschrifts.  

Berlin, den 15. November 1916. 
Kriegsministerium, 

v o n  S t e i n .  

Anlage II. 
Stenern. 

Die Entscheidungen darüber, welche Kriegsgebührnifsc in steuer-
'kchwcher Hinsicht als Dienstaufwandsentschädigungen anzusehen 

werden wie folgt zusammengefaßt und ergänzt :  
Dienstanfwandsentschädigungen sind 

i  - die Kriegszulagen (Zulage «r und beide Arten der Zulage b), 
die gesamten aus Militär -  (Marine-) Fonds zahlbaren 
Gebührnisse der Löhnuugsempfäuger, 
die Auswarte-Entschädigung, 

t .  die einmaligen Äusrüstungsgebühruisse, 
5. die Dienstzulageu der Flaggoffiziere, 
6- die zur Beritieumachnug gewährten besonderen G cl .  firnisse 
D die Verpflegungsgelder (einschl. Messegebührnisse), 
^ der Servis (einschl. Stallservisß 
R der zur Unterbringung des Burschen aufgewendete Betrag 

in Höhe des Servises für einen Gemeinen (45 Mark 
jährlich), 

U>. die Gondergebührnisse für den Dienst außerhalb des 
Standorts (Entschädigung bei Dienstreisen und dergl.),  

^1 die Sonderzulagen des marineärztlichen Personals, 
die Sonderzulagen des Lustfahr-, Flieger- und Unter-
seebootpersonals. 

Ter Staatssekretär des Reichsmarineamt», 
v o n  C a p e l l e .  

"^'ziert n» Lurcan dcs Nönigl. tandrat. 
-Nntes in Lolkenhain. 

«Ledruckt in der L, lzendeß'schen Buch 
drnckcrei in Bolkcnhain. 
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Honder Ausgabe. 

Rreis-Blatt 
für den Kreis Holkenhain. 

^tiick Bolkenha i n ,  d e n  1 5 .  M a i  1V17 

Wer Brotgetreide verfüttert, versündigt stch 
an» Baterla»»de 

Wer über das gesetzlich znliiffige Maß hinaus 
Hafer, Mengkorn, Mifchfrucht, worin fich Hafer 
befindet, oder (Äerfte verfüttert, versündigt fich 

am Baterlande'. 

ü b e r m ,  Anordnung so4. 
l Lr e u- -  - an der deutsch-österreichischen 

' lm Befehlsbereich des stellb. Generalko»nmandoS 
^ > . Aruleekorps. 

l^stinlui Liderung meiner Anordnung vom 6. September 1916 
1 Magern Wrund des § 9l> des Gesetzes über den 

'»td des 4. 6. sGesetzsammlnng S. 451) 
!  ^ betreffend Abänderung dieses Gesetzes vom II.  l2.1915 
l^ ' i i  ^ bks § 4 der Kaiserlichen Verordnung vom 
! ̂ichr.,.,, .  ̂  I/iiGVl. S. 599) im Einvernehmen mit der zu-

Landesbehörde folgendes: 

? § 1-
^ ̂ibrrschreiten der Landesgrenze zwischen dem Regierungs 

^u>tz einerseits und den angrenzenden österreichischen 
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tz 22. Fischereivorrichtungen und Reusen, die so tief unter 
Wasser liegen, daß die Hälfte der Wafsertiefe frei bleibt,  gelten 
nicht als Versperrung des Gewässers im Sinne des § 35 Abs. 2 FG. 

§ 23. Bei gleichzeitigem Betrieb der Fischerei mit mehreren 
Treibnetzen muß, mit Ausnahme in der Nord- und Ostsee, der 
Abstand der Netze von einander mindestens das Doppelte der 
Hänge des größten Netzes betragen. 

Z 24. Die Maschen von Stellnetzen, Staaknetzen, Treib« 
netzen, Zugnetzen sGarnenj und Grundschleppnetzen müssen, in 
nassem Zustande von der Mitte des einen bis zur Mitte des 
anderen Knotens gemessen, eine Weite von mindestens 2,5 
haben. In Küstengewässern kann der Regierungspräsident sin 
den Fang von Lachsen, Meerforellen, Zandern, Schollen und 
Flundern größere Maschenweiten vorschreiben. Bei Fanggeräter 
für Heringe, Sprotten, Stinte, Ueklei,  Ellritzen, Kaulbarschen, klein 
Maränen, Garnelen und Schmerlen kann er engere Maschen zulassen 
Unbeschadet der Verwendung von Netzen mit der zulässigei 
Maschenweite kann der Regierungspräsident bei diesen kleiner 
Fischarten auch über die Beschaffenheit der Fanggeräte sowie der 
Ort und die Zeit ihrer Benutzung besondere Bestimmungei 
treffen. In Seen, in denen die Ausübung des Fischereirechts einer 
einzelnen Fischereiberechtigten oder Fischereipächter allein oder nu 
neben Fischereirechten nach § 20 F. G. zusteht, unterliegt dies« 
keinen Beschränkungen hinsichtlich der Maschenweite seiner Netzl 
Dasselbe gilt  bei Gewässern, die einer Wirtschaftsgenossenscha 
oder einem gemeinschaftlichen Fischercibezirk angehören. 

s  25. § 24 gilt  nicht für die Kehlen von Netzen dt 
Hinteren Sackteil sSchlußnetz. Stoßj von Zug- und Grundschleps 
netzen sowie nicht für Netze zum Fang von Aalen, Bach- m 
Regenbogenforellen, Stichlingeu und Köderfischen. Kür d< 
hintereu Sackteil bei Grundschleppnetzen, Aalhamen uns, vo 
bchaltlich § 26, auch bei Ankerkuilen, kann der Regierung 
Präsident jedoch be limmte Maschenweiten oder Vorrichtungen zu 
Schutze der gefangenen Fische vorschreiben. 

8S7 

§ 26. In den Nebenflüssen und Altwässern des Rheins 
ist der Fischfang mit Ankerkuilen verboten. Im Rhein selbst ist 
er vom I.Dezember bis 21. Mai verboten und vom I.Juni bis 
30. November nur unter folgenden Bedingungen gestattet:  

1. Jeder Schocker muß mit zwei Mann zur Bedienung be
besetzt sein; 

2. die Maschenweite des Ankerkulienschlußnetze» darf nicht 
weniger als 1,5 om betragen. Dag Schlußnetz muß durch 
eingespannte Reifen, die nicht mehr al» I m Abstand 
voneinander haben dürfen, in einer solchen Stellung im 
Wasser gehalten werden, daß ein Zerdrücken der Fische 
vermieden wird. Unmittelbar hinter dem letzten Reifen 
ist das Schlußnetz so abzubinden, daß die Bildung eines 
Sackes unmöglich ist.  

§ 27. Im Rhein und seinen Nebenflüssen darf die Lachs-
fischerei in der Zeit vom 27. August bis 26. Oktober nicht mit 
Zegen betrieben werden. Als ein Zegen gilt  jedes einwandige 
Zugnetz oder ein Flugnetz mit einem einwandigen Mittelstück und 
zwei dreiwandigen Seitenstücken, wenn 

1. das Zug- oder Flugnetz nach seiner Aufholung wieder in 
dieselbe Zegentrisft ausgeworfen oder mit einem oder 
mehreren anderen Netzen abwechselnd in derselben Zegen
trisft derart verwendet wird, daß auf das Einholen des 
einen Netzes das Auswerfen des anderen erfolgt und 

2. das Zugnetz auf der Rheinstrecke oberhalb Köln länger 
als 100 m, unterhalb Köln länger als 150 m ist oder 
da« Flugnetz ein Mittelflück von mehr als 100 m und 
Seitenstücke von zusammen mehr als 40 w Länge hat.  

§ 28. Der Regierungspräsident kann zum Schutze von 
Fischen, die zur Fortpflanzung in anderen Gewässern ziehen oder 
stch dazu sammeln, bestimmen, das einzeln« Gewäfferftrccken 



1040 
1041 

»«r"-"l^ gefttzlichen" Tog°Sj",i" ,§ B " d'"»«"' G'-»-!°°b-,i-' wohnhaften P-,soll.« b.wrftn 

. s e t z e . . l « « .  ^u^hi^/^^n °u?ur "̂.!.7" 
^  . . .  ^  ̂  ^  M o n a t e n  a u s g e s t e l l t e n  L e g i t i m a t i o n s s c h e i n s ,  d e r  m i t  a b -
T a g e s z e i t  w i r d  a n g e s e h e n :  B m p e l t e r  P h o t o g r a p h i e  u n d  e i g e n h ä n d i g e r  U n t e r s c h r i f t  d e s  I n «  

Im Januar und Dezember die Zeit von 7 Uhr morgens bis 6 versehen sein muß. Der Legitimationsjchetn, in dem die 
t« März, April,  August und September die Zeit von benützenden Grenzübergänge und der Zweck des ÄrenzübertrittS 

morgens bis 8 Uhr abends Zugeben sind, kann durch die ausstellende Behörde bis zur 
i» S-b.ua-, Lttobe. und Noll-mbe- dl- g-ii von 6 "°" w-iier-n , Mo.l-i-l. .«,«.,«» «.de». «»> 

bis 6 Uhr abends ^'Mlng darf auch sur einen anderen als den ursprünglichen 
im Mai, Juni, und Juli die Zeit von 4 Uhr morgen'' -?>. ^ 

1V Uhr abends. ^ ^"f Grund der bisherigen Bestimmungen erteilten 
^gnimationSscheine bleiben bis zu dem darin gesetzten Zeitpunkte 

In besonders dringlichen Fällen kann der zuständige Gültigkeit: ihre Berlängerung über diesen Zeitpunkt hinaus ist 
zvllkontrolleur Ausnahmen zulassen. ausgeschlossen. 

y u ^"haber von Leaitimationsjcheinen, die, ohne im Besitze eines 
8 -6- - vorschiMmzi'^ ... c.:.. ell i.---"ü-hlistsmäßig visierten Reisepasses zu sein, die Denzen de«-

Zur Personen, welche die Landesgrenze überschreiten ̂ ^ nach ^ ^ ^ " e i c h U l i i g a r i l  z»l  ubkls ^  ^ 
um mit entsprechenden Reisepässen versehen über den ^ ^ Einziehung oc . g 
bezirk hinaus in das Landinnere zu reisen, ist der Grenzt angen. l en 
nur bei den auf den Grenzbahnhösen Seideliberg, He>»^ Die im österreichischen ÄrenzzoUbezirk wohnhaften 
Grüuthal und Liebau bestehenden Ueberwachungsstellen bedürfe» zum Grenzübertritt einer den jeweiligen Anordnung 

oft°n-jchlich.n B-ho-d-n ,.l.s»--ch-nd-n«-sch-.nl«un^ 
§ -. »w den dieeseiiig-l, G-.W°°d.,i.- humu« u n 

Pe-sone», welch, im deutsch,» od« lm Ssl----lchO-'^'^'^«"'»u«S-» ">»« ""«>»' «A"'° ' 
jollbezi-k rillen festeil Wohnsitz besitzen lind sich du.ch ^ ^ ' ''lilzl-hulig de. .'.lchr.lNlln ! 

geschriebene Legitiination ausweisen, dürfen die Grenze ^ vorerwähnten Legitimationsscheine und Bescheinigungen 
den tm § 2 genannten Eisenbahnübergängen anch ans be>> dmse,, Personen deutscher und österreichisch-ungansche'' 
Bekanntmachung in den amtlichen Kreisblättern der Kreises ^«atsangehprigkeit erteilt werden, deren Unverdächtigkeit unbedingt 
Lbwenberg. Hirschberg und Landeshut bekannt gegebene» 'chstehl r»»d ein dringendes wirtschaftliches oder persönliche-
überschreiten. ^«resse an der Grenzüberschreitung nachweisen. 



1042 1043 

der Geuehmmnna ^  ^ ^ sämtlichen mit der Ausübung des Grenzschutzes betrauten 
h ä g e stell». Generalkommandos V. Armecko« .Meamte» und die ihnen beigegebenen Militärpersonen haben 

.'I ^^"b»isse eines Polizcibeamtcn, namentlich auch hinsichtlich 
Die im § 3 genannten Ausuahmebewilligungen.^egitimatil '  ^ -dassengebrauches. Außerdem sind sie i  euchugt, ^ 

scheine und Bescheinigungen dürfen nur von der Person be« auf ihnen entsprungene Personen zur Vereitelung de? 
werden, für die sie ausgestellt  sind, und anderen Pech. Fluchtversuchs und 

d) ans solche Personen, die sich einer ihnen drohenden Fest-
nähme durch die Flucht zu entziehen suchen, namentlich 
auch ans flüchtige Militärgefangene des Heeres und der 
Marine und ans flüchtige Kriegsgefangene, nach drei
maligem Anruf zu schießen. 

Die Offiziere und Feldpolizeibeamteu der Zentral-Polizeistellc 
im § 3 genannten Legitimationen. '  I die sich durch einen von dieser ausgestellten Ausweis 

Für die Angehörigen derjenigen deutschen und preuM ^Mimieren, tun ihren Dienst in Zivil und sind mit einer Schuß-
Beamten, die ihren dienstlichen Wohnsitz im österreichischen ^e ausgerüstet.  
zollbezirk haben, behält das stell». Generalkommando I"l> h Sie haben hinsichtlich des Waffengcbrauchs die Besugmsse 
Regelung ihres Grenzverkehr? zwischen dem dienstlichen Polizeibeamten und sind berechtigt, solche Personen, die sie 
und Deutschland vor. i  Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit bei einer strafbaren 

H l i .  W a n d l u n g  t r e f f e n ,  f e s t z u n e h m e n .  
Gir die in den Htz 3 bis 5 genannten Legitimationen ^ ^ 

Bescheinignngcn und Ausweiskarten wird Befreiung vom Zuwiderhandlungen gegen' diese Anordnung werden, soweit 
nermpvk tbNit ... .. .. 

nicht zur Benutzung überlassen werden. 
§ 5- .  

Für alle Staatsbeamten, insbesondere die Zoll-, Pi 
Telegraphen' und Eisenbahnbeamten. sowie für die Telegraf 
und Gisenbahnarbciter treten die von ihrer vorgesetzten Bchc> 
ausgefertigten Ausweiskarten an die Stelle der Pässe und 

vermerk gewährt. 
8 7-

Kinder unter 10 Jahren dürfen die Grenz» nur iu 
glcilnng erwachsener Personen überschreiten. 

Für sie genügt im Fernverkehr, also an Stelle de? 
ein amtlicher Ausweis über Namen, Alter und Wohnort, 
kleinen Grenzverkehr bedürfen sie keines Ausweises. 

6 
Der Grenzschutz wird ausgeübt durch Beamte der KönN 

Zollverwaltung, durch zur Grenzbewachung kommandierte D 
Personen und durch Offiziere und Feldpolizeibeamte der ZeN 
Polize,stelle Osten. 

'"cht "ach anderen '  strafgesetzlichcn Bestimmungen eine härtere 
Ttrase verwirkt ist.  mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestra 

mildernde Umstände vorhanden, so kann auf vast odar » 
Strafe bis zu 1300 Mark erkannt werden. 

s , Diese Anordnung tritt  am 15. Mai 1017 in Kraft.  Gleuch-
wird die Anordnung vom 6. September 1010 ausgehoben. 

Posen, den 30. April 1017. 
Ter stellvertretende kommandierende General 

V. Armeekorps. 
v o n  B o c k  u n d  P  o  l  a  c h .  
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Bekanntmachung Nr. 6. 1600/3. 17. K. R. A., 
betreffend Bestandserhebnng von Weiden, WeidenstW 

Weidenschienen und Weidenrinden. 
Vom 15. Mai 1917. 

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuche» des Kl 
lichen Kriegsministeriums hiermit zur allgemeinen Kenntnis gelsts 
ulit  dem Bemerken, daß, soweit nicht nach den allgemeinen 
gesehen höhere Strafen verwirkt sind, jede Zuwiderhandlung g 
die Meldepflicht nach K 5 der Bekanntmachungen über Bomü 
erhebungen vom 2. Februar 19l5, 3. September >915 
21. Oktober l9l5 (Reichs-Gesehbl. S. 54, 549 und 6«4) beM 
wirdN. Auch kann der Betrieb des Handelsgewe,'bes gemäße 
Bekanntmachung zur Fernhaltnng unzuverlässiger Personen 
Handel vom 23. September 1915 (Reichs-Gesetzblatt Seite 
untersagt tverden. 

tz I .  

Mvu der Vekanntmachttng betroffene Gegenstände 
Von dieser Bekaniitmachuug werden betroffen - Alle Äth

ans dem Ätock uild geschnitten, Atcideustoeke, Weidenschienen 
Weidenrinden. 

§ 2.  

Meldepflicht und Meldestelle. 
Me von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegenstände s§ 1) 

unterliegen einet dreimonatlichen Meldepflicht.  
Tie Meldungen find an die Holz- Meldestelle der Kriegs-

'iohstofs .  Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums 
»> Berlin TU. i ,  Aoniggrätzer Straße 100 mit der Ausschrift 
- ' tbeidenbestandsaufnaßme" zu erstatten. 

Mcht meldepflichtig sind Borräte im Gewicht von 3 Zentnern 
Art und darunter. 

§ 3-

Meldepflichtige Personen. 
im Meldung verpflichtet sind: 

!- alle Personen, welche Gegenstände der im H I bezeich-
neten Art im Gewahrsam haben oder ans Anlaß ihres 
Handelsbetriebes oder sonst bes Erwerbes wegen kaufen 
oder verkaufen; 

-- gewerbliche Unternehmer, in deren Betrieben solche 
Gegenstände erzeugt oder verarbeitet werden; 

3- Kommunen, öffentlich-rechtliche Körperschaften und Ver
bände. 

us>v ^kldung verpflichtet sind auch die vorgenannten Personen 
beiden auf dem Stock haben. Vorräte, die sich am 

^ unterwegs befinden, sind vom Empfänger zu melden. 
auch können Vorräte, die verschwiegen sind, im Ulleil 

iärt werden. Edenso wird bestra", d e m  S t a a t e  v e r f a l l e n  e r k l ä r t  w e r d e » .  E b e n s o  w i r d  o e , i - u > ^  
v >', sätzl > chdi e  vorgeschriebenen Vag rbiich.r etnzuüchten vdcr zu stchr-n u»»" 

Wer fahrlässig die AuKkunst, zu der er aus ^ h e '  
verpstichtlt ist, nicht in der gesehten Frstt «rterlt oder u» richtige ^ 
u o t i s t ä n d r q e  A n g a b e n  m a c h t ,  w i r d  m i t  G  e  i  d  s t  r  a  s  > '  °  ,  v  > ^  
t u u s e n d  M a r k  o d e r  n n  U n v e r w b g  n S s a i t e  m i t  ^  ^  s  ä  n  g  »  >  
sechs Monaten bestraft. Ebenso nnrd b.straft, wer inhrbmm 
geschriedeuerr vagerbstcher einzurichten oder zu sichre» unterlässt. 

§ 
Stichtag und Meldefrist. 

öür die Meldepflicht ist bei der ersten Meldung dn beim 

des ersten Tages eines jeden M e l d e m o n a t ö  fEtichtazftatsächl ) 



r 
dorhandeneBestandmaßgebend. Die erste Meldung ist bis zum P„^,^ qrleasmimsterinms in Berlin 
13I7.die folgenden Meldung«« sind bis zum 10/AugttsN 917, ^ ^ des Schreiben« 

^ "l"' ^ 
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GW. N,  

!81?5 !«').  Fkbmar l91S, l0. MaiLl918 usw. zu ersts 

§ 5 .  

Meldescheine. c-tni 
Die Meldungen haben auf den vorgeschriebenen aM ^ ^ 

Meldescheinen zu erfolgen, die bei der Holz-Meldestelle der,W Diese Bekanntmachung trrtt nnt dem Id. M-n 1. l. w Kran. 

Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen KriegsminiswI ^ 
Rellin EW. li, Königgrätzer Straße 100 H, anzufordern ' (osen. 

Die Anforderung der Meldescheine ist mit der ArO Ter stellvertretende kommandierende General 
»Weidenbestandsaufnahme'', mit deutlicher Uiiterschrift und ge^ . 
Adresse zu versehen. Der Meldeschein darf zu anderen S > 4trmeerorp 
teilungen als zu der Beantwortung der gestellten Fragen 
verwandt werden. 

v o n  B o c k  u n d  P o l a c h .  

Von den erstatteten Meldungen ist eine zweite Auster!^ 
(Abschrift.  Durchschrift.  Kopie) von dem Meldenden anzus^ ^f»nnwach,ttw, betr. beschlagnahme, Meldepflicht uno 
und aufzubewahren. ! Höchstpreise von Steinkohlenteerpech 

§ 6. 406/4. l7. KRA. Vom 15. Mai 1917. 

Lagerbuch und Auskuustserteilung. Die nachstehende Bekanntmachung wird aus Grund des 
Jeder Meldepflichtige <K 3) hat ein Lagerbuch zu führe«-'  Metzes Mr den Belagerungszustand vom 4. Juni 185 >, in 

dem jede Aenderung in den Vorratsniengen und ihre Verlob ^cchindung mit dem Gesetz vom i l .  Dezember l9>5 (RGBl. S. 
ersichtlich sein muß. Soweit der Meldepflichtige bereits 4 5>Z)^ der Allerhöchsten Verordnung 
derartiges Lagerbuch führt,  braucht ein besonderes Lagerbu<h Zl.Juli 191-1 — den Uebergang der vollziehenden Gewalt 
«".gerichtet zu werden. - ?  »' 's die Militärbehörden betreffend, des Gesetzes betr.  Höchstpre.se 

Beauftragten Beamten der Militär- oder Polizeibehörde August lg 14 (R. G. Bl. S. 839) in der Fassung vom 
die Prüfung des Lagerbuchs sowie die Besichtigung der '  Dezember 1914 «RGBl. G. 516), der Bekanntmachungen übe' 
gestatten, in denen meldepflichtige Gegenstände zu vermute« - ''Gerungen dieses Gesetzes vom 2 1 D )anuar 19^5 sRerch^ 

. 7 ^hbl, H. 2.^^ 29. September l0!5 «RGBl. S. 603) und 

, , . «usra»-u ..ud «.w-,... . . 
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^ ^' ̂  ^ Dktober l91d sRGVi. H. 84S), r' a»f Grund der Bekanntmachung über VortatSerhsbungen 
S. 778f, vom 14.'Geptember l? ftebruar 1915 in Verbindung mil den VrganzungS-

" ZÜ ^^"«imachnngen vom L. Geptember I9l5>und vom lll. Oktober 
S Kenntnis sMBl. G. 1019> und vom 4. April 1917 fRGBl. S. 

^ M t t t  « . » N ' N » »  k i .  .  ^ fNGBl. S. 54, 549 und K84) zur allgemeinen m e m i i i i . v  

Mark od» mit einer dieser Gtrafm wir?b!stmf!':"'^ mit dx,^ Bemerken, daß Zuwiderhandlungen gemäß den 
'/ ,  w" 'Mi!'?nd'.^m . ,  . . KU,»4 Anmerkung*) abgedruckten Bestimmungen bestraft werden, 

erbtMt^"^ itbttfchrltten werden, oder fich^zu ^nem^'ioichen KM "'cht »ach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Ktrafen 
'N's-Nstand.  der von >'"d Auch kann jder Betrieb des Hattdelsgewerbe, 
c. wer d-r A^^dttuna ^ Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger 
, »»«. «. Hand.l vom '».«-».«w !9.» 
° -7-»s 5-S'̂  "̂ k«> w..d-.v 

mindestens?da^DonÄlt!̂ nÄ 6«g«n Nr. l oder z ist die G-lM ^ VN der Bekanntmachung betroffene Gegenstände. 
üb!rstUq!''d.r^ ^'-r N'r'?i.beUch?ttte^ werden , Bekanntmachung'wird betroffen alles vorhandene 

'.. d«m..N7zÄ„  ̂ .»>" 
iaul.nd Mmr' wlr^Nrn^ ^.r mit Geldstrafe biö i» K 
verwtrkt sind, bestrast/ ^ allgemeinen Strafgesetzen höheres' 

l 

^ od" «rstN !'"^..,Nlag'iay>aten Gegenstand beiseiteschafft, >"l^ 
öuf,erunas od?v ^ ^. .'» oder kauft oder -in and-«« ' " ? ' . °d» Erwerbsg. chäst Wer ihn abschließt; 

Beschlagnahme. 
! i? von der Bekanntmachung betroffenen Gegenstände wewen 

beschlagnahmt. 
K L .  

Wirkung der Beschlagnahme. 

w e r  den  u^ .  ̂  , » ' ^^"^"t>eit; ^"^ruugen an den von ihr berührten Gegenständen wer.. 
"rassenen AuMhrungKb.stimmungen »awidtth- ^^n^'st und rechtsgeschäftliche Verfügungen über sie nichtig sind. 

sind Grund der folgenden Anordnungen erlaubt 
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»> an Werke, du Kohlen, Koks nnb Erze brikeitiereu, 
bs an da? Rheinisch-Westfälische Kohlensyndiknt zur 

Verteilung für Brikettierungszwecke, 
es an Geschoßfabriken zur Herstellung von Geschossen, 
äs an die Kriegsmetall -  Aktiengesellschaft,  Berlin 

Potsdamer Straße 10/11, 
es an Hersteller von Elektroden, znr Herstellung von M 
k) an Hersteller von Klebe-, Tränknngs- und Streich«^' 

für die Dachpappenindustrie, jedoch nur mit Genehmig 
der Kriegsansgleichstelle für Dachpappenteer G.m.b l 

Berlin 35, Potsdamer Straße 118a,,  
x> an Inhaber von Freigabescheinen, die von der Kl'^'  

Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen 
Ministeriums erteilt  werden und bei d e r  K r i e g S c h e m W s  

Aktiengesellschaft,  Berlin W 9, Kothener Straße 
vom Verbraucher angefordert werden können. 

Die Veräußerung und Lieferung darf nur erfolgen, 
bei Lieferung der beschlagnahmten Gegenstände die sestgese^ 
Höchstpreise sK 9s nicht überschritten werden, auch wenn vor 
Inkrafttreten dieser Bekanntmachung höhere Preise verei»^ 
waren. 

§ 5. 
Verarbeitnugserlaubnis. 

?roß der Beschlagnahme ist die Verarbeitung oder Nerwen^ 
der beschlagnahmten Gegenstände erlaubt 

»> zur Brikettierung von Kohlen, Koks und Erzen, 
d> zur Herstellung von Elektrode», 
es in Geschoßfabriken zur Herstellung von Geschosse' ' ,  
äs in dem vom Reichs-Marine-Amt angeordneten l»H 

>n Arage kommenden Pech-Erzeugern bekairnten 
^ zur Herstelluilg von Klebe-, Tänkungs- und Stre'»"'/ 

für die Dachpappeniudustrie, jedoch nur mit Genehl«'^ 
der Kriegsausgleichstelle für Dachpappenteer 
Berlin W 3b, Potsdamer Straße 11.?», 
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l s  für sonstige Zwecke, sofern ein Zreigabeschein 
erteilt  worden ist.  

§ « .  

Meldepflicht. 
Die von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegenstände 

l> unterliegen, sofern sie sich länger als 2 Monate im Besitz 
ü »  und desselben Meldepslichtigen (Z 7s befinden, etiler Melde 
WH' an die Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen 
lu'egslninisterinms. 

8 7-
Meldepflichtige Personen. 

Ki Meldungen verpflichtet sind: 
2s alle Personen, welche Gegenstände der im tz 1 bezeichneten 

Art im Gewahrsam, haben oder aus Anlaß ihres Handels
betriebes oder sonst des Erwerbes wegen kaufen oder 
verkaufen; 

^ gewerbliche Unternehmer, in deren Betrieben solche Gegen
stände erzeugt oder verarbeitet werden; 

B Kommunen, öffentlich-rechtliche Körperschaften und Verbände. 
§ 8. 

Meldesrist und Meldestelle. 
,  Meldungen sind innerhalb einer Woche, nachdem die 

Ä k t j  '"^vpflichtig geworden sind, an die Kriegschemikalien, 
^gcsellschaffi Berlin W. 9, Köthener Straße 1—4, einzusenden. 

§ 9 .  
Höchstpreise und Zahlungsdedinguugen. 

P r e j i  ^ - ^  8 > bezeichneten Gegenstände dürfen höhere 
.  ^ als ,  M. für l«x»kK frei Waggon Verladestation, in 
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Schollen lose verlade«, einschließlich Umsatzstempel, nicht gts«' 
oder bezahlt werden. Für Blockpech ist ein Aufschlag von lv 
für 100 kx gestattet.  

Bei Verkäufen in Fässern und sonstigen Behältern kann a»' 
dem Preise von 7 Mk. für 100 kx der für die Fässer und > 
hälter nachgewiesene Selbstkostenpreis, sowie eine FüllgebD'IM ^ 

.50 Pf, für 100 kg gefordert und bezahlt werden. 
Die Höchstpreise gelten für Nettogewicht und BarzO 

binnen 30 Tagen nach Eingang der Rechnung; bei 
Zahlung dürfen 2 v. H. über Reichsbnnkdiskont an Zinsen 
rechnet werden. 

8 10. 

Kreis-Blatt 
für den Kreis Dslkenhain. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  21 .  Mai 1«t? 

^!Ver Brotgetreide verfüttert, versündigt sich 
am Baterlande! 

. gesetzlich zulttssige Matz hinaus 
Ausnahmen von der Höchstpreisbestimmung. I Vaser, Mengkorn, Mischsrucht, worin sich Haser 

' -» » ^ - « brsilihx^ Gerste verfüttert, versündigt sich 
am Baterlande! 

Anträge aus Bewilligung von Ausnahmen von den 
ftimmnngen des H 9 sind zu richten an die KriegsÄie»» ^ 
Aktiengesellschaft,  Berlin W.O. Nöthener Str.  1—.4, zur 
leitung an die Kriegs-Rohstofi-Abteilung des Königlich ^ 
Kriegsministeriums. 

Die Eutscheiduug über die gestellten Anträge ist de« 
ständigen Miiitärbesehlshaber vorbehalte». 

5 I I -
Inkrafttreten. 

Die Bekanntmachung tritt  am 15. Mai 19 l 7 in Krast 
Posen, den 7. Mai 19 l7. 

Der stellvertretende kommandierende General 
V. Armeekorps 

v o n B o c k  u n d  P o l a c h .  

U»d iz i«vt im  iZureau du» NKnigi, kandrat-
Amt»» in HsNenhsin. 

Gedruckt i» der E ... 
drnckerei in Äolkend«'^ 

' ^^UstSainveisung ;u der Verordnung über Gemüse, 
- >' und Südfrüchte vom Z.April 1917. «RGBl. S. 307.) 

A r t i  k e l  l .  
Sinne der Verordnung ist das Preußische 

- t l s i  .  Gemüse und Obst in Berlin W. .57 ,  Potsdamer 
^ ^ (Anruf :  Amt Nollendorf Nr. 5»50 ) .  

'  ̂ eit  ans Grund der Verordnung, insbesondere der HH 1, 2, 
'  Veflignisse der Reichsstelle für Gemüse und Obst aus 

M ̂ ^ '^t übergehen, kann dieses sie ans die Provinzia!-
Zntsiiellen für Gemüse und Obst weiter übertragen. 

Attikel II.  
^ N Verwaltungsbehörde im Sinne der Verordnung ist 

^Gugspeäsident,  Oberpräsident. 

N> oo 
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Kommunalverbände im Sinne der Verordnung sind' 
Land- und Stadtkreise. Tie den Kommunalverbänden und ^ 
meindeu zustehenden Anordnungen erfolgen durch deren VorD 

A r t i k e l  III 
Zu § 8 Abs. 1: Zuständige Behörde ist in den Landkreis 

der Landrat,  in den Stadtkreisen die Ortspolizeibehörde. 
Zu Abs. 2: Zuständig ist die Ortspolizeibehörde desjeiH 

Ortes, an welchem die Ware feilgehalten werden soll.  
Z» § 12. Zuständige Behörde ist der Landrat,  in ^  

kreisen die Ortspolizeibehörde. 

Berlin, den 5. Mai 1917. 
Ministerium für Landwirtschaft, Domänen u.FoB' 

Z. A.: o. H a m m er st e i  n. 
Der Minister für Handel und Gewerbe 

I .  A.-. Lusensky. 
Der Minister des Innern. 

I.  A.: Freu u d. 
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Iii «a8 Bestimmungen über die Ausgabe einer Znckerumtansch^ 
I Allgemeine Persvrgnngspflicht durch deit Ko»»"^ 

verband des Wohnortes. 
§ i .  

-rae Zuckerversorgung von Zivilpersonen erfolgt gr 
surch den Kommunalverband des Wohnsitzes. 

§ 2 .  

Verlegung des Wohnsitzes erlischt die 
st gungepftlcht des Kommunalverbandes des ursprüngliche» 

und wird die Versorgungspflicht de? Kommunalverbandes 
des neuen Wohnsitzes begründet. 

5 
Auer dauernden Verlegung des Wohnsitzes ist hinsichtlich dei 

Aersorgungspflicht des Kommunalverbandcs eine Entfernung au 
dem ursprünglichen Kommunalverband für einen Zeitraum von 
dber 6 Monaten gleichzuachten. 

§4. 

Z" den Fällen der 2 und 3 hat der Ko.nmnnalverband 
des ursprünglichen Wohnsitzes des Versorgungsberechtigten eine 
Bescheinigung über das Ausscheiden aus d e r  Zuckerversorgung des 
^mniunalverbandes auszustellen. Durch die Vorlage dieser 
^scheinigung tritt  der Versorgungsberechtigte in die Versorgung 
d»rch Kommunalverband des neuen Wohnsitzes über. 

'» 

I! Versorgnugsregelung bei längerem Anfcnthaltswechsel. 

§5. 
Entfernt sich der Versorgungsberechtigte sür länger als einen 

jedoch fürknrzere Zeit als sechs Monate aiis dem Kommmunal. 
wbcindeseines Wohnsitzes so kauuersür sedenvollen Kalendermonat der 
Wesenheit je eine Zuckerumtauschkarte im voraus durch den 
' "mniunalverbaud seines Wohnsitzes beziehen. 

ß «-
beträgt die Dauer der Abwesenheit weniger als ernen Kalender 

so ^  der Versorgungsberechtigte im Bedarsssalle auf 
seiner Kommunalverbandszuckerkarte mit Zucker .fnr ^>e 
der Abwesenheit zu versehe». Zuckerumtauschkarten werden 

" diesem Falle nicht ausgehändigt. 
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§ 
Die Regelung der.Zuckerversorgung oer Militärpersoiieii  

militärischer Verpflegung, sowie der Kriegs- und ZivilgestW 
wird durch die Bestimmungen der l—li nicht belührt.  

III. Znckerumtauschkarte. 
§8 .  

Die Zuckcrumtanschkarte l§ 5> lautet stets auf einen 
monat. Der ausstellende Kommunalverband hat den Mo>G 
der .starte an der hierfür vorgesehenen Stelle einzutragen. 

tz l>. 
Der Versorgungsbercchtigte erhält für die Zeit,  für d» 

Umtanschlarte» empfangen hat,  keine Zuckerkarten von scM, 
Iprünglichen Kommunalverband. Bereits erhaltene Zucker^-
sind bei Entnahme der Umtauschkarten zurückzugeben. 

tz l0. 
Bei der Ausstellung der Umtanschkarte hat der außsie^ 

Kommunalverband die Karte mit lesbarem Siegel des 
Verbandes zu versehen. Zuckernmtanschkarten ohne Äugcl 
aussielleudeu Kommunalverbandes sind ungültig. 

6 " '  . .  
Der Bersorgungsberechtigte erhalt gegen Abgabe der 

karte i» jedem Kommunalverband des Deutschen Reiches dü 
diesen Monat in dem Kommunalverband des neuen Austb^ 
gültigen Zuckerkarten. 

§ 12.  '  

soweit der Kommunalverband bei der Regelung des 
Verbrauches Kundeniisten oder besondere Bestellksrten ci»^ 

HK, ist bei der Ausgabe der Karten dafür Sorge zu tragen, Satz 
^  Gililösnng der Karten ungehindert erfolgen kann. 

§ IL. 
Die Neichszuckerstelle übersendet den Kommnnalverbänden 

erforderlichen Zuckerumtauschkarten auf schriftlichen Antrag. 
5'ie Karten find in Päckchen zu 50 Strick gepackt; bei Bestellungen 
»>»h die Zahl der bestellten Karten durch 50 teilbar sein, 
^stelluiigen von weniger als 50 Karten können nicht zur Aus« 
^h»mg gelange». Der Gmpiang der Karten ist auf der der 
^»dung beiliegenden Karte umgehend zu bestätigen. Ungebrauchte 

werden von der Reichszuckerstelle nicht zurückgenommen. 
Dem Bedarfsanteil des Kommunalverbandes wird für jede 

" sandte llintauschkarte der Betrag von 800 Gramm abgeschrieben. 

§ !4. 
Der Kommunalverband, der an Personell aus anderen 

^>,uMverbänden gegea Empfangnahme der Umtauschkarten die 
stmeni Bezirk gültigen Znckerkarten abgegeben hat,  hat die in 

^ Rang genommenen Umtaufchkarten bis zum 20. des folgender 
^>ats der Reichszuckerstelle einzusenden. 

-stir jede eingelieferte Umtauschkare wird dem einliefernden 
^"uimlverband der Betrag von 800 Gramm gutgeschrieben. 

§ IS .  

in!? ^  ̂ ^^chnung mit den Kommnnalverbänden über die ab-
eingelieferten Karten erfolgt jeweils bei der 

^'Rung des Bedarfanteilsfür denfolgendenVersorgnngszeitraum. 

s  
hsticb^'^^ernmtauschkarten werden »nsschließlich in der von der 

bestimmten Druckerei nach dem von der Reichs-
eUe aufgestellten Muster hergestellt .  
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vorübergehend nicht mit Zug' und Grundschleppnetzen befischt 
«erden und die Netze und Reusen nicht so ausgelegt werden 
dürfen, daß dadurch den Fischen der Zuganz zu Laichstellen ver
sperrt wird. 

§ 29. In der Danziger Bucht, in den Gewässern der 
schleswig-holsteinischen Ostküste und auf der Elbe kann der Re
gierungspräsident die Anwendung von Grundschleppnetzen auch 
zum Schutze des Fischlaichs und der Jungfische verbieten. 

Vierter Abschnitt. 
B  e s o n d e r e  S c h l u ß b e s t i r n m u n g e n  f ü r  d i  e  F i s c h e r e i  

H 30. Bei Absperrungs - Vorrichtungen für geschlossene 
Gewässer f§ 2 Abs. I  Nr- 1 F Gs müssen Stabgitter einen Abstand 
von mindestens 2 eu», Maschen eine lichte Weite von mindestens 
2 ein haben. 

§ 31. Der zur Ableitung eines Fischgewässers Berechtigte, 
hat dem Fischereiberechtigten den Beginn und die Dauer einer 
Ableitung mindestens 3 Tage vorher anzuzeigen. In Notfällen 
sz. B. Hochwasser, Eisgang, Ausbesserungen des Triebwerkss kann 
die örtliche Fischereibehörde die Ableitung schon vor Ablauf der 
3 Tage gestatten. Geschlossene Gewässer, ausgenommen die 
künstlichen Fischteiche, dürfen in der Zeit vom 1. April bis 15. Mai 
offene Gewässer während der Schonzeiten nur mit Genehmigung 
des Regierungspräsidenten abgeleitet werden. 

§ 32. Der Regierungspräsident kann das Zusammentreiben 
von Fischen mit Fackeln und anderen Leuchtmitteln sowie, aus
genommen bei der Zugnetzfischerei,  das Pulschen, Pumpen, Jagen, 
Klappern und Schlagen in offenen Gewässern verbieten. 

§ 33. Wer ohne einen Fischereischein zu besitzen, Fische aus 
offenen Gewässern versendet, oder abgesehen von den öffentlichen 
Verkehrsanstalte«, bei deren Versendung mitwirkt,  muß der ört
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lichen Fischereibehörde auf Verlangen die Herkunft der Fische nach
weisen. Der Regierungspräsident kann bestimmen, daß der Nach
weis durch einen Nrsprungsschein zu führen ist,  der von dem zur 
Ausübung des Fischereirechts Berechtigten ausgestellt  und von dem 
Gemeinde- s Guts-Z Vorsteher beglaubigt seiu muß. Zur Beförderung 
der Fische am Bestimmungsort bedarf es nur dann eines Ursprungs
scheines, wenn sie zum Verkauf herumgetragen werden. 

§ 34. Fische, die in einer an den Regierungsbezirk Sig
maringen angrenzenden, außerprenßischrn Gemeinde während einer 
daselbst bestehenden Artenschouzeit gefangen sind, dürfen nicht in 
den Regierungsbezirk Sigmaringen gesandt und dort nicht weiter 
gesandt werden. Besteht aber für dieselben Fische eine abweichende 
Artenschonzeit im Regierungsbezirk Sigmaringen, so gilt  das 
Versendnngsverbot auch für die nicht in Preußen gefangnen Fische 
nur während dieser Zeit.  

§  3 5 .  Bachsaiblinge, Regenbogenforellen, Forellen-, Schwarz-
und Steinbarsche, Sonnenfische, Zwergwelse, amerikanische Krebse, 
galizische Sumpfkrebse und fremdländische Austern, sowie andere 
Fischarten, die in Zukunft aus dem Ausland eingeführt werden, 
dürfen in offenen Gewässern nur mit Zustimmung des Regierungs
präsidenten neu ausgesetzt werden. 

t z  3 3 .  Soweit die Frühjahrsschonzeil von Gewäjsern in die 
Monate Mai und Juni füllt ,  ist in ihnen die Werbung von 
Wasserpflanzen, unschließlich der Unterwasserpflanzen (Wasserpest,  
Laichkräuter u. a.),  mit Ausnahme des au den Strand getriebenen 
Seegrases und Seetangs, sowie die Entnahme von Schlamm, 
Erde, Sand, Kies und Steinen nur mit Erlaubnis des Fischerei
berechtigten zulässig. Arbeiten, die zur Erfüllung der gesetzlichen 
Unterhaltungspsticht in Wasserläufen ausgeführt werden, werden 
hiervon nicht betroffen. Auch kann der Regierungspräsident aus 
Gründen des § 18 für einzelne Personen Ausnahmen gestatten. 
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Die Herstellungskosten werden den Kommnnalverbände» 
Uebersenbung der Karten berechnet. 

§ 17. 

"chmen. Hier ist in erster Linie an Hilfsdienstpsiichtige, Kachsen-
Mger, Saisonpersonal aller Art,  und Angehörige von Kriegern. 
^ sich zu Verwandten begeben, gedacht. 

K 17.  Die Zuckerversorgunz der Stadtkinder, die ingerhalb des 
Wo besondere Landesvermittlungsstellen für die ^uckerverjH«'pttuilischen Staatsgebietes in Landkreisen untergebracht werden, .  

errichtet sind, erfolgt die Ausgabe und Rücklieferung der >vird durch besonderen Erlaß des Herrn Staatskommissars für 
mch Vermittlung dieser Stellen. Die Verpflichtung des 5 ^olksernährung geregelt werden. Als Stadtkinder in diesem 
e r.  niliefcriing der llmtanschkarten an die Reichszuckerstclü Tüuie find diejenigen Kinder anzusehen, die von Kommunal'  

zum >>. leben Monats lvird hierdurch nicht berührt.  Die «nbänden, Kirchen- und Pfarrgemeinden, gemeinnützigen Bereinen 
^rmutlnngsstellen können für die Einliefernng innerhalb der ' M dergleichen in größerer Anzahl und nach einem bestimmten 
yncn bewirtschafteten Gebiete frühere Termine festsetzen. ^Mjsationsplan gruppenweise auf dem Lande untergebracht 

^  und für welche eine entsprechende Bescheinigung vorliegt,  
e von llmtauschkarten kommt für diese Kinder nicht 

^ l 

§ 1«. Die 
Dne v-siimmung-u dir I-IU ir-,-« m>, d°m a. ^  ^ besondere» Nachw-isuagc» der Kouuuuual 

Veröffentlichung, die Bestimmungen der 1l — l7 nu> ^  c : ^ . .  re.. .  r . i-^>bä»de an- und bezw. abzumelden sind. Dagegen finden für die-
< ^ '"geu Kinder, die nicht unter obigen Begriff fallen, insbesondere 

Piche, die -  -  . 
>. Mai lg 17, ' in Kraft.  

Di- Saud-sj-uttalb.hd.d.u «d.r di- °°r, di-„u aus d°.u Saud- »u .-.,.brachi w.rd-u 
^i-ll-n A„-Iühru„gsb.f,im«ung-.. -rlass-»- S>- d-suchsw--,- Ausnahm. gchu.d-u had-u und 
I.M.. d°i ÄI-i°nu,»»-rsan-d-nh-„... iuu.rh.lb d.r »ach«..,»»»«. -ulhai.-u Dd. d>- Um-
uerdände d-s Ttaatsgcbietrs über die Auslegung der §§ ^  D e . '  '  
endgültige Entscheidung treffen. Bei MeinnngsverschiedeB ^ ^  Kommnnalverbände sind verpflichtet,  Kommunalverband«' 
von Kommnnalverbänden verschiedener Staaten bleibt die ^ die sich für längere Zeit als einen Kalendermonat 

'  I  ^us Antrag Znckerumtauschkarten auszuhändigen. Die scheidung der Reichsznckerstelle vorbehalten. 
Berlin S7W. 19, den 12.  April 1917. 

NeichSzuckerstelle. 
lgez.Z Graf von Wartersleben. 

i 
'orumtanschkarten dürfen grundsätzlich nur auf einen . taen er 

^»at ausgestellt  werden. Verreist z. B. eine Person am 
Mai bis zum 15. Oktober, so können Karten ausgestellt  

!"r die Monate Juni. Znli.  August. September und 
für die Zeit bis zum I.Juni muß sich dw betreffende 

^ Perso« -- - ... 

1»ktobx 

A» § d: Di- Zuck-rumiauschlari- j-ll  w-»ig-r d-w 's ">' Zu«" au« ihrem Kommuu-id-rbaud v-rl-hkiu 
des Reise und Fremdenverkehrs dienen, der in diesem 6^'  „ Gewährung einer etwaigen Zuckerznlage für die häus-
eine erhebliche Einschränkung erfahren muß, sondern soll vic^ ^ Dbstverwerlnng bleibt der Kommunalverband verpflichtet.  
die Zuckerversorgnng derjenigen Personen sicherstellen, die a» ^ ''c Umtauschkarten ausgestellt hat. 
sonderen Gründen für längere Zeit einen Aufcnthaltswech^ ^ 

«K 



V lok>» 

Zu § 1t Die Kommunalverbände sind verpflichtet. k Der ^He darf muß unter a l l e n  ^  "  
ihnen vorgelegten, ordnungsgemäß ausgestellten Znckernnl tanschW-'g°deck t  werden. Da, Heer hofft vertrauensvoll an Ruch 
gegen Zuckerkarten des Kommunalverbandes umzutauschen. ^  A,r die erforderlichen Mengen zur ^rfngnng stellen werde -

.  . . .  .  c- ^ Einschränkungen und Opfer werden Euch dadurch anserlegt.  
Zu § 12: Sind in den Kommnnalverbanden fn^ ^ Innung des Vaterlandes wird Euch 

der Zuckerversorgung besondere Einrichtungen getrosten, wie "  ̂  Landwirte! Haltet Euch vor Augen: Es geht auch 
tragung in die Kundenliste, oder Voransstellung durch ^ Versagt die Leistungsfähigkeit der Heerespferde. 
Bestellabschnitte, so ist Vorsorge zu treffen, daß die eingetaB-'^ ^ ̂  Gesamterfolg gefährdet. 
Zuckenarten ohne Schwierigkeit eingelöst werden können. Gegw H 
falls sind die Verkaufsstellen zu bezeichnen, die ohne Einhalt werdet .chr nicht wollen. 
der diesbezüglichen Formalitäten den Zucker auf die Zuckerls Durch fedes nicht u n b  e d i  n g  t n o  t  w  e  n  d  i  g  e  
a b g e b e n  k ö n n e n .  ^ o r » ,  d a s  I h r  a n  E u r e  P f e r d e  o d e r '  E u e r  

Zu § 13: Die Bestellungen von Znckernmtanschkarteii I> ^  l  s ü t t  e r  t .  helft ^h r  u  n  t  e  r  e  n  e  i  »  d  e  i n  
möglichst frühzeitig an das Landesznckeranit einzureichen. Korn, da» h  r  ^  e  m  e  e  r  e  g  e  s. 
mäßig wird der Bedarf für mehrere Monate auf einmal zu ^ Zum endgültigen K r o g e  e r  r a g o  
ziehen sein. Der erstmalige Bedarf ist bis spätestens zum t«l> - '  L i e f e r t  d a r u m  s o f o r t  a l l e s  i r g e n d w i e  
hierhier anzumelden. ^behrliche Fnttergetreide an die Magazine 

Di. adg-s.b-»°n «de. de. K°mmuluU«.M»d° Id. da-
eiirem Eirtwerlungsstempel zu versehen und gefammelt bis ^ ^ 
l t . .  eines jeden Monats -  erstmalig zum >5. Äu»i -  ^^tet Ihr an der sofortige» vstefernng verhindert fein, so 
LaudeSzuckeramt einzusenden. wenigstens daß das Getreide bis zur spätere» Abgabe 

^w-chri wird Berlin, den 16. April I!» 17. >< , '  
« .  , ,  ^ ^ bin sicher, daß ich mich nicht vergeblich an Euch A,;l. Pr, Landeszuckevamt. ^«Kt 

I.  V.: Graf von W a r t  e n s  I e b e n. ^ 
, Posen, im Mai i 9 I 7 .  

ens . . Landwirte! stellvertretende kommandierende General 
Unser Heer braucht noch dringend Hafer oder MewI'' ^ Armeekorps 
^ Den Pserdeu. die unter ständigen schwersten Anstrengungen u>^ ^  Bock und P o l a c h  
aruppeil an der Front Muiiiiivn und Proviant nunnten^ ^ 
zuzuführen haben, fehlt es an dem notwendigen Krastsust^' i 
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Nr .  « IN.  Bekanntmachung Nr. Ne. 100 /2 .  17 .  KRA.., 
betr. Beschlagnahme, wiederholte Bestandserhebnng 
Enteignung von Deftillations-Apparateu aus Knpfer 
Kupferlegierungen (Messing, Rotgusi und Bronze) 
freiwillige Ablieferung bon anderen Brennereigeräten 
Kupfer und Kupserlegierungen (Messing, Rotgnh >' ^ 

Bronze). Vom 15. Mai 1917. 
Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des K 

Kriegsministeriums zur allgemeinen Kenntnis gebracht mit 
Bemerken, daß, soweit nicht nach den allgemeinen Straff 
höhere Strafen verwirkt sind, jede Zuwiderhandlung gege! 
Borschriste» über Beschlagnahme und Enteignung nach 8 
Bekanntmachung über die Sichersteilung von Kriegsbedarf 
24. Juni 1915 iRGBl. S. 357). in Verbindung mit den ^ 
tragsbekanntmachnngen vom 9. Oktober 1915 (RGBl. S- ^ 
vom 25. November 1915 (RGBl. S. 778) und vom 14. Septe< 
>916 (RGBl. S. 1019) und. jede Zuwiderhandlung „ .  
Meldepflicht nach K der Bekanntmachung über 

131? 

- Gesän^iuS bis zu einem Iahe oder m.t Geldstrafe bt» 
tausend Mark wird, sosern nichr nach d.n aUaenieinen Strafgesetzen höhere^ 
reewirkt jrnd, destralle " ,» v 

^ der Vüpflichtnng, die enteigneten Gmenstäade hiraiiSzugedof 
sre auf Verlangen drS EnverberS zu nberbrinqrn oder z» ^ 
zuwiderhandelt; ' . 
wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand l eise».schafft, s/i >1 
oder zerstört, verwendet, verkauft oder kauft oder -in and-w 

- aujzerungS. oder ErwerbSgeschä t über ihn abschließt; 
ö. wer der Verpflichtung, die veschtagnahniten Gegenstände zu vi 

und pfleglich zn bihand.ln, zuwidr rhaude . I ;  
-t. wer den erlassenen Äussührungsbestimmungen zuwiderhandelt , 

^..»,1,^.. voiflrtzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieser fl 
versflichtet ist nicht in der gesehten Feist erteilt oder wiss-mlich 

macht, wird mir G e s ä n g ^ f l  
z u  s e c h S  M o n a t e n  o d e r  m i t  G e t d s t r a s e  b i s  z u  z e b  
Mark bestrast ,  auch lör inen Vorräte, l ie  u.rschwiegen smv, , 
d e m S t a a t e  o e r f a l t e n  e r k t ä r t  w e r d e n .  E b e n s o  w r r v  

VN" ^ ... Auskunft, zu der er auf M u n d  dieser 
verpflichtet', rst, n icht  in der grsetzte» Frlst erteilt oder unr > cht > n k 
n o t i s t ä r r d r g e  A n g a b e r ,  r n  a c h  t .  w i r d  m i t  G e l d s t r a f e  v  ^  ^  ̂  

end Vlark oder im ttnoerinöaenSfoN.' >» > t , t >i n g u t a u !  UavetmögenSsaNe »r l t Gel ü 
rech« Monaten bestraft. Ebenso wird bestraft, wer die 
geschriebenen Lagervstcher einzurichten oder zu führen unterläßt. 
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"Hebungen vom 2.  Februar >915 (R. G. Bl. S. 54), in Ver-
K ^ tvlug mit den Nachtragsbetannlmachungcn vom 3. September 
, ! >  ^ 5  ( R e i c h s - G e s e t z b l .  S .  5 4 9 )  u n d  v o m  2 1 .  O k t o b e r  1 9  > 5  

S. 684) bestraft wird. Ruch kann der Betrieb des 
-'bes gemäß der Bekanntmachung zur Zernhaltnng 

" M w e U c h s j g c r  P e p s v „ c , l  H g u d e l  v o m  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 1 5  
^Gesetzblatt Seite 603) untersagt werden. 

5 1-
Inkrafttreten der Bekanntmachung. 

^'e Bekanntinachnng tritt  mit dem Beginn des 15. Mai 
Kraft.  

8 2. 

^vn hex Bekanntmachung betroffene Gegenstände. 
Bon d^ Bekanntmachung werden betroffen: 

!a»itliche, ganz oder teilweise ans Kupfer oder Kupser-
iegiernngen bestehenden Destillations-', Rektifizier- und 
Wraktionsapparate (mit Ausnahme der in § 3 genannten) 
insbesondere: 

l. B l a s e n a p p a r a t e bestehend aus: Blase, 
Helm, Kondensator und Dephlegmalor, 

2 -  k o n t i n u i e r l i c h e  A p p a r a t e  b e s t e h e n d  '  a n s : 
Kolonne >bei zweiteiligen Apparaten Maischekolonne 
und Lntterkolonnej, Dephlegmator, Kondensator 
und Schlempercgnlator, alles einschl. der daran 
befindlichen Teile aus Kupfer und Kupserlegierungen. 

aer Bekanntmachung werden auch diejenigen einschlägigen 
^^ofse», solche „ach Bekanntmachung Nr. N. 1/7. 

>betr. Besta tdsmeldung und Verwertlmg von Kupfer 
Fabrikaten § 2 Ziffer 7s meldepslichtig waren und durch 

rl'l 

Bon 
^parate 
l» 
i » z  
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die Bekanntmachung Nr.N. 5395/9. 15. KRA. sbetr.  Beschlag 
und Nachmcldnng von Kupfer in Fertigfabrikaten, 2 
beschlagnahmt worden sind. 

5 3-
Ausnahmen. 

Ausgenommen von den Bestimmungen dieser Bekamitmiü 
sind diejenigen Destillations-, Rektifizier- und Extraktion^ 
oder Teile derselben, bei welchen nur kleinere Teile aus ^ 
oder Kupferlegieruugen gefertigt sind, insbesondere eiserne M' 
oder Lutterkolvnnen mit kupfernen oder messingenen Verschränk 
oder Verschlüssen, eiserne Dephlegmatoren mit kupferner > 
messingenen Maischervhreu, eiserne Schlemperegulatoren 
kupfernen Schwimmern u. dgl. 

Ausgenommen sind ferner die zu dem Apparat ge>^ 
Sauermaischepumpe, der Spirituökiihler die Vorlage, die M 
und die uach dem Sammelbassiu führende Branntweinrohüa 

§ 4. 
Von der Bekanntmachung betroffene Betriebe 

Die Bestimmungen dieser Bekanntmachung gelten 
>. für alle Brennereien, und zwar 

«0 landwirtschaftliche Brennereien 
b) Obstbrennereien 
c) Brennereien, die deil Obstbrenncreien gleichgesi^ 
ü) gewerbliche Brennereien, 
insbesondere für alle 

Getreide-, Kartoffel-,  Wem-, Obst-,  Le«""'  
Btelassebrennereien fauch wenn vorübergeht^ 
^wischenbetriebe andere mehlige oder niH^ 
Stoffe verarbeitet Werdens, 

2.  Likör- und Hefe-Fabriken, - -
3.  Betriebe der Spirituoseuindustric, insbesondere Essenzen-

Kugnak-, Obstwein-, Sprit-,  Essig- und Tnnkbranntwem-
Fabriken Alkoholrcktifizier- und -reiuigungsanstalten, 

4- Fruchtsaft- und Limonadenfabriken. 

§ 5. 

Beschlagnahme. 
Alle von dreser Bekanntmachung bet»ofsenen Gegenstände lK2> 

werden hiermit beschlagnahnit.  

§ 6. 

Wirkung der Beschlagnahme. 
Tie Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die Vornahme von 

^ l inder»»gen an den von ihr berührten Gegenständen verboten 
^ ""d rechtsgeschäftliche Verfügungen über sie nichtig sind, soweit 

'"cht ausdrücklich auf Grund der folgenden Anordnungen oder 
weiter ergehender Anordnungen der Metall - Mobilmachungs-

^ / erlaubt werden. Den rechtsgeschäftlichen Verfügungen stehen 
"lagungen ^  jm Wege der Zwangsvollstreckung oder 

^Vollziehung erfolgen. 

Mi- ^ ̂ esuguis zum einstweiligen ordnungsmäßigen Weiter-
auch beschlagnahmten Gegenstände bis zu dem bcr der 
eWiung festzusetzenden Ablieferungstermin bleibt unberührt.  

§ 7-
^ldepsticht Enteignung nnd Abliesernng der beschlag 

«ahmten Gegenstände. 
"nterl ^ ^kanutmachultg betroffenen Gegenstände iK 2) 

"ege» Meldepflicht; sie sind durch den Besitzer zu 
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melden. Die gemeldeten Gegenstände werden durch besondere 
den Besitzer gerichtete Anordnungen enteignet werden. ^  
den Bestimmungen dieser Enteignungsanordnnngen sind die V' 
au« den Betrieben zn entfernen und an die Sammelstelle» ^ 
liefern. 

Mdepflicht.  Ablieferung und Einziehung der beschlagnahmten 
Mllationöapparate usw. 

§ 8. 
Uebernahmepreis. 

Der von den beauftragten Behörden zu z a h l e n d e  liebernahme 
lmö sin die durch § 2 der Bekanntmachung betroffenen i.est>llatronS'. 
lieklisizier- und Eztraklionsapparate wird folgendermaßen fes gesetz 

f i a> . . 

Hierbei werden unterschieden: 
""l-' r.".znraiuonöapparan' wuo solgenoermapen iepge(eßi 

^ ^^'^^^"^^alteuoe Bcln< M i.  bis zu einem Gesamtgewicht von 200 lex (Kupser-
das sind solche, welche dauernd arbeiten oder f  ! n ^ s  r das sind solche, welche dauernd arbeiten oder 
Kampagnebetriebe nach zeitweiliger Betrieböunterbrcch» 
bestimmt im Herbst Igt? wieder arbeiten müsse». 

Betriebe der Gruppe I! (stillgelegte Betriebe! 
sind solche, die nicht unter die Gruppe .5 fallen-

Die Betriebe der Gruppe ^ haben sich sogleich um die M' 
beschaffung zu bemühen und alsbald nach Sicherstellnng derM 
die Apparate zu einem Zeitpunkt abzuliefern, welcher von 
zu M l l  von der Metall-Mobilmachungsstelle angegeben werden 

Die Betriebe der Gruppe 8 haben die Apparate ohne-
ficht aus die Ersatzbeschaffung zu der in der Enteignungsanord»' 
angegebenen Zeit abzuliefern. 

Die Betriebe der Gruppe 8 haben sich bis zu einen' 
der Metall - Mobilmachnugsstelle noch aufzugebenden Terv"» 
Ersatzbeschasfung nicht zu bemühen 

s 

gebenen ^ «.. .v, u» 
Pflichtigen zwangtweise abgeholt werden. 

Mit der Durchführung dieser Bekanntmachung werden d»'" 
Kommuualverbäude beauftragt, denen bereits die DurchM""^,, 
Bekanntmachung Nr. 51.  l / io.  l6, K. N. A. vom l .  U" 
i9U>, betreffend Bierkrugdeckel au« Zinn, übertragen wor^ 
^iese erlassen auch die Ausführungsbestimmungen hinsiffch^ 

"»d Kupferlegieruug) 
für das ^  Kupfer 3.75 Mk., 

>, „  Legierung (Messing, Rotguß, Bronze) 2.25 
Apparate mit einem Gesamtgewicht von über 2tltl  kg (Kupfer 
">'d Kupferlegierung) 

für das Kupfer 3.50 Mk., 
» » „ Legierung, Messing, Rotguß, Bronze) 2,25 „ 

>„ '  io au diesen Gegenständen besiudlichen Beschläge oder 
'  »ndteile aics anderem Material als Kupfer oder Kupfer« 

werden nicht vergütet; sie sind vor der Ablieferung zu. 

^ie Apparate sind vor der Ablieferung so zu zerlegen, daß 
wl und Kupferlegierung, jedes gesondert für sich, gewogen 

kann. 

llebernahmepreis enthält den Gegenwert für die abge« 
Gegenstände einschließlich aller mit der Ablieferung ver-A. .„I-ign-w, G.g-»ft-jnd. di- mch, uu>-rh»ll- der -iuichlichlich mit d.> AbU-s.rung «r-

-uZ-i,  abg.,i . , . t t  ji„d werden n»I üw»en de, Adli-l«-» «I-.mmg der Destillalionznppnwi-
iig-u fbgehl werden f ^ «««». derlelden b-I d« Sammelst.»-

^Nberii "ut dem vorbezeichueten Uebernahmepreis nicht 
^ aäl>^müssen dies sogleich bei der Ablieferung erklären. 
Plej./ gütliche Einigung über den Uebernahme-
^ k^ielt ist,  wird dieser geinäß §K 2 und 3 der Bekannt-

'  über die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni 
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I S I Ü  sReichs-Gtseßbl. S .  Z K 7 s  nebst NachtragsbekanntmachiuV Wefäste und Auskleidungen derselben, insbesondere Kessel. 
' '^troffenen durch das Reichsschiedsgericht >» Wchtzgesäße, Mntt^ Hefenschöpfer und Hefenlöffel,  

f Berlin W. 10, Biktoriastraße 34. endgv^ «a»»eii,  Filtrierzylinder und Filtriervorrichtnngen, Siebe, Zylinder, 
^  ^  ^  '  d i ch t e r ,  Meßgefäße, Druckfässer, Druckgefäße uud dergl.  

^ ^rennereiarmaturen, insbesondere Rohrleitungen, Hähne, 
Zurückstellung von der Ablieferung. '""Wandungen und dergl.  

Betriebe der Gruppe ^ l« 71 könne» die vor länr iae  Z»M^, Kilogramm der hiernach freiwillig abgelieferten 
ftellnng von der Ablieferung der beschlagnahmten u n d  e n t c h n - v s^M w Kupfer und Knpferlegierungen werden vergütet: 
Apparate beantragen, wenn dringende Gründe hierfür vorliege«? ^ ^ ^ , 
Die Zurückstellung solcher Apparate von der Ablieferung ^ ^ ^  ̂ ^erung (Mesfmg. Rotguß. Bronze), 
josern der Antrag ausreichend begründet und die Dringlich^ ^  diesen Gegenständen befindlichen Beschläge oder 
hinreichend erwiesen ist,  gegen jederzeitigen Widerruf bis 5 . " Steile ans anderem Material als Kupfer oder Kupfer-
Behebung der der Ablieferung entgegenstehenden Hindernisse, werden nicht vergütet; sie sind vor der Ablieferung zu 
de,andere bis zur Bereitstellung eines eisernen ^rsaßappai 'W ^o" anderen als den im § 4 genannte» Betrieben, 
oon der Metall 'Mvbilinachnngsstelle verfügt werden ^ ^  von Althandlungen, dürfen die genannten Gegenstände zu 

?!- Www swd l« dem z»B„dig->, K°mmun° I» . .w>!  >"cht w-.d-u, 
«»imnch-,. .  d-- si.- a» dk ÄI-t°ll .W»bilm.>ch»ugSff-Ifp . .us Kupfer «der Kup-I- d.« 
D». l»»»cheid.mg triff,  die M-Iali-Mobiluiachungsst-lie »d» "  '  -»dereur Materiat l>eftch-»d- mtt Kupfer 

S >v. 
^upferlegierungeu überzogene Gegenstände werden nicht 

"""vien. 

,>renuillige Ablteferung von auderen Breuuereigeräteu B' Anfragen ̂ uud Anträge. 
-vie Sammelstellen sind auch zur Entgegennahme f o l g e t !  ̂  Alle Anfragen und Anträge, die vorstehende Bekanntmachung 

von der Bekanntmachung nicht betroffener Brennereigeräte Wd an die beauftragte Behörde zu richten mit der 
E.anch.. .ngsgege»stSnde aus Kupfer. Messing. Rotguß und ^  

^ w t; 4 genannten Betrieben usw. ^ 
gelieseri werden, soweit es sich nicht nm Altmaterial handeD 

Kiilstvorrichtnngen, insbesondere Kühlschlangen l^^A' 
und Gärlwttichkühlerl;  Berieselungskühler. Kühltaschen, Küh^^ 
Kühlschiffe, i» einem eisernen Mantel befindliche Schlad" 
Zargen- und Röhreiikühler und dergl. 

W'wng „Betrifft  Destillationsapparate' '  zu versehen und 
andere Angelegenheiten nicht behandeln. 

Posen, den 7. Mai 1917-
^?r stellvertretende kommandierende tHeneral 

V. Armeekorps 
v o n B o c k  u n d  P o l a c h .  
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nr "n Betrifft das Abpstncken von blühenden Obstbau,,,MP 
Auf Grund des § 9 b des Gesetzes über den Belagern«! 
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§  1 .  

M,»>d «°m 4.J.»! -in. i. V-ünndu.,' B-wu>!ch°s'u.,g 
drm ReichSgchb wm U.Dkj-mb-r >-US ,RGBl^ S .  «!.-« »> ^  
«m.,. im d-r °ss.».>ichm, Sich..,,-» UM « ?' i Sp-< l^ ̂Utter, Gier, darf der Erzenger a» nicht ortsangehorige 

« ^ i Zueilen aur abgeben, wenn sie ihm eine schriftliche, auf ihren 
.»« in ^ 5 .  r . - <  ^  . .Ä lautende Znlassungsbescheinignng des für den Erzeugungs-

.M..IM6. b "h-nd-Od!tda.,mjw°I,i- »bzupsliiM. 4 « WSMig« p, S,ad.k..is->, °d.r gi-ichst-hnch.» 
sich f h unentgeltlich abzugebe», oder zn erwerbe» ow l ^ejukei,! des Magistrats» vorweisen. 

Dieses Verbot gilt  auch für die Obstbanmbesitzer. tz 2.  

»iur  derjenige darf außerhalb seiircs Wohnorts die unter K I 
i c h !  g 'Lebensmittel vom Erzeuger erwerben oder sich zn ihrem 
^ werbe erbieten, welcher eine Z»lassu»gsbescheinignng »ach 

8 2. 

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden 
die bestehenden Gesetze keine höhere Freiheitsstrafe besti MIM'»/ H 
Gefängnis bis zu einem Jahre, bei Vorliegen mildernder U>»^ 
mit Haft oder Geldstrafe bis zu 1500 Mk. bestraft 

8-1. 
Diese Verordnung tritt  mit der» Tage ihrer Vero 

in Kraft.  
Posen, den 2. Mai 1917. 

Te» stellvertretende kommandierende iHenem'l 
V. Armeekorps. 

v o n  B o c k  n n d  P o l a c h .  

bmweist. 

8 3-

Nr. K I S ,  Verkehr mit Lebensmitteln 

,  Die Vorschriften der §ß l .  2 beziehen sich nicht auf den 
^werb und die Abgabe von Lebensmitteln in gewerblichen 
^rkaufsitelleu hei ihrem sofortigem Verzehr. 

Der Vandrat , in Stadtkreisen oder gleichgestellten Bezirke»! 
^ Magistrat» kann weitere Ausnahmen, insbesondere die Ueber-
^»»g von Lebensmitteln an Verwandte des Erzeugers, zulalsen. 

§ 4. 
, ̂ Die zur Durchführung der öffentlichen Bewirtschaftung der 
'^mittel von den zuständigen Behörden erlassenen Vorschriften 

^'»«l 
unberührt. 

Ans Grund des § 9 b des Gesetzes über den 'DcM 
zustand vom 4. Juni l85i iGesetzsammlnng Seile 4 >>1 ^  
b i n d u n g  m i t  d e m  N e i c h s g e s e t z  v o m  I I .  D e z e m b e r  > ' ' w  

Seite 8l3) wird hiermit folgendes angeordnet! 

8 5. 
biß ^ '^^^"^nngen gegen die I 3 werden mit Gefäng-
hast Jahre, bei Vorliegen mildernder Umstände mit 

"  mit Geldstrafe bis zn >500 Mark bestrast.  
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Lebensmittel, die entgegen de» Bestimmungen der 
erworben sind, unterliegen einschließlich ihrer Verpackung 
Umhüllung der polizeilichen Beschlagnahme. Der Beweis" 
rechtmäßigen Erwerbes s§ 3) liegt demjenigen oh, in 
Gewahrsam^die Lebensmittel gesunden werden. 

§ 6. 

Diese Bekanntmachung tritt  mit ihrer Verkünduug in ^  

Posen, den 2. Mai 1917. 

Der stellvertretende kommandierende General 
V. Armeekorps 

Äimsse der Volksernährnng notwendigen Unternehmens Hindernisse 
F' bereitet werden. 

Bolkenhain, den 16. Mai 1917. 

von Bock und Pvla ch. 
' E 

613. Kinderaufnahme aus dem Lande 
Ber der Verteilung der Kinder ans Städten und Intw!^ 

Lrten aus ländliche Familien ist die Schwierigkeit entstände»,' 
Stellen ̂ jür Mädchen weit über den Bedarf augeboten sind, wWs 
es an stelle» für Knaben mangelt. Es würde unmöglich / 
sämtliche für Landaufenthalt gemeldeten Stadtkinder nnterzuWB 
wenn nicht im Bedarfsfälle Familien, die Mädchen aufzu"^, 
w ü n s c h e n ,  s t a t t  d e s s e n  K n a b e n  a n z u n e h m e n  b e r e i t  w ä r e n .  i W ,  ^  
wenig kann stets die gewünschte Altersgrenze der Kinder berückt 
werden, chnr von dem Grundsatze der Konfessiousgleichhe'' K 
aufnehmenden Familien mit den auszunehmenden Kinde»" 
kein?  AnSn.ik...^ 

Herausgabe eines Reichskriegsblattes 
Lie Reichsleitung beabsichtigt,  ein zentrales Organ mit dem 
„Reichskriegsblatt" herauszugeben, in dem alle reichS- und 

"^»SLesetzlichen B e s t i m m u n g e n ,  vie hierzu ergehenden Ausführung^ 
/^"slingen sowie die sonstigen allgemeinen Anordnungen aus 

Gebiete der gesamten Kriegslvirtschaft möglichst gleichzeitig 
"w der amtlichen Veröffentlichung in den Gesetz- und Verordnungs-

"tm> abgedruckt werden sollen. 

^te Brtsbehörden inachc ich ans das Erscheinen der Zert-
die von der Verlagsbuchhandlung Reimar Hobbing Berlin 

^ ^ 6l,  Grohbeerenstraße 71, verlegt wird und zum halb-
^ Preise von 6 Mk. durch die Post oder den Buchhandel 

werde» kann, aufmerksam und empfehle den Bezug. 
Bolkenhain, den I l .Mai 1917. 

j S c h w e i n e  
^>ighx 

Viehseuchen. 
euche ausgebrochen ni Schwernz, erloschen 

>>F keine Ausnahme gemacht werden. — «enn daher nicht 
die Wunsche der zur Aufnahme von Stadtkindern bereiten 
hinsichtlich des Alters und Geschlechts der Kinder berM 
werden können, so darf ich wohl von der bewährten vaterlä>^' 
Gesinnung der Landbevölkerung erwarten, daß sie deswege" 
.tusage nicht zurückziehen und dadurch der Durchführung ^ 

^  O b e r a u  d e  i »  d e m  B e s t ä n d e  d e s  G u t s b e s i t z e r s  
t ckert in Wolmödorf erloschen. 

Bolkenhain, den 19. Mai 1917. 

Der Königliche Landrat 
v o n  L o e s c h .  

Nr-  SU 

Nr.  61 .? .  
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Viehzählung 
Gemäß Bundesratsbeschluß findet am I .  Z u n .  l 9  

deutschen Reiche eine Viehzählung statt.  Sie erstreckt  sich 
P f e r d e ,  R i n d v i e h ,  S c h a f e ,  S c h w e i n e ?  
K a n i n c h e n  u n d  F e d e r v i e h .  

Die zur Zählung erforderlichen Drucksachen, 

Z i e g "  

1077 

kmt Mjg an Drt und Stelle zu beseitigen. Besonders ist zu 
beachten, daß die Einträge auch in den zutreffenden Spalten stehen. 
Nachdem dies geschehen, sind die Zählbezirkslisteu zu beglaubigen. 

Auf Grund der Zählbezirkslisten ist von der Gemeindebehörde 
^die Gemeindeliste N in drei Stücken herzustellen, Zwei Stücke 

da Gemeindeliste sind mit der Urschrift und der Reinschrift der 
Gkslisten bis zum 3. Juni an mich mittels besonderen 

^uesumschlags einzureichen. 
^as dritte Stück der Gemeindeliste verbleibt bei der Gemeinde

behörde. 

1.  die Zählbezirksliste v 
2. die Gemeindeliste Irl 

sind den OrtSbehördeu bereits übersandt worden. 

Die Anweisung für die Zähler ist auf der Rückst '^ Bei der letzten Viehzählung sind uns verschiedene  Kreislisten 
Formulars 0, die für die Gemeinde-Kreisbehorden im Wgangen, in oenen bei Gutsbezirken Einträge fehlten, ooer 
k enthalten. ^»tsbeznke nachgetragen waren, ohne daß uns die Grunde liier-

. .lineN« mitgeteilt  wurden Durch unsere Rückfragen wurde dann Durch örtliche Be anntmachung sind Ortonnw s-lbstständigen 
zertrg von der Viehzahlung am I .  Juni 1917 in Kein» o  > < > . . . .  
setzen! dabei ist noch besonders auf die S t r a f b e s t i m m u n g e "  ,  ^Mke handelte, die sich in einer Hand befinden und von 
Verordnung des Bundesrats vom 30. Januar 1917 hiazu^ ^elle aus bewirtschaftet werden, oder um Vorwerke, die 

^  . - r  ^  , ,  ,  . - e i  bewirtschaftet werden aber kommunalrechtlich nicht 
Die Einteilung der Gemeinden in Zählbezirke sowie du i ! 

»°»m- d., Zjhl.r ,md „,, .ß «V-werden. Aus der -. .-0-» . .aemeb s.. .  ,  ^ '"tragnng,n die Preisliste ist aber oas amtliche und 

d .h°». usw,d-r Um,°ng, di/««mer d» 
Anzahl der Blätter genau zi.  bezeichnen Dabei ist sM "S w, ^ius den Erlaß des Herrn Ministers des Innern 
beachten, daß die Wohnplätze auch wirklich bei den OeM t^ ferner 
und Gntsbezirken. zu denen sie politisch gehöre.,  aezähl t  ^ ^ ^ Anweisung sur die ^  ^ ^ ^ wonach für Gutsbczirke ohne Viehbestand eine Gemeinde-

.  r - Urschrift der ul ^Fehlanzeige) anszufertigen ist.  vielfach nicht beachtet worden. 
me m,t Tintenstift  geführt werden kann vom Zähler eine ^ ^ 
Ickirift  mit schwarzer Tinte anzufertigen '  Beide Stücke si"d '  ?" d'e Zählbezirksliste fEs sind alle Haushaltungsvorsteher 
Zähler mittels Namensunterschrift zu beglaubigen und i°i bch,^. "deNtzer. bei denen s-ch Vieh der zu «hebende.iGattungen 
spätestens am 2. Juni er an die Gemeindebehörde zurückzu 

Nacheinander einzutragen. Der Nachweis ck>es Viehbesitzes 
^ hknsn!^ Z - d e r  a . l f  d e m  G u t e  v o r h a n d e n e n  

Zählbezirl?^ 7 ?°7'. Tagelöhner, ans einer Zeile ist unzulässig. In die 
' - )- nit.ag so. Ein ^ übe jst „ur Hauptsumme aus jeder Zählbezirks-v '  . . .  

und etwaige Mängel auf Grund persönlicher Erkundigt 
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liste zu übernehmen, eine nochmalige Einzelanfführnug der H 2. 
besitzer ist unstatthast.  Es muß streng darauf gehalten wl -5^ festgesetzten Preise sind Höchstpreise im Ginne deS Gesetzes 
daß die Liste v als Zählbezirks- und N als Gemeindeliste >B«> betreffend Höchstpreise vom 4 .  August 1914  in der Fassung der 
umgekehrt verwendet wird. Vordrucke früherer Zählungen si»d ^k»»ntmachung vom 17. Dezember 1914 fRGBl. G. dies  in 
z u  v e r w e r f e n .  R e i c h t  e i n e  L i s t e  n i c h t  a n s ,  s o  i s t ,  w i e  v d r g e s c h B  Ä e r b i n d n n g  m i t  d e n  B e k a n n t m a c h u n g e n  v o m  2 1 .  J a n u a r  1 9 1 8  
eine zweite, dritte, usw. zu benutzen; das Ankleben von ZahDiWi. G, 25s und vom 23. März 19l(! fRGBl. S. 133s. 
ist zu vermeide». 

Bolkeuhaiu, den 18. Mai 1917. 
Der Königliche Landrat 

v o n  L  0 e  s  c h .  

K 3. 
Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu l Fahre 

"der mit Geldstrafe bis zu 10 000 Mark bestrast.  

Regelung der Milchpreise. 
Anordnung 

Auf Grund der Anordnung des Herrn OberpräsideiR» 
Provinz Schlesien vom >8. März I!)I7, betreffend die 
der Milchpreise für das Gebiet der Provinz Schlesien fA>^ 
>917 S. 137 ff.f wird mit Genehmigung des Herrn 
deuten für den Kreis Bolkeuhain folgendes angeordnet 

!UlN 

s «>»»' 

§ !. 
Es werde» folgende Milchhöchstpreise festgesetzt! 
1 .  F ü r  V o l l m i l c h :  

ist beim Verkauf durch den Erzeuger auf 22 Psenckst 
"  "  ^ »»I b) beim Weiterverkauf an 'die Verbraucher 

2 .  F ü r  M a g e r m i l c h :  
s.) beim Verkauf durch den Erzeuger auf 10 
b> beim Weiterberkauf a» die Verbraucher 

3 .  F ü r  B u t t e r m i l c h :  
af beim Verkauf durch den Erzeuger aus >0 Pst" 
Ist beim Weiterverkauf an die Verbraucher aus 

für das Liter.  

-5 4. 
H>e Bekanntmachung tritt  mit de« Tage der Veröffentlichung 

^eisblatte in Kraft.  Die Anordnung vom 18. November 
Kreisblatt S.  2027 — wird hierdurch ausgehoben-

Volkeiihain,  den 16.  Mai 1917. 

Der Kreisansschttst 
v o n  L  0 e  s  c h .  

Verwaltung Ves Amtsbezirls Rndelstadt 
^ . 5 "  Herr Oberpräsident der Provinz Schlesien H'U ^>1 

' und Gemeindevorsteher August Oesler IN Rndelstadt 
Pfe»>'iSH des Bezirks Rndelstadt aus wettere 0 Fahre 
auf "'"t, 

Bolkenhain, den > 4 .  Mai 1 9 1 7 .  

Nr, eis. 

«ig^ 


